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l. Ortsſtraßen , Baufluchten .
Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlage der

Ortsſtraßen und die Feſtſtellung der Baufluchten
betreffend .

( Reg. ⸗Bl. S. 286 ) in der durch das Geſetz vom 3. März 1880 ( Geſ . ⸗

und V. ⸗O. Bl . S . 47 ) bewirkten Faſſung .

Art . 1. Die Verpflichtung zur Herſtellung und Unter⸗

haltung der Ortsſtraßen und öffentlichen Plätze liegt der Ge⸗

meinde ob .

Soweit jedoch dieſelben Beſtandtheile einer Landſtraße

bilden , ſind hinſichtlich dieſer Verpflichtung die Beſtimmungen

des Straßengeſetzes maßgebend .
Art . 2 . Behufs der Anlegung neuer Ortsſtraßen ſind

Pläne nach dem vorausſichtlichen Bedürfniſſe der näheren

Zukunft feſtzuſtellen .
Hierbei , ſowie bei Erweiterung , Verlegung der Orts⸗

ſtraßen und der allgemeinen Beſtimmung der Straßenhöhe ,

ſowie der Bauflucht an einer Ortsſtraße , tritt folgendes Ver⸗

fahren ein :

1. Die näheren Beſtimmungen über die neue Anlage werden

zunächſt vom Gemeinderathe feſtgeſtellt , durch ausgeſteckte

Pfähle und Profile auf den Grundſtücken ſelbſt und durch

Aufnahme eines geometriſchen Planes anſchaulich gemacht ,

in welchem die Straßenlinie , Straßenhöhe , die Baufluch⸗

ten , ſowie die benachbarten Grundſtücke der Lage und Größe

ihres Areals nach und unter Angabe der Namen ihrer

Eigenthümer eingetragen ſein müſſen .

2. Das Bezirksamt läßt nach Erhebung eines techniſchen

Gutachtens den vom Gemeinderath übergebenen Plan zur

Einſicht der Betheiligten durch wenigſtens vierzehn Tage

im Rathhauſe niederlegen , indem es zugleich eine ange⸗

meſſene Friſt feſtſetzt , binnen welcher Einwendungen gegen



Ortsſtraßen , Baufluchten .

die beabſichtigte Anlage bei Ausſchlußvermeiden geltend
zu machen ſind .

3. Dieſe Verfügung iſt in der für die Verkündigung bezirks⸗
polizeilicher Vorſchriften angeordneten Weife zur allge⸗
meinen und durch mündliche Eröffnung oder ſchriftliche
Einhändignng zur beſonderen Kenntniß der im Groß⸗
herzogthum an bekannten Orten anweſenden Betheiligten
zu bringen .

4. Erforderlichen Falls hält das Bezirksamt mit Beiziehung
des Gemeinderaths , der Betheiligten und Sachverftän⸗
digen eine Tagfahrt zur Einnahme eines Augenſcheins
und zur Erörterung des Plans , ſowie der etwa dagegen
erhobenen Einwendungen ab .

5. Nach beendigter Vorverhandlung beſchließt der Bezirks⸗
rath über die Feſtſtellung des Planes .

6. Sobald der Plan endgiltig feſtgeſtellt iſt , wird er in
der für ortspolizeiliche Vorſchriften beſtimmten Art be⸗
kannt gemacht und zur Einſicht auf dem Rathhauſe 14

Tage öffentlich aufgelegt .
Art . 3. Endgiltig feſtgeſtellte Pläne bleiben in Kraft , ſo lange

ſie nicht nach Maßgabe obiger Vorſchriften geändert werden .

Art . 4. Die zur Anlegung oder Erweiterung von Orts⸗
ſtraßen oder Plätzen erforderliche Fläche iſt von der Gemeinde
zu erwerben , und zu dieſem Behufe nach Feſtſtellung des
Bauplanes nöthigenfalls eine Entſcheidung des Staatsmi⸗
niſteriums zu erwirken , durch welche diejenigen , deren Eigen⸗
thum nach dem Plane zu der Anlage verwendet werden ſoll ,
für verbunden erklärt werden , auf Verlangen der Gemeinde
das nöthige im Plane bezeichnete Gelände gegen Entſchädigung
abzutreten .

Art . 5. Der Gemeinderath kann die Abtretung zu jedem
ihm geeigneten Zeitpunkte , felbſt wenn die Ausführung des
Planes noch nicht in Angriff genommen werden ſollte , von
dem einzelnen Grundbeſitzer und zwar , ſoweit nicht die §88 30 ,
31 und 3Zs des Geſetzes vom 28 . Auguſt 1835 über die
Zwangsabtretung entgegenſtehen , ohne Rückſicht auf die Größe

ν



geltend

bezirks⸗
tr allge⸗
hriftliche
1Groß⸗
heiligten

iziehung
' verſtän⸗
enſcheins
dagegen

Bezirks⸗

d er in

Art be⸗

auſe 14

ſo lange
werden .

n Orts⸗

emeinde

ing des

aatsmi⸗

Eigen⸗
en ſoll ,
emeinde

ädigung

u jedem
ing des

te , von

88 30 ,
ber die

Größe

Ortsſtraßen , Baufluchten . 5

der Grundſtücke auf einmal oder ſtückweiſe , ſowohl der Länge
als der Breite nach , verlangen .

Wird der Wiederaufbau eines ſchon beſtandenen Gebäudes

auf derſelben Stelle deshalb verſagt , weil deſſen Grundfläche
nach dem feſtgeſtellten Bauplan ganz oder zum Theil zur

Herſtellung oder Erweiterung einer Straße oder eines Platzes
nöthig iſt , ſo muß der fragliche Theil des überbaut geweſenen

Grundſtücks , beziehungsweiſe das ganze Grundſtück ſeitens der

Gemeinde ſofort angekauft werden .

Art . 6. Wird der Plan nicht ausgeführt ( Art . 3) , ſo
kann der Eigenthümer , welcher im Zwangswege eine Liegen⸗

ſchaft abzutreten hatte , gegen Rückerſatz der empfangenen Ent⸗

ſchädigung ſein Eigenthum wieder an ſich ziehen .
Art . 7. Den Bauunternehmern gegenüber hat die Feſt⸗

ſtellung des Bauplanes die Wirkung , daß für die aufzufüh⸗
renden Bauten die feſtgeſetzte Straßenhöhe und für die nach

der Ortsſtraße gerichtete Seite eines Gebäudes , ſoweit ſie

über die Straßenfläche hervorragt , die feſtgeſtellte Bauflucht
maßgebend iſt .

Eine Abweichung iſt nur mit Genehmigung der Bau⸗

polizeibehörde oder in der Art zuläſſig , daß Gebäude hinter
die Bauflucht in gleichlaufender Linie mit derſelben zurück⸗

geſetzt werden .

Art . 8. Bei neu anzulegenden Ortsſtraßen kann die Ein⸗

haltung der Vorſchriften des Artikels 7 und die Befolgung
der für das Bauen an Ortsſtraßen gegebenen polizeilichen
Vorſchriften nur da verlangt werden , wo die Straße bis zu

dem Bauplatze und längs desſelben bereits von der Gemeinde

übernommen , auf mindeſtens 15 Fuß Breite in der endgil⸗

tigen Straßenhöhe für Fußgänger und Fuhrwerk benützbar
hergeſtellt und in ihrer ganzen künftigen Breite abgepfählt
iſt , oder wo dieſen Bedingungen ohne Verzug Genüge ge⸗

leiſtet wird .

Art . 9. Durch Gemeindebeſchluß kann mit Staatsge⸗

nehmigung beſtimmt werden , daß bei der Anlegung einer

neuen Ortsſtraße , ſowie beim Anbau an eine ſchon vorhan⸗

dene , noch unbebaute Ortsſtraße , der Aufwand für den Er⸗
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werb des für die Straße nöthigen Geländes , ſowie die Koſten
der den Bedürfniſſen des Verkehrs entſprechenden erſten Ein⸗
richtung der Straße und der zeitweiſen , höchſtens jedoch fünf⸗
jährigen Unterhaltung derſelben ganz oder theilweiſe von den
angrenzenden Eigenthümern , ſobald ſie auf ihren Grundſtücken
Bauten ausführen , getragen oder erſetzt werden .

Ebenſo kann durch Gemeindebeſchluß mit Staatsgeneh⸗
migung beſtimmt werden , daß die Eigenthümer der an ſolche
Ortsſtraßen angrenzenden , ſchon früher ausgeführten Bauten ,
wenn dieſen die Straße in hervorragendem Maße beſonderen
Nutzen bietet , einen entſprechenden Beitrag zu den in Abſatz 1
genannten Koſten zu leiſten haben .

Art . 10 . Wollen Bauunternehmer oder Baugeſellſchaften
auf ihrem Eigenthum ganze Ortstheile oder Straßen zur Aus -
führung bringen , ſo haben ſie ſich zur Erwirkung der Feſtſtellung
der Bauflucht ( Artikel 2) an den Gemeinderath zu wenden .

Wird das Begehren vom Gemeinderath zurückgewieſen,
oder demſelben nicht binnen 3 Wochen weitere Folge gegeben ,
ſo können die Unternehmer nach Befolgung derſelben Anord⸗
nungen , wie ſie in Art . 2 Ziff . 1 vorgeſchrieben ſind , dem
Bezirksamte behufs der Vernehmung des Gemeinderaths und
der weiteren Behandlung nach Maßgabe der Ziffern 2 — 6
des Artikels 2 Vorlage machen .

Wird dem Geſuche ſtattgegeben , ſo ſind zugleich die Be⸗
dingungen bezüglich der Herſtellung und Unterhaltung , be⸗
ziehungsweiſe der einſtigen Uebernahme der fraglichen Orts⸗
ſtraßen oder Plätze auf die Gemeinde feſtzuſetzen.

Ift auf ein derartiges Geſuch die Bauflucht endgiltig feſt⸗
geſtellt , ſo treten auch hier die Artikel 3 und 7 in Wirkſamkeit .

Art . 11 . Iſt die Bauflucht für den Anbau an einer ſchon
beſtehenden Ortsſtraße nicht allgemein feſtgeſetzt , oder ent⸗
ſtehen Streitigkeiten über die Einhaltung der allgemein feſt⸗
geſtellten Fluchtlinie , ſo wird die Bauflucht für den einzelnen
Fall nach Vernehmung des Gemeinderaths , und in den Fällen
des Artikels 1 Abſatz 2 nach Vernehmung der Straßenbau⸗
verwaltung durch die Baupolizeibehörde beziehungsweiſe den
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Bezirksrath beſtimmt . Gleiches gilt bezüglich der Beſtimmung

Art . 12 . Sowohl für neu anzulegende , als für ſchon

beſtehende Ortsſtraßen kann durch Gemeindebeſchluß mit

Staatsgenehmigung feſtgeſetzt werden , daß die Hauseigen⸗

thümer die Koſten der neuen Herſtellung der vor ihren Grund⸗

ſtücken hinziehenden unterirdiſchen Abzugskanäle theilweiſe zu

tragen oder zu erſetzen haben .
Art . 13 . In gleicher Weiſe kann die Pflicht der Herſtel⸗

lung und Unterhaltung der öffentlichen Gehwege (Trottoirs ) ,
der Rinnen und Kanäle , welche zur Ableitung von Regen⸗

waſſer oder Unrath in die öffentlichen Abzugsgräben dienen ,

den angrenzenden Eigenthümern , einem jeden , ſoweit ſein

Grundſtück reicht , völlig oder zum Theil auferlegt werden .

Art . 14 . In den Fällen der Artikel 9, 12 und 13

werden Streitigkeiten zwiſchen der Gemeinde und dem ein⸗

zelnen Grundbeſitzer über deſſen Beitragspflicht und die Größe

der ihm angeſonnenen Leiſtung vor den Verwaltungsgerichten

verhandelt und nach dem allgemeinen Maßſtab entſchieden ,

den der Gemeindebeſchluß für den Beizug der an die Straße

grenzenden Eigenthümer feſtſtellt .
Art . 15 ſiehe Seite 65 .

Art . 16 ſiehe Seite 67 .

Art . 17 . Eine Entſchädigung können Diejenigen , welche

durch Feſtſtellung der Bauflucht oder durch die Vorſchrift der

Artikel 15 und 16 genöthigt ſind , einen Theil ihres Eigen⸗

thums unüberbaut liegen zu laſſen , wegen dieſer Einſchränkung
nicht verlangen .

Art . 18 . Wird die Höhe einer Ortsſtraße verändert , ſo

aben die Gemeinde beziehungsweiſe die zur Herſtellung der

Straße Verpflichteten die dadurch nöthig werdenden Ver⸗

änderungen an den Zufahrten und Zugängen der anſtoßenden

Liegenſchaften , ſoweit dieſe Letzteren durch die Veränderung

nicht einen höheren Werth erhalten haben , auf ihre Koſten

herzuſtellen und bei Gebäuden außerdem für eine etwa ein⸗

getretene Werthsverminderung Entſchädigung zu leiſten .

—



Landesbauverordnung .

ll . Allgemeine Bauvorſchriften .
1 . Verordnung des Miniſteriums des Innern vom

5 . Mai 1869 , die Handhabung der Baupolizei
betreffend .

( Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S . 125 . )

Auf Grund des § 116 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird
bezüglich der Handhabung der Baupolizei verordnet :

I . Allgemeine Beſtimmungen .
§ 1. Für die Herſtellung und Unterhaltung von Hoch⸗

bauten find fortan neben den bereits beſtehenden geſetzlichen
Vorſchriften , insbeſondere der Sätze 653 bis 682 des Land⸗

Weihts,der § 8 108 , 110144/,117f ( 41888/19 , 125 „ 126
127 * , 128 “ , 130“3, 131 , 132 des Polizeiſtrafgeſetzbuches , der

8§ 10 —16 des Gewerbegeſetzes , der § § 57 ff. des Forſt⸗
geſetzes , der §§ 7 ff. des Geſetzes vom 20 . Februar 1868
über die Baufluchten , die Beſtimmungen dieſer Verordnung
und die örtlichen Bauordnungen maßgebend . “)

§ 2. In den einzelnen Gemeinden ſollen nach Bedürfniß
unter Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe Bauordnun⸗

gen nach Maßgabe der für die Erlaſſung ortspolizeilicher
Vorſchriften geltenden Beſtimmungen erlaſſen werden . “ )

§ 3. Soweit bei einzelnen Bauten vermöge ihrer eigen⸗
thümlichen Beſchaffenheit oder Beſtimmung die allgemeinen
baupolizeilichen Vorſchriften nicht genügen , um Leben , Ge⸗
ſundheit oder Eigenthum Dritter zu ſchützen, bleibt den Staats⸗
polizeibehörden vorbehalten , dieſem Zwecke entſprechende An⸗

ordnungen im einzelnen Falle beſonders zu treffen . s)
) Die mit bezeichneten Paragraphen des Polizeiſtrafgeſetz⸗

buchs ſind aufgehoben ; an Stelle der 8 § 10 —16 des Gewerbegeſetzes
ſind die Seite 71 und 80 abgedruckten Beſtimmungen der Gewerbe⸗
ordnung getreten . § 8 57 ff. des Forſtgeſetzes ſind Seite 65 , das Bau⸗
fluchtgeſetz Seite 3 —7 abgedruckt .

2) Das Nähere hierüber ſiehe in § 42 dieſer Verordnung .
) Vergleiche § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs Seite 107 .

W.
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II . Allgemeine Vorf über die Ausführung

der Bau

§ 4. Jeder Bau muß ſo ausgeführt un

werden , daß das Gebäude die durch ſeinen

Feſtigkeit und Feuerſicherheit erhält .

Selbſtbeſtand der Gebäude .

§ 5. Jedes Gebäude muß , wenn es nicht durch gemein⸗

ſchaftliche Mauern mit anderen verbunden iſt , von Grund aus

in der Weiſe hergeſtellt ſein , daß es unabhängig von jedem

nachbarlichen Eigenthum für ſich beſtehen kann . Insbeſon⸗

dere find Gewölbe und andere einen Druck nach der Seite

ausübende Bautheile ſo anzulegen , daß kein Theil dieſes

Druckes auf nachbarliche Gebäude oder nachbarlichen Grund

wirken kann .

Kein Gebäude darf bei Ausgrabungen in der Nähe ſeines

Fundaments in Gefahr gebracht oder beſchädigt werden , und

jeder Bauende hat dagegen Vorkehr zu treffen ; insbeſondere

iſt derjenige , welcher ſeinen Boden neben einem nachbarlichen

Gebäude oder Grundſtücke aufgräbt , verpflichtet , unter An⸗

wendung der für den Nachbar erforderlichen Sicherheitsmaß⸗

regeln die etwa nöthig werdende Untermauerung der Funda⸗

mente des Nachbarhaufes oder die Herſtellung einer Stützmauer

bis zur bisherigen Bodenhöhe auf ſeine Koſten vorzunehmen .

Innere Einrichtungen .

§ 6. Die innern Anlagen und Einrichtungen der Ge⸗

bäude dürfen die Geſundheit und Sicherheit der Bewohner

nicht gefährden .
Die Wohnungen müſſen Luft und Licht im erforder⸗

lichen Maße haben. “)
An Wohngebäuden müſſen , ſoweit die örtliche Bauord⸗

nung nicht abweichende Beſtimmungen enthält , Sockel von

Hauſteinen oder Mauerwerk in einer Höhe von mindeſtens

4,5dm angebracht werden .

) Höhe der Stockwerke ſiehe §S 11 der Verordnung vom 27 .

Juni 1874 Seite 48 .

unterhalten
eck gebotene

1¹1
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Wohnungen gänzlich unter der Erde und in Kellertiefe

anzulegen , iſt nicht , in Souterrains ( blos zum Theil unter

der Erde gelegenen Räumen ) nur dann zau geſtatten , wenn

dieſelben vollkommen trocken ſind und die Wohnungen aus⸗

reichend Luft und Lichtzutritt erhalten .
Abtrittgruben .

§ 7. Abtrittgruben müſſen eine hinreichende Tiefe er⸗

halten , gedeckt, waſſerdicht und wie auch die Düngerſtätten
ſo eingerichtet ſein , daß die Jauche nicht nach der Straße

laufen oder in Kellerräume oder Brunnengruben dringen kann . “)

Zugänglichkeit .
§ 8. Jeder Bau muß ſo angelegt werden , daß im Falle

eines Brandes für die Feuerlöſch - und Rettungsanſtalten der

erforderliche Raum gegeben iſt , und entſprechende Zugäng⸗

lichkeit beſteht .
Brandmauern .

§ 9 ( in der durch Verordnung vom 18 . April 1872 ,

Geſ. ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 227 , feſtgeſtellten Faſſung ) .
Als Brandmauer wird nur eine durch eine Feuersbrunſt

in ihrem Material wie in ihrer Stabilität nicht gefährdete ,
der Weiterverbreitung des Feuers ein Ziel ſetzende Wand

angeſehen , welche das Gebäude bis unter die Dachdeckung

ohne Unterbrechung durchſetzt oder abſchließt .
Die Stärke der Brandmauer muß den nach ihrer Höhe

und der Beſchaffenheit des Materials für die Solidität des

Bauwerks ſich ergebenden Erforderniſſen entſprechen .

Dieſelbe ſoll bei Gebäuden von mittlerer Tiefe bis 14 m

und von einer Stockhöhe bis 4 meinſchließlich des Gebälks

im Minimum betragen :

1. Bruchſteingemäuer :
a . bei einſtöckigen Gebäuden 45 Centimeter ;
b. bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 50 Cen⸗

timeter , im oberen Stock und Giebel 45 Centimeter ;
C. bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 60 Cen⸗

1) Weitere Vorſchriften über die Abtrittgruben ſind in § 1

Ziffer 2 bis 4 und 7 der Verordnung vom 27 . Juni 1874 Seite
41 gegeben .
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timeter , im zweiten Stock 50 Centimeter , im dritten

Stock und Giebel 45 Centimeter ;

d. bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden unteren

Stockwerken 60 Centimeter , in den beiden oberen und

Giebel wie bei Buchſtabe b ;

2. Backſteingemäuer :
a. bei einſtöckigen Gebäuden 1 Backſteinlänge ;

b . bei zweiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 1½

Backſteinlänge , im oberen Stock und Giebel 1 Back⸗

ſteinlänge ;
bei dreiſtöckigen Gebäuden im unteren Stock 2 Back⸗

ſteinlängen , im zweiten Stock 1 / Backſteinlängen ,
im dritten Stock und Giebel 1 Backſteinlänge ;

bei vierſtöckigen Gebäuden in den beiden unteren

Stockwerken 2 Backſteinlängen , in den beiden oberen

und Giebel wie bei Buchſtabe b.

Die Fundamente ſind entſprechend ſtärker herzuſtellen .

Bei Gebäuden , welche die angenommene Höhe und Tiefe

überſchreiten , müſſen die Brandmauern eine verhältnißmäßige

Verſtärkung erhalten .
Oeffnungen in Brandmauern ſind oberhalb des Dachge⸗

bälks gar nicht , im ÜUbrigen nur ausnahmsweiſe mit beſon⸗

derer Erlaubniß der Baupolizeibehörde zuläſſig und müſſen

jedenfalls mit eiſernen Läden verſehen ſein . “)

( Abſatz 7 in der durch Verordnung vom 4. Auguſt 1887 ,

Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 256 , feſtgeſetzten Faſſung . ) Hölzer

dürfen bei zwei⸗ oder mehrſtöckigen Gebäuden nur mit ihren

Enden bis auf 6 om von der Mitte der Brandmauer ein⸗

gelegt , bei einſtöckigen Bauten , deren Brandmauern nur 25 cm

dick aus Backſteinen hergeſtellt ſind , aber weder in die Brand⸗

mauer eingelegt , noch mit ihren Enden aufgelegt werden .

) Die Vorſchrift des Abſatzes 6 iſt auf Offnungen jeder Art

in Mauern , die als Brandmauern zu gelten haben , anwendbar , und

wird die Anwendung dieſer Polizeivorſchrift durch die lediglich das

eivile Nachbarrecht regelnden L. ⸗R. ⸗S. 676 und 677 ( Seite 56 ) nicht

berührt oder eingeſchränkt . Miniſterium des Innern vom 3. Juni

1877 Nr . 8330 .
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Kaminlichtungen dürfen nicht in die Brandmauer ein⸗ 5

greifen. !“)
thi

§ 10 . Jede nicht an eine öffentliche Straße oder einen en

öffentlichen Platz ſtoßende Außenſeite eines Gebäudes iſt , G0

ſoweit ſie
die

a . von Geſimsvorſprung zu Geſimsvorſprung gemeſſen gee

weniger als 3,6 m von Gebäuden des Nachbars , oder
der

b . weniger als 1,8 m von der Grenze des unüberbauten der

Nachbargrundſtückes abſteht ,
als Brandmauer ( § 9) herzuſtellen . 55

§ 11 . Dieſe Verpflichtung fällt weg : 11
1) wenn das Nachbargrundſtück ſelbſt von dem Neubau

bel

bereits durch eine Brandmauer durchaus abge⸗ 165
ſchloſſen iſt ,

2) wenn das Nachbargrundſtück von den weiter folgen⸗

den Liegenſchaften durch eine Brandmauer abge⸗

ſchloſſen iſt , der Neubau ſelbſt auf der der frag⸗ 10
lichen Umfaſſungswand entgegengeſetzten Seite eine 5
Brandmauer erhält und der Abſtand beider Brand⸗ 170
mauern 24 mnicht erreicht , 55

3) wenn die auf beiden Seiten des Neubaues angren⸗ fte
zenden Grundſtücke von den weiter folgenden Liegen⸗

K

ſchaften durch Brandmauern abgeſchloſſen ſind , und

der Abſtand beider Brandmauern 24m nicht erreicht —

4) wenn unter der oben zu §S
10 lit . b erwähnten Vor⸗ b.

ausſetzung Sicherheit dafür beſteht , daß auf den an

den Neubau grenzenden Platz in einem Abſtand von

weniger als 3,6 m von dem Geſimsvorſprung nicht

gebaut wird . “)

1) Bei Gemeinſchaftsmauern vergleiche auch die Landrechtsſätze

657 und 662 Seite 53 und 54 .

2) Hinſichtlich der Tabakſchoppen hat das Miniſterium des

Innern zufolge Erlaſſes des Handelsminiſteriums vom 24 . Februar 1872

Kr. 1458 folgende Auslegung der § 5 10 und 11 für zuläſſig erklärt:
a,. Von Errichtung einer Brandmauer bei Erbauung eines Tabak⸗

ſchoppens iſt abzuſehen , wenn das benachbarte Gebäude ſchon

mit einer ſolchen verſehen iſt , ſelbſt in dem Falle , wenn der
Tabakſchoppen näher als 6 Fuß an die nachbarliche Grenze zu

ſtehen käme .
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§ 12 . Werden auf dem Grundſtücke desſelben Eigen —

thümers mehrere Gebäude unmittelbar aneinander oder in

einem Abſtande von weniger als 3,6 merrichtet , welche im

Ganzen eine Länge oder Tiefe von 24 m erreichen , ſo kann

die Baupolizeibehörde die Errichtung von Brandmauern an

geeigneter Stelle anordnen .

Auch kann ſie verlangen , daß bei einheitlichen Gebäu⸗

den , deren Länge oder Tiefe 24 m oder mehr beträgt , im

Innern der Gebäude zur Beſchränkung der Feuersgefahr an

geeigneter Stelle Brandmauern errichtet werden , welche in

dieſem Falle Verbindungsöffnungen erhalten dürfen ; letztere

müfſen jedoch im Dachraum und auf Anordnung der Polizei⸗

behörde auch in andern Räumlichkeiten mit eiſernen Thüren

verſchließbar hergeſtellt werden .

Fachwerk .
§ 13 . Soweit die Außenſeiten der Gebäude nicht maſſiv

von Stein oder anderem unverbrennlichem Material herge⸗
ſtellt werden ( §8 10 , 42 Ziffer 4) , müſſen die Umfaſſungs

wandungen von ausgemauerten oder in anderer Weiſe mi

feuerſicherem Material ausgefülltem oder mit angemeſſener
Verblendung oder Verkleidung verſehenem Fachwerk herge —

ſtellt werden .

Holzbau .
§ 14 . Umfaſſungswände mit Holz zu bekleiden oder von

b. Wenn noch kein Gebäude auf dem Nachbargrundſtücke errichtet

iſt , ſo iſt der Erbauung eines Tabakſchoppens kein Hinderniß
in den Weg zu legen . Nur muß dem Erbauer die Verpflichtung

auferlegt werden , daß , im Falle der Nachbar auf ſeinem Grund⸗

ſtücke ſpäter ein Gebäude näher als 12 Fuß von dem Schoppen

entfernt aufführt , das Gebäude auf der dem Schoppen zugekehr⸗
ten Seite eine Brandmauer erhalten muß , deren Koſten die bei⸗

den Nachbarn je zur Hälfte zu tragen hätten .
Wenn auf dem nachbarlichen Grundſtück ein Gebäude ohne Brand⸗

mauer beſteht , ſo iſt dieſem gegenüber der Bau eines Tabak⸗

ſchoppens nur dann zu geſtatten , wenn der Erbauer des Schop⸗
pens an dem nachbarlichen Gebäude ſelbſt auf ſeine Koſten eine

Brandmauer aufführt . Gibt jedoch der Nachbar hierzu ſeine

Einwilligung nicht , ſo muß der neu zu erbauende Tabakſchoppen ,
wenn er in geringerer Entfernung als 12 Fuß von dem Nach⸗

bargebäude errichtet werden ſoll , eine Brandmauer erhalten .

8
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Holz herzuſtellen , iſt unbeſchadet der Vorſchriften des § 10 ,

nur zuläſſig :
J) bei Gebäuden , welche eine Grundfläche von höchſtens

3 um im Geviert und einſchließlich des Daches eine

Höhe von höchſtens 4,5 m haben ;

2) bei Schoppen , Lufttrockengebäuden , Holz - und anderen
Remiſen , welche mindeſtens an einerSeite offen ſind , und

bei kleinen nicht über 6 m hohen Neben - und

Gartengebäuden und ähnlichen Baulichkeiten ,

ſofern dieſe Bauten keine Feuerung enthalten und

mindeſtens um die Hälfte ihrer Höhe von anderen

durch eine maſſive Wand nicht geſchützten Bauten

oder von der Nachbargrenze entfernt ſind ;

3) bei Gebäuden , die zu Schauſtellungen oder anderen
vorübergehenden Zwecken auf beſchränkte Zeit er⸗

richtet werden ;
4) bei einzelnen unbedeutenden Bretter⸗ oder Schindel —

Verkleidungen , welche zur Ausſchmückung von Ge⸗
bäuden dienen ;

) mit beſonderer Erlaubniß der Baupolizeibehörde in

Fällen , in welchen nach der Lage des Gebäudes eine

Feuersgefahr nicht zu befürchten iſt .

Dächer .
§ 15 . Alle Dächer müſſen mit einem feuerſicheren Ma⸗

terial gedeckt ſein . “)
Ausgenommen ſind nur Gartenhäuschen und ähnlicht

Baulichkeiten , ſowie die nur zu vorübergehenden Zwecken auf
beſchränkte Zeit errichteten Gebäude .

§ 16 . Das Ausfüllen des leeren Raumes zwiſchen der

) Sächer , welche mit ſolid hergeſtellter Asphalt⸗Dachpappe⸗

eingedeckt ſind , ſtehen bezüglich ihrer Feuerſicherheit den Ziegeldächern

vollſtändig gleich . Es iſt deshalb die Anwendung der Asphalt⸗Dach⸗
pappe durch § 15 der Verordnung an und für ſich nicht als ausge⸗

ſchloſſen zu betrachten ; es wird jedoch die Polizeibehörde in jeden

einzelnen Falle das zur Verwendung kommende Material dieſer

Artbezüglich ſeiner Beſchaffenheit und Feuerſicherheit einer beſon⸗
deren ſachverſtändigen Prüfung zu unterwerfen haben . Miniſterium
des Innern vom 22 . Juli 1875 Nr . 11,188 .
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Decke und dem darüberliegenden Fußboden mit entzündlichen

Gegenſtänden iſt
Offnungen .

§ 17 . Alle Thür⸗ und Lichtöffnungen an den Außen⸗
ſeiten der Gebäude , insbeſondere alle Dachöffnungen, müſſen
mit Thüren , Läden , Fenſtern oder ſonſtigen Verſchlüſſen

verſehen ſein .
Treppen .

§ 18 . In allen Gebäuden , welche zu zahlreichen Ver⸗

beſtimmt ſind , müſſen die Zugänge mit unver⸗

brennlichen Treppen und Vorfluren in ſolcher Größe und
Anzahl verſehen ſein , daß die Entleerung raſch vor ſich gehen

kann. “)
Ebenſo ſind in Gebäuden , in welchen beſonders feuer⸗

gefährliche Gewerbe betrieben werden , wenn ſie mehr als ein

Stockwerk oder Dachwohnungen enthalten , unverbrennliche

Treppen und Vorfluren nothwendig .

Feuerungseinrichtungen .
§ 19 ( in der durch Verordnung vom 9. Juni 1883 ,

Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . Seite 160 , bewirkten Faſſung ) .
Alle Feuerungseinrichtungen ſind ſo herzuſtellen und im

Stand zu halten , daß durch ihren Gebrauch keinerlei Gefahr
der Entzündung eines Gebäudes entſteht .

Die in ihrer Nähe liegenden Wandungen ( Feuerwände )

Vergll. Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 23 . September
1887 Nr. 18866& Beſonderer Werth iſt darauf zu legen , daß Verſamm⸗
lungs⸗ und Vergnügungsräume , welche eine große Zahl von Menſchen
faſſen , ſich möglichſt ſchnell entleeren können ; es ſollen demgemäß
Ausgänge in ausreichender Zahl , von genügender Breite und zweck⸗
mäßiger Lage ſowie , wenn jene Räume ſich nicht zu ebener Erde be⸗
finden , Treppen in genügender Zahl , von ausreichender Breite und
mit angemeſſener Steigung vorhanden ſein . Es ſollen ferner die

Treppenthüren im unteren ( Erd⸗ ) Geſchoß direkt ins Freie führen
und ſämmtliche Thüren , ſowohl die äußeren als diejenigen inneren
Thüren , welche zu den betreffenden Räumen gehören oder von den

Beſuchern beim Verlaſſen derſelben vaſſirt werden müſſen , nach außen
aufſchlagen . Die Ausgänge und Treppen ſollen eine ſolche Lage
haben , daß die Entleerung des Lokals möglichſt leicht erfolgen kann ,
auch beim Vorhandenſein mehrerer Ausgänge und FTreppen das
Publikum dieſelben unwillkürlich in entſprechender Weiſe benützt .
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ſind von gebrannten Backſteinen oder anderen feuerfeſten
Steinen mit dichten Fugen herzuſtellen . Sie ſollen ſicher
unterſtützt werden , kein Holz enthalten , mindeſtens 12 em

ſtark , an Scheidemauern zwiſchen Nachbargebäuden aber , ſoweit
die Feuerung reicht , mindeſtens 25 em ſtark ſein .

Jede offene Feuerung muß unter - und umplattet ſein .
Ofen .

§ 20 . Feuerwände an Ofen müſſen den von dem Ofen
und ſeinen Röhren eingenommenen Raum wenigſtens um
einen Fuß überragen .

Wenn nicht über dem Ofen eine ihn und die Ofenröhr
nach jeder Richtung um 1,5 dm überragende Blechſcheibe be —

feſtigt iſt , müſſen von über Holz verputzten Decken eiſerne Oefen
6, irdene 4,5 din abſtehen ; iſt das Holzwerk der Decke ſichtbar ,
ſo muß der Abſtand 9, bei irdenen Ofen 6 am betragen .

Jeder Ofen muß ein Thürchen von Blech oder Guß⸗
eiſen haben . Verſetzbare Oefen ſollen auf einer feuerſichern ! )
ganzen Platte ſtehen . Der Feuerherd muß von der Platte
im Lichten 1,5 dm hoch entfernt ſein und von unten leicht
beſichtigt werden können .

YVergl . Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. März
1881 Nr . 3556 ; Es haben ſich Zweifel darüber ergeben , von welcher
Stärke Sandſteinplatten ſein müſſen , um als feuerſicher im Sinne
des § 20 Abſatz 3 der Bauordnung betrachtet werden zu können .

Wir ſehen uns deshalb veranlaßt , nach Anhörung der Groß⸗
herzoglichen Baudirektion , dieſe Beſtimmung dahin zu erläutern , daß
als feuerſicher eine Sandſteinplatte nur dann gelten kann , wenn die⸗
ſelbe eine Stärke von mindeſtens 6 Centimeter beſitzt .

Für künftige Ofenanlagen dürfen mithin nur Platten von der
genannten Stärke verwendet werden , während bezüglich bereits be⸗
ſtehender Oefen Folgendes zu beachten iſt : 5

Zeigt ſich die betreffende Platte ſchadhaft , ſo iſt ſolche , wenn
immer thunlich , durch eine neue in der vorgeſchriebenen Stärke von
6 Centimeter zu erſetzen . 5 —

Wird diefelbe jedoch nur als zu dünn befunden , ſo iſt
a. bei genügendem Zwiſchenraum zwiſchen Aſchenkaſten

und Ofenplatte eine 2 Schichten hohe ,in den Fugen ſich über⸗
bindende Aufmauerung von feuerfeſten Backſteinen auf der
Platte herzuſtellen . 85 8b. bei zu geringem Zwiſchenraum für eine derartige
Aufmauerung als Erſatz derſelben in einem Abſtande

Or

He
v07

ſat
eir

Bi

rei

od

in

le
Bl

oh

pu
we

Au

röb

un

au

r

W᷑

in



Landesbauverordnung . 157

erfeſten Bei Ofen, welche
im Zimmer geheiz de ß die

Ofen , he im Zimmer geheizt werden , muß die

Ofenplatte 3 dm über den Feuerraum vorſpringen , oder der

ſowel Holzboden vor denſelben auf die Breite des Ofens und 3 dm
3 vor demſelben vorſpringend mit Blech bedeckt , oder ein Vor⸗

ſatz von Blech angebracht werden , welcher auf die Ofenplatte＋ foi
rſein . eingreift und mit Füßchen verſehen iſt .

u N
Bei Ofen , welche von außen geheizt werden, muß der

13 unt Boden unter dem Halſe mit einer bis an die Feuerwand
5

reichenden und in den Verputz derſelben eingelaſſenen Stein⸗

böh
oder gedeckt werden .

ihe bel Dieſe Ofen müſſen eine Vorfeuerung im Kamine oder

in der Küche unter dem Rauchfang haben .

Vorkamine .
§ 21 . Gemeinſchaftliche Vorkamine mehrerer Ofen müſſer

gleich Kaminen feſt und feuerſicher erbaut , ihre Thüren von

Blech oder auf der inneren Seite mit Blech bekleidet ſein .

Ofenröhren .
§ 22 . Durch Ofenröhren ohne Kamin darf der Rauch

ohne beſondere polizeiliche Erlaubniß nicht abgeleitet werden .

Ofenröhren müſſen mindeſtens 3,6 dm von nicht ver⸗

März ßputztem Holze entfernt ſein . Wenn ſie durch Wände geleitet
welcher werden , müſſen ſie von Holzwerk 1,5 dementfernt bleiben und

wenn: Mauf dieſe Breite mit Backſteinen in Lehm ummauert,. werden .

Groß⸗ Bei der Leitung durch eine Dielenwand iſt die Ofen⸗

n , daß röhre mit einer Blechſcheibe von 4,5 din Durchmeſſer zu
nn die⸗ umgeben , und ſind die Dielen auf wenigſtens 3,9 am weit

auszuſchneiden .bon der 5 5 35 228
its be⸗ Durch nicht leicht zugängliche Räume geführte Ofen⸗

röhren müſſen in einem von Stein gemauerten Kanale liegen .

Ofen von Centralheizungen .
rke von

§ 23 . Ofen zur Heizung mit erwärmter Luft , heißem
Waſſer , Dampf dürfen nur auf gemauerten Fundamenten

5

35 innerhalb eines mit maſſiven Mauern umſchloſſenen Raumes

iuf der von etwa 3 Centimeter von der ſteinernen Unterlagplatte
eine ſchmiedeeiſerne Platte einzuſetzen , welche zur Erzielung

rtige einer iſolirenden Luftſchicht nur an den Rändern auf feuer⸗

oſtande ſicherem Material aufliegt .
2

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften .
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errichtet werden . Die Leitung der erwärmten Luft aus der

Heizkammer iſt nur in Röhren von Mauerwerk oder von
anderen feuerfeſten Stoffen , welche von allem Holzwerk ent⸗

fernt bleiben müſſen , geſtattet .

Herde .

§ 24 . Alle Räume mit offenen oder geſchloſſenen Herd⸗
feuerungen müſſen an Decken und Wänden verputzt werden
und dürfen keine Thüren oder Zugänge in Ställe oder ſon⸗
ſtige mit leicht entzündlichen Stoffen gefüllte Räume enthalten .

§ 25 . Küchenherde müſſen eine ſie nach jeder Seite
3 dm überragende Feuerwand , eine maſſive Untermauerung
von mindeſtens 1,5 dm Höhe haben und in einer Breite
von 7,5 dm mit feuerſicherem Bodenbeleg ( Platten , Back⸗
ſteinen oder Blech ) umgeben ſein .

Sind die Herde tragbar , ſo kann die Untermauerung
durch ein durchgreifendes Plattenbeleg erſetzt werden .

Uber Herde mit offener Feuerung iſt ein Rauchfang mit
weitem Kamine anzubringen , welcher den Herd 2,4 am über⸗

ragen , aus feuerſicheren Stoffen ( Platten , gebrannten Steinen ,
Metall ) gefertigt , mittelſt ſtarker Trageiſen und eines Kranzes
von Winkeleiſen befeſtigt werden muß . Hölzerne Stangen
dürfen nicht in dem Rauchfang angebracht werden . Soll der

Kranz von Holz gefertigt werden , ſo muß der Vorſprung
über den Herd mindeſtens 3,6 dm betragen .

Bei großen Feuerungen darf kein Kranz von Holz ver⸗
wendet werden .

Rauchkammern . )
§ 26 . Rauchkammern ſollen von feuerfeſten Bauſtoffen

ausgeführt werden und in der Regel eiſerne oder auf der
inneren Seite mit Blech bekleidete Thüren erhalten . Die Off⸗
nungen gegen das Kamin müſſen 4,5 dm vom Boden , 9 dm
von der Decke entfernt und mit eiſernen Läden verſchließbar
ſein . Die Stangen in der Kammer find von Eiſen zu fertigen .

) Rauchkammern und Rauchkaſten ſind nicht als Vorkamine
oder als Beſtandtheile der Kamine , ſondern als ſelbſtändige Objekte
in bau⸗ bezw . feuerpolizeilicher Hinſicht zu behandeln ; die Umwan⸗
dungen derſelben müſſen , um als feuerfeſt betrachtet werden zu können ,

R

R.
„
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Backöfen .

§ 27 . Die Umfaſſungswände der Backöfen müſſen min⸗

deſtens 1½ , bei größeren Oefen mindeſtens 2 Backſteinlän⸗

gen ſtark und mit der äußeren Seite 1,5 dm von Holzwän⸗
den und 9 dm von Holzdecken entfernt ſein . .

Die Gewölbe größerer Back - , Conditors - Ofen müſſen

mindeſtens eine Backſteinlänge ſtark ſein und mit einer 7,5 om

ſtarken Decke von Mauerwerk oder Lehm verſehen werden ,

deren Oberfläche 1,2 m von der Decke entfernt iſt .

Feuerſtätten .
§ 28 . Räume , in welchen Brennöfen , Brau⸗ oder Waſch⸗

keſſel , Darren , Feuereſſen , Schmelzöfen , chemiſche Labora⸗

torien und andere derartige Feuerſtätten ſich befinden , ſollen

feuerſichere Bodenbelege haben ; die Feuerungen dürfen nur

zu ebener Erde oder auf Gewölben mit feuerficheren Wider⸗

lagern , oder auf eiſernen mit Backſteinen ausgerollten Ge⸗

bälken angelegt werden . Die Zugänge und andere Offnun⸗

gen ſind , ausgenommen bei gewöhnlichen Waſchküchen , mit

eiſernen oder auf der inneren Seite mit Blech bekleideten

Thüren oder Läden verſchließbar zu machen .
Größere oder gefährliche Feuerungen , ſowie Darren

müſſen mit maſſiven Mauern und feuerſicheren Decken um⸗

geben ſein .

Bei Darren ſind hölzerne Dunſtröhren unzuläſſig .

Schloſſer - und Schmiedwerkſtätten .
§ 29 . Schloſſer - und Schmiedwerkſtätten dürfen nicht

auf Gebälken angelegt werden , die Fußböden ſollen feuer⸗

ſicher ſein und dürfen nur an den Arbeitsſtänden mit Holz
belegt werden .

Über den Feuern der Schmiedeſſen ſind Rauchfänge von

Stein oder Eiſen herzuſtellen , die nicht auf hölzerne Träger

geſetzt werden dürfen .

eine Minimalſtärke von 9 em. beſitzen ; geſtellte Steine dürfen zur
Ausführung derſelben überhaupt nicht verwendet werden . Miniſterium
des Innern vom 4. März 1882 Nr . 3548/9 . Rauchkammern von

Eiſenblech entſprechen der Vorſchrift des § 26 nicht . Miniſterium
des Innern vom 28. Mai 1880 Nr . 8011 .

95
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Aſchenbehälter .
§ 30 . Aſchenbehälter dürfen nur an feuerſicheren Orten ,

nicht auf Gebälk oder nahe bei Holzwänden angelegt werden
und müſſen von feuerſicheren Stoffen aufgeführt und mit

ſolchen geſchloſſen oder bedeckt ſein .
Kamine .

§ 31 . Kamine ſind von gut gebrannten Back⸗ oder

Kaminſteinen oder anderem feuerfe ſtem ) Material auszu⸗

) Vergl . Erlaß Miniſterium des Innern vom 28 . Dezember
1887 Nr . 25165 ;
1. Als durchaus feuerbeſtändig ſind neben den ausdrücklich in

§ 31 der Bauordnung genannten Backſteinen anzuſehen : Sand⸗
ſteine mit Quarz als Bindemittel , Glimmer⸗ , Chlorit⸗ und Talk⸗
ſchiefer , Serpentin , Trachyt , Bimsſteingeſteine und Thonſchiefer .
Sandſteine , die mergeliges oder kalkiges Bindemittel haben , ſowie
Kalkſteine , Mergel , Dolomite und Augitgeſteine ſind nicht zuzu⸗
laſſen ; auch ſind die weniger feuerbeſtändigen Steine aus grob⸗
körnigen heterogenen Gemengtheilen ( grobkörnige Granite und
Syenite ) auszuſchließen .
Zur Mörtelbereitung für Kaminbauten ſcheint ſich neben dem
üblichen Kalkmörtel der reine Portland⸗Cement oder ſein Ge⸗
menge mit gebranntem Kalk vorzüglich zu eignen , und es wird
kaum angezeigt ſein , bei unſeren Hauskaminen und den Dampf⸗

⁰

kaminen , die in keine ſehr hohe Temperatur gelangen , ſich anderer
Stoffe zu bedienen , und nur da , wo es ſich um wirkliche Feuer⸗
feſtigkeit handelt , alſo bei den Ummauerungen der Feuerherde
oder Roſte , bei Gasöfen , Thonöfen ꝛc. ꝛc. mögen ſogenannte feuer⸗
feſte Cemente , z. B. die von Coblentzer in Köln oder Kontzen in
Bonn gefertigten Cemente oder vielmehr fertigen Mörtel am Platze
ſein . Cementmörtel hat vor dem Thonmörtel den Vorzug , ſehr
volumbeſtändig zu ſein , d. h. ſich beim Trocknen , beziehungsweiſe
Erhärten nicht zuſammenzuziehen ; auch ſintert er kaum zuſammen
beim ſtarken Erhitzen ( Thon vermindert ſein Volumen dabei ſehr ) .

aufeinandergeſetzt und an den Außenwänden mit Reifen verſehen ,
damit Verputz und Mörtel beſſer hält , ſind zuläſſig .

4. Dem Verputz der Innenwandung bei Kaminen , welcher vorwiegend
nur zum Verſchließen der Fugen dient , iſt das „ Ausfügen “ gleich
beim Aufmauern vorzuziehen . Dabei iſt mit vollen Fugen zu
mauern , damit die Kanten der Steine möglichſt lange geſchützt
bleiben .

Da jeder Schornſtein im Innern möglichſt glatt auszuführen iſt ,
ſo verdienen ausgefügte oder glaſirte innere Wandungen den Vor⸗

3. Schornſteintrommeln aus gebranutem Thon mittels Verfalzung

fül
im

ſor
Ke

zu
an

eir

au

S8

DR

S—



Orten ,
werden

ud mit

oder

auszu⸗

ezember

cklich in
Sand⸗

d Talk⸗
ſchiefer .
„ ſowie
t zuzu⸗

grob⸗
te und

en dem
in Ge⸗

wird
Dampf⸗
anderer
Feuer⸗
erherde
e feuer⸗
itzen in

Platze
9, ſehr
gsweiſe

ammen
i ſehr ) .
alzung
rſehen ,

biegend
gleich
gen zu
eſchützt

ren iſt ,
n Vor⸗

Landesbauverordnung . 21

führen , im erſten Fall innen glatt auszuſtreichen , ſtets aber

im Dachraum zu verputzen . Stoß⸗ und Lagerfugen ſollen

ſorgfältig mit Lehm oder Mörtel gefüllt werden . Eiſerne

Kaminzüge ſind innerhalb der Häuſer mit gebrannten Steinen

zu umgeben , Holzvertäfelungen dürfen an ! ) Kaminen nicht

angebracht werden . “ )

§ 32 . Weite oder ſteigbare Kamine müſſen im Lichten

einen Querſchnitt von 4,5 dm auf 4,5 dm oder von 4,2 dm

auf 4,8 dm erhalten .
( Abf. 2 in der durch Verordnung vom 4. Auguſt 1887 ,

Geſetz- und Verordnungsblatt Seite 256 , feſtgeſetzten Faſſung . )

zug vor unglaſirten , und mit Kalkmörtel ausgeputzte Kaminzüge

den Vorzug vor ſolchen , die mit Lehm ausgeſtrichen ſind . Letzteres

erſcheint überhaupt verwerflich , da der Lehm zum Anſetzen von

Glanzruß beiträgt und beim Reinigen ſtets leicht abgeriſſen wird .

8
( an ſtatt in ) Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1882

Sette 4.
2) Durch Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 1. Mai

1885 , Nr . 5939 iſt die Verwendung von Holzbekleidungen an Ka⸗
minen und Feuerwänden ausnahmsweiſe dann für zuläſſig erklärt ,

wenn durch beſondere Maßnahmen für Abhaltung jeglicher Feuers⸗

gefahr ausreichend vorgeſorgt wird .
Als Maßnahmen dieſer Art ſind bezeichnet :

1. Die Kamine und Feuerwände müſſen mindeſtens eine ½ Stein

ſtarke , ( beſſer aber 1 Stein ſtarke ) Wandung nach der zu be⸗

ſchlagenden Seite haben ; die Einlaſſung von Befeſtigungsdübeln
in die Kaminwandungen hat gänzlich zu unterbleiben .

2. Zwiſchen der Täfelung und der äußeren Kaminwandfläche muß

eine Verblendung von Ziegelſtücken in Lehmmörtel oder eine

feuerſichere Iſolirmaſſe von mindeſtens 4 Centimeter Stärke ein⸗

fügt werden .
3. Bei Aufſtellung eiſerner Oefen müſſen , außerdem die Holzver⸗

täfelungen durch einen doppelwandigen Eiſenblechſchirm geſchützt

werden ; bei der Aufſtellung von Porzellanöfen hat das Gleiche

in dem Falle zu geſchehen , wenn dieſe Oefen in die unmittelbare

Nähe der Wand zu ſtehen kommen .

Mit Rückficht hierauf wurde den Bezirksämtern bis auf

Weiteres die Ermächtigung ertheilt , im einzelnen Falle , auf An⸗

ſuchen der Betheiligten und auf zuſtimmende Erklärung der

betreffenden Ortsbaukommiſſion Nachſicht von den bezüglichen Be⸗

ſtimmungen der § 8 19, 20 und 31 der Bauverordnung zu ertheilen ,

ſofern ſeitens des Bauherrn die gehörige Ausführung der bezeichneten

Vorſichtsmaßregeln gewährleiſtet wird .

————ç
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Die Lichtweite enger , unbeſteigbarer Kamine muß , wenn auf
dieſe in maſſiven Gang⸗ oder Zwiſchenwänden von mindeſtens äuf
1½ Backſteinſtärke liegen , für einen gewöhnlichen Zimmer⸗ Me
ofen wenigſtens 1,8 ꝗdm , für 2 Oefen 3,24 qdm , für 3 Hol
Oefen 4,5 qdm und darf höchſtens 9 qdm im Querſchnitt
erhalten . Iſt das Kamin ein freiſtehendes oder an Riegel⸗ von
wände angelehntes , ſo muß es eine Lichtweite von 25 zu Me
25 em haben . Für gewöhnliche Küchenkamine genügen 5,76 Se
bis 7,29 ꝗqdm . Der Querſchnitt kann viereckig oder rund vor
ſein , muß aber ſtets für die ganze Länge des Kamins recht⸗
winklig auf deſſen Richtung unverändert bleiben .

gar

§ 33 . ) Kaminwangen müſſen , fofern nicht bei freiſtehen⸗ ma
den Kaminen eine größere Stärke nöthig fällt , bei weiten eiſe
Kaminen und bei engen , wo dieſe ſich in maſſiven Mauern 385
befinden , 9 om und wo letztere freiſtehen 1,2 um ſtark ſein . 5

Wo Kamine durch nicht leicht zugängliche Räume ge⸗
führt werden , ſollen ſie mindeſtens 1,2 dmm ſtarke Wangen Gehaben , wo ſie durch Gebälk geführt werden , darf die Wangen⸗ Iiiſtärke nicht unter 1,2 dm betragen und muß überdies das

m

Holzwerk mit in Lehm geſtellten Ziegeln verwahrt werden .

Kamine , welche durch Gelaſſe zur Aufbewahrung leicht
entzündlicher Gegenſtände führen , ſind in einer Entfernung Ri
von 4,5 dm mit einem durchſichtigen Lattenverſchlage , deſſen un
Zwiſchenweite höchſtens 6 om betragen darf , durch die ganze der
Höhe zu umgeben , ſo daß der Zwiſchenraum zugänglich bleibt . lal

§ 34 . Weite Kamine dürfen , wenn wenigſtens eine Seite
derſelben von Grund aus unterſtützt iſt , auf Gebälken ange : —

bracht werden , ihre Unterlage muß aber zwiſchen dem Gebälk

die

de⸗
Ne

) Verordnung des Miniſteriums des Innern vom 18. April W
1872 , die Handhabung der Baupolizei betreffend , Geſetz⸗ und Ver⸗ Mordnungsblatt Seite 227 . di⸗

B. § 33 der Verordnung vom 5. Mai 1869 wird dahin abge⸗ ſte
ändert , daß die Wangenſtärke der freiſtehenden Kamine dem Nor⸗
malziegelformat entſprechend auf 12 cm. feſtgeſetzt wird . la
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auf Eiſen gewölbt werden . Enge Kamine ſollen ! ) , wenn

äußerſt möglich , wenigſtens mit zwei Seiten auf maſſives

Mauerwerk ſich gründen und , wenn ſie ausnahmsweiſe auf

Holz geſetzt werden , direkt unterſtützt ſein .

Wird ein Kamin an einer bereits beſtehenden Mauer

von Grund aus oder auf eingeſetzten Trägern von Stein ,

Mauerwerk oder Eiſen aufgeführt , ſo muß es auf allen

Seiten eigene Wangen erhalten , deren Steine nicht in die

vorhandene Mauer verzahnt werden dürfen . “)

§ 35 . Kamine dürfen in nicht leicht zugänglichen Räumen

gar nicht , im Übrigen nur auf einer Mauer oder auf einem

maſſiven , nirgends an Holz angelehnten Bogen oder mittelſt

eiſerner , in maſſives Mauerwerk eingreifender Anker geſchleift
werden . Der Neigungswinkel der Schleifung darf bei weiten

Kaminen nicht weniger als 600 , bei engen nicht weniger als

450 betragen . Die Ecken der Schleifung ſind abzurunden .

§ 36 . Die Kaminausmündungen müſſen von hölzernen

Gebälken und Wänden , ſowie von den nächſten Dachflächen
mindeſtens 1,2 m entfernt ſein .

Kamine , welche gerade durch den Dachfirſt treten , müſſen

dieſen um 4,5 dm überragen .

§ 37 . Wenn enge Kamine in ununterbrochener gerader

Richtung aufgeführt werden , ſo iſt , der Reinigung wegen ,

unten , beim Anfange , eine Seiten⸗ oder Putzöffnung , und in

dem Dache , zunächſt dem Kamine , ein blecherner Ausſteig⸗

laden herzuſtellen . “)
Erhalten enge Kamine an irgend einer Stelle eine größere

1) Die Vorſchrift iſt gebietender , nicht ( wie aus dem Gebrauche

des Wortes „ſollen “ geſchloſſen werden könnte ) bloß belehrender

Natur . Miniſterium des Innern vom 12 . März 1884 Nr . 3671 .

9) Bei Neubauten dürfen , unter der Vorausſetzung , daß die

Wand , an welche das Kamin angebaut werden ſoll , aus maſſivem

Mauerwerk beſteht und mindeſtens eine Backſteinlänge zur Dicke hat ,

die Kaminwangen mit der Wand ſelbſt vervunden werden . Mini⸗

ſterium des Innern vom 18. Juni 1874 Nr . 9051 .
5) Wo klimatiſche Verhältniſſe ( häufige und andauernde Schnee⸗

lagen ) oder die Konſtruktion der Kamine oder des Dachſtuhls es
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ſchiefe Richtung ( Schleifung ) , ſo muß unten und oben an
dieſer Stelle eine Putzöffnung angebracht werden . Sollte die
ſchiefe Richtung unter dem Dache aufhören und der außer⸗
halb des Daches befindliche Theil des Kamins eine ſo ge⸗
ringe Höhe erhalten , daß die Reinigung dieſer Schleifung
von außen möglich iſt , ſo kann in dieſem Falle die Anbringungder Putzthüre am oberen Ende dieſer Schleifung unterbleiben .

Die Oeffnungen ſind mit einer verdoppelten eifernen , in
Falz ſchlagenden Thüre oder mit Blechkäſtchen zu verſehen .
Letztere müſſen von Schwarzblech gefertigt , von allen Seiten
geſchloſſen ſein und nach der Breite , Höhe und Tiefe genaudas Maß der Seitenöffnungen haben , deren Wände glatt ver⸗
putzt ſein müſſen . Zur Erleichterung des Herausnehmens
und Wiedereinſetzens ſind ſie mit einem Handgriff und zumſicheren Verſchluß der Fugen mit einem dieſen überdeckenden
Rande zu verſehen . Dieſe Seitenöffnungen müſſen wenigſtens1,5 dm in wagrechter , 7,5 dm in ſenkrechter Richtung nachoben und 3 dm nach unten vom Holzwerk entfernt ſein .

§ 38 . Bei Kaminen größerer und gefährlicher Feuer⸗
ungen ſind die Wangen , ſoweit nöthig , über das in den vor⸗
ausgehenden Paragraphen angegebene Maß zu verſtärken .

Auch müſſen ſolche Kamine ſo angelegt werden , daß ſie ,wenn gegründete Beſchwerden über den Rauch geführt werden
ſollten , ſoweit nöthig erhöht werden können .

§ 39 . Kamine von Hafnerbrennöfen und ähnlichen Feuer⸗
ungen müſſen Wangen von mindeſtens einer Backſteinlänge er⸗halten , gut mit Eiſen gebunden , von allem Holzwerk3 drn entferntſein und Klappen ſowie Funkenfänge von Drahtgitter haben.

§ 40 . Neu aufgeführte Kamine dürfen nicht verputztwerden , bevor ſie durch den Kaminfeger unterſucht worden ſind.“)
beſonders erfordern , darf an Stelle des Ausſteigladens im Dachezur Anbringung eines Putzthürchens im Dach⸗ oder Speicherraumunter Berückſfichtigung der Vorſchriften in Abſatz 2 und 8 ſowie in§ 33 geſchritten werden . Ueber die Zulaſſung dieſer Ausnahmenbezw . ihre Nothwendigkeit hat im einzelnen Falle die Baupolizei⸗behörde nach erfolgter ſachverſtändiger Prüfung zu befinden . Mini⸗ſterium des Innern vom 4. Auguſt 1887 Nr . 13800 .

) Vergleiche §88 55b ( Seite 37 ) und die Inſtruktion Seite 40.
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Kamine , welche theilweiſe abgetragen werden , ſo daß ſie
nicht mehr über Dach führen , ſind oben und unten durch
eine 1,5 dm ſtarke Vermauerung zu verſchließen .

§ 41 . Die Vorſchriften der §88 19 —40 können auch hin⸗
ſichtlich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einrichtungen
bei den gemäß § 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetzbuches zu
erlaffenden feuerpolizeilichen Anordnungen Anwendung finden .

III . Ortliche Bauordnungen .

§ 42 . Behufs der nöthigen Berückſichtigung der klima⸗

tiſchen , der Terrains - , Erwerbs - , Verkehrs - Verhältniſſe der

nzelnen Gemeinden und der Anforderungen , welche in den⸗

elben auf Sicherheit und Bequemlichkeit des örtlichen Ver⸗

ehrs und Zuſammenlebens gemacht werden , bleiben den ört⸗

ichen Bauordnungen weitere Beſtimmungen vorbehalten , ins⸗

beſondere

if

UE

k

6

1) über die Breite und Bauart der Ortsſtraßen , deren

Unterhaltung und Pfläſterung , über die Herſtellung öf⸗
fentlicher Gehwege , Abzugskanäle , Waſſerleitungen , ſo⸗
wie der Rinnen und Kanäle zur Ableitung von Regen⸗
waſſer und Unrath in die öffentlichen Abzugsgräben ;

2) über eine Ausdehnung der Vorſchriften der §S§ 10 , 11

und 12 in der Weiſe , daß

a. bei den in der Bauordnung näher zu bezeichnenden
Arten von Gebäuden , welche wegen ihrer Beſtimmung
zu einem feuergefährlichen Betriebe , zur Verarbeitung
und Aufbewahrung leicht brennbarer Stoffe beſonders
feuergefährlich erſcheinen , auch bei einem Abſtande
von 3,6 m oder mehr von Nachbargebäuden , oder
von 1,8 meoder mehr von der Nachbargrenze Brand —

mauern errichtet werden müſſen ;
b. daß Seiten⸗ oder Hintergebäude der eben bezeichneten

Art von den dazu gehörigen Haupt⸗ oder Vorder⸗

gebäuden durch Brandmauern abgeſchloſſen werden

müſſen ;
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6)
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über die Erhöhung der Brandmauern über die anſtoßende
höchſte Dachfläche ;
über die Anwendung des Steinbaues bei allen Um⸗

faſſungswänden . Ausgenommen hiervon bleibenjedenfalls :
a. Gebäude ohne Feuerung , deren Höhe bis zum Dach —

firſt 7,5 m nicht überſteigt , wenn ſie von Fachwerk
hergeſtellt werden ;

b. Gebäude , welche nach §S 14 eine Wandbekleidung von
Holz erhalten dürfen ;

über die zur Verhütung von Feuersgefahr dienende Vor⸗
kehr bei Errichtung der Scheidewände , Decken , Fußböden
innerhalb der , Gebäude ;

über die Art der äußeren Wand⸗ und Dachbedeckung ,
über die Beſchaffenheit der aus den Dächern hervor —
tretenden Bautheile , insbeſondere über das Verbot von
Holzwerk an Wänden und Dächern ;
über die Herſtellung feuerſicherer Treppen in Gebäuden
von einer gewiſſen Ausdehnung ;
über das Verbot der Anwendung von der Gefundheit
nachtheiligen Farben bei dem Anſtrich der Gebäude ;
über die Einrichtung der Düngerſtellen , Kloaken , Ab⸗
tritte , Ställe , zur Aufnahme feuchter , ätzender , übel⸗
riechender Stoffe , zur Erzeugung von ſtarken Dämpfen
oder Gaſen benützter Räume , Ausgußröhren , Ablauf⸗
rinnen , Brunnen ;
über die Entfernung der Stallungen , Scheunen , Maga⸗
zine , Schoppen , ſowie der zur Erzeugung von Rauch ,
Dampf , übelriechender oder ungeſunder Stoffe dienenden
Räume von der Straße ;

11) über die Art der Abgrenzung der Straße bei Bauten ,
welche hinter der Straßenlinie zurückliegen und bei un⸗
überbauten Grundſtücken ;

12) über die bei Errichtung von Gebäuden außerhalb des
geſchloſſenen Wohnbezirks der Ortſchaften zu Gunſten
landwirthſchaftlich benützter Nachbargrundſtücke einzuhal⸗
tende Entfernung von der Eigenthumsgrenze und über
die Einfriedigung dieſer Bauten ;
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13) über die Bedingungen und Beſchränkungen , unter welchen

an den gegen die Straße gekehrten Häuſerfronten Zu⸗

behörden zu Gebäuden , wie z. B . Vorbauten , Vortreppen ,

Kellerhälſe , Altanen , Erker , auf die Straße ſich öffnende
Thüren , Vordächer , dann Abtritte und Ausgußröhren
zuläfſig ſind ;

14) über die Anlage der Dachrinnen und der Ausflußröhren
aus denſelben ;

15 ) über die geſtattete größte Höhe der Gebäude ;

16) über die Höhe der Wohnungsräume ;

17) über die zum Schutze der öffentlichen Geſundheit nöthigen

Vorkehrungen behufs der Lüftung und der Ableitung
von Waſſer und Unrath aus den Wohnungen ;

18) über die Höhe der Scheidewände der Häuſer und Gärten

( L. ⸗R. ⸗S . 663 ) ;
19) über die Anhäufung von Baumaterial bei Reparaturen

oder Neubauten an der Straße , die Einzäunung der an

derſelben gelegenen Bauſtätten , über die im Intereſſe
des Verkehrs und der Nachbarn gebotene Beſchränkung
bei Vornahme einzelner Bauarbeiten ;

20 ) über die zur Abwendung von Gefahren für Perſonen
und fremdes Eigenthum nöthigen Sicherheitsmaßregeln
bei Aufſtellung und baulicher Erhaltung von Bauge⸗

rüſten oder Schaubühnen ;
21 ) über die Bezeichnung der für gewiſſe Gewerbsanlagen

gar nicht oder nur unter gewiſſen Beſchränkungen oder

vorzugsweiſe beſtimmten Ortstheile ;
22) über die Befreiung der letztgenannten Ortstheile von

Vorſchriften der örtlichen Bauordnung .

§ 43 . In den vom Miniſterium des Innern zu bezeich⸗
nenden Gemeinden der höheren und rauheren Gebirgsgegen —
den können durch die örtliche Bauordnung die Vorſchriften
der §S§ 10 , 11 , 12 über die Verpflichtung zur Herſtellung
von Brandmauern , des § 13 über die Herſtellung der Außen⸗
wände von Fachwerk , des § 14 über die Holzbekleidung der

Umfaſſungswandungen , des § 15 über die Einrichtung der

Dächer außer Kraft geſetzt werden .
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Jedenfalls müſſen bei Strohdächern über den Eingängen
Ziegelſtreifen von 3 m Breite angebracht und , wo dies wegen
der Beſchaffenheit des Dachſtuhles nicht möglich iſt , das Stroh
von der Dachtraufe bis zum Firſt in Zwiſchenräumen von

höchſtens 1,2 m und in einer Breite von wenigſtens 3,6 m

mit ſtarkem Eiſendraht auf den Dachlatten befeſtigt , und die

Verbindung der Dachlatten mit den Sparren durch ſtarke
eiſerne Riegel oder Klammern in der Art bewerkſtelligt wer⸗

den , daß bei einem Brande das brennende Stroh nicht in

Maſſe von dem Dach herabfällt und den Ein - und Ausgang
unmöglich macht . Bei Schindeldächern müſſen die Schindeln
mit breitköpfigen eiſernen Nägeln befeſtigt werden .

Stroh - und Schindeldächer müſſen bei dem Austritt der
Kamine aus der Dachfläche ringsum auf eine Breite von

mindeſtens 10,5 dm mit Ziegeln oder anderem feuerſicheren
Material eingedeckt werden . “)

IV . ) Von der Zuſtändigkeit der Behörden und
dem Verfahren in Bauſachen .

§ 44 . Die örtliche Baupolizei wird in den Stadt⸗ und

Landgemeinden , mit Ausnahme der Städte mit

ſtaatlicher Verwaltung der Ortspolizeis ) , vom

Bürgermeiſter unter Mitwirkung von 1 bis 2 Mitgliedern
des Gemeinderaths gehandhabt .

Dem Gemeinderath bleibt vorbehalten , zu beſchließen , daß
außerdem ein Sachverſtändiger aus der Zahl der Bautechniker
zugezogen werden ſolle .

Die genannten Perſonen bilden unter dem Vorſitze des

Bürgermeiſters die Ortsbaukommiſſion .
§ 45 . Die Ortsbaukommiſſion hat

I . die einzelnen Baugeſuche §S 51 ) und Bauanzeigen ( § 55 )
zu prüfen und über etwaige Anſtände ſich zu äußern ,
J . Die Anlage von ruſſiſchen Kaminen in Gebäuden mit Stroh⸗

oder Schindeldächern iſt nicht zu geſtatten . Miniſterium des Innern
vom 14. Juli 1887 Nr . 13666 .

) Faſſung der Verordnung vom 21 . März 1888 ( Geſetz⸗ und
Verordnungsblatt , Seite 201 .

) Zur Zeit Heidelberg , Mannheim , Karlsruhe , Pforzheim ,
Raſtatt , Baden , Freiburg und Konſtanz .
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2. genaue Aufſicht darüber zu führen , daß kein Neu - , An⸗

oder Umbau vor Ertheilung der dazu erforderlichen Ge—⸗

nehmigung und vor der erforderlichen Feſtſtellung , be⸗

ziehungsweiſe Abſteckung der Bauflucht und keine Haupt⸗
veränderung oder Hauptausbeſſerung vor Erſtattung der

erforderlichen Anzeige begonnen wird ,
3. auch weiterhin bezüglich der zur Ausführung kommenden

Bauten darüber zu wachen , daß die allgemeinen bau⸗

polizeilichen Vorſchriften und die beſonders getroffenen
baupolizeilichen Anordnungen befolgt werden ,

4. Entwürfe für die örtlichen Bauvorſchriften vorzubereiten .

§ 46 . Die e der Ortsbaukommiſ⸗
ſion ſind verpflichtet , alle Verſtöße gegen baupolizeiliche Vor⸗
ſchriſten oder baupolizeiliche Anordnungen , welche ſie bei Ifindenden Bauausführungen wahrnehmen , oder welche ihnen
ſonſt zur Kenntniß kommen , alsbald der Ortspolizeibehörde
anzuzeigen .

Die gleiche Anzeigepflicht liegt den Mitgliedern der Orts⸗

baukommiſſion ob hinſichtlich der von ihnen wahrgenommenen
oder ſonſt in Erfahrung gebrachten Vernachläſſigungen der

bei der Ausführung von Bauarbeiten zur Abwendung von

Gefahren für Perſonen und fremdes Eigenthum nöthigen
Sicherheitsmaßregeln .

§ 47 . Die Ortspolizeibehörde erläßt , geeigneten⸗
falls nach Berathung in der Ortsbaukommiſſion , die zur Auf⸗
rechterhaltung der baupolizeilichen Vorſchriften erforderlichen
Anordnungen ; ſie hat insbeſondere die Fortſetzung vorſchrifts⸗

widriger W8 fn8f8gn zu unterſagen und die zur Ab⸗

ſtellung von Verſtößen gegen die baupolizeilichen Vorſchriften
dienlichen Anweiſungen zu ertheilen .

Wird dieſen Anordnungen keine Folge geleiſtet , oder

Einſprache gegen ſie erhoben , ſo iſt dem Bezirksamte Anzeige
behufs weiterer Verfügung zu machen .

Die Beſtrafung baupolizeilicher ÜUbertretungen erfolgt nach
Maßgabe der für die Verfolgung von Übertretungen gelten⸗
den allgemeinen Beſtimmungen .

Entſteht daraus , daß bei der Leitung oder Ausführung
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eines Baues den allgemein anerkannten Regeln der Baukunſt

zuwidergehandelt wird , Gefahr für Andere , ſo iſt ſtrafgericht⸗

liche Verfolgung nach § 330 des Reichsſtrafgeſetzbuchs herbei⸗

zuführen .
§ 48 . Das Bezirksamt führt die Aufſicht über die

baupolizeiliche Thätigkeit der Ortspolizeibehörden und Orts⸗
baukommiſſionen , ſowie die Oberaufſicht über die im Bezirke
ſtattfindenden Bauausführungen .

Zur ſtändigen Berathung und Unterſtützung des Bezirks⸗
amts in Baupolizeiſachen iſt in jedem Amtsbezirke ein hiezu

geeigneter Sachverſtändiger ( Bezirksbaukontroleur ) zu beſtellen .

Derſelbe wird vom Bezirksamt nach Benehmen mit der

Bezirksbauinſpektion und nach Anhörung des Bezirksraths in

widerruflicher Weiſe ernannt .

Bei Bauten , welche der Bezirksbaukontroleur ſelbſt unter⸗

nimmt , oder bei welchen dieſer Sachverſtändige als Plan⸗

fertiger , Bauleiter oder Ubernehmer von Bauarbeiten be⸗

theiligt iſt , darf derſelbe vom Bezirksamt nicht zur Mitwirkung

beigezogen werden .

Für dieſe und für ſonſtige Fälle der Verhinderung des

Bezirksbaukontroleurs iſt nach Maßgabe von Abſatz 2 ein

ſtändiger Stellvertreter desſelben zu beſtellen .
Wenn beſondere Gründe dies nöthig oder angemeſſen

erſcheinen laſſen , können für einen Amtsbezirk zwei Bezirks⸗
baukontroleure mit entſprechender Theilung des Bezirks und

als gegenſeitige Stellvertreter ernannt werden .

Die Vergütung , welche dem Bezirksbaukontroleur und

dem Stellvertreter für ihre Dienſtleiſtungen zukommt , wird

durch Beſchluß des Bezirksraths geregelt . Bei dem Betrag
der Vergütung ſoll die Art und Bedeutung , ſowie der Um⸗

fang der Bauausführung neben der Entfernung des Ortes

der Dienſtleiſtung vom Wohnorte des Sachverſtändigen und

der Dauer der Dienſtleiſtung Berückſichtigung finden .

§ 49 . Dem Bezirksamt bleibt ausſchließlich vorbe⸗

halten :
1. Die Ertheilung der Baugenehmigung , ſoweit eine ſolche

erforderlich iſt , und der Erlaubniß zu den in den 88 9
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Abſatz 6, 14 Ziffer 5, 22 Abſatz 1 erwähnten Bau⸗

ausführungen ;
die Anordnung einer zwangsweiſen Beſeitigung baupoli⸗

zeiwidriger Zuſtände ( § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs ) ! ) ;
die Erlaſſung der zur Ergänzung der allgemeinen bau —

polizeilichen Vorſchriften nöthigen Anordnungen (§ 3

und 12 ) ;
4. die Feſtſtellung der Baufluchten ( Artikel 7 und 11 des

Geſetzes vom 20 . Februar 1868) j2 ) .
Geeignetenfalls ſind außer der Erklärung des Bezirks⸗

baukontroleurs Gutachten der Ortsbaukommiſſion , des Ge⸗

meinderaths , des Bezirksarztes ( vergl . § 16 Abſatz 3 der

Verordnung vom 27 . Juni 1874 ) 3) , des Fabrikinſpektors ,
der Bezirksbauinſpektion und der Waſſer - und Straßenbau⸗

inſpektion zu erheben .
Außerdem iſt das Bezirksamt befugt , jederzeit im ein⸗

zelnen Falle die Handhabung der Baupolizei ſelbſt auszuüben .

§ 50 . Der Bezirksrath entſcheidet Beſchwerden und

Einſprachen gegen baupolizeiliche Verfügungen und Anord —

nungen des Bezirksamts , ſowie ſolche Fälle , welche letzteres
der Wichtigkeit der Sache oder des vorausſichtlichen Wider —

ſpruchs der Betheiligten wegen ihm vorlegt .
Die Beſchwerde - und Einſprachefriſt beträgt 14 Tage ,

von Eröffnung der bezirksamtlichen Verfügung an gerechnet .

§ 51 . Abgeſehen von den Fällen , in welchen geſetzliche
Vorſchriften (Forſtgeſetz §S 57 ) und folgende , Geſetz vom 20 .

Februar 1868 Artikel 115) , 156) , 167) , Straßengeſetz § 310 ,

Waſſergeſetz Artikel 865) , Gewerbeordnung § 16˙ ) u. ſ. w.

die Ausführung von Bauten an eine beſondere Erlaubniß
knüpfen , muß

zu der baulichen Herſtellung ( Neu⸗ , An⸗ und Umbau )
von Wohn⸗ und ſonſtigen Gebäuden mit Feuerung , von

Fabriken und Werkſtätten ,
ferner von Bauten , welche zum Aufenthalt größerer Men⸗

6. ) Seite 65 . ) Seite 67 . ) Seite 64 . ) Seite 66. 10) Seite 71.

———
.—

——

———
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ſchenmengen zu dienen beſtimmt ſind , und von ſolchen

Gebäuden ohne Feuerung , deren Länge oder Tiefe 24

Meter oder mehr beträgt ,

ſowie zu der mit einer Veränderung des Grundplans ver⸗

bundenen Aufführung neuer Stockwerke oder eines Knie —

ſtocks in den bezeichneten Gebäuden

baupolizeiliche Genehmigung eingeholt ! ) werden .

Zu dieſem Behufe hat der Bauherr ein ſchriftliches Bau⸗

gefuch mit einer Aeußerung der Ortsbaukommiſſion (8S 45 Ziffer

J) durch Vermittlung der Ortspolizeibehörde dem Bezirksamt

vorzulegen . Dieſem Geſuch ſind folgende Pläne in doppelter

Fertigung beizuſchließen :
1. ein — erforderlichenfalls von einem Geometer gefer⸗

tigter — Situationsplan , welcher den Bauplatz mit

den auf demſelben etwa vorhandenen Gebäuden , ſowie

die angrenzenden Gebäude und Grundſtücke unter An⸗

gabe der Eigenthumsgrenzen und der Namen der Eigen⸗

thümer , die auf dem Bauplatz befindlichen Kanäle und

Waſſerläufe , Brunnenſchachte , Gruben und ähnliche An⸗

lagen , ferner die vorbeiführenden Straßen unter Angabe

ihrer Breite , ſowie der beſtehenden oder in Ausſicht

genommenen Bauflucht , endlich auch die beabſichtigte

Bauherſtellung einſchließlich der Brunnen , Gruben und

ähnlichen Anlagen unterſcheidbar bezeichnet ;
2. ein Grundriß des Kellergeſchoſſes mit Angabe der etwa

vorhandenen gemeinſchaftlichen Mauern , deren Theilung

durch die Grenzlinie anzudeuten iſt ;
3. die Grundriſſe ſämmtlicher Stockwerke , in welchen die

Richtung der Balken eingezeichnet iſt , unter Angabe der

5) Das Miniſterium des Innern hat wiederholt ausgeſprochen , daß
die allgemeinen baupolizeilichen Vorſchriften und insbeſondere § 51 und

folgende der Bauverordnung auch auf Staatsgebäude Anwendung finden .
Erlaſſe vom 16. Januar 1873 Nr . 868 , und 20 . Juli 1876 Nr . 10392 .
Nur für Bauten der Eiſenbahnverwaltung ſoll die Anwendung ſpe⸗
ziell der § 8 50 und 51 (jetzt 51 und 55) auf ſolche Bauten beſchränkt
werden , welche ſich innerhalb der Ortſchaften , oder in der Nähe von

Nachbargebäuden befinden . Miniſterium des Innern vom 5. Dezember
1870 Nr . 15874 und vom 25 . Oktober 1877 Nr . 16215 .

ſin !

ſtä :
gri
Urt

Ze
U.

der

der

ſin

Aen

ſeit

unt

We

wã

Ba

zuft
Me

ein

hal
mit

Vo

iſt

ma

21

glei
ant



owie

An⸗

gen⸗
und

An⸗

gabe
ſicht
tigte
und

etwa

lung

Landesbauverordnung .

Beſtimmung der Räume und Bezeichnung der Feuerungs —⸗

anlagen
4 ein vollſtändiger Querdurchſchnitt mit Angabe der Schnitt⸗

linie , auf welcher er genommen iſt ;

die Anſichten fämmtlicher Fagaden .

Bauten , ſowie Konſtruktionen in Eiſen

ſind durch befondere Detailzeichnung und Beſchreibung voll⸗

ſtändig zu erläutern und durch ſtatiſche Berechnungen zu be⸗

gründen . Auch ſonſt können , wenn dies zur Prüfung und Be⸗

urtheilung eines Bauvorhabens erforderlich erſcheint , weitere

Zeichnungen , ſchriftliche Erläuterungen , Feſtigkeitsberechnungen
U. ſ. w. verlangt werden .

Bei Umbauten müſſen die Bauzeichnungen den beſtehen⸗
den und den künftigen Zuſtand deutlich und durch verſchie —
dene Farben kenntlich machen . Die neuen Bauherſtellungen
ſind mit rother , beſtehende Baulichkeiten aber , ſoweit ſie eine

Aenderung nicht erfahren , mit ſchwarzer und , ſoweit ſie be⸗

ſeitigt werden ſollen , mit gelber Farbe zu bezeichnen .
Endlich iſt bei Vorlage des Baugeſuchs —nöthigenfalls

unter Anſchluß der Nivellements — anzugeben , in welcher
Weiſe das zu errichtende oder umzubauende Gebäude ent⸗

wäſſert werden ſoll .
Der Situationsplan iſt im Maßſtab von 1: 500 , die

Bauzeichnungen ſind in ſolchem von mindeſtens 1 : 100 aus⸗

zuführen . Auf ſämmtlichen Plänen und Zeichnungen iſt der

Maßſtab anzugeben ; die Hauptabmeſſungen ſind auf denſelben
einzutragen .

Die Pläne , zu welchen gutes Material zu verwenden iſt ,
haben Bauherr und Planfertiger mit ihrer Unterſchrift und

mit Datum zu verſehen ; beide ſind für die Richtigkeit der

Vorlagen verantwortlich . Wenigſtens ein Exemplar der Pläne
iſt in einem zur Vereinigung mit den Akten geeigneten For⸗
mate ( in Blättern oder in Heften von 33 ͤem Höhe und

21 cm Breite ) vorzulegen .
Bei Einreichung des Baugeſuchs hat der Bauherr zu⸗

gleich diejenige Perſönlichkeit zu bezeichnen , welcher die ver⸗

antwortliche Leitung des Baues übertragen wird . Tritt wäh⸗

Schluſſer ,

E

Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 3
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rend des Baues ein Wechſel in der Perſon des Bauleiters

ein , ſo iſt hievon dem Bezirksamt durch Vermittlung der

Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen .

§ 52 . Das Bezirksamt hat die vorgelegten Pläne unter

Beizug des Bezirksbaukontroleurs , welcher nöthigenfalls nach

Anordnung des Amts die Bauſtelle beſichtigen wird , zu prü⸗
fen, auch , ſoweit es das öffentliche Intereſſe erfordert , die in

§ 49 Abſatz 2 bezeichneten Behörden über das Baugeſuch zu

hören und die nöthig fallenden Aenderungen oder Ergänzungen
anzuordnen .

Von der ertheilten Baugenehmigung und den daran ge⸗

knüpften Auflagen iſt die Ortspolizeibehörde durch Zuſendung
zweier Ausfertigungen des Baubeſcheids unter Anſchluß einer

Fertigung der mit entſprechendem Vermerk zu verſehenden
Pläne zu benachrichtigen . Die eine Ausfertigung des Be⸗

ſcheids iſt ſammt den Planfertigungen dem Bauherrn gegen

Beſcheinigung durch die Ortspolizeibehörde zu behändigen ,
die andere Ausfertigung dient der Ortspolizeibehörde und

Ortsbaukommifſion zum weiteren Gebrauche nach Maßgabe
der §§ 45 Ziffer 3, 46 und 47 .

§ 53 . Späteſtens mit dem Beginn der Ausführung der

in § 51 Abſatz 1 erwähnten Bauten iſt hievon durch den

Bauherrn oder im Falle ſeiner Abweſenheit oder ſonſtigen
Verhinderung durch den Bauleiter der Ortspolizeibehörde
Anzeige zu erſtatten .

§ 54 . Jeder genehmigungspflichtige Bau iſt hinſichtlich
ſeiner plan⸗ und vorſchriftsmäßigen Ausführung mindeſtens
einer zweimaligen beſonderen Prüfung ( Baureviſion ) an
Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontroleur zu unterziehen .

Die erſte Prüfung hat ſtattzufinden , ſobald der Bau bis

auf Sockelhöhe fertig geſtellt , die zweite , ſobald der Bau
unter Dach gebracht , und das Kaminmauerwerk über das

Dach geführt iſt , jedoch vor Beginn der inneren und äußeren
Verputzarbeiten .

Die Vornahme dieſer Prüfung iſt durch den Bauherrn
oder bei deſſen Abweſenheit oder ſonſtiger Verhinderung durch
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den Bauleiter mittelſt entſprechender Anzeige an den Bau⸗

kontroleur rechtzeitig zu beantragen .
Bei der Prüfung , welche auf Eingang der Anzeige thun⸗

lichſt raſch ſtattzufinden hat , müſſen dem Baukontroleur alle

Theile des Baues in dem erforderlichen Maße ſicher zugäng⸗
lich und ſichtbar gemacht , ſowie der bezirksamtliche Baube —

ſcheid und ſämmtliche dazu gehörigen Bauzeichnungen vom

Bauherrn oder Bauleiter vorgelegt werden .

Ueber den Befund hat der Baukontroleur den anweſen⸗
den Bauherrn oder Bauleiter zu verſtändigen , ſowie zu den

bezirksamtlichen Akten entſprechenden Vermerk zu machen .

Haben ſich Anſtände ergeben , denen nicht alsbald abzu —

helfen iſt , ſo iſt vom Baukontroleur wegen der zu treffenden
Anordnungen ohne Verzug Anzeige beim Bezirksamt zr
machen ; erſcheint ein ſofortiges Einſchreiten dringend geboten ,
ſo iſt ſolches bei der Ortspolizeibehörde (§ 47 ) zu veranlaſſen .

Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , ſofern es nach Be⸗

ſchaffenheit des einzelnen Falls geboten erſcheint , im Bau⸗

beſcheid noch für weitere Abſchnitte der Bauausführung als
die in Abſatz 2 bezeichneten die Vornahme einer Baureviſion
vorzuſehen .

Auch kann in der örtlichen Bauordnung die Vornahme
weiterer Baureviſionen allgemein vorgeſchrieben werden .

Das Bezirksamt hat den rechtzeitigen und ſachgemäßen
Vollzug der vorgeſchriebenen Baureviſionen zu überwachen .

§ 55 . Bei der Vornahme von einzelnen Hauptver⸗
änderungen und Hauptausbeſſerungen an beſtehenden
Bauten der in § 51 bezeichneten Art , insbeſondere

bei der Neuaufführung , Verſetzung oder Beſeitigung
von Umfaſſungsmauern , Tragmauern , Tragbalken , Durch⸗
zügen oder Gewölben ,

bei der Neuaufführung eines oder mehrerer Stockwerke
oder eines Knieſtocks , ſofern der Grundplan unverändert

bleibt ,
bei der Anbringung eines neuen oder bei Aenderung

eines beſtehenden Dachſtuhls ,
bei Erneuerung oder beim Unterfangen der Fundamente ,

9•
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bei Veränderung der Länge oder Breite des Gebäudes

an Straßen oder öffentlichen Plätzen ,
bei baulicher Aenderung der Façaden an Straßen und

öffentlichen Plätzen ,
beim Anbau von Balkonen , Altanen , Erkern , Gängen

und Gallerien und

bei Anlegung neuer und bei Verſetzung oder Aenderung
beſtehender Feuerſtätten , inſoweit es ſich nicht lediglich um
das Setzen von Ofen und Herden zu häuslichem Gebrauche
an beſtehenden Kaminen handelt ,

muß , ſofern nicht gemäß § 51 beſondere Erlaubniß oder bau⸗

polizeiliche Genehmigung zu erwirken iſt , ſpäteſtens 14 Tage
vor Beginn der Ausführung vom Bauherrn eine genaue
ſchriftliche Anzeige und Beſchreibung des Bauvorhabens unter

Bezeichnung des ausführenden Bautechnikers , ſowie unter An⸗

ſchluß der zur Erläuterung nöthigen Pläne bei der Orts —

polizeibehörde eingereicht werden .

Die Beſtimmungen in 8§ 51 hinſichtlich des Inhalts und
der Beſchaffenheit der Pläne finden hier gleichfalls entſprechende
Anwendung .

§ 55a . Die Ortspolizeibehörde ſtellt auf Verlangen eine

Beſcheinigung über die geſchehene Bauanzeige aus und legt
die letztere ſammt Beſchreibung und dazu gehörigen Plänen
mit gutfindender Aeußerung der Ortsbaukommiſſion alsbald
dem Bezirksamt vor .

Das Bezirksamt nimmt auf Einkommen der Vorlage
ſofort eine Prüfung des Bauvorhabens , nöthigenfalls unter Zu⸗
zug des Bezirksbaukontroleurs , vor . Ergibt ſich hiebei , daß
die Bauausführung nicht oder nur unter Bedingungen zu⸗
zulaſſen ſei , ſo iſt hiernach — längſtens binnen 14 Tagen
ſeit Einreichung der Bauanzeige bei der Ortspolizeibehörde
bezirksamtliche Verfügung zu treffen , und ſolche dem
Bauherrn gegen Beſcheinigung zu eröffnen .

Walten gegen die Bauausführungen keine Bedenken ob,
ſo iſt hierüber amtliche Vormerkung zu machen ; eine beſon⸗
dere Eröffnung an den Bauherrn findet in dieſem Falle
nicht ſtatt .
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Bei Erledigung von Bauanzeigen kann vom Bezirks
amt im einzelnen Falle auch die Vornahme einer Baurevi⸗

ſion an Ort und Stelle durch den Bezirksbaukontroleur vor⸗

behalten werden . Die Vorſchriften in Abſatz 3 — 6 und 9
des § 54 finden bezüglich einer ſolchen Baureviſion ebenfalls
entſprechende Anwendung .

§ 55b . Bei Errichtung neuer Kamine , ſowie bei Aus⸗

beſſerung oder theilweifer Erneuerung der Kamine unter

Dach ( d. h. von der Dachſchräge abwärts gerechnet ) iſt von
der Vollendung des Baues , aber vor der Verputzung , An⸗

zeige bei der Ortspolizeibehörde zu machen , welche ſofort den

Kaminfeger zur Vornahme der vorgeſchriebenen Unterſuchung
G 40 ) auffordert .

§ 55c . In der örtlichen Bauordnung kann die Ver⸗

pflichtung zur Bauanzeige ( § 55 ) auf weitere Arten von Bau

ausführungen , ſoweit ſolche nicht nach §S 51 Abſatz 1 bau⸗

polizeiliche Genehmigung erfordern , allgemein ausgedehnt wer⸗
den . Im Falle einer ſolchen Ausdehnung haben hinſichtlich
der davon berührten Bauausführungen die Beſtimmungen der

§88 55 a, 557 gleichfalls Geltung .
Außerdem kann in der örtlichen Bauordnung vorge⸗

ſchrieben werden , daß auch die wirkliche Ausführung der in

§ 55 erwähnten , ſowie der etwa nach Abſatz 1 gleichgeſtellten
Bauvorhaben mit dem Beginn der Ortspolizeibehörde durch
den Bauherrn oder Bauleiter ( § 53 ) anzuzeigen iſt .

§ 55d . Durch die in den vorhergehenden Beſtimmungen
vorgeſchriebene Prüfung ſowohl der Bauvorhaben und der

darauf bezüglichen Pläne und Zeichnungen , als auch der be⸗

gonnenen und ausgeführten Bauten wird die dem Bauherrn ,
den Bauleitern , den ausführenden Technikern und Bauhand⸗
werkern hinſichtlich der Beachtung der einſchlägigen Polizei⸗
vorſchriften , ſowie hinſichtlich der Sicherheit der Konſtruktion
obliegende Verantwortlichkeit nicht aufgehoben oder gemindert .

§ 55 e. Berührt ein Bauvorhaben die Nachbargrenze ,
ſo hat die Ortspolizeibehörde nach Einkunft des Baugeſfuchs
oder der Bauanzeige die Nachbarn in Kenntniß zu ſetzen und

etwaige Einſprachen , ſoweit ſie nicht gütlich beigelegt werden
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können , und weitere Verhandlung beziehungsweiſe Entſcheidung
verlangt wird , dem Bezirksamt vorzulegen .

Das Bezirksamt hat geeignetenfalls zu verfügen , welche
Maßregeln zur Sicherſtellung der benachbarten Grundſtücke
während des Baues zu treffen ſind . Privatrechtliche Einſprachen!)
ſind zur richterlichen Entſcheidung zu verweiſen , ohne daß
von der Erledigung derſelben die Entſchließung der Baupo⸗
lizeibehörde abhängig gemacht wird .

§ 55f . Wird von der ertheilten Baugenehmigung binnen
Jahresfriſt kein Gebrauch gemacht , ſo iſt ſie erloſchen .

Wird in den Fällen des § 55 die Ausführung des
Baues nicht binnen einem Jahre nach Einreichung der An⸗
zeige begonnen , ſo hat der Bauherr ſpäteſtens 14 Tage vor
Beginn der Ausführung die Anzeige zu erneuern . Die Orts⸗
polizeibehörde legt die Anzeige dem Bezirksamt vor .

Iſt die in § 55 vorgeſchriebene Anzeige unterlaſſen wor⸗
den , ſo darf der Bau nur mit beſonderer Erlaubniß des
Bezirksamts ausgeführt werden .

§ 55g . Die Vergütung für die Dienſtleiſtungen des
Bezirksbaukontroleurs ( 88 e iſt , vorbehalt⸗
lich der Beſtimmungen in Abſatz 2, vom Bauherrn zu leiſten .
Dieſelbe wird vom Bezirksamt im einzelnen Baufalle in dem
der bezirksräthlichen Regelung ( § 48 Abſatz 7) eutſprechenden

Betrage feſtgeſetztund auf die Amtskaſſ zur vorſchüßlichen Zah⸗
lung und Rückerhebung von dem Erſatzpflichtigen angewieſen .
Dauurch Gemeindebeſchluß mit Staatsgenehmigung kann

beſtimmt werden , daß die dem Bezirksbaukontroleur zukom⸗
mende Vergütung ganz oder theilweiſe auf die Gemeindekaſſe
übernommen wird . Liegt ein derartiger Beſchluß vor , ſo wird
die Amtskaſſe zur Rückerhebung der vorſchüßlich bezahltenVergütung von der Gemeinde angewieſen ; hat die Vergütungnur theilweiſe der Gemeindekaſſe zur Laſt zu bleiben , ſo iſtderſelben der andere Theil durch den Bauherrn zu erſetzen.Wird in Folge der Übertretung baupolizeilicher Vorſchrif⸗ten die beſondere Beauffichtigung eines Baues nöthig , ſo hatder Bauherr alle hierdurch entſtehenden Koſten zu tragen .

Vergl . namentlich die Landrechtsſätze 653 —682 ( Seite 52) .
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§ 55 h. In den Städten mit ſtaatlicher Verwal —

tung der Ortspolizei wird die örtliche Baupolizei vom
Bezirksamt unter Mitwirkung der Ortsbaukommiſſion ge —
handhabt .

Die Ortsbaukommiſſion beſteht daſelbſt aus dem Be⸗

zirksbeamten als Vorſitzenden , einem ſtändig beſtellten Sach⸗
verſtändigen ( Ortsbaukontroleur ) und einem oder mehreren
Mitgliedern des Stadtraths .

Der Ortsbaukontroleur wird von dem Stadtrath aus
der Zahl der Bautechniker ernannt und vom Bezirksamt nach
Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion , wenn hinſichtlich ſeiner
Befähigung und Zuverläſſigkeit kein Bedenken obwaltet , be⸗
ſtätigt . Die Vergütung für ſeine Dienſtleiſtungen bezieht er
aus der Gemeindekaſſe nach Maßgabe des hierüber abge⸗
ſchloſſenen Vertrags .

Der Ortsbaukontroleur kann wegen ungenügender Dienſt⸗
leiſtungen oder ſonſtiger Unbrauchbarkeit jederzeit durch Ent⸗
ſchließung des Bezirksraths entlaſſen werden .

In gleicher Weiſe iſt ein ſtändiger Stellvertreter des Orts⸗
baukontroleurs für die Fälle , in welchen der letztere an der
Ausübung ſeiner Obliegenheiten verhindert oder bei einem
Bau als Bauunternehmer , Planfertiger , Bauleiter oder Über⸗
nehmer von Bauarbeiten betheiligt iſt , zu beſtellen ; derſelbe
iſt nach Maßgabe von Abſatz 3 ebenfalls entlaßbar .

Bei vorhandenem Bedürfniß können auch zwei Sachver⸗
ſtändige als Ortsbaukontroleure mit entſprechender Theilung
des Stadtgebiets und als gegenſeitige Stellvertreter in den
Fällen von Abſatz 5 beſtellt werden .

§ 55i . Die 8§ 45 bis 47 , § 48 Abſatz 1, §8 49 bis
55 und § 55g4 letzter Satz finden auch in den Städten
mit ſtaatlicher Verwaltung der Ortspolizei mit folgenden
Maßgaben entſprechende Anwendung :

J. Die Außerung der Ortsbaukommiſſion über die Bauge⸗
ſuche und Bauanzeigen ( § 45 Ziffer 1) iſt nach vor⸗

gängiger techniſcher Prüfung und Begutachtung der Bau⸗

vorlagen durch den Ortsbaukontroleur , welcher nöthigen⸗
falls eine Beſichtigung der Bauſtelle vorzunehmen hat ,
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abzugeben ; der Beizug des Bezirksbaukontroleurs ( § 49

Abſatz 2, § 52 Abſatz 1 und § 552 Abſatz 2) kommt

in Wegfall .
2. Die Ortsbaukommiſſion bat behufs ausreichender Hand —

habung der ihr obliegenden Bauaufſicht ( § 45 Ziffer 2)
insbeſondere auch dafür zu ſorgen , daß eine regelmäßige
Begehung der Bauſtellen und in Verbindung damit eine

Unterfuchung der Bauarbeiten , ſowie der in Verwendung
begriffenen Materialien wie auch eine Prüfung der Bau⸗

gerüſte und Bauzäune in Bezug auf die nöthige Sicher⸗
heit durch den Ortsbaukontroleur ſtattfindet . Die anderen

Kommiſſionsmitglieder bleiben ebenfalls gehalten , wenn
dies im einzelnen Falle aus beſonderen Gründen nothwen⸗
dig wird , an Ort und Stelle eine Nachſchau vorzunehmen .
Hinſichtlich der Baureviſionen (§§S 54 und 55 a Abſatz 4)

tritt an die Stelle des Bezirksbaukontroleurs der Orts⸗

baukontroleur .

4. Für die durch Prüfung der Bauvorlagen und Beauf⸗

ſichtigung der Bauausführungen entſtehenden Koſten kann

durch Beſchluß des Stadtraths mit Zuſtimmung des

Bürgerausſchuſſes und Genehmigung des Bezirksamts
den Bauherrn die Entrichtung einer entſprechenden Ge⸗

bühr an die Gemeindekaſſe auferlegt werden .

Anlage .
Inſtruktion für die Unterſuchung neuerbauter

Kamine .

Der Kaminfeger hat alle neu aufgeführten Kamine , be⸗
vor ſie verputzt werden , einer ſorgfältigen Prüfung zu unter⸗
ziehen . Hierbei iſt nicht allein zu unterſuchen , ob die bau⸗
und feuerpolizeilichen Vorſchriften genau eingehalten wurden ,
ſondern auch , ob die Kamine nicht während des Baues durch
Schutt , Abfälle und dergleichen verſtopft wurden , ob ſie in
den Schleifungen nicht verengt , und ob deren Fugen mit dem
Bindemittel gehörig ausgefüllt ſind , ob das Holzwerk in deren

Nähe gehörig verwahrt iſt , ob ſie mit Lehm gut ausge⸗
ſtrichen , ob die Putzthürchen vorſchriftsmäßig gefertigt und

angebracht ſind , ſowie ob dieſelben hinlänglichen Verſchluß
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bieten , ob die Feuerröhren nicht zu weit in die Lichtöffnungen
der Kamine hineinragen , beſonders aber , ob nicht Ofenröhren —

öffnungen mit brennbaren Gegenſtänden verſtopft , ſtatt mit

Blechkapſeln oder Ziegel - oder Backſteinſtücken geſchloſſen ſind .

Hauptſächlich iſt hierbei das Augenmerk auf jene Theile zu

richten , die nach Beendigung des Baues verdeckt ſind , und

deshalb von der Feuerſchau nicht mehr beurtheilt werden

können .

Die Aufforderung zur Beſichtigung der neuen Kamine

ergeht an den Kaminfeger von der Ortspolizeibehörde , welcher
über den Erfund Anzeige zu erſtatten iſt .

Finden ſich bei dem Augenſchein Mängel vor , ſo iſt

ſpäter eine zweite Beſichtigung vorzunehmen , um Sicherheit
darüber zu erhalten , daß ſie durch die angeordnete Abänderung

beſeitigt wurden .

2. Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 27 . Juni 1874 , die Sicherheit der öffent⸗
lichen Geſundheit und Reinlichkeit betr .

Auf Grund der §§ 87a , 116 des P. ⸗St. ⸗G. ⸗B. , § 366 ,

Ziffer 10 des R. ⸗St . ⸗G. ⸗B. , wird zur Sicherung der öffent⸗

lichen Geſundheit und Reinlichkeit verordnet :

8 3

1. In allen Städten von mindeſtens 1500 Einwohnern

müſſen für jedes zum längeren Aufenthalte von Menſchen
dienende Gebäude zur Aufnahme der menſchlichen Ex⸗

kremente , ſofern dieſe nicht in Folge der Einrichtung
von Kanälen ſofort entfernt werden können , Gru⸗

ben hergeſtellt ſein oder unter Einhaltung der von

dem Bezirksamte für den einzelnen Fall zu treffenden
Anordnungen abführbare Behälter , Tonnen , Fäſſer ver⸗

wendet werden .

Neue Gruben ſollen außerhalb der Gebäude - Grundfläche ,
abſeits der Straße , angelegt , von der Grundmauer des

Gebäudes getrennt und mindeſtens 3 m von Brunnen

( Brunnenſtuben , Brunnenſchachten und Waſſerleitungen )
entfernt ſein .

3. Alle Gruben müſſen möglichſt luftdicht , gedeckt und jeder⸗

1
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zeit nach allen Seiten derart waſſerdicht hergeſtellt ſein ,
daß die Durchfickerung des Inhaltes vollſtändig verhin⸗
dert wird . Senkgruben , d. h. Gruben mit durchlaffen⸗
dem Boden dürfen nicht mehr benützt werden . ! )

4. Behufs Herſtellung der nöthigen Ausbeſſerungen müſſen
die Gruben einer periodiſchen Beſichtigung und Unter⸗

ſuchung unter polizeilicher Aufſicht unterzogen werden .
5. Die Gruben müſſen jeweils ſo rechtzeitig entleert wer⸗

den, daß ein Überfließen des Inhaltes nicht zu befürchten
iſt — Regen⸗ , Ablaufwaſſer jeder Art , Haushaltungs⸗
abfälle ſollen nicht in die Gruben verbracht werden .

6. Außerhalb der Gruben oder Behälter (Ziffer J) dürfen
menſchliche Exkremente in den Wohngebäuden und deren
näheren Umgebung nicht aufbewahrt , namentlich nicht in
Hofräumen , Winkeln und Düngerſtellen ausgeleert werden .

7. Abtritte ſollen in der Regel in einem beſonderen Anbau
über die Grube errichtet werden . In ſolchen Abtritten
ſoll eine waſſerdichte Abtrittröhre angebracht und 3
Centimeter von den Wänden und Mauern entfernt , mit
möglichſt ſenkrechtem Abfall bis zu der Grube ſoweit
herabgeführt werden , daß ſie bei mittlerem Stande der
Grubenflüſſigkeit unter deren Niveau mündet . Nach oben
ſoll die Abtrittröhre über das Dach des Abtritts geführt
und mit einem Hut verſehen werden .

Zu Ziffer 1 —3 ogl . Erlaß des Miniſteriums des Innernvom 15. Februar 1875 Nr . 2495 :
Der Anlage von Abtrittgruben , wie der Aufſtellung von ab⸗

führbaren Behältern ſind Kanäle , in denen durch genügende Waſſer⸗
menge der ſofortige Abfluß des Unraths zu erreichen iſt , vorzuziehen .So lange aber ſolche Kanäle fehlen , iſt den Gruben nicht unbedingt
der Vorzug vor Tonnen oder Behältern einzuräumen , ſofern nuͤr
die letzteren eine dem Zwecke entſprechende Einrichtung und Auf⸗
ſtellung erhalten und für eine häufige geregelte Entleerung Sorge
getragen wird . Wo bei der Enge der Hofräume oder der beſonderen
Beſchaffenheit des Bauplatzes die Errichtung von Abtrittgruben
außerordentliche Schwierigkeiten bietet , wird ein geregeltes Tonnen⸗
ſyſtem wirkſame Abhilfe gegen die in ſolchen Häufern beſonders
empfindlichen Mißſtände gewähren . Der ausſchließlichen Zulaſſungvon Tonnen und dem Verbote von Abtrittsgruben in Neubauten
ſteht kein Bedenken entgegen .
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8. Nähere Beſtimmungen können mit Berückſichtigung der

örtlichen Verhältniſſe im Wege bezirks - oder ortspoli⸗

zeilicher Vorſchriften erlaſſen werden . In Städten von

mindeſtens 4000 Seelen muß die Art und Weiſe der

Entleerung der Gruben durch ortspolizeiliche Vorſchrift

geregelt werden .

9. Die Friſten zur vorſchriftsgemäßen Herſtelluug der Gruben

in bereits beſtehenden Gebäuden beſtimmt der Bezirks⸗
rath . Er kann , ſoweit es die örtlichen Verhältniſſe noth⸗

wendig machen , in einzelnen Fällen bezüglich der Lage
der Gruben Nachſicht ertheilen , ſowie die Beſitzer von

außerhalb der Ortſchaften abgeſondert gelegenen Gebäu⸗

den von der Beobachtung der Vorſchriften dieſes Para —

graphen gänzlich entbinden .

§ 2. Die Beſtimmungen des § 1 können durch orts⸗

oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift auch in anderen Gemeinden

eingeführt werden .

§ 3. Die Anlegung neuer , ſowie die Erweiterung be⸗

ſtehender Düngerſtätten , Jauchenbehälter an den Ortsſtraßen
oder an öffentlichen Plätzen kann durch bezirks⸗ oder orts⸗

polizeiliche Vorſchrift verboten werden . Ebenſo kann auch die

Entfernung beſtehender Einrichtungen dieſer Art von Orts —

ſtraßen ! ) und öffentlichen Plätzen angeordnet werden .

Alle Düngerſtätten , Pfuhllöcher und dergleichen müſſen

von Brunnen , Waſſerleitungen mindeſtens 5 m entfernt , ſtets
derart eingefaßt und verwahrt ſein , daß ein Abfluß der Jauche
in die Hofräume , Brunnen oder auf die Straßen , Plätze

nicht ſtattfinden kann . Pfuhllöcher ꝛc. müſſen bedeckt ſein . In
allen Hofräumen iſt durch Anbringung von Dachkändeln und

Ableitröhren oder in anderer Weiſe dafür zu forgen , daß das

Regenwaſſer keinen Abfluß der Jauche aus den Düngerſtätten

verurſachen kann . Auch Stallungen ſind ſo einzurichten , daß
die Jauche nur in Abtrittgruben oder Düngerſtätten , Pfuhl⸗
löcher abfließen kann .

) Unter Ortsſtraßen im Sinne des Abſatz 1 ſind auch ſolche
innerhalb eines Orts dem allgemeinen Verkehr dienende Wege zu

verſtehen , bei denen Grund und Boden Privateigenthum ſind . ( Mi⸗
niſterium des Innern vom 20 . Januar 1876 Nr . 979 . )
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Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks⸗ oder ortspolizei⸗
lichen Vorſchriften überlaſſen . Die Friſten zur vorſchriftsge⸗
mäßen Herſtellung der Düngerſtätten beſtimmt der Bezirks⸗
rath ; auch kann er in beſonderen Fällen hinſichtlich der Lage
der Düngerſtätten Nachſicht ertheilen .

§ 4. Nur mit Genehmigung des Bezirksraths dürfen :
J. Ungereinigte Knochen , roher Talg , ungegerbte Häute

und andere durch ihre Ausdünſtung die allgemeine Ge⸗

ſundheit gefährdende Gegenſtände innerhalb der Ort⸗

ſchaften gelagert ,
2. Magazine zur Aufbewahrung ſolcher Stoffer ) errichtet

werden . ? )
Zwiſchenräume zwiſchen Häuſern , ſog . Winkel , Trauf⸗

gäßchen, dürfen nicht dazu benützt werden , um Haushaltungs⸗
abfälle , Straßenkoth , Exkremente und ähnliche unreinliche
Stoffe aufzunehmen ; ſie müſſen gegen die Straße abge⸗
ſchloſſen ſein .

Durch ortspolizeiliche Vorſchrift kann die Anlage von
Schweinſtällen , das Halten von Schweinen beſchränkt oder

ganz unterſagt werden .

§ 5. Waſſer und andere Flüſſigkeiten auf öffentliche

) Dazu gehören insbeſondere Lager von Lumpen . Miniſterium
des Innern vom 24 . Juli 1875 Nr . 11416 .

2) Wegen der Schlächtereien vergl . § 3 der Verordnung vom
16. Juni 1876 ( Seite 78) .

Bei Geſuchen um Genehmigung zur Lagerung der in Ziffer 1
bezeichneten Stoffe bezw . zur Errichtung der in Ziffer 2 erwähnten
Magazine , iſt die Einleitung eines förmlichen Aufrufsverfahrens ,
wie in den Fällen des § 16 der Gewerbeordnung ( ſiehe hierüber Seite
78 Anmerk . ) nicht vorgeſchrieben , nur ſoll nach § 16 Abſatz 3 der
Verordnung vor der bezirksräthlichen Entſchließung in allen Fällenein Gutachten des Bezirksarztes erhoben werden . Hierdurch iſt aber
nicht ausgeſchloſſen , daß das Bezirksamt gelegentlich der vor der
Vorlage an den Bezirksrath zu machenden Erhebungen , ſofern ihmdies nach Lage des Falls nöthig erſcheint , eine öffentliche Auffor⸗
derung ergehen läßt . Auch wird das Amt , je nachdem Bedenken
oder Einſprachen gegen das Geſuch erhoben ſind , dem Bittſteller Ge⸗
legenheit geben, ſich hierauf zu erklären und demſelben in allen
Fällen Nachricht von der Verhandlungstagfahrt zugehen laſſen .
Miniſterium des Innern vom 19. Auguſt 1875 Nr . 126585 .
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Straßen und Plätze auslaufen zu laſſen , iſt unterſagt . Das

Abwaſſer aus den Gebäuden muß der Hausbeſitzer in Rinnen

mit feſter Grundfläche in die Straßenrinnen oder Abzugs⸗

gräben ableiten ; in Gruben innerhalb der Hofräume darf

Abwaſſer nicht verbracht werden . “ )

übelriechende , ekelhafte , der Geſundheit durch ihre Aus —⸗

dünſtung ſchädliche Flüſſigkeiten ſollen nicht in die Straßen⸗

rinnen , ſondern unterirdiſch in gut eingerichteten Kanälen

abgeleitet oder auf andere angemeſſene Weiſe ohne Beläſtigung
oder Benachtheiligung der Nachbarn oder der Einwohnerſchaft
beſeitigt werden .

Nähere Anordnungen können durch bezirks - oder orts⸗

polizeiliche Vorſchriften getroffen werden .

Die Ableitung des Abwaſſers aus gewerblichen Anlagen
in Flüſſe , Bäche , Waſſergräben , Teiche , ſowie die Benützung
des Waſſers in ſolchen Gewäſſern zu gewerblichen Verrich —

tungen kann , wenn dadurch eine die öffentliche Geſundheit
innerhalb der Ortſchaften gefährdende Verunreinigung des

Waſſers verurſacht wird , durch den Bezirksrath unterſagt werden .

Innerhalb der Ortſchaften dürfen menſchliche Exkremente

) Dieſe Vorſchrift kann ſelbſtverſtändlich nur Anwendung fin⸗
den, wenn Waſſerrinnen oder Abzugsgräben vorhanden ſind , in

welche ohne beſondere Schwierigkeit das Abwaſſer abgeleitet werden
kann . Wo aber dieſe Vorausſetzung zutrifft , kann die Ableitung des

Waſſers in Gruben nicht geſtattet werden , und unter allen Umſtän⸗
den müſſen ſolche zur Aufnahme von Abwaſſer beſtimmte Gruben

möglichſt waſſerdicht hergeſtellt werden , da eine Reinigung des

Waſſers beim Durchſickern keineswegs zu erwarten iſt . Eine Ab⸗

leitung des Abwaſſers in die Abtrittgruben iſt in Städten gemäß
Ziffer 5 des §S 1 ausgeſchloſſen . Das Gleiche iſt auch für Landge⸗
meinden , ſoweit in dieſen § 1 Anwendung finden wird , zu erſtreben ,
weil die Verdünnung des Grubeninhalts die Gefahr der Durchſickerung
und Infektion des Bodens erheblich ſteigert . Bei Anlage von Straßen⸗
rinnen iſt auf ein gehöriges , den Abfluß ſicherndes Nivellement zu
achten , da andernfalls der Zweck der Rinne verfehlt wird . Miniſterium
des Innern vom 15. Februar 1875 Nr . 2495 .

Regenwaſſer kann nicht als Abwaſſer im Sinne des Abſatz 1

betrachtet , und darum die Pflaſterung von ſog . Winkeln , welche das

Dachwaſſer der anſtoßenden Häuſer aufnehmen , nicht gefordert wer⸗
den. Miniſterium des Innern vom 30 . April 1878 Nr . 6126 .
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überhaupt in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. nicht abgeleitet werden .

Ausnahmsweiſe kann die Erlaubniß von dem Bezirksrathe er⸗

theilt werden , wenn mit Rückſicht auf die Waſſermenge oder
die Schnelligkeit des Abfluſſes geſundheitsſchädliche Folgen
nicht zu befürchten ſind . Werden Exkremente außerhalb der

Ortſchaften in Flüſſe , Bäche u. ſ. w. geleitet , ſo finden die

Beſtimmungen des vorigen Abſatzes Anwendung .
In die zur Ableitung des Abwaſſers aus den Gebäuden

beſtimmten öffentlichen Abzugskanäle dürfen Exkremente nur

aufgenommen werden , wenn nach Anſicht des Bezirksraths die
Einrichtung der Kanäle ſofortigen Abfluß des Unraths ſichert
( Schwenkſfyſtem ) .

Die periodiſche Reinigung der durch Ortſchaften fließen⸗
den Bäche , Kanäle , Gräben , ſowie der innerhalb der Ort —

ſchaften gelegenen , dem öffentlichen Gebrauche dienenden Teiche ,
Weiher u. ſ. w. hat die Ortspolizeibehörde unter Aufſicht
des Bezirksamts zu regeln und zu überwachen .

§ 6. Die zur Ableitung von Koth , Abwaſſer u. ſ. w.
dienenden Abzugskanäle müſſen jederzeit derart hergeſtellt ſein ,
daß durch die Umwandungen keine Ausflüſſe , bei unterirdiſchen
Kanälen auch keine Ausdünſtungen ſtattfinden können .

Die auf Ortsſtraßen mündenden Offnungen unterirdiſcher
Abzugskanäle müſſen in einer gegen die Ausdünſtung ſichern⸗
den Weiſe verwahrt werden .

Die bauliche Unterhaltung , periodiſche Unterſuchung und

Reinigung aller Abzugskanäle wird von der Ortspolizeibehörde
unter Aufſicht des Bezirksamts geregelt und überwacht .

§ 7. Brunnen ( Brunnenſchachte , Brunnenſtuben , Waſſer⸗
leitungen ) müſſen ſtets derart hergeſtellt ſein , daß jede Ver⸗

unreinigung des Waſſers durch das Eindringen geſundheits⸗
ſchädlicher Stoffe verhindert wird . Die Umgebung des Brun⸗
nens iſt in der hiezu erforderlichen Entfernung zu pflaſtern
oder mit Steinplatten zu belegen und mit den für Ableitung
des Waſſers nöthigen Rinnen zu verſehen .

Nur mit Erlaubniß des Bezirksamtes dürfen Zieh⸗ oder
Schöpfbrunnen angelegt und Bleiröhren zu Waſſerleitungen
verwendet werden .
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Nähere Beſtimmungen bleiben bezirks⸗ oder ortspolizeichen
Vorſchriften überlaſſen .

Demöffentlichen Gebrauch dienende Brunnen , deren Waſſer
der Geſundheit ſchädliche Stoffe enthält , werden durch das Be —

zirksamt geſchloſſen . Dieſe Maßregel kann durch den Bezirks -
ralh auch bei anderen Brunnen getroffen werden , wenn nach

Lage der Verhältniſſe eine größere Zahl von Menſchen das

Waſſer des Brunnens zu genießen veranlaßt iſt .
Unterſuchungen des Waſſers und des baulichen Zuſtandes

der hier erwähnten Brunnen u. ſ. w. kann das Bezirksamt
en
§ 8. An den Ortsſtraßen ſind Straßenrinnen mit feſter

Grundfläche ( gemauert , geplattet , gepflaſtert ü ſ 0 6145

Ableitung des Waſſers anzulegen . Der
BBezirksrath beſtimmt,

bei welchen Ortsſtraßen ausnahmsweiſe mit Rückſicht auf be⸗

ſondere örtliche Schwierigkeiten der Anlagen , auf den ſchwachen
Verkehr , oder die geringe Zahl der Anwohner von Durch⸗

führung dieſer Vorſchrift abzu ſehen iſt und in welchen Friſten
im Übrigen in den einzelnen Gemeinden die Rinnen herzu⸗
ſtellen ſind .

§8 9.

1. Alle Ortsſtraßen , öffentlichen Plätze, ſowie die gegen die

Straßen offenen Hofräume müſſen wöchentlich in Ge⸗

meinden von 2000 oder mehr Einwohnern mindeſtens
zweimal , in kleineren Gemeinden mindeſtens einmal ge⸗

kehrt und gereinigt werden . Die Reinigung hat den Ab⸗

zug und die ſofortige Entfernung von Unrath , Kot 55Staub , Schutt und Abfällen aller Art zu umfaſſen und

müſſen dabei die , Straßenrinnen nebſt den ihnen zuge⸗
leiteten Ablaufrinnen und die Umgebungen der Brunnen

durch Aufgießen von Waſſer abgeſpült werden .

2. Koth , Unrath , übelriechende Stoffe dürfen nicht auf die

Ortsſtraßen oder in die Straßenrinnen geworfen oder

gegoſſen werden . Wer die Straße in dieſer Weiſe ver⸗

unreinigt , hat für ſofortige Säuberung zu ſorgen .
3. Zum Ausführen der Abtrittſtoffe , flüſſigen Düngers ,

Straßenkoths , ſowie überhaupt aller Gegenſtände , welche
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die Straße verunreinigen , dürfen nur wohlverwahrte Be⸗

hälter , welche nichts durchfließen oder durchfallen laſſen,
verwendet werden .

4. Nähere und weitergehende Beſtimmungen können durch

bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften erlaſſen werden .

In Städten von mindeſtens 4000 Einwohnern muß die

Abfuhr des Straßenkehrichts durch ſolche Vorſchriften ge⸗

ordnet werden .

§ 10 . Der zur Auffüllung von Bauplätzen , Ortsſtraßen ,

öffentlichen Plätzen verwendete Sand , Schutt u. ſ. w. darf

nicht mit organiſchen Abfällen ! ) untermiſcht ſein .

§ 11 . Neu hergeſtellte Wohnungs⸗ und Arbeitsräume ,

ſowohl in den Stockwerken , wie in Kellerwohnungen ( Sou⸗

terrains ) oder innerhalb des Daches müſſen mindeſtens eine

lichte Höhe von 2,3 Meter erhalten . In Städten von min⸗

deſtens 4000 Einwohnern foll die Höhe in den Stockwerken

nicht weniger als 2,7 , in Souterrains und Halbgeſchoſſen

( Entreſols ) nicht weniger als 2,4 Meter betragen . Ausnahmen

können nur bei kleineren Anbauten in bereits vorhandenen

Gebäuden , ſofern ſie nur einzelne Räume enthalten oder eine

Vergrößerung der anſtoßenden Räume in beſtehenden Ge⸗

bäuden bezwecken, von dem Bezirksamt geſtattet werden .

§ 12 . Der Bezirksrath kann nach Benehmen mit dem

Gemeinderath Unterſuchungen der Miethwohnungen , in welchen

durch ihre bauliche Beſchaffenheit , durch den Mangel an Luft

und Licht , durch Feuchtigkeit oder die Einwirkung von Aus⸗

dünſtungen die Geſundheik der Bewohner gefährdet wird ,

durch den Ortsgeſundheitsrath der größeren Städte oder be⸗

fondere Kommiſſionen anordnen . In die letzteren ſind jeden⸗

falls der Bezirksarzt , der Bezirksrath , dem die Gemeinde

zugewieſen iſt , ein Mitglied des Gemeinderaths und ein

Bauverftändiger zu berufen . Die Kommiſſion hat dem Be⸗

zirksrath über die Urſachen der Geſundheits - Gefährdung und

die Mittel zur Abhilfe zu berichten .
Sind die Mißſtände eine Folge der Handlungen oder

) Unter dieſe organiſchen Abfälle iſt auch die Gerberlohe zu

rechnen . Miniſterium des Innern vom 3. September 1874 Nr . 12836 .
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Unterlaſſungen des Eigenthümers , ſo wird der Bezirksrath
nach Maßgabe der beſtehenden polizeilichen Vorſchriften be —

ſtimmen , in welcher Weiſe und in welchen Friſten dieſer für
Abhilfe zu ſorgen hat . Wird der Auflage nicht entſprochen
oder rühren Mißſtände nicht von dem Eigenthümer her , oder

iſt eine Abhilfe nicht thunlich , ſo kann der Bezirksrath die
0

weitere Vermiethung zu Wohnungen unterſagen .
§ 13 . Neugebaute Häuſer dürfen nicht zu Wohnungen

benützt werden , bevor ſie genügend ausgetrocknet ſind . Bei

Zuwiderhandlungen iſt auch der Vermiether ſtrafbar .

§ 14 . Gaſtwirthen und Vermiethern von Schlafſtellen
kann das Bezirksamt vorſchreiben , wie viel Perſonen ſie
äußerſten Falles zur nächtlichen Beherbergung in den einzelnen
Räumlichkeiten aufnehmen dürfen .

In gleicher Weiſe kann die Zahl der Arbeiter beſtimmt
werden , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffenheit
des Gewerbebetriebs und der Betriebsſtätte in der letzteren
gleichzeitig beſchäftigt werden dürfen (§S 107 ) ) Gewerbeordnung ) .

§ 15 . Die einzelnen Bezirksräthe haben in den ihnen
zugewieſenen Diſtrikten des Amtsbezirkes der Handhabung der

geſundheitspolizeilichen Vorſchriften und den für die allge⸗
meine Geſundheit wichtigen Zuſtänden und Einrichtungen be —

ſondere Aufmerkſamkeit , namentlich auch durch perſönliche
Kenntnißnahme der örtlichen Verhältniſſe zu widmen . Wahr⸗
genommene Mißſtände haben ſie den Orts - oder Bezirks —
polizeibehörden , wenn thunlich mit den zur Abhilfe geeigneten
Vorſchlägen , zur Kenntniß oder in den Sitzungen des Bezirks⸗
raths zur Berathung zu bringen .

§ 16 . Die Bezirksärzte werden neben der allgemeinen
Beobachtung der Sanitätsverhältniſſe des Bezirks jährlich in

einigen Gemeinden an Ort und Stelle beſondere Ermittlungen
aller für die öffentliche Geſundheitspflege wichtigen Verhält⸗
niſſe unter Zuzug des Bezirksraths , dem die Gemeinde zu⸗

gewieſen iſt , des Bürgermeiſters und des ſachverſtändigen
Mitgliedes der Ortsbaukommiſſion vornehmen .

) Jetzt § 120 ( Seite 68) .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriſten .
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Ueber ihre Wahrnehmungen werden ſie mindeſtens alle
drei Monate in der Sitzung des Bezirksraths vortragen und

jährlich dem Miniſterium des Innern Bericht erſtatten .
Bei der Feſtſtellung örtlicher Bauordnungen , der Auf⸗

ſtellung von Ortsbauplänen , bei Ertheilung der Baubewilligung
für Schulen , Spitäler , Gefängniſſe , Verpflegungsanſtalten ,
zum Aufenthalte einer größeren Menſchenzahl beſtimmte Ge⸗
bäude , bei Anlage von Abzugskanälen , Waſſerleitungen , bei
den in 88 4, 5, Abſatz 3 bis 5, 7 dieſer Verordnung er⸗
wähnten Entſchließungen , bei der Genehmigung zu gewerb⸗
lichen Anlagen , die unter § 16 der Gewerbe - Ordnung fallen ,
und durch Ausdünſtungen oder Verunreinigung von Waſſer
und Boden die öffentliche Geſundheit oder die Geſundheit der
Arbeiter gefährden — wie namentlich chemiſche Fabriken ,
Stärkefabriken , Leim⸗, Thran⸗ und Seifenſiedereien , Knochen⸗
brennereien , Knochendarren , Knochenkochereien , Knochenblei⸗
chen, Gerbereien , Abdeckereien , Talgſchmelzen , Schlächtereien
u. ſ. w. — hat das Bezirksamt ein Gutachten des Bezirks⸗
arztes zu erheben .

§ 17 . Ueber die bei dem Vollzug dieſer Verordnung
gegen Anordnungen der Orts⸗ oder Bezirkspolizeibehörde er⸗
hobenen Beſchwerden beſchließt der Bezirksrath vorbehaltlich
des Rekurſes an das Miniſterium des Innern .

äbkeiter
ſiehe § 119 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( Seite 108 ) und die
Bemerkung hiezu.

3 . Straßenpolizeiordnung vom 12 . Mai 1882 .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 129. )

( Lagern⸗ von Gegenſtänden auf öffent⸗
lichen Wegen und Plätzen . ) Es iſt unterſagt , ohne Ge⸗
nehmigung der zuſtändigen Behörder ) auf öffentlichen Wegen
und Plätzen Gegenſtände , durch welche der freie Verkehr ge⸗

— Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .
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hindert werden kann , aufzuſtellen , hinzulegen oder liegen zulaſſen oder den bei der Genehmigung feſtgeſetzten Bedingungen
zuwiderzuhandeln .

§. 5. GBeleuchtung ſolcher Gegenſtände . ) Wer
auf öffentlichen Wegen und Plätzen Gegenſtände der in § 4
bezeichneten Art aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt , hat dafür
zu ſorgen , daß dieſelben während der Dunkelheit genügend
beleuchtet find . Dieſe Verpflichtung liegt , wenn Fuhrwerke
durchreiſender Perſonen auf öffentlichen Wegen und Plätzen
während der Dunkelheit aufgeſtellt ſind , ſowohl dem Leiter
des Fuhrwerks , als dem Wirthe ob, bei welchem der Rei⸗
ſende eingeſtellt hat .

§ 6. Schleifen von Gegenſtänden auf Land⸗
ſtraßen und Kr eisſtraßen . ) Es iſt unterſagt , auf den
Landſtraßen und Kreisſtraßen Gegenſtände zu ſchleifen , welche,wie Steine , Bäume , Bauholz , Sägeklötze , Faſchinen , Stangen ,Pflüge , vermöge ihrer Geſtalt , Größe oder Schwere die Fahr⸗
bahn angreifen .

Ausnahmsweiſe kann durch die zuſtändige Behörde ! ) das
Schleifen ſolcher Gegenſtände oder einzelner Gattungen der⸗
ſelben auf beſtimmten Landſtraßen , Kreisſtraßen oder Strecken
derſelben geſtattet werden , ſofern Benachtheiligungen der Straße
(ẽgamentlich bei genügender Schneebahn ) in Folge des Schleifensnicht zu befürchten ſind oder nach den örtlichen Verhältniſſender Land⸗ und Forſtwirthſchaft eine ausnahmsweiſe Geſtattungals dringend wünſchenswerth erſcheint .

Werden Gegenſtände auf den Landſtraßen oder Kreis⸗
ſtraßen geſchleift , ſo ſind die Vorſichtsmaßregeln zu beachten , die
zur Verhütung von Störungen des Verkehrs , von Gefährdungender Sicherheit und von erheblicheren Beſchädigungen des Straßen⸗
körpers allgemeiu erforderlich oder bei Ertheilung der Geneh⸗migung befonders vorgeſchrieben worden ſind.

§. 7. ( Schleifen von Gegenſtänden auf Ge⸗
meindewegen ) . Die Beſtimmung des letzten Abſatzes des
§6 findet auch auf Gemeindewege Anwendung .

) Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .

4
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Im übrigen kann das Schleifen ſolcher Gegenſtände auf
Gemeindewegen durch orts⸗ oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift
unterſagt oder beſchränkt werden .

§. 8. ( Aufgraben und ſonſtige Arbeiten an öf⸗
fentlichen Wegen ) . Es iſt unterſagt , ohne vorgängige
Genehmigung der zuſtändigen Behörde ! ) an öffentlichen Wegen
Aufgrabungen und ſonſtige den Straßenkörper oder deſſen
Zubehörden berührende Arbeiten vorzunehmen oder den Be⸗
dingungen der in dieſer Hinſicht ertheilten Genehmigung zu⸗
widerzuhandeln .

Die Genehmigung iſt auch dann einzuholen , wenn die
Aufgrabungen und ſonſtigen Arbeiten zum Zweck der Her⸗
ſtellung und Unterhaltung von Zufahrten , Dohlen und an⸗
deren Vorrichtungen geſchehen ſollen , welche den Anſtößern
oder ſonſtigen Perſonen an dem öffentlichen Wege kraft Dul⸗
dung oder eines in Anſpruch genommenen Rechtstitels zuſtehen.

4 . Landrechts⸗Sätze 653 —682 . )
Erſter Ahſchnitt .

Von Scheidmauern und Scheidgräben .
653 . Jede Scheidwand zweier Gebäude bis zum Firſt ,

jede Scheidmauer zwiſchen Höfen , Gärten oder geſchloſſenen
Ackern wird für gemeinſchaftlich angeſehen , inſofern weder ein
Rechtstitel noch ein ſinnliches Merkmal des Gegentheils vor⸗
handen iſt .

654 . Ein ſolches Merkmal iſt vorhanden :
a . Wenn die Spitze der Mauer auf einer Seite gerade und

ſenkrecht mit ihrer Außenſeite fortläuft und auf der
andern eine abhängige Fläche bildet .

b . Wenn nur auf einer Seite eine ſchräge Decke ( eine

) Zuſtändig iſt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Waſſer⸗ und
Straßenbauinſpektion , bei Gemeindewegen die Ortspolizeibehörde .

) Dieſe Vorſchriften ſind civilrechtlicher Natur , d. h. es
kann ihre Beachtung nicht auf polizeilichem Wege erzwungen werden ,und Zuwiderhandlung iſt nicht ſtrafbar , es bleibt vielmehr dem , der
ſich durch eine Zuwiderhandlung verletzt glaubt , überlaſſen , ſein
Recht bei den Gerichten zu ſuchen.
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Mauerkappe , oder Steinleiſten und hervorragende Krag⸗
ſteine vorhanden ſind , die bei Erbauung der Mauer dort
angebracht worden ſind .

In jedem dieſer Fälle tritt die Vermuthung ein , daß
die Mauer ausſchließlich demjenigen als Eigenthum zu⸗
gehöre , auf deſſen Seite ſich der Abſchluß , die Krag⸗8ſteine oder Steinleiſten befinden .
655 . Die Unterhaltung und Wiedererbauung einer ge⸗

meinſchaftlichen Mauer liegt Allen ob, welche ein Recht an
ihr haben und einem Jeden von ihnen nach Verhältniß ſei⸗
nes Rechts .

656 . Indeß kann jeder Miteigenthümer einer gemein⸗
ſchaftlichen Mauer , welche kein ihm zugehöriges Gebäude ſtützt ,
ſich von dem Beitrag zum Unterhalt und zur Wiedererbauung
durch Verzichtung ſeines Rechts an der Gemeinſchaft losmachen .

657 . Jeder Miteigenthümer darf an eine gemeinſchaftliche
Mauer anbauen und jede Art Balken auf die ganze Dicke
der Mauer legen laſſen , bis auf 2 Zoll ( 6 Centimeter ) vom
Rand des Nachbars . Dem Nachbar bleibt jedoch das Recht ,
die Balken bis zur Hälfte der Mauerdicke abſtoßen zu laſſen ,
ſobald er an eben dieſer Stelle auf ſeiner Seite gleichfalls
Balken legen oder einen Rauchfang anlehnen will .

658 . Jeder Miteigenthümer darf eine gemeinſchaftliche
Mauer erhöhen laſſen , er muß jedoch die Koſten der Er⸗
höhung allein tragen , die Mauer über der vorigen gemein⸗
ſchaftlichen Höhe allein unterhalten und überdies wegen der
Belaſtung nach Verhältniß der Erhöhung und des Werths
eine Entſchädigung leiſten , wenn dadurch der Unterhalt der
unteren Mauer koſtbarer wird , und ſo lange der Andere die
Erhöhung nicht mitbenutzt .

659 . Iſt die gemeinſchaftliche Mauer nicht ſtark genug ,
um die Erhöhung zu tragen , ſo muß Derjenige , der ſie er⸗
höhen will , ſie von Grund aus auf ſeine Koſten wieder auf —
bauen laſſen und den Raum zur größeren Dicke auf ſeiner
Seite allein nehmen .

660 . Der Nachbar , der zur Erhöhung der Mauer nichts
beigetragen hat , kann das Recht der Gemeinſchaft an der
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Erhöhung dadurch erlangen , daß er die Hälfte des Aufwands
erſetzt, den ſie gekoſtet hat , und den halben Werth des Bodens ,
der etwa für den Zuſatz längs der Mauer hergegeben wurde .

661 . Jeder Anſtößer einer fremden Mauer gewinnt am

Ganzen oder an einem Theil derſelben Gemeinſchaft , ſobald
er dem Eigenthümer der Mauer den halben Werth des Ganzen
oder desjenigen Theils , den er gemeinſchaftlich machen will ,
und des Bodens , worauf die Mauer oder deren in Frage
ſtehender Theil gebaut iſt , erſetzt.

662 . Kein Nachbar kann in eine gemeinſchaftliche Mauer

einbrechen , noch irgend ein Werk daran anlehnen , oder darauf
ſtützen , ohne Bewilligung des Andern , oder Erkenntniß der

Sachverſtändigen , daß das neue Werk an ſich oder unter den
von ihnen vorgeſchriebenen Vorſichten den Rechten des Andern

nicht ſchade .
663 . In den Städten und Vorſtädten kann Jeder ſeinen

Nachbar anhalten , daß er zur Erbauung und Unterhaltung
der Scheidewand ihrer daſigen Häuſer und Gärten beitrage .

Die Höhe der Scheidewand wird nach Ortsverordnungen
oder Gebräuchen beſtimmt ; wo es an ſichern Gebräuchen und

Verordnungen fehlt , ſoll jede Scheidewand unter Nachbarn ,
die in Zukunft erbaut oder wieder hergeſtellt werden mag ,
mit Inbegriff der Mauerkappe acht Fuß ( 2,40 Meter ) hoch ſein .

664 . Wenn die verſchiedenen Stockwerke eines Hauſes
verſchiedenen Eigenthümern zugehören , und die Urkunden über
das Eigenthum nicht beſtimmen , wie es in Abſicht auf die

Ausbeſſerungen und das Wiederaufbauen gehalten werden ſoll ,
ſo ſind dabei folgende Grundſätze zu beobachten :

Die Koſten der Hauptmauern und des Daches ſammt
ſeinen Fußböden und dem Theil der Kamine , der durch das
Dach läuft , auch der Treppe vom oberſten Stock in das
Dach , fallen auf alle Eigenthümer nach Verhältniß des Werths
des Stockwerks , das jedem zugehört .

Der Eigenthümer eines jeden Stockwerks macht den Fuß⸗
boden , worauf er geht , ſammt ſeiner obern Bekleidung und die
Decke oder untere Bekleidung des Fußbodens eines höhern Stocks .

) Vergl . § 42 Ziffer 18 der Landesbauverordnung ( Seite 27) .
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Der Eigenthümer des zweiten Stocks macht die Treppe ,
welche dahin führt .

Der Eigenthümer des dritten Stocks macht , von dem
zweiten an zu rechnen , die Treppe , die zu ihm führt , und
ſo weiter .

665 . Werden gemeinſchaftliche Mauern oder Häufer wie⸗
der aufgebaut , ehe deren Dienſtbarkeitsverhältniſſe verjährt
ſind , ſo leben dieſe wieder auf . Sie dürfen aber nicht läſtiger
gemacht werden .

666 . Alle Gräben zwiſchen zwei Grundſtücken werden
für gemeinſchaftlich geachtet , inſofern weder ſchriftliche Beweiſe
noch Merkmale des Gegentheils vorhanden ſind .

667 . Ein Merkmal , daß der Graben nicht gemeinſchaft⸗
lich ſei , iſt es , wenn der Rain oder der Aufwurf der Erde
ſich nur auf einer Seite des Grabens befindet .

668 . Der Graben wird alsdann demjenigen anzugehören
vermuthet , auf deſſen Seite ſich der Aufwurf befindet .

669 . Ein gemeinſchaftlicher Graben muß auf gemeinſame
Koſten unterhalten werden .

670 . Jede Scheidhecke zwiſchen Grundſtücken wird für
gemeinſchaftlich angeſehen , wenn nicht eine Urkunde oder ein
hinlänglicher Beſitzſtand für das Gegentheil ſpricht , oder nur
eines der Grundſtücke allein geſchloſſen iſt .

671 . Hochſtämmige Bäume mag der Eigenthümer nur
in jener Entfernung von der Grenze pflanzen , welche durch
beſondere Verordnungen oder unbeſtrittenen Gebrauch feſtge⸗
ſtellt iſt ; wo dieſe fehlen , ſollen hochſtämmige Bäume fechs
Schuh ( 1,80 Meter ) , andere Bäume und lebendige Hecken hin⸗
gegen anderthalb Schuh ( 45 Centimeter ) davon entfernt ſein .

672 . Der Nachbar hat das Recht zu fordern , daß
Bäume und Hecken , welche näher an ſeiner Scheide ſtehen ,
weggeſchafft werden .

8
Derjenige , über deſſen Grund und Boden die Aſte der

Bäume ſeines Nachbars hinüberragen , kann Letztern anhalten ,
daß er dieſe Aſte abſchneide .

Wurzeln , die auf ſeinem Boden fortlaufen , darf er dort
ſelbſt abſtoßen .
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673 . Bäume in einer gemeinſchaftlichen Hecke ſind gleich

ihr gemeinſchaftlich, aber jeder von beiden Eigenthümern kann

forden , daß ſie gefällt werden .

Iweiter Abſchnitt .

Von der Entfernung und den Zwiſchenmauern bei

gewiſſen Bauanlagen .

674 . Wer einen Brunnen oder das Senkloch eines Ab⸗

tritts neben einer gemeinſchaftlichen oder nicht gemeinſchaft⸗
lichen Mauer graben läßt ;

Wer daran Rauchfänge , Feuerherde , Hammerwerke , Back⸗

öfen oder Ofen errichtet ;
Einen Viehſtall daran lehnt ;
Ingleichen wer einen Salzvorrath oder einen Haufen

ätzender Waaren daran legen will ;
Der iſt verbunden , jene Zwiſchenräume zu laſſen , welche

durch beſondere Verordnungen und Gebräuche feſtgeſtellt ſind ,
oder diejenigen Werke zu machen , welche gemäß eben ſolcher

Verordnungen und Gebräuche oder nach Angabe der Kunſt⸗

verſtändigen nöthig ſind , um dem Nachbar nicht zu ſchaden .

Dritter Abſchnitt .

Von der Ausſicht auf Nachbarsgut .

675 . Ein Nachbar darf ohne Bewilligung des Andern

in einer gemeinſchaftlichen Mauer weder offene , noch ge —

ſchloſſene Fenſter , noch ſonſtige Offnungen anbringen .
676 . In ſeiner eigenen Mauer , wenn ſie auch unmittel⸗

bar an das Grundſtück eines Andern grenzt , darf Jeder , um

ſich Licht zu verſchaffen , geſchloſſene und vergitterte Fenſter

anlegen .
Dieſes Fenſtergitter muß von Eiſen ſein ; deſſen Stäbe

dürfen höchſtens drei und einen halben Zoll ( 10,5 Centimeter )
von einander entfernt ſein ; es darf nicht geöffnet werden können .

677 . Eben dieſe Lichtfenſter dürfen bei Zimmern auf
ebener Erde acht Fuß ( 2,40 Meter ) , bei anderen ſechs Fuß
( 1,80 Meter ) über dem Zimmerboden erſt anfangen .

678 . Man darf nach dem Grundſtück ſeines Nachbars
hin, es ſei geſchloſſen oder nicht , keiner Ausſicht in gerader
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Richtung , keines Fenſters , das dazu dient , weder Altanen noch

offenen Erker ſich anmaßen , wenn die Mauer , in oder auf

welcher man ſie anbringt , von dem beſagten Grundſtück nicht

ſechs Fuß ( 1,80 Meter ) entfernt iſt .
679 . Auch darf man dahin keine Ausſicht von der Seite

oder in ſchräger Richtung anlegen , wo die Entfernung nicht
wenigſtens zwei Fuß ( 60 Centimeter ) beträgt .

680 . Die vorerwähnten Entfernungen werden von der

äußern Seite der Mauer , worin die Offnung angebracht wird ,
und wenn von Altanen oder Erkern die Rede iſt , von ihrem
äußerſten Vorſprung bis zur Grenzlinie , wo das beiderſeitige
Eigenthum ſich ſcheidet, gerechnet .

680 a . Allmend iſt nicht Nachbargut , hindert alſo die

Anlage der Ausſichtsfenſter nicht ; vielmehr , wo in der Folge
durch Veräußerungen in lebende Hand das Allmendgut zu

Nachbargut wird , muß Jedem , der darauf Ausſichtsfenſter
hatte , dieſes Fenſterrecht ungeſperrt bleiben , und von dem

neuen Nachbar bei ſeinen Anlagen die im Satz 678 be⸗

ſchriebene Entfernung beobachtet werden .

Nierter Abſchnitt .

Von der Dachtraufe .
681 . Jeder Eigenthümer ſoll ſeine Dächer ſo einrichten ,

daß das Regenwaſſer auf ſeinen eignen Grund und Boden

oder auf die öffentliche Straße abfließt ; er darf es auf den

Boden ſeines Nachbarn nicht leiten , ohne daß dafür eine

Dienſtbarkeit rechtmäßig beſtehe .

Fünfter Abſchnitt .

Von der Durchfahrtsgerechtigkeit .

682 . Der Eigenthümer , deſſen Grundſtück durchaus mit⸗

telſt anderer von der gemeinen Straße abgeſchnitten iſt , darf
ur Benutzung ſeines Feldes einen Weg über die Grundſtücke

ſeiner Nachbarn fordern , wofür er ihnen Schadenerſatz
leiſten muß.



0⁰5 Unfallverhütungsvorſchriften .

5 . Unfallverhütungsvorſchriften der Südweſtlichen
Baugewerks⸗Berufsgenoſſenſchaft .

A. Für Betriebsinhaber .

I . Gerüſte , Abſteifungen und ſonſtige Vorrichtungen .

§ 1. Rüſtungen , ſowohl ſtehende wie hängende , oder auch

auf ſogenannten Auslegern befindliche , müſſen nach fach⸗

männiſchen Grundſätzen und dem jedesmaligen Zwecke ent⸗

ſprechend , alſo auch in genügender Feſtigkeit hergerichtet wer —

den , wobei nur gutes , geſundes Material verwendet wer⸗

den darf .

§ 2. Die Gerüſtſtangen müſſen mit Neigung nach der

zu berüſtenden Front in die Erde eingegraben oder auf Holz⸗
unterlagen ( Schwellen ) derart verzapft , verklammert oder in

anderer Weiſe befeſtigt werden , daß ſie unten nicht ausweichen

können ; außerdem iſt eine Befeſtigung der Gerüſtſtangen oder

Aufrichter nach dem Innern des Gebäudes zu erforderlich .
Ferner müſſen die Gerüſte , wenn die bezüglichen Stock⸗

werkshöhen nicht ein geringeres Maß bedingen , mindeſtens
von 5 zu 5 Metern mit ( horizontalen ) Streichſtangen ver⸗

ſehen werden , und letztere bei beſonders ſchwerer Belaſtung
( Aufmauerung der Frontwände oder Anbringung von Auf⸗

ziehvorrichtungen ) außer der Befeſtigung mit Hanfſeilen oder

Eiſendraht , noch durch untergenagelte Knaggen , Eiſenklammern
oder Steifhölzer ( Bolzen ) u. ſ. w. unterſtützt werden .

§ 3. Das bei Aufſtellung von Gerüſten zu verwendende

Bindezeug darf nicht durch öfteren Gebrauch oder durch die

Witterungsverhältniſſe ſchadhaft geworden ſein ; dasſelbe muß
bei länger ſtehenden Gerüſten mindeſtens von 3 zu 3 Mo⸗

naten auf ſeine Feſtigkeit unterſucht werden .

§ 4. Die Gerüſtbretter müſſen eine der Belaſtung ent⸗

ſprechende Stärke beſitzen und dürfen , wenn ſie nicht doppelt
gelegt werden , nicht über das 50fache ihrer Stärke frei liegen .
Bei Putzgerüſten können jedoch die Gerüſtbretter bis zum

70fachen ihrer Stärke frei liegen . Hauptſächlich iſt aber beim

Verlegen derſelben darauf zu ſehen, daß ſogenannte Wippen
vermieden werden .
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Die Bretter müſſen außerdem ſo verlegt werden , daß
ein Herabfallen von Materialien verhindert wird .

§ 5. Gegen Längen⸗ und eventuell gegen Seitenver⸗

(Ebung
der Gerüſte müſſen genügend ſtarke Verſchwertungen

—Diagonalverſtrebungen — angebracht 90
§ 6. Die Gerüſtleitern , Bäume wie Sproſſen , müſſen

aus gefundem, nicht überſpänigem Holze ohne große Aſte be⸗

ſtehen und nach ihrer Aufſtellung ſo befeſtigt werden , daß ſie
weder unten abrutſchen , noch oben überſchlagen können .

Ferner müſſen die Leitern mindeſtens 1 Meter , ſenkrecht
gemeſſen , über den Austritt hervorragen , was eventuell durch
anzunagelnde Latten zu bewirken iſt , und bei verhältnißmäßig
weit von einander liegenden Gerüſtlagen gegen das Durch —
biegen und feitliches Schwanken —feſt eventuell kreuzweiſe
—abgeſteift werden .

II . Arbeitsausführung .
a. Im Allgemeinen .

§ 7. Die zur Verwendung kommenden Gerüſt - und Steif⸗

hölzer , Bretter , Leitern , Bindezeug , Tauwerk nebſt Rollen ,
Winden u. ſ . w. müſſen ſich in brauchbarem Zuſtande befinden .

§ 8. Bei Neubauten dürfen Leitergänge , wo irgend mög⸗
lich, nicht ſo übereinanderliegen , daß herunterfallende Gegen⸗
ſtände den unteren Leitergang treffen können .

§ 9. Bis zur Aufſtellung der Treppen ſind die Offnungen
elben und ſonſtige Offnungen , als Lichtſchächte , Aufzüge

w. , ſowit auch Kalkgruben und andere Vertiefungen der

Bauſtelle mit hinreichend feſtem Bruſtgeländer einzufriedigen
oder mit Brettern feſt zuzudecken ; ebenſo find die Balken⸗

lagen in entſprechender Laufbreite mit Dielen zu belegen .
§ 10 . Wenn die Balkenlagen nicht entſprechend abge⸗

deckt ſind , hat während der Aufbringung der Balken oder

der Dachverbandhölzer jede Beſchäftigung unterhalb derſelben

zu ruhen.
§ 11 . Beim Abbruch alter Gebäude darf ein Umwerfen

ganzer Wände , Schornſteine u. f. w. nur unter gewiſſenhafter
Aufficht und mit Beobachtung aller möglichen Vorſichtsmaß⸗
regeln ſtattfinden .
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§ 12 . Gräben und Baugruben müſſen genügend ſchräge
Böſchung haben oder gut abgeſteift werden .

§ 13 . Neben vorhandenen Bauten ſind die neuen Fun⸗
damente und beſonders der dazu nöthige Bodenaushub ſtück —
weiſe auszuführen , wenn die Nachbargebäude weniger tief als
der Neubau fundamentirt ſind .

Das Unterfangen alter Mauern hat ebenfalls ſtückweiſe
zu geſchehen .

§ 14 . Jede Arbeit an Neubauten oder denen ähnlichen
Ausbauten iſt , ſofern die Treppen noch nicht hergeſtellt und

mindeſtens mit einem proviſoriſchen Geländer verſehen ſind ,
nur bei Tageslicht oder genügend hellem künſtlichen Licht aus⸗

zuführen .
Beſonders ſind dann die Leitergänge , Laufbahnen u. ſ. w.

hell zu erleuchten .
Das Betreten von nicht hell erleuchteten Rohbauten

während der Dunkelheit iſt den Arbeitern zu unterſagen .

b. Für Bauklempner , Dachdecker , Bauglaſer und Ver⸗
fertiger von Blitzableitern .

§ 15 . Bei ſteilen — eingeſchaalten oder ſchon einge⸗
deckten — Dächern müſſen die darauf arbeitenden Geſellen
oder Arbeiter u. ſ. w. , ſofern ſie ohne Rüſtung , z. B . Bock⸗

rüſtung oder auf Leitern arbeiten , ſo durch ein Tau u. ſ. w.

befeſtigt werden , daß ſie ſich bei einem Fehltritte oder ein⸗
tretendem Schwindel daran halten können .

Dasſelbe muß auch geſchehen bei Dächern , deren Steig⸗
ung bis zu 1 : 3 heruntergeht , wenn bei Verlegung oder

Reparatur der Dachrinne ein Herantreten bis dicht an die

Traufkante erforderlich wird , und ebenſo bei ganz flachen
Dächern , wenn das abzudeckende Hauptgeſims bei der ſoge⸗
nannten Attika tiefer liegt als die Oberkante der Frontwand .

§ 16 . Neueindeckungen von Glasdächern dürfen , falls
die Deckung nicht von oben geſchieht , nur ausgeführt werden ,
wenn ſich unter denſelben ein entſprechendes Gerüſt befindet .

Reparaturen an Glasdächern dürfen nur von ſicher be⸗

feſtigten Leitern aus oder auf Gerüſten vorgenommen werden .
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äge c. Für Brunnenbau und Kanaliſation . 0

§ 17 . Beſeitigung der ſchlechten Luft . Vor dem

un⸗] Einfahren oder Einſteigen in die Brunnen , Dohlen , Gruben 6
ück⸗ u. ſ. w. muß ohne Rückſicht auf ihre geringere oder größere 00
als Tiefe feſtgeſtellt werden , daß ſich in denſelben keine ſchlechte 6

Luft befindet . Dasſelbe geſchieht am einfachſten durch lang⸗ 5
iſe ſames Hinablaſſen einer gewöhnlichen Laterne mit brennendem 150

Lichte ; letzteres geht in ſchlechter Luft aus . 55

hen Wenn keine Luftpumpen oder Ventilatoren mit den

indmnöthigen Schläuchen oder Röhren zur Stelle ſind , um eine

nd, Luftſtrömung zur Verdrängung der ſchlechten Luft zu er⸗

1s⸗ ( zeugen , ſo kann dieſes durch Eingießen von ( am beſten heißem )
Waſſer oder durch Ausbrennen mit Hobelſpänen , Stroh , Pa⸗

pier u. ſ. w. geſchehen, oder auch dadurch , daß man einen
0

Eimer mit ungelöſchtem Kalk , der vorher mit Waſſer be⸗

ten ] goſſen wird , hinabläßt .
Das Hinabſteigen darf dann erſt nach nochmaliger Prü⸗

fung mit der Laterne erfolgen .

§ 18 . Ausſchachtung von Brunnen , Dohlen , Gru⸗

ge⸗ ben u. ſ. w. Senkrechte Schächte mit quadratiſchem Quer⸗

ſchnitt müſſen je nach Tiefe und Beſtand des Bodens ent⸗

ck⸗] Pbprechend abgeſteift werden .

w. Runde Schächte dürfen in Sandboden oder Gerölle nicht
in⸗ tiefer als 1,5 m ohne Schaalung abgeteuft werden .

§ 19 . Zurückbau der Brunnen⸗ - und Dohlenſchaa⸗
ig⸗ lung . Beim horizontalen Ausſchachten darf nach dem Auf⸗
der“ mauern oder Verlegen der Röhren u. f. w. jedesmal nur

die eine Lage des Schurzholzes , und zwar erſt dann fortgenommen

ſen werden , wenn das Mauerwerk oder die Röhre bis an die 45

ze⸗ Unterkante feſt hinterfüllt iſt . Wenn bei ſehr loſem Boden , 0

id . Gerölle u. ſ. w. die Wegnahme des Schurzholzes gefährlich 01

lls werden kann , ſo darf die Schaalung auf die Höhe dieſer

n , Bodenſchicht nicht entfernt , ſondern muß verſchüttet werden . N
et . Beim Getriebsſchacht muß die Hinterfüllung eines Feldes
be⸗Wbis an den nächſten horizontal liegenden Rahmen hergeſtellt

werden , ehe die vertikal ſtehende Schaalung beſeitigt wird .
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In jedem Falle muß der hinterfüllte Boden feſtgeſtampft
werden .

§ 20 . Windevorrichtungen und Werkzeuge . Die

zur Boden⸗ ꝛc. Förderung dienenden Leitſeile müſſen mit Doppel⸗
haken und die Winden mit Sperrvorrichtung verſehen ſein .

d. Für Steinbrüche . Ziegeleien , Kakbrennereien ,
Straßenbahnbetriebe u. ſ. w.

§ 21 . Für alle Betriebe , welche der Berufsgenoſſenſchaft
nur als Nebenbetriebe angehören , gelten die in den betreffenden
Berufsgenoſſenſchaften erlaſſenen Unfallverhütungsvorſchriften .

III . Strafbeſtimmungen .
§ 22 . Die Genoſſenſchaftsmitglieder werden bei Zuwider⸗

handeln gegen vorſtehende Unfallverhütungsvorſchriften gemäß
§ 78 Abſatz 1 Ziffer 1 des Unfallverſicherungsgeſetzes vom 6.
Juli 1884 in eine höhere Gefahrenklaſſe eingeſchätzt oder , ſofern
ſich dieſelben bereits in der höchſten Gefahrenklaſſe befinden , mit

Zuſchlägen bis zum doppelten Betrage ihrer Beiträge belegt .
IV . Bekanntmachung der Unfallverhütungs —

Vorſchriften .
§ 23 . Die Unfallverhütungsvorſchriften ſind in gedruckten

Exemplaren den Mitgliedern zu überſenden . Letztere haben
dafür Sorge zu tragen , daß dieſe Vorſchriften und eventuell
auch die Vorſchriften der gemäß § 21 in Betracht kommen⸗
den Berufsgenoſſenſchaften auf jedem Neubau beziehungsweiſe
Umbau , in jeder Werkſtatt und auf jedem Verkplatz an einem
leicht zugänglichen Orte in Plakatform ſichtbar ausgehängt
und die Arbeiter u. ſ. w. auf die ſtrenge Befolgung dieſer
Vorſchriften aufmerkſam gemacht werden .

B. PFür Arbeiter .

§ 1. Beim Aufbau und Abbruch der Gerüſte , Entfernen
von Abſteifungen u. ſ. w. iſt ein unnützes Aufhalten von
Arbeitern unter denſelben zu vermeiden .

Gegenſtände dürfen nur nach vorangegangenem lauten
Warnungsrufe von den Gerüſten herabgeworfen werden .

Ungleichmäßige und übermäßige Belaſtungen der Gerüſte
ſind unter allen Umſtänden zu vermeiden .
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§ 2. Werkzeuge und Maſchinentheile , Steifhölzer u. ſ. w

müſſen gut und zweckentſprechend hergerichtet ſein und alle

nicht befeſtigten Gegenſtände , wo erforderlich , gegen ein Herab⸗
fallen geſchützt werden .

§8 3. Vor Beginn ſämmtlicher Arbeiten hat der damit

beauftragte Polier oder Arbeiter ſein Augenmerk darauf zu
richten , daß die zur — 1 15 kommenden Gerüſt⸗ und

Steifhölzer , Bretter , Leitern , Bindezeug , Tauwerk nebſt den

Rollen , Winden u. ſ. w. , fowie ſämmtliche Handwerkszeuge ſich
in zweckentſprechendem Zuſtande befinden .

§ 4. Beim Aufwinden oder Auffahren von Rüſtungs⸗ und

Baumaterial haben ſich die Arbeiter ſo aufzuſtellen , daß ſie
bei etwaigem Bruch des Richt - oder Aufzugtaues nicht zu
Schaden kommen können ; beſonders iſt darauf zu ſehen , daß
ſich Niemand unter dem Aufzug befindet .

§ 5 Bei Glatteis beziehungsweiſe Froſtwetter müſſen
die Gerüſtbretter , Leitern , Laufbahnen u. ſ. w. mit Sand

beſtreut werden ; dasſelbe muß mit den oberen Mauerflächen
beim Aufbringen von Balkenlagen u. ſ. w. geſchehen .

§ 6. Das Betreten von nicht erleuchteten Rohbauten bei

eingetretener Dunkelheit iſt verboten .

§ 7. Den Arbeitern wird beſonders zur Pflicht ge —
macht , die ihnen von ihren Arbeitgebern und ſonſtigen Vor⸗

geſetzten aufgetragenen Vorſichtsmaßregeln zu beachten und

die von letzteren mitgegebenen Geräthe , als Taue , Leitern

Uu. ſ. w. zur Sicherung gegen Unfälle in geeigneter Weiſe
zu benutzen .

Außerdem iſt es jedem Arbeiter verboten , durch unvor⸗

ſichtige oder muthwillige Handlungen oder Verwendung nicht
zweckentſprechender Geräthe ſich ſelbſt oder andere Perſonen
in Gefahr zu bringen .

§ 8. Auffeher und Arbeiter , welche den vorſtehenden Vor⸗

ſchriften zuwiderhandeln , werden gemäß § 78 Abſatz 1 Ziffer 2

in Verbindung mit § 80 des Unfallverſicherungsgeſetzes mit

Geldſtrafen bis zu 6 Mark belegt , welche durch den Vorſtand
der Krankenkaſſe beziehungsweiſe durch die Ortspolizeibehörde
feſtgeſtellt werden und in die betheiligte Krankenkaſſe fließen .



Ill. een für beſondere
Fälle .

A. Mit Rückſicht auf die Lage des Gebäudes .

a. Bauten an öffentlichen Wegen .

1 . Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

( Geſetz - und Verordnungsblatt S . 285 . )

§ 31 . Bauanlagen in der Nähe öffentlicher Wege .
Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen Privat⸗

eigenthum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen gel⸗
tenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller Art ,
bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m, bei

Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen von
2 m angebracht werden .

Die Entfernung iſt vom äußeren Rande des Grabens

an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußeren Rande des

Wegekörpers an zu bemeſſen .
Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann

auf Antrag des Kreisausſchuſſes die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vor⸗

ſchrift bis auf 3,6 m erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachtheiligung der

öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die

Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Straßenbaubehörde
und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem nach An⸗

hörung des Kreisausſchuſſes , bezw . der Gemeindebehörde , von
der Einhaltung dieſer Entfernung Nachſicht ertheilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint , kann von der Straßen⸗
baubehörde , beziehungsweiſe bei Kreisſtraßen und Gemeinde⸗

wegen von dem Kreisausſchuſſe und der Gemeindebehörde die

Beſeitigung von Anlagen verlangt werden , welche vor In —
krafttreten des Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigem
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zuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗
ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗
tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .

Uber die Nothwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die
Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der
Entſchädigung das Gericht .

2. Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Aulage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

u . ſ w. betreffend .
Art . 15 . Soweit Landſtraßen zugleich als Ortsſtraßen

dienen , iſt für die einzuhaltende Fluchtlinie und Straßenhöhe
der feſtgeſtellte Bauplan maßgebend , in Ermangelung eines
ſolchen aber nach Artikel 11 zu verfahren . “)

b. Bauten in der Nähe von Waldungen .

Forſtgeſetz vom 15 . November 1833 .

( Regierungsblatt Seite 5. )

3. Kapitel .
Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .

§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von
weniger als vierhundert Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn⸗
oder andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter Weiſe
bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nicht
begriffen .

Beſchränkungen der Bauerlaubniß aus anderen als forſt⸗
polizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854
abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde

Pr dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des § 57 kann

Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes Seite 3 und 67 .
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 5



66 Bauten an und in Gewäſſern .

die Staatsforſtbehörde nur nach Vernehmung des Forſtamts ! )
und derjenigen bewilligen , welche innerhalb einer Entfernung
von vierhundert Fuß , von der Bauſtelle an gerechnet , Wal⸗

dungen beſitzen.
Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo

darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗

drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung von

Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

c. Buuten an und in Gewäſſern .

Waſſergeſetz vom 25 . Auguſt 1876 .

Art . 86 . Wer in einem öffentlichen Gewäſſer ?) oder an

dem Ufer eines ſolchen Gewäſſers , ſoweit das Ufer unter dem

Hochwaſſer liegt , ſei es zum Schutz gegen Uferangriff oder

Überſchwemmung , ſei es zur Überbrückung oder zu anderen

Zwecken , Bautens ) vornehmen oder beſtehende Bauten erheb⸗

lich ändern will , hat die vorgängige Genehmigung der Ver⸗

waltungsbehörde “) einzuholen .
Durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vorſchrift kann das

Gleiche für ſolche Bauten an nicht ſchiff - oder floßbaren Ge⸗

wäſſern oder an einzelnen Strecken ſolcher Gewäſſer vorge⸗

ſchrieben werden .

Waſſer⸗ und Uferſchutzbauten , welche von techniſchen
Staatsbehörden geleitet werden , unterliegen vorſtehenden Be —

ftimmungen nicht .

7
) Jetzt die Domänendirektion nach Vernehmung der Bezirks⸗

orſtei .
) Als öffentliche ſind diejenigen Gewäſſer , bezw . Strecken eines

Gewäſſers zu betrachten , welche bei Inkrafttreten des Waſſergeſetzes
zur Schifffahrt oder Flößerei mit gebundenen Hölzern dienen , oder
welche in den letzten 25 Jahren vorher durch die zuſtändige Behörde
für ſchiff⸗ oder floßbar erklärt ſind . Es ſind das der Rhein , der
Neckar , der Main , die Wuttach , die Kinzig mit ihren Nebenbächen ,
die Murg , die Enz , die Würm , die Nagold und die Taubermündung .

) Unter Bauten im Sinne des Artikels 86 ſind nicht bloß
Hochbauten zu verſtehen , ſondern jede bauliche Herſtellung , z. B. die
Errichtung von Ufermauern , Dämmen , Korrektionen , Brücken , Wegen ꝛc.

) Zuſtändig zur Ertheilung der erforderlichen Genehmigung iſt
der Bezirksrath , über das Verfahren vergl . die § § 78 und 1 —12 der
Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz ( Seite 101 .
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Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmung , ſowie gegen
die von der Verwaltungsbehörde erlaſſenen Genehmigungs⸗
bedingungen werden an Geld bis zu 150 Mark oder mit
Haft geſtraft .

d. Bauten an Eiſenbahnen .

Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Anlage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

betreffend . “ )
Art . 16 . Bauwerke aller Art dürfen nicht in geringerer

Entfernung von der Eiſenbahn als 25 Fuß ( 7,50 Meter ) von
der Kante des Bahnkörpers oder von der Grenze eines Bahn⸗
hofes errichtet werden .

Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Bedach⸗
ungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen leicht
entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden ſollen,
muß die Entfernung mindeſtens 50 Fuß ( 15 Meter ) betragen.

In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die Eiſen⸗
bahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Ausnahmen
von dieſen Vorſchriften geſtattet werden .

e. Bauten in der Nühe von Friedhöfen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
20 . Juli 1882 , die Begräbnißplätze und die

Beerdigungen betr .

( Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 202 . )
§ 2. Die Begräbnißplätze ſind in einer Entfernung von

mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäuden
der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung iſt
auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rückſicht
zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnißplatzes iſt einem Boden
aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner

Überſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu
jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern ausge⸗
graben werden kann , ohne daß man auf Wafſſer ſtößt .

1)Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes ſiehe Seite 3 und 65 .

8
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Nöthigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu entwäſſern .
Das von oder unter dem Begräbnißplatze abfließende Waſſer ſoll

ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften oder Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe des

Begräbnißplatzes nicht errichtet werden . Nähere Beſtimmungen

hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen in der Nähe
von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vorſchriften überlaſſen .

B. Beſondere Norſchriften mit Rückſicht auf die

Beſtimmung des Gebäudes .
a. Gewerbliche Anlagen im Allgemeinen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 120 Abſatz 3. Die Gewerbeunternehmer ſind endlich

verpflichtet , alle diejenigen Einrichtungen herzuſtellen und zu

unterhalten , welche mit Rückſicht auf die beſondere Beſchaffen⸗
heit des Gewerbebetriebes und der Betriebsſtätte zu thun⸗
lichſter Sicherheit gegen Gefahr für Leben und Geſundheit ! )
nothwendig ſind . Darüber , welche Einrichtungen für alle An⸗

lagen einer beſtimmten Art herzuſtellen ſind , können durch
Beſchluß des Bundesraths Vorſchriften ?) erlaſſen werden .

Soweit ſolche nicht erlaſſen ſind , bleibt es den nach den Lan⸗

desgeſetzen zuſtändigen Behördend ) überlaſſen , die erforderlichen
Beſtimmungen zu treffen .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichs⸗
Gewerbeordnung vom 23 . Dezbr . 1883 .

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 357 . )

§ 137 . ( Baupläne für Fabriken und dergleichen . )
Iſt beabſichtigt , eine Fabrik zu erbauen oder weſentliche bau⸗

liche Veränderungen an einer ſolchen Anlage vorzunehmen ,
ſo hat das Bezirksamt die gemäß § 500%) der Baupolizeiver⸗
ordnung vom 5. Mai 1869 (Eeſetz - und Verordnungsblatt
Seite 126 ff.) vorzulegenden Pläne vor Ertheilung der bau —

) Nicht bloß der Arbeiter , auch des ſonſtigen Publikums .
2) Solche Vorſchriften ſind für Anlagen zur Herſtellung von

Cigarren erlaſſen und nachſtehend abgedruckt .
) In Baden das Miniſterium des Innern und die Bezirksämter .

Jetzt 51 ( Seite 31) .
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polizeilichen Genehmigung dem Fabrikinſpektor zur Außerung
darüber mitzutheilen , ob die beabſichtigten Einrichtungen den
gemäß § 120 Abſatz 3 der Gewerbeordnung zu nehmenden
Rückſichten auf thunlichſte Sicherheit gegen Gefahr für Leben
und Geſundheit insbeſondere der Arbeiter entſprechen , bezieh⸗
ungsweiſe welche Auflagen in dieſer Hinſicht etwa nöthig ſind .
Das Gleiche gilt auch von ſonſtigen gewerblichen Anlagen ,
in welchen regelmäßig Dampf⸗ oder Waſſerkraft zur Ver⸗
wendung kommen ſoll .

Die Pläne , beziehungsweiſe Beſchreibungen derartiger
Fabriken und Gewerbsanlagen ſind in einer Weiſe zu fertigen,
welche ein Urtheil über dieſe Sicherheitseinrichtungen , insbe⸗
ſondere hinſichtlich der Aufſtellung der Maſchinen , Trans⸗
miſſionen , der Vorrichtungen für Lufterneuerung und Staub⸗
beſeitigung und dergleichen thunlich macht .

Sofern die beabſichtigte Bauherſtellung gemäß § 16 ff.
der Gewerbeordnung und § 10 ff. dieſer Vollzugsverordnung! )
der gewerbepolizeilichen Genehmigung bedarf , iſt die Aeußerung
des Fabrikinſpektors im Laufe des gewerbepolizeilichen Ver⸗
fahrens einzuholen .

b. Insbeſondere Anſtalten zur Ferſtellung von Cigarren
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 9 . Mai
1888 , betr . die Einrichtung und den Betrieb der zur
Aufertigung von Cigarren beſtimmten Anlagen . “

( Reichsgeſetzblatt Seite 172 . )

§ 1. Die nachſtehenden Vorſchriften finden Anwendung
auf alle Anlagen , in welchen zur Herſtellung von Cigarren
erforderliche Verrichtungen vorgenommen werden , ſofern in den

Anlagen Perſonen beſchäftigt werden , welche nicht zu den

Familiengliedern des Unternehmers gehören . “)
§ 2. Das Abrippen des Tabaks , die Anfertigung und

Siehe Seite 71 und folgende .
) Die nicht abgedruckten Beſtimmungen der Bekanntmachung be⸗

treffenden Betrieb der Anſtalten zur Herſtellung von Cigarren .
) Die Vorſchriften gelten alſo nicht allein für eigentliche Ci⸗

garrenfabriken , ſondern auch für die Hausinduſtrie , wenn dabei an⸗
dere Perſonen als die Familienglieder des Unternehmers bef chäftigt ſind .
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das Sortiren der Cigarren darf in Räumen , deren Fußboden
0,5 Meter unter dem Straßenniveau liegt , überhaupt nicht
und in Räumen , welche unter dem Dache liegen , nur dann vorge⸗
nommen werden , wenn das Dach mit Verſchalung verſehen iſt .

Die Arbeitsräume , in welchen die bezeichneten Verrich⸗
tungen vorgenommen werden , dürfen weder als Wohn⸗ , Schlaf⸗,
Koch - oder Vorrathsräume , noch als Trockenräume benützt
werden . Die Zugänge zu benachbarten Räumen dieſer Art

müſſen mit verſchließbaren Thüren verſehen ſein , welche wäh⸗
rend der Arbeitszeit geſchloſſen ſein müſſen .

§ 3. Die Arbeitsräume (§S 2) müſſen mindeſtens drei
Meter hoch und mit Fenſtern verſehen ſein , welche nach Zahl
und Größe ausreichen , um für alle Arbeitsſtellen hinreichen⸗
des Licht zu gewähren . Die Fenſter müſſen ſo eingerichtet
ſein , daß ſie wenigſtens für die Hälfte ihres Flächenraums
geöffnet werden können .

§ 4. Die Arbeitsräume müſſen mit einem feſten und

dichten Fußboden verſehen ſein .
§ 5. Die Zahl der in jedem Arbeitsraum beſchäftigten

Perſonen muß ſo bemeſſen ſein , daß auf jede derſelben min⸗

deſtens 7 Kubikmeter Luftraum entfallen .
§ 6. In den Arbeitsräumen dürfen Vorräthe von Tabak

und Halbfabrikaten nur in der für die Tagesarbeit erforder⸗
lichen Menge und nur die im Laufe des Tages angefertigten
Eigarren vorhanden ſein . Alles weitere Lagern von Tabak
und Halbfabrikaten , ſowie das Trocknen von Tabak , Abfällen
und Wickeln in den Arbeitsräumen auch außerhalb der Ar⸗

beitszeit iſt unterſagt .
§ 10 . Auf Antrag des Unternehmers können Abweich⸗

ungen von den Vorſchriften der §88 3, 5 und 7 durch die

höhere Verwaltungsbehörde ! ) zugelaſſen werden , wenn die
Arbeitsräume mit einer ausreichenden Ventilationseinrichtung
verſehen ſind . ?)

) In Baden vom Bezirksamt nach Anhörung des Fabrik⸗
inſpektors .

) YNach der derzeitigen Praxis kann in dieſem Fall der für
jeden Arbeiter erforderliche Luftraum auf fünf Kubikmeter herunter⸗
geſetzt werden .
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Desgleichen kann auf Antrag des Unternehmers durch
die hohere Verwaltungsbehörde eine geringere als die im § 3

vorgeſchriebene Höhe für ſolche Arbeitsräume
zugelaſſen wer⸗

den , in welchen den Arbeitern ein größerer als der im §S 5

vorgeſchriebene Luftraum gewährt wird .

§ 11 . Die Beſchäftigung von Arbeiterinnen und jugend⸗
lichen iſt nur geſtattet , wenn die nachſtehenden Vor⸗

en beobachtet werden :

2. Für männliche und weibliche Arbeiter müſſen getrennte
Aborte mit beſonderen Eingängen und , ſofern vor Be⸗

ginn und nach Beendigung der Arbeit ein Wechſeln der
Kleider ſtattfindet , getrennte Aus - ⸗ und Ankleideräume ,

vorhanden ſein .
§ 13 . Die vorſtehenden Beſtimmungen treten für neu

errichtete Anlagen ſofort in Kraft .
Für Anlagen , welche zur 5 des Erlaſſes dieſer Be⸗

ſtimmungen bereits im Betriebe ſtehen, treten die Vorſchriften
der §§S 2 —6 und 11 mit Ablauf eines Jahres ! ) , alle übrigen

Vorſchriften mit Ablauf dreier Monate : ) nach dem Erlaſſe
desſelben in Kraft .

Für die erſten fünf Jahre nach dem Erlaſſe dieſer Be⸗

ſtimmungen können Abweichungen von den Volſchriten der

88 2 —6 für Anlagen , welche zur Zeit des Erlaſſes bereits
im Betriebe waren , von den Landeszentralbehörden ' ) geſtattet
werden .

e. Schädliche , gefährliche , beläſtigende Anlagen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 16 . Zur Errichtung von Anlagen , welche durch die

örtliche Lage oder die Beſchaffenheit der Betriebsſtätte für die

Beſitzer oder Bewohner der benachbarten Grundſtücke oder für
das Publikum überhaupt erhebliche Nachtheile , Gefahren oder

Beläſtigungen herbeiführen können , iſt die Genehmigung der

nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde erforderlich .

) Alſo am 9. Auguſt 1888 .
2) Alſo am 9. Mai 1889 .
) In Baden vom Miniſterium des Innern .



Schädliche An

P ereien , ſoweit ſie
außerhalb der Gewinnungsorte des Materials errichtet
werden , Strohpapierſtofffabriken, Darmzubereitungsanſtalten,
Fabriken , in welchen Dampfkeſſel oder andere Blechgefäßedurch Vernieten hergeſtellt werden , Kalifabriken und An⸗
ſtalten zum Imprägniren von Holz mit erhitzten Theer⸗ölen , Kunſtwollefabriken , Anlagen zur Herſtellung von
Celluloid und Degrasfabriken , ferner die Fabriken , in
welchen Röhren aus Blech durch Vernieten hergeſtellt wer⸗
den , ſowie die Anlagen zur Erbauung eiſerner Schiffe , zurHerſtellung eiſerner Brücken oder ſonſtiger eiſerner Bau⸗
konſtruktionen , die Celluloſefabriken , die Anlagen zu De⸗
ſtillation oder zur Verarbeitung von Theer und Theer⸗
waſſer , die Anlagen , in welchen Albuminpapier hergeſtellt
wird .
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Lage oder Beſchaffenheit d

vorgenommen wird , und bedarf unter dieſer Vorausſetzung auch
dann , wenn die Anlage an einen neuen Erwerber übergeht ,
einer Erneuerung nicht . Sobald aber eine Veränderung der
Betriebsſtätte vorgenommen wird , iſt dazu die Genehmigung
der zuſtändigen Behörde nach Maßgabe der §s 17 bis 23

einſchließlich , beziehungsweife des §S 249 ) nothwendig . Eine

gleiche Genehmigung iſt erforderlich bei weſentlichen Verän⸗

derungen in dem Betriebe einer der im § 16 genannten An⸗

lagen . Die zuſtändige Behörde kann jedoch auf Antrag des

Unterehmers von der Bekanntmachung ( §S17 ) Abſtand neh⸗
men , wenn ſie die ÜUberzeugung gewinnt , daß die beabſich⸗

tigte Veränderung für die Beſitzer oder Bewohner benachbarter
Grundſtücke oder das Publikum überhaupt neue oder größere

Anderung innderung

Sitohg
über unten Sei

Baden auf der
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Nachtheile , Gefahren oder Beläſtigungen , als mit der vor⸗
handenen Anlage verbunden ſind , nicht herbeiführen werde .

Dieſe Beſtimmungen finden auch auf gewerbliche Anlagen
( SS 16 und 24 ) ) Anwendung , welche bereits vor Erlaß diefes
Geſetzes beſtanden haben .

§ 26 . Soweit die beſtehenden Rechte zur Abwehr benach⸗
theiligender Einwirkungen , welche von einem Grundſtücke aus
auf ein benachbartes Grundſtück geübt werden , dem Eigen⸗
thümer oder Beſitzer des letzteren eine Privatklage gewähren ,
kann dieſe Klage einer mit obrigkeitlicher Genehmigung er⸗
richteten gewerblichen Anlage gegenüber niemals auf Einſtellung
des Gewerbebetriebes , ſondern nur auf Herſtellung von Ein⸗
richtungen , welche die benachtheiligende Einwirkung ausſchließen,
oder , wo ſolche Einrichtungen unthunlich oder mit einem ge⸗
hörigen Betriebe des Gewerbes unvereinbar ſind , auf Schad⸗
loshaltung gerichtet werden .

2 . Landes⸗Geſetz vom 21 . Dezember 1871 , die
Einführung der Deutſchen Gewerbeordnung im

Großherzogthum Baden betr .

Art . 3. Durch Ortsſtatuten ( Deutſche Gewerbeordnung
§S§ 23 und 142 ) kann Beſtimmung darüber getroffen wer⸗
den , daß und in wie weit einzelne Ortstheile vorzugsweiſe
zu Anlagen der im § 16 der Deutſchen Gewerbeordnung er⸗
wähnten Art zu beſtimmen , in anderen Ortstheilen aber der⸗
gleichen Anlagen entweder gar nicht oder nur unter beſon⸗
deren Beſchränkungen zuzulaſſen ſind .

3 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Reichsge⸗
werbeordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II .
X. 1. Die Errichtung und Anderung ſchädlicher , ge⸗
fährlicher und beläſtigender Gewerbsanlagen .

§. 10 . ( Stellung des Antrags . ) Wer eine in 8 16
der Gewerbeordnung oder in den Ergänzungsbeſtimmungen
zu dieſem Paragraphen bezeichnete Anlage errichten oder eine
weſentliche Veränderung einer ſolchen Anlage im Sinne des
8
§ 25 der Gewerbeordnung vornehmen will , hat den Antrag

JS 24 betrifft die Dampfkeſſel , fiehe Seite 80.
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auf Genehmigung bei dem Bezirksamte , in deſſen Bezirk das

Unternehmen ganz oder zum größern Theile ausgeführt wer⸗
den ſoll , anzubringen .

Aus dem Antrage muß der vollſtändige Name , der
Stand und Wohnſitz des Unternehmers erſichtlich ſein .

Dem Antrag find eine Beſchreibung , eine Situations⸗

zeichnung und der Bauplan der Anlage in doppelter , voll⸗

ſtändig übereinſtimmender Ausfertigung beizufügen .

§ 11 . Geizufügende Nachweiſungen . ) Die dem

Antrage beigefügten Nachweifungen ſollen , ſoweit es zur Er⸗

läuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,
folgende Punkte klarlegen :

J. die Größe des Grundſtücks , auf welchem die Anlage er⸗

richtet werden ſoll , die Bezeichnung , welche dasſelbe im

Grundbuch , beziehungsweiſe eventuell im Lagerbuch führt
und den etwaigen beſonderen Namen des Grundſtücks ,
beziehungsweiſe des Gewanns ;

2. in gleicher Weiſe die Bezeichnung der Grundſtücke , Ge⸗
bäude und Anlagen , welche an das für den Betrieb in

Ausſicht genommene Grundſtück angrenzen , zutreffenden
Falls auch die Bezeichnung der entfernter gelegenen
Grundſtücke , Gebäude und Anlagen , auf welche der Be⸗
trieb vorausſichtlich Einwirkungen ausüben kann , und
die Namen der Eigenthümer ;

3. die Entfernung , in welcher die zum Betriebe beſtimmten
Gebäude und Einrichtungen von der Grenze der benach⸗
barten Grundſtücke und von den darauf befindlichen Ge⸗
bäuden und Anlagen , ſowie eventuell von den etwa in
der Nähe befindlichen öffentlichen Wegen , Eiſenbahnlinien ,
fließenden Gewäſſern und Waldungen zu liegen kommen

ſollen ;

4. die Höhe , Bau⸗ und Benützungsart der benachbarten
Gebäude , fofern zu der Betriebsſtätte Feuerungsanlagen
gehören ;

5. die Lage , Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
die Beſtimmung der einzelnen Räume und deren Ein⸗

richtung , ſoweit ſie nicht beweglich iſt ;
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6. den Gegenſtand der Fabrikation , ſoweit dieſelbe inner⸗
halb der Betriebsſtätte erfolgt , die ungefähre Ausdeh⸗
nung , ſowie die Art und den Gang des Betriebs unter
Angabe der hauptſächlich zu verwendenden Maſchinen
und unter Berückſichtigung der zum Schutze der Arbeiter
gegen Gefahr für Leben und Gefundheit beabſichtigten
Vorkehrungen ;

7. die bei der Fabrikation entſtehenden Abgänge , wobei mög⸗
lichſt genau die darin enthaltenen Stoffe , die täglich ſich
ergebende Menge und die beabſichtigte Art der Verwerthung,
Ablagerung , Ableitung oder ſonſtigen Beſeitigung zu be⸗
zeichnen iſt .

§ 12 . ( Form der Nachweiſungen . ) Die Pläne , Zeich—⸗
nungen und Vervielfältigungen derſelben ſind durch gehörig dazu
befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material zu fertigen .
Aus denſelben ſoll der ſeitherige Zuſtand und die beabſichtigte
Herſtellung unterſcheidbar zu entnehmen ſein ; ſie ſind in einem
zur Beurtheilung der obwaltenden Verhältniſſe geeigneten
Maßſtabe zu fertigen , welcher auf dem Plan , beziehungsweiſe
der Zeichnung anzugeben iſt .

Dabei ſind die hinſichtlich der Darſtellungsweiſe in Bau⸗
ſachen von den örtlichen Bauordnungen geſtellten Anforde⸗
rungen , beziehungsweiſe eventuell die in dieſer Hinſicht im
Baugewerbe beſtehenden übungen zu beachten .

Ausnahmsweiſe kann in minder wichtigen Fällen hin⸗

Perdern
der Duplikate die Vorlage auf Pauspapier geſtattet

werden .

Pläne und Zeichnungen ſollen ſowohl vom Unternehmer
als vom Fertiger unterzeichnet und mit Datum verſehen ſein .
Wenigſtens ein Exemplar derſelben iſt in einem zur Ver⸗
einigung mit den Akten geeigneten Formate ( in Blättern oder
in Heften von 33 em Höhe und 21 em Breite ) vorzulegen .

§ 13 . ( Baupolizeiliche Vorlage . ) Sollen bei Er⸗
richtung oder Anderung einer ſolchen Gewerbsanlage Bau⸗
herſtellungen vorgenommen werden , welche nach den bezüg⸗
lichen Beſtimmungen ( §8 50 ff. der Baupolizeiverordnung
vom 5. Mai 1869 ) : ) behufs der Genehmigung oder Prü⸗
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fung zur Kenntniß der Baupolizeibehörde gebracht werden
müſſen , ſo iſt in der Regel mit dem Antrage auf gewerbe⸗
polizeiliche Genehmigung auch die in baupolizeilicher Hinſicht
erforderliche Vorlage zu verbinden , wobei auf die gemäß L11
dieſer Verordnung vorgelegten Pläne und Zeichnungen Bezug
genommen werden kann , ſoweit dieſelben auch in baupolizei⸗
licher Hinſicht genügenden Aufſchluß geben .

Über die in baupolizeilicher Hinſicht gemachte Vorlage
iſt gemäß §§ 50 ff. der Baupolizeiverordnung durch Ver⸗
mittelung der Ortspolizeibehörde die Baukommiſſion und in
wichtigeren Fällen die Bezirksbauinſpektion zu hören .

§ 14 . ( Waſſerpolizeiliche Vorlage . ) Wenn mit dem
beabſichtigten Unternehmen die Herſtellung oder Anderung einer
Stauanlage oder eines Triebwerks (§§S 16 und 23 der Ge⸗
werbeordnung und Artikel 23 , Ziffer 2 des Geſetzes vom 25 .
Auguſt 1876 über die Benützung und Inſtandhaltung der
Gewäfſer ) : ) oder die Benützung des Waſſers zur Einleitung
fremder Stoffe , durch welche die Eigenſchaften des Waſſers
geändert oder die Fiſche beſchädigt werden können ( Artikel 23 ,
Ziffer 1 des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 und Artikel 4
des Geſetzes vom 3. März 1870 über die Ausübung und den
Schutz der Fiſcherei ) s ) , verbunden werden ſoll , ſo iſt gleich⸗
zeitig der Antrag auf waſſerpolizeiliche Genehmigung unter
Anſchluß der zur Beurtheilung der bezüglichen Verhältniſſe
dienenden Nachweiſungen ( §§ 2 ff. der Vollzugsverordnung
vom 24 . Dezember 1876 zum Vaſſergeſetze ) zu ſtellen . ?)

§ 15 . ( Vorläufige Prüfung des Antrags . ) Das
Bezirksamt hat nach Einkunft des Antrags auf gewerbepoli⸗
zeiliche Genehmigung ſofort zu prüfen , ob gegen die Voll⸗
ſtändigkeit der Vorlage etwas zu erinnern iſt . Wo nach der
Art der beabſichtigten Anlage dieſe Prüfung techniſche Kennt⸗
niſſe erfordert , ſind die Vorlagen der techniſchen Behörde —
dem Fabrikinſpektor regelmäßig in den Fällen des § 8 der
Dienſtweiſung dieſes Beamten vom 2. Januar 1880 und des

1) Seite 31.
2) Siehe Seite 101 .
) Seite 104 .—.
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§ 137 dieſer Vollzugsverordnung! ) —zur thunlichſt baldigen
Aeußerung mitzutheilen .

— —Finden ſich bei dieſer Prüfung Mängel , ſo iſt der
Unternehmer auf kürzeſtem Wege zur Ergänzung der Vorlage
zu veranlaſſen . ?)

d. Insbeſondere Schlächtereien .
Verordnung des Miniſteriums des Innern vom
16 . Juni 1876 , die Einrichtung der Schlächtereien )

betreffend .
( Geſetz und Verordnungsblatt Seite 1930

Auf Grund des § 87a des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird
verordnet :

§ 1. In allen Schlachtſtätten müſſen die Fußböden , die
Wände bis zu einer Höhe von 2 Metern , die Höfe, welchedie Schlachtſtätten umgeben , und die für den Abfluß aus den
Schlachtſtätten beſtimmten Rinnen waſſerdicht hergeſtellt werden .

§ 2. In der Nähe der Schlachtſtätte muß zur Aufnahmedes Abwaſſers und der Abfälle eine mit der Schlachtſtättedurch eine offene Rinne verbundene wafſerdichte , gedeckteSenkgrubet ) vorhanden ſein , welche im Winter wöchentlicheinmal , im Sommer täglich zu entleeren iſt.
) Siehe Seite 68.
) Das Bezirksamt erhebt alsdann die erforderlichen techniſchenGutachten , macht das Vorhaben öffentlich bekannt ; die Pläne wer⸗den zur öffentlichen Einſicht aufgelegt . Den Genehmigungsbeſcheidertheilt der Bezirksrath .
) uUnter Schlächtereien im Sinne vorſtehender Verordnungſind alle Schlachtſtätten verſtanden , in denen gewerbsmäßig geſchlachtetwird , alſo auch ſolche , in denen Metzger bei Ausübung ihres Ge⸗werbes regelmäßig Schlachtungen nur von Kleinvieh vornehmen .Miniſterium des Innern vom 16. September 1876 Nr . 13374 . DieVerordnung iſt ferner auch gegenüber ſolchen Perſonen in Anwen⸗dung zu bringen , welche die Metzgerei nicht gewerbsmäßig betreiben ,aber ſo häufig Schlachtungen vornehmen , daß eine ſanitätspolizei⸗liche Vorkehr hinſichtlich der Schlachtſtätten geboten erſcheint . Mi⸗niſterium des Innern vom 24 . September 1880 Nr . 14750 .

) Die Senkgrube darf keinen durchlaſſenden Boden haben,muß vielmehr auch in der unteren Fläche vollſtändig waſſerdichthergeſtellt ſein . Miniſterium des Innern vom 6. Juni 1878 Nr . 7998 .
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Von Errichtung einer Senkgrube kann nur abgeſehenwerden , wenn das Abwaſſer aus der Schlachtſtätte in ein
fließendes Gewäſſer oder zur Bewäſſerung und Düngung auf
unmittelbar anſtoßende Grundſtücke geleitet wird , oder wenn
nach Ermeſſen des Bezirksamts die Raumverhältniſſe die An⸗
lage einer Senkgrube nicht geſtatten . Werden die Abflüſſe in
letzterem Falle nach der Pfuhlgrube geleitet , ſo muß dieſe
waſſerdicht hergeſtellt und mindeſtens einmal wöchentlich im
Sommer und einmal monatlich im Winter entleert werden.

§ 3. In den Schlachträumen , den Höfen , den Wirth⸗
ſchafts - und Wohnungsräumen der Schlächter dürfen innerhalbder Ortſchaften rohe Häute , Klauen , Hörner , Knochen , roher
Talg , Blut , Gedärme und andere Abfälle nicht länger als
48 Stunden im Winter , 24 Stunden im Sommer aufbe⸗
wahrt werden .

Die Schlacht⸗ und Hofräume ſind ſtets rein zu halten
und namentlich nach jeder Schlachtung pünktlich zu reinigen.

§ 4. Bei der Genehmigung neu anzulegender Schläch⸗
tereien , Artikel 16 der Gewerbeordnung , iſt neben obigenVorſchriften zu beachten , daß die Schlachtſtätten und die Höfe
genügenden Raum bieten , erſtere auch auf mindeſtens drei
Seiten dem Luftzuge offen ſtehen ) , und von der öffentlichenStraße , ſowie von Wohnräumen mindeſtens 3 Meter entfernt
ſind . Auf dem Grundſtück muß ein Brunnen ſich befinden ,wenn nicht für den Zufluß aus einer Waſſerleitung geſorgtiſt ; die Umgebung des Schlachthauſes muß in einer Enk⸗
fernung von mindeſtens 3 Meter gepflaſtert ( die Fugen des
Pflaſters cementirt ) oder mit Steinplatten , Cement⸗ oder
Asphaltguß bedeckt ſein . Das Schlachthaus foll eine Höhevon mindeſtens 4, bei größeren Anſtalten von 5 Metern im
innern Schlachtraum erhalten . Der Fußboden im Schlacht⸗

) In Landorten kann für neue Schlächtereien , in denen nurſelten geſchlachtet wird , geſtattet werden , daß die Schlachtſtätte nurvon zwei Seiten dem Luftzuge offen ſteht , vorausgeſetzt , daß beideSeiten einander gegenüber liegen , und durch Offnungen in beidenSeitenwänden für eine genügende Durchlüftung geſorgt werden kann .Miniſterium des Innern vom 6. Juni 1878 Nr . 7998 .
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hauſe ſoll vollkommen waſſerdicht ( cementirt , asphaltirt , ge⸗
pflaſtert oder geplattet mit Cementfugung ) werden .

§ 5. Dieſe Beſtimmungen finden auch Anwendung auf
die mit Wirthſchaften verbundenen Schlachtſtätten .“)

e. Tager von übelriechenden Stoffen .

Verordnung des Miniſteriums des Junern vom
27 . Juni 1874 , die Sicherung der öffentlichen

Geſundheit und Reinlichkeit betr .

§ 4. Siehe Seite 44 .

f. Dampfkeſſelanlagen .
1 . Reichsgewerbeordnung .

§ 24 . Zur Anlegung von Dampfkeſſeln , dieſelben mögen
zum Maſchinenbetriebe beſtimmt ſein oder nicht , iſt die Ge⸗
nehmigung der nach den Landesgeſetzen zuſtändigen Behörde
erforderlich . Dem Geſuche ſind die zur Erläuterung erforder⸗
lichen Zeichnungen und Beſchreibungen beizufügen .

Die Behörde hat die Zuläſſigkeit der Anlage nach den
beſtehenden bau - , feuer - und gefundheitspolizeilichen Vor⸗
ſchriften , ſowie nach denjenigen allgemeinen polizeilichen Be⸗
ſtimmungen zu prüfen , welche von dem Bundesrath über die
Anlegung von Dampfkeſſeln erlaſſen werden . ? ) Sie hat nach
dem Befunde die Genehmigung entweder zu verſagen , oder
unbedingt zu ertheilen oder endlich bei Ertheilung derſelben die
erforderlichen Vorkehrungen und Einrichtungen vorzuſchreiben .

Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung den Beſtimmungen der ertheilten
Genehmigung entſpricht . Wer vor dem Empfange der hierüber
auszufertigenden Beſcheinigung den Betrieb beginnt , hat die
im §S 1475 ) angedrohte Strafe verwirkt .

) Das Genehmigungsverfahren iſt das gleiche wie bei allen
übrigen ſchädlichen und beläſtigenden Anlagen ( Seite 74).) Dieſe Beſtimmungen ſind unter 2 abgedruckt.

) Siehe Seite 112 .
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Die vorſtehenden Beſtimmungen gelten auch für beweg⸗liche Dampfkeſſel .

2. Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 .Mai 1871 , betreffend allgemeine polizeiliche Be⸗ſtimmungen über die Aulegung von Dampfkeſſeln .
( Reichsgeſetzblatt Seite 122. )

Auf Grund der Beſtimmung im §S 24 der Gewerbe⸗ordnung vom 21 . Juni 1869 hat der Bundesrath nachſtehende
Allgemeine polizeiliche Beſtimmungen über die An —

legung von Dampfkeſſeln
erlaſſen .

1. Bau der Dampfkeſſel .
§ 1. Die vom Feuer berührten Wandungen der Dampf⸗keſſel , der Feuerröhren und der Siederöhren dürfen nicht ausGußeiſen hergeſtellt werden , ſofern deren lichte Weite beichlindriſcher Geſtalt 25 om , bei Kugelgeſtalt 30 m überſteigt.Die Verwendung von Meſſingblech iſt nur für Feuer⸗röhren , deren lichte Weite 10 em nicht überſteigt , geſtattet .§ 2. Die um oder durch einen Dampfkeſſel gehendenFeuerzüge müſſen an ihrer höchſten Stelle in einem Ab⸗ſtand von mindeſtens 10 em unter dem feſtgeſetzten niedrigſtenWaſſerſpiegel des Keſſels liegen .

Dieſe Beſtimmungen finden keine Anwendung auf Dampf⸗keſſel , welche aus Siederöhren von weniger als 10 em Weitebeſtehen, ſowie auf ſolche Feuerzüge , in welchen ein Erglühendes mit dem Dampfraum in Berührung ſtehenden Theilesder Wandungen nicht zu befürchten iſt . Die Gefahr des Er⸗glühens iſt in der Regel als ausgeſchloſſen zu betrachten ,wenn die vom Waſſer beſpülte Keſſelfläche , welche von demFeuer vor Erreichung der vom Dampf beſpülten Keſſelflächebeſtrichen wird , bei natürlichem Luftzug mindeſtens zwanzigMal, bei künſtlichem Luftzug mindeſtens vierzig Mal ſo großiſt , als die Fläche des Feuerroſtes .
2. Aus rüſtung der Dampfkeſſel .

§ 3. An jedem Dampfkeſſel muß ein Speiſeventil
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 6
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angebracht ſein , welches bei Abſtellung der Speiſevorrichtungdurch den Druck des Keſſelwaſſers geſchloſſen wird .
§ 4. Jeder Dampfkeſſel muß mit zwei zuverläſſigen Vor⸗

richtungen zur Speiſung verſehen ſein , welche nicht von der⸗
ſelben Betriebs⸗Vorrichtung abhängig ſind , und von denen jede
für ſich im Staude iſt , dem Keſſel die zur Speiſung erfor⸗
derliche Waſſermenge zuzuführen . Mehrere zu einem Betriebe
vereinigte Dampfkeſſel werden hierbei als ' ein Keſſel ange⸗
ſehen.

§ 5. Jeder Dampfteſſel muß mit einem Waſſerſtands⸗
glaſe und mit einer zweiten geeigneten Vorrichtung zur Er⸗
kennung ſeines Waſſerſtandes verſehen ſein . Jede dieſer Vor⸗
richtungen muß eine geſonderte Verbindung mit dem Innern
des Keſſels haben , es ſei denn , daß die gemeinſchaftliche Ver⸗
bindung durch ein Rohr von mindeſtens 60 ꝗem lichtemQuerſchnitt hergeſtellt iſt .

§ 6. Werden Probirhähne zur Anwendung gebracht , ſoiſt der unterſte derſelben in der Ebene des feſtgeſetzten nied⸗
rigſten Waſſerſtandes anzubringen . Alle Probirhähne müſſenſo eingerichtet ſein , daß man behufs Entfernung von Keſſel⸗ſtein in gerader Richtung hindurchſtoßen kann .

§ 7. Der für den Dampfkeſſel feſtgeſetzte niedrigſteWaſſerſtand iſt an dem Waſſerſtandsglaſe , ſowie an der
Keſſelwandung oder dem Keſſelmauerwerk durch eine in die
Augen fallende Marke zu bezeichnen. . . . .

§. 8. Jeder Dampfkeſſel muß mit wenigſtens einem zu⸗verläſſigen Sicherheitsventil verſehen ſein .
Wenn mehrere Keſſel einen gemeinſamen Dampfſammler

haben , von welchem ſie nicht einzeln abgeſperrt werden können ,
ſo genügen für denſelben zwei Sicherheitsventile .

Dampfſchiffs - , Lokomobil - und Lokomotivkeſſel müſſenimmer mindeſtens zwei Sicherheitsventile haben . Bei Dampf⸗ſchiffskeſſeln , mit Ausſchluß derjenigen auf Seeſchiffen , iſt dem
einen Ventil eine ſolche Stellung zu geben , daß die vorge⸗ſchriebene Belaſtung vom Verdeck aus mit Leichtigkeit unter⸗
ſucht werden kann .

Die Sicherheitsventile müſſen jederzeit gelüftet werden
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können . Sie ſind höchſtens ſo zu belaſten , daß ſie bei Ein⸗tritt der für den Keſſel feſtgeſetzten Dampſſpannung den Dampfentweichen laſſen .
§ 9. An jedem Dampfkeſſel muß ein zuverläſſiger Ma⸗nometer angebracht ſein , an welchem die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung durch eine in die Augen fallende Marke zubezeichnen iſt. . . . . .
§ 10 . An jedem Dampfkeſſel muß die feſtgeſetzte höchſteDampfſpannung , der Name des Fabrikanten , die laufendeFabriknummer und das Jahr der Anfertigung . . . . aufeine leicht erkennbare und dauerhafte Weiſe angegeben ſein .

3. Prüfung der Dampfkeſſel .
§ 11 . Jeder neu aufzuſtellende Dampfkeſſel muß nachſeiner letzten Zuſammenſetzung vor der Einmauerung oderUmmantelung unter Verſchluß ſämmtlicher Offnungen mitWaſſerdruck geprüft werden .

Die Prüfung erfolgt bei Dampfkeſſeln , welche für eineDampfſpannung von nicht mehr als 5 Atmoſphären Über⸗druck beſtimmt ſind , mit dem zweifachen Betrage des beab —ſichtigten Überdrucks , bei allen übrigen Dampfkeſſeln miteinem Drucke , welcher den beabſichtigten ÜUberdruck um 5Atmoſphären überſteigt . Unter Atmoſphärendruck wird einDruck von einem Kilogramm auf den Quadratcentimeter ver⸗ſtanden . Die Keſſelwandungen müſſen dem Probedruck wider⸗ſtehen , ohne eine bleibende Veränderung ihrer Form zu zeigenund ohne undicht zu werden . Sie ſind für undicht zu er⸗achten , wenn das Waſſer bei dem höchſten Drucke in andererForm als der von Nebel oder feinen Perlen durch die Fu⸗gen dringt .
§ 12 . Wenn Dampfkeſſel eine Ausbeſſerung in der Keſſel⸗fabrik erfahren haben , oder wenn ſie behufs der Ausbeſſerungan der Betriebsſtätte ganz bloß gelegt worden ſind , ſo müſſenſie in gleicher Weiſe , wie nen aufzuſtellende Keſſel , der Prü⸗füng mittelſt Waſſerdrucks unterworfen werden .

Wenn bei Keſſeln mit innerem Feuerrohr ein ſolchesRohr , und bei den nach Art der Lokomotivkeſſel gebauten



Dampfkeſſel .84

Keſſeln die Feuerbüchſe behufs Ausbeſſerung oder Erneuerung
herausgenommen , oder wenn bei cylindriſchen und Sieder⸗

keſſeln eine oder mehrere Platten neu eingezogen werden , ſo
iſt nach der Ausbeſſerung oder Erneuerung ebenfalls die Prü⸗
fung mittelſt Waſſerdrucks vorzunehmen . Der völligen Bloß⸗
legung des Keſſels bedarf es hier nicht .

§ 13 . Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf nur
durch ein genügend hohes offenes Queckſilber - Manometer
oder durch das von dem prüfenden Beamten geführte amt⸗

liche Manometer feſtgeſtellt werden .

An jedem Dampfkeſſel muß ſich eine Einrichtung befin⸗
den , welche dem prüfenden Beamten die Anbringung des amt⸗
lichen Manometers geſtattet .

4. Aufſtellung der Dampfkeſſel .
§ 14 . Dampfkeſſel , welche für mehr als vier Atmoſphä⸗

ren Überdruck beſtimmt ſind , und ſolche , bei welchen das
Produkt aus der feuerberührten Fläche in Quadratmetern und
der Dampfſpannung in Atmoſphären überdruck mehr als
zwanzig beträgt , dürfen unter Räumen , in welchen Menſchen
ſich aufzuhalten pflegen , nicht aufgeſtellt werden . Innerhalb
ſolcher Räume iſt ihre Aufſtellung unzuläſſig , wenn dieſelben
überwölbt oder mit feſter Balkendecke verſehen ſind .

An jedem Dampfkeſſel , welcher unter Räumen , in welchen
Menſchen ſich aufzuhalten pflegen , aufgeſtellt wird , muß die
Feuerung ſo eingerichtet ſein , daß die Einwirkung des Feuers
auf den Keſſel ſofort gehemmt werden kann .

Dampfkeſſel , welche aus Siederöhren von weniger als
10 om Weite beſtehen , und ſolche , welche in Bergwerken
unterirdiſch , oder in Schiffen aufgeſtellt werden , unterliegen
dieſen Beſtimmungen nicht .

§ 15 . Zwiſchen dem Mauerwerk , welches den Feuerraum
und die Feuerzüge feſtſtehender Dampfkeſſel einſchließt , und
den dasſelbe umgebenden Wänden muß ein Zwiſchenraum
von mindeſtens 8 om verbleiben , welcher oben abgedeckt und
an den Enden verſchloſſen werden darf .
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5. Allgemeine Beſtimmungen .
§ 16 . Wenn Dampfkeſſel⸗Anlagen , die ſich zur Zeit be⸗

reits im Betriebe befinden , den vorſtehenden Beſtimmungen
aber nicht entſprechen , eine Veränderung der Betriebsſtätte
erfahren ſollen , ſo kann bei deren Genehmigung eine Ab⸗

änderung in dem Bau der Keſſel nach Maßgabe der §8 1
und 2 nicht gefordert werden . Dagegen finden im Übrigen
die vorſtehenden Beſtimmungen auch für ſolche Fälle An⸗

wendung .
§ 17 . Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesſtaaten

ſind befugt , in einzelnen Fällen von der Beachtung der vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen zu entbinden .

§ 18 . Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine

Anwendung :
1. auf Kochgefäße , in welchen mittelſt Dampfes , der einem

anderweiten Dampfentwickler entnommen iſt , gekocht wird ;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter , in welchen Dampf ,

der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen iſt ,
durch Einwirkung von Feuer beſonders erhitzt wird ;

3. auf Kochkeſſel , in welchen Dampf aus Waſſer durch Ein⸗

wirkung von Feuer erzeugt wird , wofern diefelben mit
der Atmoſphäre durch ein unverſchließbares , in den Waſſer⸗
raum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m

Höhe und mindeſtens 8 om verbunden ſind .

3 . Badiſches Geſetz , die Anlage und den Betrieb
der Dampfkeſſel betr . , vom 22 . Januar 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 123 f. )

Art . 1. Die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗Anlagen oder ihre
zur Leitung des Betriebs beſtellten Vertreter , ſowie die mit
der Bewartung von Dampfkeſſeln beauftragten Arbeiter ſind
verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß während des Betriebs
die allgemein oder bei Genehmigung der Anlage beſonders
vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen beſtimmungsmäßig
benützt, und Keſſel , die ſich nicht in gefahrloſem Zuſtande be⸗
finden , nicht im Betriebe erhalten werden .
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Art . 2. Wer den ihm nach Artikel 1 obliegenden Ver⸗
0pflichtungen zuwider handelt , verfällt in eine Geldſtrafe bis Bu

zu 600 Mark oder eine Gefängnißſtrafe bis zu 3 Monaten . Rei
O

Art . 3. Die Beſitzer von Dampfkeſſelanlagen ſind ver —
pflichtet , eine amtliche Reviſion des Betriebs durch Sachver⸗
ſtändige zu geſtatten , die zur Unterſuchung der Keſſel be⸗
nöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu ſtellen
und die Koſten der Reviſion zu tragen .

Die nähern Beſtimmungen über die Ausführung dieſer
Vorſchrift haben die Großh . Miniſterien des Handels und
des Innern zu erlaſſen .

4 . Vollzugsverordnung zum Geſetz , die Anlage
und den Betrieb der Dampfkeſſel betreffend ,

vom 14 . März 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 124 ff. )

§ 4. Prüfung des Keſſels vor der Benützung .
Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung der Anlage den Beſtimmungen
der ertheilten Genehmigung entſpricht . Dieſe Unterſuchung er —
folgt unter Beobachtung der Vorſchriften der §§S 11 und 13
bis 15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 . Mai
1871 durch den amtlichen Sachverſtändigen ( 8 9) 7) beziehungs⸗ 3.
weiſe wenn der Unternehmer bereits einem Vereine angehört,
den Sachverſtändigen dieſes Vereins ( § 10) .

Von einer Druckprobe nach § 11 Abſatz 1 der ebenge⸗
dachten Bekanntmachung kann Umgang genommen werden ,
wenn nachgewieſen wird , daß dieſelbe in einem Bundesſtaate
nach der Herſtellung des Keſſels ſtattgefunden hat .

Bei Ausbeſſerungen oder bei Veränderungen von Dampf⸗ 4
keſſelanlagen iſt nach §S 12 und 16 derſelben Bekanntmachung
zu verfahren .

„ Die Prüfung hat nach erfolgter Anzeige durch den Unter⸗
nehmer , daß der Keſſel zur Unterſuchung bereit ſtehe, mit
thunlichſter Beſchleunigung zu geſchehen.

1

) Jetzt der Dampfkeſſelinſpektor beim Miniſterium des Innern .
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§ 5. Erläuterungen . Zur Erläuterung der von dem
Bundesrathe erlaſſenen Beſtimmungen ( Bekannntmachung des
Reichskanzlers vom 29 . Mai 1871 ) wird im Einzelnen noch
Folgendes bemerkt :

1. Gegenüber der Vorf

1

3.

ſchrift des § 2 Abſatz 1 derſelben ,
daß die durch oder um einen Dampfkeſſel gelegenen
Feuerzüge an ihrer höchſten Stelle mindeſtens 10 om
unter dem feſtgeſetzten niedrigſten Waſſerſpiegel des Keſſels
liegen müſſen , ſind in Abſatz 2 gewiffe Geſichtspunkte
angegeben nach welchen die Behörden zu prüfen haben ,
ob die Einhaltung jener beſchränkenden Vorſchrift im
einzelnen Fall zu verlangen iſt oder nicht . Je weniger
es möglich war , in dieſer Beziehung einen völlig be⸗
ſtimmten und durchgreifenden Grundſatz aufzuſtellen ,
umſomehr iſt es die Pflicht der Behörden , die vorkom⸗
menden Fälle einer ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen .

Für die Sicherheitsventile ſind beſtimmte Offnungs⸗
dimenſionen als Minimalweiten nicht vorgeſchrieben .
Den in dieſer Beziehung gewählten Konſtruktionen wird
in ſo lange ein Bedenken nicht entgegenzuſtellen ſein , als
nach der Überzeugung der Behörde dadurch die Zuver⸗
läſſigkeit der Ventile nicht beeinträchtigt oder überhaupt
deren Zweck nicht vereitelt wird .

In Betreff des Materials und des Konſtruktionsſyſtems
der Dampfkeſſel ſind beſondere Vorſchriften nicht aufge⸗
ſtellt . Gleichwohl bleiben Fabrikanten , welche entweder
in der Wahl des Materials oder der Konſtruktion ein
ſchuldbares Verſehen trifft , für die daraus ſich ergeben⸗
den Folgen nach den allgemeinen geſetzlichen Grundſätzen

verhaftet .
„ Die zuläſſige Belaftung der Sicherheitsventile kann nach

der Vorſchrift des § 8 Abſatz 4 der Beſtimmungen nicht
mehr im Voraus normirt werden , ſondern muß, wenn
die Keſſel vor dem Beginn des Betriebes der vorſchrifts⸗
mäßigen Revifion unterzogen werden , mit Hilfe des Kon⸗
trolmanometers oder eines Queckſilber - Röhrenmanometers
nach Maßgabe der genehmigten Dampfſpannung regu⸗
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lirt , in dem Ventile oder in anderer dem Zwecke ent⸗
ſprechender Weiſe markirt und in der Genehmigungs⸗
urkunde vermerkt werden . Von einer beſonderen
Sicherung der Sicherheitsventile gegen unzuläſſige Be⸗
laſtung iſt Abſtand genommen . Da eine Überlaſtung
derſelben den Keſſelbeſitzer ſtraffällig machen würde , ſo
ſind die Dampfkeſſel in dieſer Beziehung einer beſon⸗
ders ſorgfältigen Kontrole während des Betriebs zu
unterwerfen .

5. Im Übrigen unterliegen auch die Feuerungseinrichtungen
der Dampfkeſſel den allgemeinen bau - und feuerpolizei⸗
lichen Vorſchriften .
§ 6. Kontrolmanometer . Die Sachverſtändigen, welchemit dem Vollzuge obiger Anordnungen beauftragt ſind , wer —

den mit einem Kontrolmanometer verſehen , deſſen ſie ſich bei
allen Unterſuchungen bedienen ſollen . Mit dieſem Kontrol⸗
manometer iſt ſowohl die Prüfung der an jedem Dampfkeſſel
anzubringenden Manometer , als auch die Druckprobe neuge⸗bauter oder ausgebeſſerter Keſſel auszuführen . Zur Vornahme
der Waſſer - und Druckprobe erhalten dieſelben ferner eine
Handdruckpumpe . Die Sachverſtändigen der Vereine ſind
durch dieſe mit einem amtlich beglaubigten Kontrolmanometer
zu verſehen .

8 Ausnahmsbeſtimmungen . Für die Errichtungſtehender Dampfkeſſel der Staatsanſtalten und vom Staat
betriebenen Unternehmungen gelten die allgemeinen Vorſchriftenmit der Abänderung , daß die in den §s 2 und 4 vorge⸗ſchriebenen techniſchen Prüfungen und Unterſuchungen derſelben
durch die von der betreffenden Verwaltungsbehörde dafür be⸗
ſtellten Maſchinentechniker geſchehen können . . ..

5. Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗
ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II. A. 2. Die Anlage und Inbetriebſetzung von Dampf —
keſſeln .

8 22 . ( Stellung des Antrags . ) Wer einen Dampf⸗keſſel anlegen und in Betrieb ſetzen , oder eine weſentliche Ver⸗
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änderung im Sinne des § 25 der Gewerbeordnung an einemin Betrieb befindlichen Dampfkeſſel vornehmen will , hat den
Antrag auf Genehmigung bei dem Bezirksamte , in deſſenBezirk der unbewegliche Dampfkeſſel angelegt oder der be⸗
wegliche Dampfkeſſel erſtmals in Betrieb genommen werden
ſoll , einzubringen .
Aus dem Antrage muß der vollſtändige Name , Standund Wohnſitz des Unternehmers , ſowie Desjenigen , von welchemder Dampfkeſſel bezogen werden ſoll , erſichtlich ſein .

Handelt es ſich um die Anlage eines bereits fertigenDampfkeſſels , ſo iſt anzugeben , wann derſelbe hergeſtellt , obund welchen Hauptreparaturen er bereits unterzogen worden
iſt , und ob derſelbe ſchon an einer anderen Betriebsſtätte im
Gebrauche war ; auch ſind zutreffenden Falls die auf einen
ſolchen Dampfkeſſel bezüglichen amtlichen Urkunden , insbe —
ſondere der frühere Genehmigungsbeſcheid und das Reviſions⸗buch vorzulegen .

Iſt ſchon eine Prüfung des Dampfkeſſels mit Druckprobenach S§ 11 und 12 der Bekanntmachung des Reichskanzlersvom 29 . Mai 1871 (Reichsgeſetzblatt 1871 , Seite 122 bis
126 ) vorgenommen worden , fo iſt das Prüfungszeugniß bei —
zulegen .

§ 23 . ( Beizufügende Nachweiſung en. ) Dem Antrageſind die erforderlichen Beſchreibungen, Zeichnungen und Plänein dreifacher vollſtändig übereinſtimmender Ausfertigung bei —zufügen .
Dieſe Nachweiſungen ſollen Folgendes enthalten und zwar :I . bei unbeweglichen Dampfkeſſeln :
a) eine Beſchreibung , aus welcher die Dimenſionen des

Keſſels , die Stärke und die Gattung des Materials ,die Art der Zuſammenſetzung , die Dimenſionen der
Sicherheitsventile und deren Belaſtung , die Einrich —
tung der Speiſevorrichtungen und der Feuerung , die
beabſichtigte höchſte Dampfſpannung in kg auf qemdie Art des Gewerbebetriebs oder die ſonſtige Be⸗
ſtimmung , welcher der Dampfkeſſel dienen ſoll , end⸗
lich , wenn der Keſſel zum Betrieb einer Dampf —
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maſchine dient , die Kraft und Art der Maſchine zu
entnehmen iſt ;

b) eine Zeichnung , aus welcher die Größe der vom Feuer
berührten Fläche zu berechnen , und die Höhe des
niedrigſten zuläſſigen Waſſerſtandes über den Feuer⸗
zügen zu erſehen iſt , die ſich aber nicht auf die Ein⸗
richtung der Dampfmaſchinen zu erſtrecken braucht ;

c) einen Situationsplan , aus welchem , ſoweit erforder —
lich , die in § 11 Ziffer 1 —4 dieſer Vollzugsver⸗

ordnung bezeichneten Verhältniſſe der Dampfkeſſel⸗
anlage und deren Nachbarſchaft , insbeſondere auch die
Lage der Feuer⸗ und Rauchröhren gegen benachbarte
Grundſtücke , zu erſehen ſind .

d) einen Bauplan , ſofern mit der Errichtung des Dampf⸗
keſſels Bauherſtellungen verbunden ſind ;

e) die erforderlichen Gefällvermeſſungen , ſofern zur Ab —
leitung des Kondenſationswaſſers beſondere Anlagen
erſtellt werden ſollen .

Hinſichtlich der Einrichtung der Pläne , Zeichnungen
und der Vervielfältigung derſelben gelten die Vor⸗
ſchriften des § 12 dieſer Verordnung. ! )

2. bei beweglichen Dampfkeſſeln iſt nur die in Ziffer 1 a
und b erwähnte Beſchreibung und Zeichnung beizufügen .
§. 24 . ( Prüfung des Antrags . ) Das Bezirksamt hat

nach Einkunft des Antrags auf gewerbepolizeiliche Genehmigungeines Dampfkeſſels ſofort zu prüfen , ob gegen die Vollſtän⸗
digkeit der Vorlage etwas zu erinnern iſt und zu dieſem
Zwecke das Geſuch nebſt Beilagen dem amtlichen Dampfkeſſel⸗
Inſpektor , beziehungsweiſe , wenn der Unternehmer einer im
Großherzogthum anerkannten Kefſelüberwachungsgeſellſchaft
angehört , dem Dampfkeſſel - Inſpektor der Geſellſchaft mit⸗
zutheilen .

Finden ſich bei der Prüfung hinſichtlich der Vollſtändig⸗keit des Geſuchs und ſeiner Beilagen Mängel , ſo iſt der8Unternehmer auf kürzeſtem Wege zur Ergänzung zu veranlaſſen .
) Seite 76.
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Iſt gegen die Vollſtändigkeit des Geſuchs und ſeiner
Beilagen nichts zu erinnern , ſo iſt dasſelbe , ohne daß eine
öffentliche Bekanntmachung erfolgt , gemäß den Beſtimmungen
des Reichskanzlers vom 29 . Mai 1871 über die Anlegung
von Dampfkeſſeln , und der badiſchen Verordnung über die
Anlage und den Betrieb der Dampfkeſſel vom 14 . März1874 durch den zuſtändigen Dampfkeſſel⸗Inſpektor auf ihre
gewerbepolizeiliche Zuläſſigkeit zu prüfen und das Ergebniß
der Prüfung in einem Gutachten zuſammenzufaſſen , welchem
im Falle der Befürwortung des Antrags ein Entwurf der
Genehmigungsbedingungen anzuſchließen iſt .

Bei unbeweglichen Dampfkeſſeln ſind außerdem auch die
hinſichtlich des Aufſtellungsortes und deſſen Umgebung , ſo⸗
wie die in bau⸗, feuer⸗ und geſundheitspolizeilicherBeziehungin Betracht kommenden Punkte auf Grund der vorgelegten
Pläne und Gefällvermeſſungen zu prüfen , wobei zutreffenden
Falls (vergleiche § 13 dieſer Verordnung ) die Vorſchriftender §§ 50 ff. der Polizeiverordnung vom 5. Mai 18695 ) zubeachten , insbeſondere auch eventuell nach § 33 ebendafelbſtdie Nachbarn in Kenntniß zu ſetzen ſind .

§ 25 . ( Der Genehmigungsbeſcheid . ) Der Geneh⸗
nehmigungsbeſcheid iſt , ſofern es ſich um einen unbeweg⸗
lichen Dampfkeſſel handelt , ſtets durch den Bezirksrath zuertheilen .

Bei beweglichen Dampfkeſſeln , wozu nicht bloß die
kigentlichen Lokomobilen , ſondern auch die transportabeln
nicht zum Einmauern beſtimmten Dampfkeſſel und die Dampf⸗
ſchiffskeſſel gehören , iſt der Beſcheid über die Genehmigunggemäß § 18 der Gewerbeordnung durch das Bezirksamt zu
ertheilen und eine Entſchließung des Bezirksraths als Ver⸗
waltungsbehörde erſter Inſtanz gemäß § 21 Ziffer 2 der
Gewerbeordnung nur dann herbeizuführen , wenn das Bezirks⸗
amt wegen der erhobenen Einwendungen oder aus ſonſtigenGründen nicht ohne Weiteres die Genehmigung ertheilen will

) Seite 31 .
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und der Antragſteller innerhalb vierzehn Tagen nach Empfangdes die Genehmigung verſagenden oder nur unter Beding⸗ungen ertheilenden bezirksamtlichen Beſcheids auf mündlicheVerhandlung anträgt .
Für die Ertheilung des Genehmigungsbeſcheids durchden Bezirksrath ſind die §§ 20 und 21 , für die Ausfertig⸗

ung der Genehmigungsurkunde der § 2 Ziffer 4 und 5 dieſerVerordnung maßgebend .
Bei der Faſſung der Genehmigungsbedingungen ſind ,vorbehaltlich der nach den Verhältniſſen des Einzelfalls er⸗forderlichen Abweichungen , die vom Miniſterium des Innernaufgeſtellten Normativbeſtimmungen zu beachten ; insbefondereiſt darin dem Unternehmer aufzugeben , daß er den Aufent⸗halt im Keſſelaufſtellungsraum jedem daſelbſt nicht Beſchäf⸗tigten auf ' s Strengſte zu unterſagen habe.

Eine Abſchrift des Genehmigungsbeſcheids nebſt demdritten Exemplar der eingereichten Nachweiſungen (§ 23 Ab —
ſatz 1 dieſer Verordnung ) iſt dem mit der Prüfung undReviſion betrauten Dampfkeſſelinſpektor mitzutheilen .

§ 26 . ( Verfahren bei veränderter Aufſtellung vonDampfkeſſeln . ) Wenn ein unbeweglicher Dampfkeſſel ineiner anderen Betriebsſtätte aufgeſtellt , oder wenn überhauptAnderungen in der Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätteeines unbeweglichen Dampfkeſſels vorgenommen werden ſollen,ſo iſt ſtets eine neue Genehmigung einzuholen .
Beim Wechſel des Aufſtellungsortes beweglicher Dampf⸗keſſel, deren erſtmalige Inbetriebſetzung genehmigt worden iſt ,iſt eine neue Genehmigung nicht einzuholen , ſofern nicht amDampfkeſſel ſelbſt und deſſen Beſchaffenheit weſentliche An⸗derungen beabſichtigt ſind .
Gemäß § 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs ſind Perſonen ,welche einen beweglichen Dampfkeſſel ( mit Ausnahme derKeſſel von Straßenlokomotiven und der auf den Schiffen be⸗findlichen Dampfſchiffskeſſel) zum Zwecke des Betriebs aneinen anderen Ort verbringen , verpflichtet , ehe ſie daſelbſtden Betrieb des Dampfkeſſels eröffnen , unter Angabe der in
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Ausſicht genommenen Benützung und Aufſtellung der Orts⸗
polizeibehörde Anzeige zu machen ; wird ein derartiger be⸗
weglicher Dampfkeſſel zum Zwecke des Betriebs in einen
andern Amtsbezirk , oder erſtmals in das Staatsgebiet ver⸗
bracht , ſo hat noch vor der Inbetriebſetzung eine Vorlage andas Bezirksamt zu erfolgen , welcher eine Nachweiſung überdie ſtattgehabte Genehmigung des Dampfkeſſels und über die

Reviſionsverhältniſſe beizugeben iſt .
Die Orts - und Bezirkspolizeibehörde iſt befugt , erfor⸗derlichen Falls gemäß § 108 , Ziffer 5 des Polizeiſtrafgeſetz⸗buchs , und § 368 , Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches, Vor⸗

ſchriften oder Anordnungen zur Verhütung von Unglücks⸗fällen und Feuergefährdungen bei der Aufſtellung und dem
Betriebe beweglicher Dampfkeſſel zu erlaſſen .

Sg. Grräuſchvolle Aulagen .

1 . Reichsgewerbeorduung.
§ 27 . Die Errichtung oder Verlegung ſolcher Anlagen ,deren Betrieb mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt,muß , ſofern ſie nicht ſchon nach den Vorſchriften der 88 16bis 251 ) der Genehmigung bedarf , der Ortspolizeibehörde

angezeigt werden . Letztere hat , wenn in der Nähe der ge⸗wählten Betriebsſtätte Kirchen , Schulen oder andere öffent⸗liche Gebäude , Krankenhäuſer oder Heilanſtalten vorhandenſind , deren beſtimmungsmäßige Benutzung durch den Ge —
werbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung erleiden
würde , die Entſcheidung der höheren Verwaltungsbehördedarüber einzuholen , ob die Ausübung des Gewerbes an der
gewählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Be⸗
dingungen zu geſtatten ſei .

2 . Badiſche Vollzugsverordnung zur Gewerbe⸗
ordnung vom 23 . Dezember 1883 .

II . A. 3. Die Errichtung von geräuſchvollen Anlagen .
§ 28 . ( Vorausſetzungen und Form der Anzeige. )Wer eine Anlage errichten oder verlegen will , deren Betrieb

YSiehe Seite 71 und 80.
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mit ungewöhnlichem Geräuſch verbunden iſt, oder wer in einer

beſtehenden Anlage einen mit ſolchem Geräuſch verbundenen

Betrieb eröffnen will , muß gemäß § 27 der Gewerbeordnung
ſein Vorhaben der Ortspultzeibehörde ( Bürgermeiſter , bezieh⸗
ungsweiſe Bezirksamt ) der Gemeinde , in deren Gemarkung
die Anlage zu liegen kommen ſoll , anzeigen .

Derartigen Anlagen ſind insbeſondere auch die Vorrich —⸗
tungen beizurechnen , durch welche größere Mengen von Holz,
Steinen , Metallen oder anderen harten Stoffen zerſägt , zer —

ſchnitten , zerſchlagen , zerſtampft 1 85 gehämmert w rden ſollen .
Der Anzeige ſind in doppelter Ausfertigung die Nach⸗

weiſungen beizufügen, welche zur Beurtheilung der Art und

des Gangs des Betriebs und der durch das Geräuſch ver —

urſachten Einwirkungen auf die Umgebung erforderlich ſind ,
alſo insbeſondere eine Beſchreibung ſammt Bauplan und

Situationszeichnung , aus welchen
1. die Größe des für den Betrieb gewählten Grundſtücks

und der anſtoßenden oder ſonſt im Bereiche des Geräuſchs
gelegenen Grundſtücke , Gebäuden und Anlagen unter

Angabe der Entfernungen ,
die Lage , Ausdehnung und Bauart der Betriebsſtätte ,
der Ort der Aufſtellung der das Geräuſch verurſachen —⸗
den Werkzeuge und Maſchinen , die Betriebszeiten , die

Konſtruktion und die Betriebsweiſe zu entnehmen ſind .

§ 29 . ( Erſatz für die Anzeige . ) Die in § 28 vorge⸗
ſchriebene Anzeige eines geräuſchvollen Betriebs wird durch
die Anzeige vom Anfange eines ſelbſtändigen Gewerbebetriebs

( § 14 der Gewerbeordnung ) und durch die in baupolizeilicher
Hinſicht zu erſtattende Vorlage nicht erſetzt, vielmehr iſt auch
in den Fällen , wo eine baupolizeiliche Genehmigung oder

Anzeige erforderlich iſt ( §8 50 ff. der Baupolizeiverordnung
vom 5. Mai 0 wegen des mit ungewöhnlichem Geräuſche
verbundenen Betriebs eine geſonderte Anzeige an die Orts⸗

polizeibehörde zu erſtatten .
Bedarf die Anlage , deren Betrieb mit ungewöhnlichem

) Seite 31 .
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ziner Geräuſch verbunden iſt , ſchon nach den Vorſchriften der §88
enen 16 —25 der Gewerbeordnung ) der gewerbepolizeilichen Geneh⸗
tung migung , ſo fällt die beſondere Anzeige nach § 28 dieſer Ver —⸗

zieh⸗ ordnung weg , es ſind aber dem nach §§S 16 ff. der Ge —

kung werbeordnung und § 10 dieſer Verordnung ? ) anzubringende
Geſuche in ſinngemäßer Anwendung des §28 auch die Nach —

rich⸗ weiſungen anzufügen , welche zur Beurtheilung des ungewöhn⸗
Holz, lichen Geräuſchs erforderlich ſind .

zer⸗ § 30 . ( Vorläufige Prüfung . ) Der Bürgermeiſter hat
llen . die nach §S 28 dieſer Verordnung erſtattete Anzeige ſammt den

tach⸗ Nachweiſungen dem Bezirksamte ungeſäumt vorzulegen und

und dabei anzugeben , ob in der Nähe der gewählten Betriebsſtätte
ver⸗ Kirchen , Schulen oderandere öffentliche Gebäude , Krankenhäuſer

ſind, oder Heilanſtalten vorhanden ſind . Letzteren Falls iſt eine bericht —
und ] liche Aeußerung des Gemeinderaths über die Frage beizufügen ,

ob Grund zu der Annahme vorliege , daß die beſtimmungs —
tücks “ gemäße Benützung dieſer Gebäude und Anſtalten durch den

uſchs Gewerbebetrieb auf dieſer Stelle eine erhebliche Störung er⸗
leiden würde .

inter 85 ö —
Wo das Bezirksamt die Ortspolizei verwaltet , iſt die

ätte
Aeußerung des Gemeinderaths unmittelbar durch das Bezirks⸗ätte , amt zu erheben .

hen⸗
5 § 31. Entſchließung über die Geſtattung der

find Anlage . ) Liegt nach dem Ergebniß der Vorlage die Befürch⸗
tung einer ſolchen Störung vor , ſo hat das Bezirksamt , unter

örges Anhörung des Unternehmers und der Beſitzer der betheiligten
urch Anſtalten , ſowie unter Vernehmung der zuſtändigen techniſchen
riebs Behörde oder ſonſt geeigneter Sachverſtändiger , vorbereitende

icher“ Erhebungen über die obwaltenden thatſächlichen Verhältniſſe
auch! zu machen , und ſofern nicht nach dem Ergebniß der letzteren
oder “ von vornherein die befürchteten Störungen als ausgeſchloſſen
iung —erſcheinen , oder der Unternehmer auf die Errichtung der An —
uſche. lage verzichtet , eine Entſcheidung des Bezirksraths als Ver⸗
' rts - waltungsbehörde darüber herbeizuführen , ob gemäß § 27 der

Gewerbeordnung die Ausübung des Gewerbes an der ge —

) Seite 71 und 80 .
2) Seite 74 .

chem
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wählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Beding⸗
ungen zu geſtatten ſei .

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Vorbereitung und
Erlaſſung der Entſchließung und beim Rekurſe ſind die Be⸗
ſtimmungen der §§ 18 —21 dieſer Verordnung ſinngemäß
anzuwenden .

In dringenden Fällen kann das Bezirksamt ſchon vor
Erlaffung der bezirksräthlichen Entſcheidung den Betrieb einer
geräuſchvollen Anlage nach § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches !)
ganz oder theilweiſe vorläufig einſtellen .

h. Privatkranken⸗ , Irren⸗ , Entbindungsanſtulten ,
Wirthſchaften und Singſpielhallen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 30 . Unternehmer von Privat⸗Kranken⸗ , Privat⸗Ent⸗

bindungs⸗ und Privat⸗Irrenanſtalten bedürfen einer Konzeſſion
der höheren Verwaltungsbehörde . Die Konzeſſion iſt nur dann
zu verſagen :

a) wenn Thatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit
des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung oder
Verwaltung der Anſtalt darthun ,

b) wenn nach den von dem Unternehmer einzu⸗
reichenden Beſchreibungen und Plänen die
baulichen und die ſonſtigen techniſchen Ein⸗
richtungen der Anſtalt den geſundheitspo⸗
lizeilichen Anforderungen nicht entſprechen . )

1) Seite 107 .
) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; der Genehmigungs⸗

antrag iſt beim Bezirksamt zu ſtellen ; beizufügen ſind u. A. Pläneund Zeichnungen , aus denen Lage , Größe und Einrichtung der fürdie Anſtalt in Ausſicht genommenen Baulichkeiten und den Zubehör⸗
den , ſowie deren näheren Umgebung , die Zahl , Größe und Beſtim⸗
mung der den Anſtaltszwecken dienenden Zimmer und ſonſtigenRäume zu entnehmen iſt , wobei die Vorſchriften des § 12 der Voll⸗
zugsverordnung zur Gewerbeordnung ( Seite 76 ) zu beachten ſind .
Allgemeine Vorſchriften über die an ſolche Anſtalten zu ſtellenden
baulichen Anforderungen beſtehen nicht
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§ 33 . Wer Gaſtwirthſchaft , Schankwirthſchaft , oder Klein⸗
handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will , bedarfdazu der Erlaubniß .

Dieſe Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen :
J. wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe
zur Förderung der Völlerei , des verbotenen Spiels , der
Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmteLokal wegen ſeiner Beſchaffenheit oder Lage den
polizeilichen Anforderungen nicht genügt . )
Die Landesregierungen ſind befugt , außerdem zu be⸗

ſtimmen , daß

a) die Erlaubniß zum Ausſchänken von Branntwein oder
zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus allge⸗
mein ,

b) die Erlaubniß zum Betriebe der Gaſtwirthſchaft oder
zum Ausſchänken von Wein , Bier oder anderen nichtunter a fallenden , geiſtigen Getränken in Ortſchaften mit
weniger als 15,000 Einwohnern , ſowie in ſolchen Ort⸗

) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; das Geſuch iſtbeim Gemeinde⸗ ( Stadt⸗ ) rath der Gemeinde , wo das Geſchäft betriebenwerden ſoll einzureichen . Pläne ſind nur beizulegen , wenn das Lokalbisher nicht für Wirthſchaftszwecke benutzt wurde , oder weſentlicheVeränderungen erleiden ſoll . Allgemeine Vorſchriften über die Ein⸗richtungen beſtehen nicht ; doch find für eine Reihe von Amtsbezirken,namentlich unter Beachtung der geſundheitlichen Intereſſen , vomBezirksrath in Form von allgemeinen Normativen die Mindeſtanfor⸗derungen feſtgeſtellt worden , welche hinſichtlich der Größe , Höhe ,Ventilation der Wirthſchaftszimmer , der Lichtfläche der Fenſter , derEinrichtung der Aborte , der Treppen , des Hofraums zu ſtellen ſind .Neuerlich hat das Miniſterium hierw
druckten Zirkular des Preußiſchen Miniſters des Innern vom 26.Auguſt 1886 hingewieſen . Vgl . auch § 18 der Landesbauverordnung( Seite 15) und Anmerkung hierzu .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 1



Wirthſchaften , Singſpielhallen .

ſchaften mit einer größeren Einwohnerzahl , für welche 2.
dies durch Ortsſtatut ( § 142 ) feſtgeſetzt wird , In :

von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig und
ſein ſolle . heit

Vor Ertheilung der Erlaubniß iſt die Ortspolizei⸗ und
die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören .

§ 33a . Wer gewerbsmäßig Singſpiele , Gefangs⸗ und Grut
deklamatoriſche Vorträge , Schauſtellungen von Perſonen oder belegtheatraliſche Vorſtellungen , ohne daß ein höheres Intereſſe der Städ
Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet , in ſeinen Wirthſchafts⸗ an uoder ſonſtigen Räumen öffentlich veranſtalten oder zu deren theileöffentlicher Veranſtaltung ſeine Räume benutzen laſſen will , Scharbedarf zum Betriebe dieſes Gewerbes der Erlaubniß ohne SchluRückſicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubniß zum Be⸗ in wetriebe des Gewerbes als Schauſpielunternehmer . perſor

Die Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen : dem ?
I . wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen , ſchafts

welche die Annahme rechtfertigen , daß die beabſichtigten Gewer
Veranſtaltungen den Geſetzen oder guten Sitten zuwider⸗“ Pfarrl
laufen werden ;

8wpenn das zum Betriebe des Gewerbes be — ſchafte!ſtimmte Lokal wegen ſeiner Beſchaffenheit ung heoder Lage den polizeilichen Anforderungen Räum ,
nicht genügty ; dere itwenn der den Verhältniſſen des Gemeindebezirks ent⸗ breit, !ſprechenden Anzahl von Perſonen die Erlaubniß bereits daß di
ertheilt iſt .

ſind al
Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die“ und S

Erlaubniß zurückgenommen , und Perſonen , welche vor dem und na
Inkrafttreten diefes Geſetzes den Gewerbebetrieb begonnen

8haben , derſelbe unterſagt werden .
zimmer
mit ge⸗

) Das Genehmigungsverfahren iſt wie Seite 97 bei ) geſagt ; und mi
allgemeine Beſtimmungen über die im Intereſſe der Geſundheit , welcheSicherheit ꝛc. an ſolche Lokale zu ſtellenden Anforderungen beſtehen mittelbanicht . Vergleiche jedoch §18 der Landesbauverordnung ( Seite 15) und 5
Anmerkung hierzu . ſoweit n
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2. Zirkular des Preußiſchen Miniſteriums desInnern vom 26 . Auguſt 1886 über die an Gaſt⸗und Schankwirthſchaften in baulicher und geſund⸗heitlicher Beziehung zu ſtellenden Anforderungen .
§ 1. Gaſt⸗ und Schankwirthſchaften dürfen ſowohl inden Städten , wie auch auf dem platten Lande nur auf ſolchenGrundſtücken errichtet werden , welche an öffentlichen Wegenbelegen ſind und einen Zugang zu den letzteren haben . InStädten iſt die Errichtung von Gaſt⸗ und Schankwirthſchaftenan unbefeſtigten und unbeleuchteten Straßen oder Straßen⸗theilen nicht zu geſtatten . Die Errichtung von Gaſt⸗ undSchankwirthſchaften iſt ferner ausgeſchloſſen : in Häuſern , welcheSchlupfwinkel gewerbsmäßiger Unzucht ſind , beziehungsweiſein welchen der gewerbsmäßigen Unzucht ergebene Frauens⸗perſonen wohnen oder verkehren , in Räumlichkeiten, welchedem Beſitzer oder dritten Perſonen zu Wohn⸗ oder Wirth⸗ſchaftszwecken dienen , oder in welchen noch andere fremdartigeGewerbe betrieben werden , in unmittelbarer Nähe von Kirchen ,Pfarrhäuſern , Unterrichts - und Krankenanſtalten.

§ 2. Die Gebäude , in welchen Gaſt⸗ und Schankwirth⸗ſchaften eingerichtet werden ſollen , müſſen feuerſichere Bedach⸗ung haben . Der Zugang zu den für dieſelben beſtimmtenRäumen muß ein gefahrloſer und bequemer ſein , insbeſon⸗dere iſt darauf zu achten , daß etwaige Treppen genügendbreit , nicht zu ſteil , mit einem feſten Geländer verſehen unddaß die Zugänge zu den Treppen von außen her nicht ſchmälerſind als die Treopengeläufe ſelbſt . Die Thüren zu den Gaſt⸗und Schanklokalen müſſen eine entſprechende Breite habenund nach außen aufſchlagen.
§ 3. In Gaſt⸗ und Schankwirthſchaften müſſen die Gaſt⸗zimmer, in erſteren auch die Schlafräume durchaus trocken ,mit gedielten Fußböden, ſowie mit verſchließbaren Thürenund mit gutſchließenden , zum Offnen eingerichteten Fenſtern ,welche einen hinreichenden Zutritt von Luft und Licht un⸗mittelbar von der Straße oder vom Hofe aus geſtatten und ,ſoweit nöthig , mit ſonſtigen zur Herſtellung eines genügenden

7*7



100 Wirthſchaften .

Luftwechſels erforderlichen Einrichtungen verf ehen und über⸗

haupt ihrer ganzen Anlage nach ſo beſchaffen ſein , daß ſie

die menſchliche Geſundheit in keiner Weiſe gefährden . An den

in dieſen Zimmern vorhandenen Ofen dürfen Verſchlußvor⸗

richtungen , welche den Abzug des Rauches nach dem Schorn⸗

ſteine zu verhindern geneigt find , als Klappen , Schieber oder

dergleichen nicht vorhanden ſein . Sämmtliche Räumlichkeiten

ſind mit den erforderlichen Ausſtattungsgegenſtänden zu ver⸗

ſehen . Kellergeſchoſſe dürfen als Schlafräume für Gäſte über⸗

haupt nicht , als Schanklokale aber nur unter den Beding⸗

ungen benutzt werden , daß die Fußböden nicht tiefer als einen

Meter unter der Oberkante der vorbeiführenden Straßen be⸗

legen und daß die bezüglichen Räume gegen das Eindringen
und Aufſteigen der Erdfeuchtigkeit geſchützt ſind . Die Gaſt⸗

und Fremdenzimmer müſſen ferner allen Anforderungen ent⸗

ſprechen , welche durch die an den betreffenden Orten geltenden

baupolizeilichen Vorſchriften an ſolche Räume geſtellt werden .

§ 4. In jeder Gaſt⸗ und Schankwirthſchaft muß ſich ein

Zimmer von mindeſtens 25 qm Bodenfläche zum gemein⸗

ſchaftlichen Aufenthalte der Gäſte befinden und , es müſſen

ferner in jeder Gaſtwirthſchaft mindeſtens 3 wohleingerichtete
Schlafzimmer für Fremde vorhanden ſein . Für ſämmtliche
Gaſt⸗ und Schlafzimmer wird eine lichte Höhe von mindeſtens

2,80 m erfordert . Für die Schlafzimmer ſind mindeftens 3

Quadratmeter Bodenfläche und 12 Kubikmeter Luftraum auf

jeden einzelnen Gaſt zu rechnen : Gaſt⸗ und Schankwirth⸗
ſchaften dürfen nur auf ſolchen Grundſtücken errichtet werden,
welche entweder an eine öffentliche Waſſerleitung angeſchloſſen
ſind , oder einen eigenen Brunnen mit völlig ausreichender
Waſſermenge haben .

§ 5. Bei jeder Gaſt⸗ und Schankwirthſchaft muß die

nöthige Anzahl mit den erforderlichen Einrichtungen für Ab⸗
fluß und Luftreinigung verſehener Piſſoirs und Abtritte vor⸗

handen ſein , zu welchen der Zugang nicht durch Wohn - oder

Wirthſchaftsräume , noch über die Straße führen und niemals

behindert ſein darf . Dieſe Bedürfnißanſtalten dürfen keinen

unmittelbaren Zugang zu den Schlafräumen haben , und ihre
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Waſſerwerke . 101

Einrichtung muß eine derartige ſein , daß eine Verunreinigung
der Luft in den Gaſtzimmern ausgeſchloſſen iſt . Im Übrigen
kommen hinſichtlich der Entleerung , Reinhaltung ꝛc. derſelben
die in dieſer Beziehung an dem betr . Orte beſtehenden po⸗
lizeilichen Vorſchriften zur Anwendung .

i . Waſſerwerke . “ )

Verordnung des Handelsminiſteriums vom 24 .
Dezember 1876 , betreffend das Verfahren beim
Vollzug des Geſetzes vom 25 . Auguſt 1876 über
die Benützung und Inſtandhaltung der Gewäſſer .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 350. )
J. Verfahren bei Genehmigung einer Waſſerbenützung .

§ 1. 1. Wer ein öffentliches Gewäſſer ?) oder ein ſonſtiges
fließendes Gewäſſer zu Zwecken benützen will , welche die Eigen⸗
ſchaften des Waſſers durch Einleitung fremder Stoffe ändern
( Artikel 1 Abſatz 2 und Artikel 23 Ziffer 1 des Geſetzes ) ,

2. Wer ein öffentliches Gewäſſer mittelſt beſonderer An⸗
lagen benützen oder bezüglich dieſer Benützungsart und der
hierzu beſtehenden Anlagen weſentliche Anderungen vornehmen
will ( Artikel 1 Abſatz 2 des Geſetzes ) ,

3. Wer überhaupt in oder an einem fließenden Gewäſſer
a. Stauanlagen für ein Waſſertriebwerk (8§8 16 und 25

der Deutſchen Gewerbeordnung ) s ) , Triebwerke und Zuge⸗
hörden derſelben , wie Zu - und Ableitungskanäle , Sam⸗
melweiher ( Artikel 23 Ziffer 2 des Geſetzes ) ,

b. Bewäſſerungs⸗ und Entwäſſerungsanlagen , wodurch der
Lauf des Waſſers mit Wirkung für dritte Grundeigen⸗
thümer oder Nutzungsberechtigte gehemmt , beſchleunigt
oder abgeleitet wird ( Artikel 23 Ziffer 3 des Geſetzes ) ,
) Die einſchlagenden Beſtimmungen des Waſſergeſetzes ſelbſt

ſind nicht abgedruckt , weil ihr Inhalt in den § 8 1 —3 der Vollzugs⸗
verordnung wiedergegeben iſt . Vergl . auch Arkikel 86 des Waſſer⸗
geſetzes Seite 66 .

)J Über den Begriff der „öffentlichen Gewäſſer “ ſiehe Seite 66
Anmerkung ) .

) Seite 71 und 73 .
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errichten oder weſentlich ändern will , hat den Antrag auf

Genehmigung des Unternehmens bei dem Bezirksamte ein⸗

zureichen , in deſſen Bezirk ſich das Unternehmen ganz oder

zum größeren Theile befindet .
Als weſentliche Anderungen beſtehender Anlagen der frag⸗

lichen Art ſind überhaupt diejenigen zu betrachten , welche auf

das Gefäll , die Stauhöhe , den Verbrauch und die Benützungs⸗
art des Waſſers Einfluß haben , ſo insbeſondere die Zu⸗

leitung aus und die Ableitung nach einem anderen , als dem

ſeither benützten Gewäſſer ; die neue Aufdämmung oder ſon⸗

ſtige Anderung des Zu - und Ableitungsgrabens ; Veränderung
der Einlaßſchleußen , des Stauwehrs , der Leerläufe , Überfall⸗

wehre in der Höhe oder in der Lichtweite ; Veränderungen
am Fachbaum ; Anderung der Konſtruktion des Triebwerks ;

Erweiterung des Sammelweihers oder Anderung der für den —

ſelben feſtgeſetzten Benützungszeiten .

§ 2. Dem Antrag auf Genehmigung iſt , ſoweit es zur

Erläuterung des beabſichtigten Unternehmens erforderlich iſt ,

beizufügen :
a . eine Beſchreibung des beabſichtigten Unternehmens ;
b . ein Situationsplan , welcher das für Errichtung der An —

lage in Ausſicht genommene Grundſtück , beziehungsweiſe
die Anlage , deren Abänderung beabſichtigt wird , den

Lauf des Gewäſſers und deſſen Seitenarme und Zu⸗

flüſſe , ſoweit ſie durch das Unternehmen berührt werden ,

die benachbarten Grundſtücke und Anlagen , auf welche
das Unternehmen vorausſichtlich eine Einwirkung aus⸗

üben kann , unter geeigneter Angabe der Beſitzer ( Namen
oder Grundſtücksnummer ) darſtellt und in welchen die

beabſichtigte Anlage unterſcheidbar ( in der Regel mit

einfachen rothen Linien ) einzuzeichnen iſt ;
c. bei Errichtung und Anderung von Stauanlagen eine

Gefällvermeſſung ( Nivellement ) der durch die Stauung

berührten Strecke des Hauptgewäſſers , wie der Seitenarme

und Zuflüſſe , und zwar , wenn ſich bereits oberhalb und

unterhalb in der Nähe der beabſichtigten Anlage Stau⸗

werke befinden , wenigſtens von dem zunächſt oberhalb

eeeeeee.
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gelegenen bis zu dem zunächſt unten liegenden Wehre ,
mit Einzeichnung der beabſichtigten Anlage wie im Si⸗
tuationsplan (b);

d. Querprofile des Waſſerlaufs an den für den Abfluß
des Waſſers maßgebenden Stellen im Bereich der Wirk⸗

ung der Anlage mit Einzeichnung des mittleren (ge⸗
wöhnlichen ) , des höchſten und niederſten Waſſerſtandes ;

e. bei Errichtung und Anderung von Stauanlagen eine

Bauzeichnung der Stauvorrichtung und der Einlaß⸗
ſchleußen , woraus deren Anordnung und Bauart im
Einzelnen klar zu erkennen iſt ;

f. bei Errichtung und Anderung von Triebwerken die Quer⸗
profile der Zu⸗ und Ableitungskanäle , ſodann eine Bau⸗

zeichnung des Triebwerkes mit allen für die Verwendung
des Waſſers wichtigen Beſtandtheilen , wie Leerläufe ,
Grundabläſſe und dergleichen ;

g. wenn zugleich Bauten vorgenommen werden ſollen , welche
einer baupolizeilichen Genehmigung bedürfen , die erfor⸗
derlichen Bau - und Situationspläne ( § 50 Abſatz 2 der

Verordnung vom 5. Mai 1869 , die Handhabung der

Baupolizei betreffend ) . ! )
§ 3. Die Eingabe um Genehmigung nebſt ſämmtlichen

Beilagen iſt in zwei Exemplaren einzureichen ; der Antrag
auf Genehmigung muß vom Unternehmer , die Situations⸗
pläne , Zeichnungen u. ſ. w. müſſen vom Unternehmer und
vom Fertiger unterzeichnet und mit Datum verſehen ſein .
Die Pläne und ſonſtigen Zeichnungen ſind durch gehörig dazu
befähigte Perſonen auf dauerhaftem Material und in einem

zur Beurtheilung der obwaltenden Verhältniſſe geeigneten
Maßſtabe zu fertigen .

In der Regel iſt für den Situationsplan (§S 2 b) und
für die Längen in der Gefällvermeſſung (§S 2 c. ) der Maß⸗
ſtab von 1 : 1000 , für die Höhen in der Gefällvermeſſung
S 2 c. ) und für die Querprofile (§S 2 d. ) der Maßſtab von
1 : 100 , für die Bauzeichnung der Stauanlage und des
Triebwerks ( § 2 e. und f. ) der Maßſtab von 15 : 100 oder

9 Jetzt § 51 Abſatz 2 ( Seite 32) .
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50 der natürlichen Größe zu wählen . Der gewählte Maß⸗ Stoff
ſtab iſt jeweils auf dem Plan u. ſ. f. anzugeben ; auch ſind regelr
alle wichtigeren Abmeſſungen noch beſonders an der betreffen⸗ thunl
den Stelle einzuſchreiben ( zu cotiren ) . geſtat

Mindeſtens das eine Exemplar der Pläne und ſonſtigen
Zeichnungen iſt behufs Vereinigung mit den Akten in Akten⸗ lichen
format vorzulegen . “) für d

§ 78 . Das Verfahren bei Ertheilung der Genehmigung [ ( Anlag
zu Neubauten und erheblichen Anderungen beſtehender Bauten ſolche
in einem öffentlichen (ſchiff⸗ oder floßbaren ) Gewäſſer , oder Schade
in Gewäſſern , welche den öffentlichen in dieſer Hinſicht durch zwar :
eine orts⸗ oder bezirkspolizeiliche Vorſchrift gleichgeſtellt wor⸗ à. a
den ſind , ſowie zu Bauten und baulichen Anderungen an dem 8
Ufer ſolcher Gewäſſer , ſoweit das Ufer unter Hochwaſſer liegt 2
Artikel 86 Abſatz 1 und 2des Geſetzes ) : ) , richtet ſich nach li
den Beſtimmungen der 88 1 —12 dieſer Verordnung .

Die Funktion der techniſchen Staatsbehörde wird bei b. ge
dem nach Artikel 86 des Geſetzes ſtattfindenden Genehmig - E

ungsverfahren ſtets durch die Waſſerbaubehörde beſorgt , ſo⸗ te
weit nicht bezüglich beſtimmter Waſſerläufe und der daran U1
befindlichen Schutz⸗ und Korrektionsanlagen die Aufſichts⸗
führung der Kulturbehörde übertragen iſt .

E
k. Anlagen , die der Tiſchzucht ſchädlich werden können .

leitus
1 . Badiſches Geſetz vom 3 . März 1870 , die Aus⸗ Frage

übung und den Schutz der Fiſcherei betr . vom 3.

Art . 4 . Es iſt verboten , in Fiſchwaſſer Stoffe von ſolcher ob und
Beſchaffenheit und in ſolchen Mengen einzuwerfen , einzuleiten den Fiſ
oder einfließen zu laſſen , daß dadurch die Fiſche beſchädigt zur thu
werden können . nachſteh .

Bei überwiegendem Intereſſe der Landwirthſchaft oder I .

der Induſtrie kann das Einwerfen oder Einleiten ſolcher 5
.. ) Das Bezirksamt erhebt alsdann die erforderlichen Gutachten daß einbei den techniſchen Behörden , macht in geeigneten Fällen das Vor⸗

mäßigenhaben öffentlich bekannt ; der Genehmigungsbeſcheid wird vom Be⸗ 6
9

zirksrath erlaffen . Geſtattu
) Seite 66 . den Vor
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Stoffe in Fiſchwaſſer unter Anordnung der geeigneten Maß⸗regeln , welche den möglichen Schaden für Fiſche auf dasthunlich kleinſte Maß beſchränken , von der Verwaltungsbehördegeſtattet werden .
Wenn bereits beſtehende Ableitungen aus landwirthſchaft⸗lichen oder gewerblichen Anlagen ſich in erheblichem Maßefür die Fiſche ſchädlich zeigen, ſo kann dem Inhaber derAnlage im Verwaltungswege die Auflage gemacht werden ,ſolche Vorkehrungen zu treffen , welche geeignet ſind , denSchaden zu heben, oder doch thunlichſt zu verringern , undzwar :

a. auf ſeine eigenen Koſten , wenn der Schaden lediglichFolge ſeines Geſchäftsbetriebes iſt , und der nöthigeAufwand nicht außer billigem Verhältniſſe zur Einträg⸗lichkeit des landwirthſchaftlichen oder gewerblichen Unter⸗nehmens ſteht ;
b. gegen vollen , von den Fiſchereiberechtigten zu leiſtendenErſatz , wenn der Schaden für die Fiſche in Folge ſpä⸗teren Hinzutrittes neuer , von dem Betriebe der Anlageunabhängiger äußerer Umſtände entſtanden iſt.

25 Landesſiſchereiordnung .
§ 22 . ( Einleitung fremder Stoffe in Fiſchwaſſer . )Wenn die Genehmigung bezw. Unterſagung der Ein⸗leitung von fremden Stoffen in ein Fiſchwaſſer inFrage ſteht ( Art . 23 des Waſſergeſetzes, Art . 4 des Geſetzesvom 3. März 1870 ) , ſo ſind bei der Beurtheilung der Frage,ob und in welcher Miſchung die betreffenden Stoffe als fürden Fiſchbeſtand ſchädlich zu erachten und welche Maßregelnzur thunlichen Verhütung des Schadens anzuwenden ſind , dienachſtehenden Grundſätze zu beachten :

I . Die Einleitung von ſchädlichen Abgängen irgend welcherZuſammenſetzung darf erſt dann geſtattet werden , wenn nach⸗gewieſen iſt , daß deren Beſeitigung auf anderem Weg oderdaß eine Aufarbeitung derſelben nicht ohne unverhäͤltniß⸗mäßigen Anfwand durchführbar ſich erweiſt . Im Fall derGeſtattung der Einleitung iſt dieſelbe jedenfalls von folgen⸗den Vorausſetzungen abhaͤngig zu machen :
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a . Die Abgänge müſſen die im gegebenen Fall mögliche

chemiſche oder mechaniſche Reinigung und eine Verdün⸗

nung mit den etwa vorhandenen reineren Abwaſſern er —

fahren ;
die Einleitung der Abgänge hat in allen Fällen , in denen

von einer nur periodiſch erfolgenden Einleitung Gefahren

für den Fiſchbeſtand zu befürchten ſind , in allmäh⸗

licher , auf den ganzen Tag gleichmäßig vertheilter

Weiſe zu erfolgen ;
die Ableitung ſoll , wo immer die Beſchaffenheit der

Waſſerläufe es geſtattet , in Röhren oder Kanälen er⸗

folgen , welche bis in den Strom des Waſſerlaufs reichen
S

und unter dem Niederwaſſer ausmünden , jedenfalls aber

derart zu legen ſind , daß eine Verunreinigung der Ufer

ausgeſchloſſen bleibt .

II . Stoffe der nachſtehend verzeichneten Beſchaffenheit

dürfen unter keinen Umſtänden in Fiſchwaſſer eingeleitet werden :

1 Flüſſigkeiten , in welchen mehr als 10 ſuspendirte und

gelöſte Subſtanzen enthalten ſind ;
Flüſſigkeiten , in welchen die nachverzeichneten Subſtanzen
in einem ſtärkeren Verhältniß als in demjenigen von

1 : 1000 ( beim Rhein von 1 : 200 ) enthalten ſind ,

nämlich : Säuren , Salze , ſchwere Metalle , alkaliſche

Subſtanzen , Arſen , Schwefelwaſſerſtoff , Schwefelmetalle ,
ſchweflige Säure und Salze , welche ſchweflige Säure bei

ihrer Zerſetzung liefern ;
Abwaſſer aus Gewerben und Fabriken , welche feſte fäul⸗

nißfähige Subſtanzen enthalten , wenn dieſelben nicht

durch Sand - oder Bodenfiltration gereinigt worden ſind ;

Chlor - und chlorkalkhaltige Waſſer und Abgänge der

Gasanſtalten und Theerdeſtillationen , ferner Rohpetroleum
und Produkte der Petroleumdeſtillation ;
Dampf und Flüſſigkeiten , deren Temperatur 40 KR
( 50 ) überſteigt .
Zuſtändig zu Entſcheidungen nach Artikel 4 des Geſetzes

iſt der Bezirksrath .
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IV. Strafbeſtimmungen , ſoweit ſolche
nicht ſchon unter l . —Ill . enthalten ſind.

1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 30 . Neben den Beſtimmungen des gegenwärtigen Ge⸗

ſetzbuches bleibt den Polizeibehörden die Befugniß vorbe⸗
halten , auch unabhängig von der ſtrafgerichtlichen Verfolgung
rechts - und ordnungswidrige Zuſtände innerhalb ihrer Zu⸗
ſtändigkeit zu beſeitigen und deren Entſtehung oder Fortſetzung
zu hindern .

Anordnungen dieſer Art ſind nur inſoweit zu treffen ,
als ſie im öffentlichen Intereſſe geboten erſcheinen .

Perſönlicher Zwang kann nur angewendet werden , wenn
die zu treffenden Maßregeln ohne ſolchen undurchführbar
ſind ; ein Gewahrſam darf in ſolchem Falle die Dauer von
48 Stunden nicht überſteigen .

Über den Erſatz der durch ſolche Maßregeln entſtandenen
Koſten hat in allen Fällen die Polizeibehörde zu erkennen
und das Erkenntniß nach den Beſtimmungen über die Bei⸗
treibung der auf dem öffentlichen Recht beruhenden Forder⸗
ungen der Amtskaſſen vollziehen zu laſſen .

§. 87a . Wer den zur Sicherung der öffentlichen Ge⸗

ſundheit erlaſſenen Verordnungen oder den auf Grund ſolcher
Verorduungen ergangenen bezirks⸗ oder ortspolizeilichen Vor⸗

ſchriften zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 60 Mark oder
mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft . )

§ 108 . An Geld bis zu 50 Mark wird beſtraft :
wer ohne vorgängige Anzeige bei der Polizeibehörde an
Straßen oder gemeinzugänglichen Orten Brüche oder

) Vergleiche hiezu die Verordnung des Miniſteriums des
Innern betr . die Sicherung der öffentlichen Geſundheit und Rein⸗
lachkeit Seite 41 , und die Verordnung über die Einrichtung der
Schlächtereien Seite 78 .

1
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Gruben anlegt , betreibt , verläßt oder wieder eröffnet ,

welche durch ihre Tiefe für Vorübergehende Gefahr ver⸗

urſachen können , oder wer hiebei den zur Verhütung
von Unglücksfällen erlaſſenen Verordnungen oder be⸗

ſonderen Vorſchriften der Polizeibehörde zuwiderhandelt ,
5. wer ſonſtigen Beſtimmungen , welche durch Verordnung ,

bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchriften zur Verhütung
von Unglücksfällen erlaſſen ſind , oder den zum gleichen
Zweck von der Polizeibehörde getroffenen Anordnungen

zuwiderhandelt .

§ 116 . An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft , wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhand⸗
werker den Verordnungen über die Baulinie , die Feſtigkeit ,
die Feuerſicherheit und Geſundheit , den örtlichen Bauord⸗

nungen oder den nach Maßgabe dieſer Polizeivorſchriften in

den einzelnen Fällen von der Polizeibehörde getroffenen be⸗

ſonderen Anordnungen zuwiderhandelt . “

§ 119 . Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter , welche

ohne vorherige Anzeige bei der Polizeibehörde oder mit Nicht⸗

beachtung der ihnen hierbei ertheilten Anweiſungen Blitzab⸗
leiter anbringen laſſen , oder welche bei den periodiſchen Vi —

ſitationen ſolcher Blitzableiter ihnen gemachten Auflagen nicht

nachkommen , verwirken eine Geldſtrafe bis zu 20 Mark . )

) Vergleiche hiezu die Landesbauverordnung Seite 8.

2) Werden bei Errichtung oder Inſtandhaltung eines Blitz⸗
ableiters nicht die nöthigen Vorſichtsmaßregeln beobachtet , ſo wird

ſtatt des beabſichtigten Schutzes eine ſchwere Gefährdung der be⸗

treffenden Gebäude bewirkt . Es iſt deshalb eine vorgängige Anzeige
von der Errichtung jedes Blitzableiters bei dem Bezirksamte ( § 4 d

der Verordnung vom 20 . September 1864 ) verlangt und eine pe⸗
riodiſche Unterſuchung der Blitzableiter durch Sachverſtändige ange⸗
ordnet , endlich dem Bezirksamte das Recht ertheilk , die Abhilfe der
bei dieſen Anläſſen an den Tag tretenden Mängel zu verlangen .

Die Ausführung der Unterſuchungen erfolgt in der Weiſe , daß

die Bezirksämter periodiſch die Hauseigenthümer auffordern , für die
Viſitationen ihrer Blitzableiter Sorge zu tragen und das Zeugniß
über den Befund vorzulegen . Kommt der Hauseigenthümer dieſer
Aufforderung nicht nach , ſo kann die Viſitation auf ſeine Koſten von

Amtswegen veranlaßt werden . Verordnung Miniſterium des Innern
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et , 2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 330 . Wer bei der Leitung oder Ausführung eines

69 Baues wider die allgemein anerkannten Regeln der Baukunſt
lt dergeſtalt handelt , daß hieraus für Andere Gefahr entſteht ,

wird mit Geldſtrafe bis neunhundert Mark oder mit Ge⸗

115 flängniß bis zu Einem Jahre beſtraft .

hen § 366 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechszig Mark oder mit

zen Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
8. wer nach einer öffentlichen Straße oder Waſſerſtraße ,

aft oder nach Orten hinaus , wo Menſchen zu verkehren

1 vom 22. Oktober 1874 , die Viſitation von Blitzableitern ꝛc. betrffd
ett, ( Geſetz und Verordnungsblatt Seite 518 ) .
rd⸗ Ein Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 7. Dezember

in 1882 Nr . 19630 ſchreibt ferner vor :
be⸗ Die Viſitationen ſind alljährlich und zwar abwechſelnd in dem

einen Jahr mittels des Galvanoſfkops , und in dem andern durch
ſorgfältige äußere Beſichtigung der Leitung ihrer ganzen Länge

ſche nach vorzunehmen . Die alljährliche Wiederholung der Unterſuchung
chi⸗ erſcheint geboten , weil ſelbſt kleine Beſchädigungen einer Leitung ge⸗N⸗ fährlich werden können , und das alternierende Verfahren empfiehlt
ab⸗ ſich deshalb , weil nicht ſelten vorkommt , daß bei der Prüfung mittels
Vi⸗ des Galvanoſkops der elektriſche Strom die Leitung ungehindert
icht durchläuft , während dieſelbe für die Aufnahme des Blitzes in Folge
. 2

der Schwäche oder Schadhaftigkeit einzelner Verbindungsſtellen ſich* als unbrauchbar erweiſt . Der letztere Umſtand läßt es auch als
dringend wünſchenswerth erſcheinen , daß der mit der Unterſuchung
Beauftragte nicht bloß die Konſtruktion der Blitzableiter genau kennt ,

litz⸗ ſondern zugleich im Stande iſt , kleinere Schäden der Leitung ſofortbird an Ort und Stelle auszubeſſern . Es ſoll deshalb bei der Auswahl
be⸗ der Viſitatoren auf ſolche Techniker oder Handwerker ( Schloſſer ,
eige Blechner , Schieferdecker ) geſehen werden , welche in beiderlei Richtung4 d den Anforderungen genügen . Eine Beſichtigung der Leitung von
pe⸗ der Straße aus mittels Fernrohrs iſt als unvollſtändig zu verwerfen .
tge⸗ Eine Verſäumniß der Anzeige oder der Ungehorſam gegen die
der Auflagen wird nach § 119 beſtraft und zwar ſowohl gegen den

Hauseigenthümer , wie gegen den Werkmeiſter , welcher einen Blitz⸗daß ableiter errichtet , ohne ſein Vorhaben angezeigt zu haben , oder die
die in Folge der Anzeige ihm eröffneten Weiſungen des Bezirksamtsniß nicht befolgt ; dagegen kann den Werkmeiſter , wenn er nur die Re⸗
eſer paraturen , welche in Folge der Viſitation dem Eigenthümer auf⸗von erlegt wurden , ausführt , wegen nicht gehöriger Beachtung dieſer
tern amtlichen Vorſchriften keine Strafe treffen .
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pflegen , Sachen , durch deren Umſtürzen oder Herabfallen
Jemand beſchädigt werden kann , ohne gehörige Befeſtig⸗

ung auſſtellt oder aufhängt , oder Sachen auf eine Weiſe
ausgießt oder auswirft , daß dadurch Jemand beſchädigt
oder verunreinigt werden kann ;

9. wer auf öffentlichen Wegen , Straßen , Plätzen oder

Waſſerſtraßen Gegenſtände , durch welche der freie Ver⸗

kehr gehindert wird , aufſtellt , hinlegt oder liegen läßt!);
10 . wer die zur Erhaltung der Sicherheit , Bequemlichkeit ,

Reinlichkeit und Ruhe auf den öffentlichen Wegen ,

Straßen , Plätzen oder Waſſerſtraßen erlaſſenen Polizei⸗
verordnungen übertritt . ?)

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundertfünfzig Mark

oder mit Haft wird beſtraft :

12 . wer auf öffentlichen Straßen , Wegen oder Plätzen , auf
Höfen , in Häuſern und überhaupt an Orten , an welchen
Menſchen verkehren , Brunnen , Keller , Gruben , Off—
nungen oder Abhänge dergeſtalt unverdeckt oder unver⸗

wahrt läßt , daß daraus Gefahr für Andere entſtehen
kann ;

13 . wer trotz der polizeilichen Aufforderung es unterläßt ,
Gebäude , welche den Einſturz drohen , auszubeſſern oder

niederzureißens ) ;
14 . wer Bauten oder Ausbeſſerungen von Gebäuden , Brunnen ,

Brücken , Schleuſen , oder anderen Bauwerken vornimmt ,

Y) Wo zu der fraglichen Handlung eine polizeiliche Erlaubniß

beſonders oder im Allgemeinen für einzelne derartige Fälle gegeben

iſt , findet die Strafbeſtimmung keine Anwendung . Solche Erlaubniß

ertheilt bei Land⸗ und Kreisſtraßen die Straßenbauinſpektion , bei

Gemeindewegen die em r § 5 4, 22 , 23 der Straßenpolizei⸗
ordnung ( Seite 50) . Aufſte en ꝛc. von Gegenſtänden unter Zuwider⸗

handeln gegen die bei der Erlaubniß feſtgeſetzten Genehmigungsbe⸗
dingungen ſteht dem unbefugten Aufſtellen gleich .

2) Vergleiche hiezu die Straßenpolizeiordnung ( Seite 50) .

3) Die Aufforderung geht vom Bezirksamt aus .

Verordnung vom 29 . Dezember 1871 .
Ziffer 3der
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ohne die von der Polizei angeordneten oder ſonſt erfor⸗
derlichen Sicherungsmaßregeln zu treffen ! ) ;

15 . wer als Bauherr , Baumeiſter oder Bauhandwerker einen
Bau oder eine Ausbeſſerung , wozu die polizeiliche Ge⸗
nehmigung erforderlich iſt , ohne dieſe Genehmigung oder
mit eigenmächtiger Abweichung von dem durch die Be⸗

Bauplane ausführt oder ausführen
läßt . ?
§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu ſechszig Mark oder mit

Haft bis zu vierzehn Tagen wird beſtraft :
3. wer ohne polizeiliche Erlaubnißs ) eine neue Feuerſtätte

errichtet oder eine bereits vorhandene an einen andern
Ort verlegt .
§ 369 . Mit Geldſtrafe bis zu einhundert Mark oder

mit Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft : 5
3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizeibehörde
wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerſtätten ,
ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des Feuers zu
bedienen , erlaſſen ſind .

3. Badiſches Geſetz vom 25 . Februar 1879 , das
Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahren betr .

(Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 161 . )

§ 24 . ( Unbefugtes Bauen in der Nähe von
Waldungen . ) Die übertretung der Vorſchriften der 88 57

) Die Sicherungsmaßregeln können gemäß Artikel 3 VI . d
des Badiſchen Einführungs⸗Geſetzes zum 18 i in orts⸗
polizeilichen Vorſchriften oder im einzelnen Falle von derOrtspoli⸗
zeibehörde gemäß Ziffer 4 der Verordnung vom 29 . Dezbr . 1871 an⸗
geordnet werden , die Unterlaſſung der Si erheitsmaßregeln iſt aber
auch bei dem Mangel ſolcher Vorſchriften ſtrafbar , wenn ſolche nach
allgemeiner Erfahrung erforderlich waren .

) Vergleiche §S 51 und folgende der Landesbauverordnung
Seite 3] ) .

) Es iſt das die allgemeine Bauerlaubniß ; eine beſondere Er⸗
laubniß wegen der Feuerſtätten iſt nicht nöthig .
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bis 59 des Forſtgeſetzest ) wird an Geld bis zu 150 Mark
oder mit Haft beſtraft .

4 . Reichsgewerbeordnung .
§ 147 . Mit Geldſtrafe bis zu dreihundert Mark und im

Unvermögensfalle mit Haft wird beſtraft :
1) wer den ſelbſtändigen Betrieb eines ſtehenden Ge⸗

werbes , zu deſſen Beginne eine beſondere polizeiliche Geneh⸗
migung ( Konzeſſion , Approbation , Beſtallung ) erforderlich iſt ,
ohne die vorſchriftsmäßige Genehmigung unternimmt oder
fortſetzt oder von den in der Genehmigung feſtgeſetzten Be⸗
dingungen abweicht . ) ;

2) wer eine gewerbliche Anlage , zu der mit Rückſicht
auf die Lage oder Beſchaffenheit der Betriebsſtätte oder des
Lokals eine beſondere Genehmigung erforderlich iſt ( §8 16
und 24 ) ) ohne dieſe Genehmigung errichtet , oder die weſent⸗
lichen Bedingungen , unter welchen die Genehmigung ertheilt
worden , nicht innehält , oder ohne neue Genehmigung eine
weſentliche Veränderung der Betriebsſtätte oder eine Ver⸗
legung des Lokals oder eine weſentliche Veränderung in dem
Betriebe der Anlage vornimmt ;

4) wer der Aufforderung der Behörde ungeachtet den
Beſtimmungen des § 120 zuwiderhandelt . “)

Enthält die Handlung zugleich eine Zuwiderhandlung
gegen die Steuergeſetze , ſo ſoll nicht außerdem noch auf eine
Steuerſtrafe erkannt werden , es iſt aber darauf bei Zumeſſung
der Strafe Rückſicht zu nehmen .

In dem Falle zu 2 kann die Polizeibehörde die Weg⸗
ſchaffung der Anlage oder die Herſtellung des den Beding⸗
ungen entſprechenden Zuſtandes derſelben anordnen .

) Seite 65 abgedruckt .
) Vergl . die § § 30, 33 , 33a der Gewerbeordnung ( Seite 96) .
) Seite 71 und 80 .

) Seite 68 .
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5. Geſetz , betr . die Benützung und Inſtandhaltungder Gewäſſer vom 25 . Auguſt 1876 .
(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 233. )

Artikel 5. Wer öffentliche Gewäſſer ohne die vorgeſchrie⸗bene Genehmigung benützt oder den Genehmigungsbeding⸗ungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark odermit Haft geſtraft . )

6. Geſetz vom 3 . März 1870 , die Ausübung undden Schutz der Fiſcherei betr .
Artikel 14 . Wer den in Artikel 3, 49), 5, 6, 8, 10 und12 dieſes Geſetzes ergangenen Verboten , ſowie den auf Grunddieſer Verbote und zum Vollzug der Artikel 9 und 13 Abſatz4 erlaſſenen Verordnungen , bezirkspolizeilichenVorſchriftenund ſonſtigen Anordnungen der Verwaltungsbehörde, fernerwer den zum Schutze des Fiſchereirechts und zur Verhütungvon Übertretungen fiſchereipolizeilicherVorſchriften , endlich werden hinſichtlich der Ausübung der Fiſcherei im Intereſſe desöffentlichen Verkehrs und der Schifffahrt erlaſſenen Verord⸗

nungen zuwiderhandelt , wird an Geld bis zu 150 Mark odermit Haft beſtraft .

) Dieſe Strafbeſtimmung trifft unbefugte Vornahme der in§ 1. Ziffer 2 der Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz ( Seite 101¹0bezeichneten Handlungen ; die Errichtung von Anlagen der in § 1Ziffer 1 und 3 benannten Art ohne Erlaubniß unterliegt der Straf⸗beſtimmung des §147 der Reichsgewerbeordnung ( Seite 112 ) . Artikel24 des Waſſergeſetzes .
) Siehe Seite 105 .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeilicheVorſchriften .





Zweite Abtheilung .

Seuerpolizeiliche Vorſchriften .
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l. Allgemeine feuerpolizeiliche Vor⸗
ſchriften .

1 . Reichsſtrafgeſetzbuch .
§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft

wird beſtraft .
6. wer Waaren , Materialien oder andere Vorräthe ! ) , welche

ſich leicht von ſelbſt entzünden oder leicht Feuer fangen ,
an Orten oder in Behältniſſen aufbewahrt , wo ihre
Entzündung gefährlich werden kann , oder wer Stoffe , die
nicht ohne Gefahr einer Entzündung bei einander liegen
können , ohne Abſonderung aufbewahrt ;

8. wer ohne polizeiliche Erlaubniß ?) an bewohnten oder
von Menſchen beſuchten Ortens ) Selbſtgeſchoſſe , Schlag⸗
eiſen oder Fußangeln legt , oder an ſolchen Orten mit

Wegen der Streichhölzer ſiehe Seite 122 , wegen des ErdölsSeite 123 .

2) Die Erlaubniß ertheilt das Bezirksamt , Ziffer 3 der Ver⸗
ordnung vom 29 . Dezember 1871 . Wo aber das Schießen mit Böllernoder andern Schießwerkzeugen herkömmlich einen Theil der äußerenFeier von Kirchenfeſten bildet , foll zufolge Erlaſſes des Miniſteriumsdes Innern vom 16. April 1884 Nr . 5791 die polizeiliche Erlaubnißhiezu als ſtillſchweigend ertheilt angeſehen , und deshalb von der je⸗weiligen Einholung einer beſonderen Erlaubniß Umgang genommenwerden . Soll gedachtes Schießen bei derartigen Kirchenfeſten erſteingeführt werden , ſo iſt auf Anſuchen die polizeiliche Erlaubniß ,ſofern hiegegen keine beſonderen Bedenken obwalten , in widerruflicherWeiſe ein für alle Mal für beſtimmte Plätze zu ertheilen und auchhier ſodann von dem Erforderniß einer alljährlichen Einholung der
Erlaubniß abzufehen .

3) Unter bewohnten oder von Menſchen beſuchten Orten ſindnicht bloß öffentliche Orte zu verſtehen , ſondern auch ſolche Privat⸗räumlichkeiten , welche von Menſchen beſucht zu werden pflegen ; die
eigenen Räumlichkeiten des Handelnden ſind nicht ausgeſchloffen . Das
Selbſtgeſchoß iſt „ an “ von Menſchen beſuchten Orten angelegt , ſofernnur ſein Wirkungskreis auf ſolche ſich erſtreckt , auch wenn der Platz ,
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Feuergewehr oder anderem Schießwerkzeuge ſchießt !), ober

Feuerwerkskörper abbrennt .

§ 368 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen wird beſtraft : Haft

3. wer ohne polizeiliche Erlaubniß eine neue Feuerſtätte er⸗

richtet oder eine bereits vorhandene an einen anderen Oit
verlegt ?) ;

4. wer es unterläßt , dafür zu ſorgen , daß die Feuerſtaten
in ſeinem Hauſe in baulichem und brandſicherem Zu⸗
ſtande unterhaltend ) , oder daß die Schornſteine zur 2
Zeit gereinigt werden ; vom
wer Scheunen , Ställe , Böden oder andere Räume , welthe
zur Aufbewahrung feuerfangender Sachen dienen, mi
unverwahrtem Feuer oder Licht betritt , oder ſich denſelben
mit unverwahrtem Feuer oder Licht nähert ;

S

6. wer an gefährlichen Stellen in Wäldern oder KHaiden Plätz
oder in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗

nehm

fangenden Sachen Feuer nldet
7. wer in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer⸗ in

fangenden Sachen mit Feuergewehr ſchießt “) oder Feuer⸗ — —
werke abbrennt ; Bran

8. wer die polizeilich vorgeſchriebenen Feuerlöſchgeräthſchaften ſichtig
ordnu

wo es angebracht iſt , von Menſchen regelmäßig nicht betreten wird gezün !
( Raſenplätze einer öffentlichen Anlage ) . Ebenſo iſt der Ort auch dann

— Menſchen beſucht , wenn dies Phr Weiſe , aber zufolge 2

thatſächlich vorhandener Übung geſchieht . Reichsgericht vom 11. benütz
Oktober 1883 . wahrt

) Eine Beſchränkung des Verbotes des Schießens auf daß —
Scharfſchießen wird nach dem Wortlaute des § 367 Ziffer 8 nicht don Fe
gerechtfertigt ſein ; auch ein blinder Schuß kann (z3. B. durch den

1 8
Papierpfropfen ) Schaden anrichten . ortspol

) Siehe Seite 111 , Anmerkung ) . Wege,
) Nähere Beſtimmungen über die Unterhaltung der Feuer⸗ den In

ſtätten können gemäß Artikel 3 VIec des Badiſchen Einführungs nsGeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch durch Verordnungen , bezirks⸗ oder
ortspolizeiliche Vorſchriften ergehen .

uung,
) Einerlei , ob blind oder ſcharf .

I. 0d
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überhaupt nicht oder nicht in brauchbarem Zuſtande hältoder andere feuerpolizeiliche Anordnungen nicht befolgt. “)
§. 369 . Mit Geldſtrafe bis zu 100 Mark oder mit

Haft bis zu vier Wochen werden beſtraft :
3. Gewerbtreibende , welche in Feuer arbeiten , wenn ſie die

Vorſchriften nicht befolgen , welche von der Polizeibehörde
wegen Anlegung und Verwahrung ihrer Feuerſtätten ,ſowie wegen der Art und der Zeit , ſich des Feuers zubedienen , erlaſſen ſind . )

2. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 28 . November 1864 , die Verhütung von

Feuersgefahr für Gebäude betr .
( Regierungsblatt Seite 856) .

§ 1. Das Anmachen offener Feuer auf Straßen und
Plätzen innerhalb der Ortſchaften ohne ortspolizeiliche Ge⸗
nehmigung iſt unterſagt .

§ 2. In Hofräumen und Hausgärten dürfen offeneFeuer nicht in ſolcher Nähe von Gebäuden und Vorräthenbrennbarer Stoffe angezündet werden , daß dieſe dadurch in
Brand gerathen können . Solche Feuer ſind ſtets zu beauf⸗ſichtigen und vollſtändig auszulöſchen , ehe ſie verlaſſen werden .

§ 3. In Gebäuden dürfen Feuer nicht außer den bau⸗
ordnungsmäßig hergeſtellten und erhaltenen Feuerſtätten an⸗
gezündet werden .

MN.Wo bei Bauarbeiten n an Gebäuden Feuer oder Gluthbenützt werden muß , müſſen dieſe in feuerſicherer Weiſe ver⸗
wahrt ſein .

behufs der Verhütung
adiſchen Einführungs⸗

bezirts⸗ od
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§ 4. Feuerſtätten müſſen ſtets ſo abgeſchloſſen oder ver⸗
wahrt werden , daß eine Verſtreuung der Feuerſtoffe nicht er⸗
folgen kann .

§ 5. In Lokalen , in welchen Vorräthe von Holz oder
ſonſtigen leicht entzündlichen Stoffen gelagert oder verarbeitet
werden , ſind offene Feuerſtätten Unzuläſſig.

Wird in ſolchen Lokalen der Ofen nicht von außen oder
von einem mit eiſerner oder blechbeſchlagener Thüre ver⸗
ſchließbaren Vorkamine geheizt , ſo muß derſelbe mit einem
Plattenboden und einem Blechmantel in ſolcher Entfernung
verwahrt werden , daß die Feuerungsthüre leicht geöffnet und
der Aſchenbehälter bequem herausgezogen werden kann . Der
Blechmantel muß die Feuerungsthüre überragen . Der RPaum
zwiſchen Ofen und Mantel iſt ſtets frei von brennbaren
Stoffen zu halten .

§ 6. Das Dörren von Hanf oder Flachs mittelſt Feuer
darf nicht in Wohngebäuden und nicht in ſolcher Nähe der⸗
ſelben geſchehen, daß dieſe gefährdet werden können . Wo es
beſondere Verhältniſſe unumgänglich nöthig machen , können
die Bezirksämter das Dörren an wohlverwahrten Ofen in
Wohn⸗ oder angrenzenden anderen Gebäuden unter Anordnungder erforderlichen Vorſichtsmaßregeln geſtatten .

§ 7. Das Auslaſſen größerer Quantitäten von Schmalzund Talg , das Sieden von Ol , Pech, Lack, Firniß und der⸗
gleichen darf nur bei geſchloſſenem Feuer und , inſofern es in
Wohn⸗ oder daran grenzenden Gebäuden geſchieht , nur in
feuerſicherem gewölbtem Raum vorgenommen werden .

§ 8. Das Verpichen und Ausbrennen der Fäſſer darf
nur auf Plätzen ſtattfinden , wo dies ohne Gefährdung an- ⸗
grenzender Gebäude geſchehen kann .

§ 9. Aſche darf nur in feuerſicheren Behältern oder an
feuerfeſten Orten aufbewahrt werden , in keinem Falle aber
auf hölzernen Böden , in Dachräumen , Schopfen oder an Orten ,
wo brennbare Materialien gelagert ſind .

Wird Torfaſche nicht aufbewahrt , ſo darf dieſelbe nur
nach gehörigem Begießen mit Waſſer von der Feuerſtätte
weggebracht werden .
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§ 10 . Holz, Stroh und andere brennbare Materialiendürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Kaminen oder inſolcher Nähe von Feuerſtätten gelagert werden , daß eine Ent⸗zündung ſtattfinden kann .
11 . Offenes , d. i. gegen Berührung mit brennbarenStoffen nicht genügend geſichertes Licht darf in Stallungen ,Scheunen , Schopfen , Heu⸗ und Fruchtböden und andernRäumen , welche zur Aufbewahrung leicht entzündlicher Gegen⸗ſtände dienen , nicht gebraucht werden. ! )

§ 12 . In den gleichen Räumen ( 8 11 ) iſt das Tabak⸗rauchen unterſagt . ?)
13 . Die auf vorſtehende Verbote Bezug habendenälteren Verordnungen werden aufgehoben.

§ 14 . Soweit örtliche Verhältniſſe weitere Vorſchriftennöthig oder räthlich machen , ſind in Gemäßheit des § 110Abſatz 1 des Polizeiſtrafgeſetzbuches bezirks⸗ oder ortspolizei⸗liche Vorſchriften zu erlaſſen .

3 . Verordnung des Miniſteriums des Innernvom 30 . Dezember 1871 , den Vollzug des Reichs⸗
ſtrafgeſetzbuches betr .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1872 , Seite 4. )
Ziffer 5. Dienſtherrſchaften, Arbeitgeber, Familienhäupter ,welche feuergefährliche Handlungen ihrer Dienſtleute , Arbeiter ,Familienglieder oder Hausgenoſſen wiſſentlich dulden , des⸗gleichen Perſonen , welche leichtfertiger Weiſe Kindern , Blöd⸗ſinnigen, Wahnſinnigen oder Betrunkenen Feuer , Licht oderleicht entzündliche Stoffe anvertrauen , oder welche im Freienangemachtes Feuer verlaſſen , ehe es vollſtändig ausgelöſchtiſt , werden auf Grund des § 368 Ziffer 8 des Reichsſtraf⸗geſetzbuches mit Geldſtrafe bis zu 20 Mark oder mit Haftbis zu 14 Tagen beſtraft .

) . § 11 iſt durch § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuches(Seite118) erſetzt .
) § 12 bleibt neben § 368 Ziff . 5 des Reichsſtrafgeſetzbuchesinſofern in Geltung , als er das Tabakrauchen in Scheunen ꝛc. auchdann unterſagt , wenn das Feuer verwahrt , 3. B. die Pfeife mitfeſt ſchließendem Deckel verſehen iſt .
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4 . Verordnung der Miniſterien des Innern und
des Handels vom 28 . März 1865 , die Bereitung ,

Verſendung und den Verkauf von Reibfeuerzeugen
betreffend .

( Regierungsblatt Seite 171 . )

§ 1. Für die Befugniſſe zu dieſem Gewerbebetrieb ſind

die Artikel 1 —3 und 6 —9 des Gewerbegeſetzes vom20 .
September 1862 nebſt dendazuerlaſſenen Vollzugsvorſchriften

und für die Fabrikation und die Niederlagen des Großhandels
die Artikel 10 und ff. des Gewerbegeſetzes nebſt den 8§8 13

und ff. der Vollzugsverordnung vom 24 . September 1862 , ſo⸗

wie die S§ 2 und 3 gegenwärtiger Verordnung maßgebend . “)

§ 2. Die Fabrikation der Reibfeuerzeuge darf nur außer⸗

halb der Ortſchaften in abgeſonderten , von andern Gebäuden

wenigſtens 60 Fuß ( 18 Meter ) entfernten Lokalen ſtattfinden .

§ 4. Bei der Verſendung müſſen die Reibfeuerzeuge in

Behältniſſe von ſtarkem Eiſenblech oder in ſehr feſten , an den

Fugen mit Papier verklebten hölzernen Kiſten ſorgfältig und

feſt dergeſtalt verpackt ſein , daß der Raum der Behälter

völlig ausgefüllt iſt . Die Behälter ſind mit einer , den Inhalt

bezeichnenden , deutlichen und leicht in die Augen fallenden

Überſchrift ( „Reibfeuerzeug “, „Streichzünder “ 2. ) zu verſehen .
Die Ladung iſt ſowohl während der Fahrt , als auf den

Anhalteplätzen vor Gefahren der Entzündung ſicher zu ſtellen .

§ 5. Die Kleinverkäufer haben ihre Vorräthe in feſten
Behältern verſchloſſen , an feuerſicheren Orten und nicht in

der Nähe von brennbaren Stoffen aufzubewahren .
Auch die zum täglichen Verſchleiß in das Verkaufslokal

gebrachten kleineren Mengen ſind dort vor Licht und Feuer

beſonders zu verwahren und dürfen nicht in der Nähe von

Nahrungs⸗ und Genußmitteln gelagert werden .

1) Für die Anlage von Reibfeuerzeugfabriken ſind jetzt die 88 16

der Gewerbeordnung und 10 —21 der badiſchen Vollzugsverordnung

( Seite 71 ) entſcheidend . Wer obne die hiedurch vorgeſchriebene Ge⸗
nehmigung Reibfeuerzeug gewerbsmäßig herſtellt , wird gemäß § 147

Ziffer 2 der Gewerbeordnung ( Seite 112 ) beſtraft .
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5 . Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 15 . Februar 1865 , die Lagerung von Erdöl

( Petroleum ) und ähulichen Stoffen betr .

( Regierungsblatt Seite 105 . )

Bei der großen Feuergefährlichkeit des rohen Erdöls ,

ſowie in Betracht , daß auch anſehnlichere Quantitäten von

gereinigtem Erdöl unter Umſtänden große Feuersgefahr für

bewohnte Orte herbeiführen können und daß auch bei andern

ähnlichen Stoffen Vorſichtsmaßregeln in dieſer Hinſicht nöthig
fallen , ſieht man ſich auf erhobene Gutachten von Sachver⸗

ſtändigen und im Einverſtändniß mit Großherzoglichem Han⸗

delsminiſterium veranlußt , auf Grund des § 111 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzbuches zu verordnen , was folgt :

§ 1. Innerhalb der Ortſchaften dürfen nicht gelagert
werden :

1. rohes Erdöl ,
2. gereinigtes Erdöl in Quantitäten von mehr als je 5

Zentnern .

§ 2 . ) Wo die in § 1genannten Verbote nicht Platz

greifen , bleiben bezüglich der Errichtung von Niederlagen von

Erdöl , desgleichen von Weingeiſt , Gasſprit , Kamphin , Ter⸗

pentin , Collacöl und andern flüchtigen Olen die Artikel 10

und ff. beziehungsweiſe Artikel 30 des Gewerbegeſetzes und

die §§S 13 —35 der Vollzugsverordnung hierzu maßgebend .
Das hierin vorgeſchriebene Anmeldungsverfahren findet jedoch
bei der Einlagerung der genannten Stoffe nicht ſtatt , ſo lange

dieſelbe auf Quantitäten von nicht mehr als je 5 Zentnern

beſchränkt bleibt .

§ 3. Die Lagerung dieſer Stoffe in Quantitäten von

9) Selbſtſtändige Niederlagen gehören nicht zu den gewerblichen

Anlagen und es wurden deshalb die Petroleumlager in das Ver⸗

zeichniß des §S 16 der Gewerbeordnung ( Seite 71 ) nicht aufgenommen .

Infolge deſſen iſt § 2 heute nicht mehr in Geltung , doch
kann die Polizeibehörde bei ſolchen Niederlagen jederzeit gemäß § 114

Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetzbuches ( Seite 156 ) , 8 368 Ziffer 8 des

Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite 118 ) die zur Verhütung von Feuers⸗

gefahr ihr erforderlich erſcheinenden Auflagen ergehen laſſen .
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je 5 Zentnern und weniger ( § 2) darf jedoch nur an feuer⸗ſicheren Orten geſchehen.
Die Gefäße , aus welchen dieſelben bei dem Detailhandelunmittelbar abgegeben werden , müſſen aus Metall gefertigtund gut ſchließbar ſein .
§ 4. Wer die in 82 genannten Stoffe in der ohne förm⸗

liches Anmeldungsverfahren dort angegebenen zuläſſigen Quan⸗
tität lagert , hat der Ortspolizeibehörde davon Anzeige zu machen ,Die letztere hat ſich von Zeit zu Zeit darüber zu verläſſigen ,ob die Vorſchriften des § 3 gehörig eingehalten werden . )

6 . Kaiſerliche Verordnung vom 24 . Februar 1882 ,das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten von
Petroleum betreffend .

( Reichsgeſetzblatt Seite 40 , Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 118. )
Auf Grund des § 5 des Geſetzes vom 14 . Mai 1879,betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln , Genußmittelnund Gebrauchsgegenſtänden , wird verordnet , was folgt :
§ 1. Das gewerbsmäßige Verkaufen und Feilhalten vonPetroleum , welches , unter einem Barometerſtand von 760 m

ſchon bei einer Erwärmung auf weniger als 21e des hundert⸗theiligen Thermometers entflammbare Dämpfe entweichenläßt , iſt nur in ſolchen Gefäßen geſtattet , welche an in die
Augen fallender Stelle auf rothem Grunde in deutlichenBuchſtaben die nicht verwiſchbare Inſchrift „ Feuergefähr⸗lich “ tragen .

Wird derartiges Petroleum gewerbsmäßig zur Abgabein Mengen von weniger als 50 kg feilgehalten , oder in
Über den Transport von ungereinigtem Petroleum auf demBodenſee , dem Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaff⸗hauſen vergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . GallerVertrags Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1868 Seite 22 „ 240 ) , aufdem Rhein von Baſel abwärts § 4 der Bekanntmachung vom 1.März 1880 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 39 ) abgeändert zu⸗folge Bekanntmachung vom 21 Februar 1887 (Geſetz⸗ und Verord⸗nungsblatt Seite 67) . Anſtalten zur Deſtillation von Erdöl gehören

75 ite 7.ehmiaungäpflichtigen Anlagen . § 16 der GewerbeordnungSeite 71).
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ſolchen geringeren Mengen verkauft , ſo muß die Inſchrift in gleicherWeiſe noch die Worte „ Nur mit beſonderen Vorfichts —maßregeln zu Brennzwecken verwendbar “ enthalten .§ 2. Die Unterſuchung des Petroleums auf ſeine Ent⸗flammbarkeit im Sinne des § 1 hat mittelſt des Abel' ſchenPetroleumprobers unter Beobachtung der von dem Reichs⸗kanzler wegen Handhabung des Probers zu erlaſſenden näherenVorſchriften zu erfolgen . )
Wird die Unterfuchung unter einem anderen Barometer⸗

ſtand als 760 mm vorgenommen , ſo iſt derjenige Wärme⸗grad maßgebend , welcher nach einer vom Reichskanzler zu ver⸗öffentlichenden Umrechnungstabelle unter dem jeweiligen Baro⸗
meterſtand dem im § 1 bezeichneten Wärmegrad entſpricht .§ 3. Dieſe Verordnung findet auf das Verkaufen undFeilhalten von Petroleum in den Apotheken zu Heilzweckennicht Anwendung .

§ 4. Als Petroleum im Sinne dieſer Verordnung geltendas Rohpetroleum und deſſen Deſtillationsprodukte.
§ 5. Dieſe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1883in Kraft .

7 . Forſtgeſetz .
Kapitel V . Von Abwendung der Feuersgefahr .

§ 60 . Zum Verkohlen des Holzes in den Waldungen
) Anweiſung für die Unterſuchung des Petroleums auf ſeineEntflammbarkeit mittelſt des Abel ' ſchen Petroleumprobers im Central⸗blatt 1882 Seite 196 , Geſetz . und Verordnungsblatt Seite 120,ergänzt und abgeändert durch die Bekanntmachung im Centralblatt1884 Seite 250 , Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1884 Seite 424 , Be⸗ſtimmungen betreffend die amtliche Beglaubigung des Abel' ſchenPetroleumprobers im Centralblatt 1882 Seite 344 , ergänzt und ab⸗geändert Centralblatt 1884 Seite 250 . Badiſche Vollzugsverordnungvom 30 . Dezember 1882 , die Unterſuchung des Petroleums betreffend ,Geſetz⸗ und Verordnungablatt 1883 Seite 14.

ꝓlübertretungen der §§. 60 —67 werden nach §. 25 des Geſetzesvom 25 . Februar 1879 , das Forſtſtrafrecht und Forſtſtrafverfahrenbetreffend , an Geld bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 8 Tagenbeſtraft und ſind nach § 32 des erwähnten Geſetzes im beſonderenForſtſtrafverfahren ( vor den Amtsgerichten ) abzuwandeln .
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ſind die Plätze mit Zuſtimmung des Förſters auszuwählen .
Der Umkreis der Kohlplatten muß von den Aſten der nächſten
Bäume wenigſtens fünfzehn Schritte entfernt ſein und auf
einen Abſtand von vier Schritten von den Kohlplatten ſind
alle feuerfangenden Gegenſtände wegzuräumen .

Der Schritt iſt hier und überall zu zwei und einem
halben Schuh ( 75 om ) zu rechnen .

§ 61 . Der Köhler iſt verpflichtet , den Förſter oder Wald⸗
aufſeher von dem Zeitpunkt in Kenntniß zu ſetzen, in welchem
der Kohlenmeiler angezündet wird . Nach der Anzündung
darf er ſich von dem Meiler weder bei Tag , noch bei Nacht
entfernen ; auch muß er zu jeder Zeit einen hinreichenden
Waſſervorrath bereit halten .

§ 62 . Bei ſtürmiſchem Wetter iſt der Köhler ſchuldig ,
einen Windſchirm aufzuſtellen ; unter ſolchen Umſtänden darf
er den Meiler nicht abdecken und keine Kohlen ausziehen .
Die Abfuhr friſcher Kohlen darf in keinem Falle vor Ablauf
von 24 Stunden nach dem Ausziehen de ſelben geſchehen .

§ 63 . Dieſelben Vorſchriften , wie für das Kohlenbrennen
S 60 - 62 ) gelten auch für das Aſchebrennen .

§ 64 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von
fünfzig Schritten , ſowie auf einem an den Wald anſtoßenden
Torfmoore , darf ohne beſondere Erlaubniß des Förſters , der
mit Ertheilung derſelben zugleich die erforderlichen Sicherungs⸗
maßregeln anzuordnen hat , kein Feuer angezündet werden .

§ 65 . Ausgenommen von der Vorſchrift des vorhergehen⸗
den Paragraphen iſt :

a . Das Feuer , welches die Waldhüter in ihren Hutdiſtrikten
und die Holzhauer in den ihnen zum Hiebe angewieſenen
Schlägen , ſowie die Steinbrecher in den Steinbrüchen
zum Kochen oder Wärmen , jedoch nur auf unſchädlichen
und ungefährlichen Plätzen , unterhalten dürfen .

Ebenſo iſt ausgenommen :
b. Das Feuer , welches zum Reutebrennen und in Hack⸗

waldungen zum Vorbereiten des Bodens zur Feldkultur
nöthig iſt .
Hierbei iſt die Vorſicht zu beobachten , daß das Feuer
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wenigſtens zehn Schritt vom Walde und vier Schritte vonden Standbäumen oder Standreiſern entfernt bleibe und
dieſer Zwiſchenraum wund geſchürft werde .

Die Anlegung eines fortlaufenden Flammenfeuers in
Hackwaldungen iſt unzuläſſig ; wegen beſonderer örtlicher Ver⸗
hältniſſe kann aber die Forſtbehörde im Einverſtändniß mitdem Bürgermeiſter eine Ausnahme bewilligen .

§ 66 . Die Waldhüter , die Holzhauer , die Steinbrecherund diejenigen , welchen ſonſt noch gemäß dem § 64 die Er⸗
laubniß zur Unterhaltung eines Feuers im Walde oder inder Nähe desſelben ertheilt wird , ſind verbunden , dasſelbebeim Weggehen auszulöſchen .

§ . 67 . Zur Anlegung eines Theer - oder Kalkofens kannkein Platz gewählt werden , der nicht wenigſtens fünfzehnSchritte von dem Saum des Waldes entfernt iſt .



Il . Der Verkiehr mit Exploſtvſtoffen .
1 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 367 . Mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft :

4. wer ohne die vorgeſchriebene Erlaubniß ! ) Schießpulver
oder andere explodirende Stoffe oder Feuerwerke zubereitet;

5. wer bei der Aufbewahrung oder bei der Beförderung von
Giftwaaren , Schießpulver oder Feuerwerken , oder bei der

Aufbewahrung, Beförderung , Verausgabung oder Ver⸗
wendung von Sprengſtoffen oder anderen explodirenden
Stoffen oder bei Ausübung der Befugniß zur Zubereitung
oder Feilhaltung dieſer Gegenſtände , ſowie der Arzneien
die deshalb ergangenen Verordnungen nicht befolgt .

2 . Reichsgeſetz gegen den verbrecheriſchen und ge⸗
meingefährlichen Gebrauch von Sprengſtoffen vom

9 . Juni 1884 .

( Reichs⸗Geſetzblatt Seite 61 . )

§ 1. Die Herſtellung , der Vertrieb und der Beſitz von
Sprengſtoffen , ſowie die Einführung derſelben aus dem Aus⸗
lande iſt unbeſchadet der beſtehenden ſonſtigen Beſchränkungen
nur mit polizeilicher Genehmigung zuläſſig .

Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe von
Sprengſtoffen befaßt , hat ein Regiſter zu führen , aus welchem
die Mengen der hergeſtellten , aus dem Auslande eingeführten

Die Gewerbeordnung hat Schießpulver⸗Fabriken , Anlagen
zur Feuerwerkerei und zur Bereitung von Zündſtoffen aller Art
unter die Anlagen aufgenommen , welche gemäß § 16 ( Seite 71)nur mit polizeilicher Genehmigung errichtet werden dürfen ; das
Geſetz hat übrigens nur die Errichtung von beſonderen Anlagen,Veranſtaltung zur ( andauernden ) Zubereitung größerer Mengen imAuge , die gelegentliche Zubereitung kleinerer Quantitäten von Schieß⸗
pulver iſt dagegen nicht von einer Erlaubniß abhängig gemacht und
Jedermann geſtattet .
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oder ſonſt zum Zwecke des Vertriebs angeſchafften Spreng⸗ſtoffe, ſowie die Bezugsquellen und der Verbleib derſelben
erſichtlich ſein müſſen . Dieſes Regiſter iſt der zuſtändigenBehörde auf Erfordern jederzeit vorzulegen .

Auf Sprengſtoffe , welche vorzugsweiſe als Schießmittel
gebraucht werden , finden , vorbehaltlich abweichender landes⸗
rechtlicher Vorſchriften , die Beſtimmungen des erſten und zweitenAbſatzes keine Anwendung . Die Bezeichnung dieſer Stoffe er⸗
folgt durch Beſchluß des Bundesraths. ! )

Inſoweit Sprengſtoffe zum eigenen Gebrauch durch Reichs⸗oder Landesbehörden von der zuſtändigen Verwaltung her⸗
geſtellt , beſeſſen , eingeführt oder vertrieben werden , bleiben
die Vorſchriften des erſten und zweiten Abſatzes ebenfalls
ausgeſchloſſen .

§ 2. Die Zentralbehörden der Bundesſtaaten erlaſſendie zur Ausführung der Vorſchriften in dem § 1 Abſatz 1
und 2, ſowie in dem §S 15 erforderlichen näheren Anord⸗
nungen und beſtimmen die Behörden , welche über die Geſucheum Geſtattung der Herſtellung , des Vertriebs , des Beſitzes und der
Einführung von Sprengſtoffen Entſcheidung zu treffen haben.

§ 3. Gegen die verſagende Verfügung iſt nur die Be⸗
ſchwerde an die Aufſichtsbehörde innerhalb 14 Tagen zuläſſig .Dieſelbe hat keine aufſchiebende Wirkung.

§ 4. Die Ertheilung der nach § 1 Abſatz 1 erforder⸗
lichen Erlaubniß erfolgt in widerruflicher Weiſe . Wegen der

Durch Bekanntmachung des Bundesraths vom 13. März1885 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 204 ) ſind folgende Spreng⸗ſtoffe als folche , welche vorzugsweiſe als Schießmittel gebraucht wer⸗den, bezeichnet :
1. alle zum Schießen aus Jagd - oder Scheibengewehren oder zuSprengungen in Bergwerken , Steinbrüchen u. ſ. w. dienenden ,aus Salpeter , Schwefel und Kohle hergeſtellten Pulverſorten ;die zur Entzündung von Gewehrladungen dienenden Spreng⸗ſtoffe , ſoweit ſie in Zündhütchen für Gewehre oder Zündſpiegelfür dergleichen verarbeitet ſind ;
8. die Vereinigung der unter 1. und 2. genannten Stoffe in fertigeGewehr⸗ , Piſtolen⸗ oder Revolverpatronen , einſchließlich der unter

Verwendung von Knallqueckfilber ohne Pulver hergeſtellten Pa⸗tronen für Taſchengewehre , Piſtolen oder Revolver .
Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 9



Der Verkehr mit Exploſipſtoffen .

Beſchwerde gegen die Zurücknahme gilt die Vorſchrift des § 3 Au
des gegenwärtigen Geſetzes . des

§§ 5 —8 enthalten Strafbeſtimmungen gegen den Miß — der

brauch von Sprengſtoffen zu verbrecheriſchen Zwecken ( fämmt⸗ ſtof
lich Verbrechensſtrafen ) . übe

§ 9. Wer der Vorſchrift in dem erſten Abſatz des §1 betl

zuwider es unternimmt , ohne polizeiliche Ermächtigung Spreng⸗ bea

ſtoffe herzuſtellen , vom Auslande einzuführen , feilzuhalten , zu
verkaufen oder ſonſt an Andere zu überlaſſen , oder wer im

Na
Beſitze derartiger Stoffe betroffen wird , ohne polizeiliche Er⸗

laubniß hierzu nachweiſen zu können , iſt mit Gefängniß von
bt2 8 0 SVII50 Afor3 Monaten bis zu 2 Jahren zu beſtrafen . f1

leicher Strafe verfällt , wer die Vorſchriften des § 1 Sp
Abſatz 2, die von den Zentralbehörden in Gemäßheit des § 2 Futl
getroffenen Anordnungen oder die bereits beſtehenden oder

en
noch zu erlaſſenden ſonſtigen polizeilichen Beſtimmungen über lich
den Verkehr mit Sprengſtoffen , auf welche § 1 Abſatz 1

ſteh
Anwendung findet , übertritt .

1
§ 10 bedroht die öffentliche Aufforderung zu den in 858 8 f

5 und 6 bezeichneten Handlungen und Ahnliches mit Zuchthaus .
8
8 .

§ 11 . In den Fällen der §8 5, 6, 7, 8 und 10 kann Jul
auf Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht erkannt werden . In den —
Fällen der §88 5, 6, 7, 8 und in dem Falle einer Anwen⸗ derl

dung der Strafvorſchriften des § 9 iſt auf Einziehung der Lag
zur Zubereitung der Sprengſtoffe gebrauchten oder beſtimmten Sta

Gegenſtände , ſowie der im Beſitze des Verurtheilten vorge⸗ Aus
fundenen Vorräthe von Sprengſtoffen zu erkennen , ohne Unter⸗ der

ſchied , ob dieſelben dem Verurtheilten gehören oder nicht . der
§ § 12 und 13 enthalten Zuſätze zu den 88 5 —8 und einer

10 ſowie Übergangsbeſtimmungen .

3 . Vollzugsverordnung des Miniſteriums des —5
Innern zu vorſtehendem Geſetz vom 1 . Sept . 1884 führt

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 398 ) Erla
in der durch Verordnung vom 17 . Juni 1887 ( Geſetz⸗ und Verord⸗

nungsblatt Seite 128 bewirkten Faſſung .

§ 1. Wer vom 11 . September d. J . an Sprengſtoffe
herzuſtellen , zu vertreiben , in Beſitz zu nehmen oder aus dem
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Auslande einzuführen beabſichtigt , hat zuvor die Genehmigung
des Bezirksamts einzuholen , in deſſen Bezirk die Herſtellung ,
der Vertrieb , die Lagerung oder Verwendung der Spreng⸗
ſtoffe ſtattfinden ſoll . Erſtreckt ſich die betreffende Thätigkeit
über mehrere Amtsbezirke , ſo iſt die Genehmigung eines jeden
betheiligten Bezirksamtes hinſichtlich der in ſeinem Bezirke
beabſichtigten Thätigkeit erforderlich .

Das Geſuch , welches ſchriftlich einzureichen iſt , muß die
Namen und Sorten der betreffenden Sprengſtoffe und zwar
in der Art , daß die Beſchaffenheit der Sprengſtoffe erkannt
werden kann , die Angabe der größten Gewichtsmenge , bis
zu welcher die gleichzeitige Lagerung bezw . Verwendung der
Sprengſtoffe beabſichtigt wird , ſowie die Bezeichnung des Ortes
enthalten , an welchem die Herſtellung , Lagerung oder Ver⸗
wendung ſtattfinden ſoll . Soweit die Errichtung einer gewerb⸗
lichen Anlage zur Herſtellung von Sprengſtoffen in Frage
ſteht , kommt , ſofern das Bezirksamt die nachgeſuchte Geneh⸗
migung zu ertheilen beabſichtigt , außerdem die Vorſchrift des
§ 16 der deutſchen Gewerbeordnung in der Faſſung vom 1.
Juli 1883 zur Anwendung .

§ 2. Die bezirksamtliche Genehmigung iſt nicht erfor⸗
derlich , wenn Sprengſtoffe , welche nicht zur Verwendung oder
Lagerung im Großherzogthum , ſondern ſür andere deutſche
Staaten beſtimmt ſind , über die badiſche Grenze aus dem
Auslande eingeführt werden ſollen ; doch iſt in dieſem Falle
der Nachweis der erfolgten Genehmigung der Einfuhr Seitens
der Polizeibehörde des betreffenden deutſchen Staates durch
einen von derſelben ausgeſtellten Erlaubnißſchein zu erbringen .

In allen Fällen der Einfuhr von Sprengſtoffen aus dem
Auslande über die badiſche Grenze , ſei es nach Baden , ſei
es nach einem anderen deutſchen Bundesſtaat , hat der Ein⸗
führende eine amtlich beglaubigte Abſchrift des polizeilichen
Erlaubnißſcheines der Zollbehörde einzuhändigen .

§ 3. ( übergangsbeſtimmung . )
§ 4 . über die durch § 3 des Geſetzes innerhalb 14 Tagen

gegen die verſagende Verfügung des Bezirksamtes zugelaſſene
85
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Beſchwerde , welche bei letzterem anz zuzeigen und zu begründen
iſt , entſcheidet das Miniſterium des Innern .

§ 4a . Der Vertrieb von Sprengſtoffen darf nur an

ſolche Perſonen erfolgen , 7
im Beſitze einer Genehmigung

im Sinne des § 1 Abſatz 1 des Reichsgefetzes vom 9. Juni
1884 ſind Inde ſich über dieſen Beſitz dem Inhaber des

Sprengſtofflagers gegenüber
§ 5. Wer ſich mit der Herſtellung oder dem Vertriebe

von Sprengſtoffen befaßt , hat vom 11 . September d. J . an

für jedes Sprengſtofflager ein Regiſter nach anliegendem
Formular ' ) zu führen , welches am letzten Tage iedes Monats

abzufchließen iſt und eine Abſchrift jedes mit diefer n Abſchluß
verſehenen Monatsregiſters 3 Bezirksamt , in deſſen Bezirk
das Sprengſtofflager ſich befindet , .

§ 6. Auf Sprengſtoffe , welche , wie Schieß pulver, vor⸗

zugeweiſe als Schießmittel gebraucht werden , 8 owie auf die

in §S 1 Abſatz 4 des Reichsgeſetzes vom 9.
mni

1884 be⸗

leichneten Sprengſtoffe findet gegenwärtige Verordnung keine

Anwendung .

Das Formular iſt durch Verordnung vom 17. Juni 1887
(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 128 ) erweitert worden .

Formular.
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4 . Verordnung des Miniſteriums des Innern und

des Handels vom 6 . November 1879 , den Verkehr
mit exploſiven Stoffen betreffend .

( Geſ . ⸗ u. V. ⸗O. ⸗Bl . S . 8831. )

gly
Auf Grund des § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuches für plo

das deutſche Reich und des Artikel 3 VI . a . des badiſchen
Einführungsgeſetzes zum Reichsſtrafgeſetzbuch vom 23 . De⸗

zember 1871 wird hinſichtlich des Verkehrs mit exploſiven
Stoffen mit Rückſicht auf die von dem Bundesrath hierüber Pr.
vereinbarten Beſtimmungen und unter Aufhebung der Ver⸗

ordnung vom 30 . Juni 1865 , „die Verhütung von Gefähr⸗ ei
dungen durch Schießpulver und andere explodirende Stoffe We
betr . “, ſowie der Verordnung vom 8. Oktober 1866 , die Ver⸗

*

hütung von Gefährdungen durch Sprengöl ( Nitroglycerin ) A

betr . “, verordnet , was folgt :

Sa

§ 1. Die exploſiven Stoffe , auf welche ſich die nach⸗ R
ſtehenden Beſtimmungen beziehen , ſind : Far0

Schieß⸗ und Sprengpulver ; büe

Nitroglycerin ( Sprengöl ) und Nitroglycerin enthaltende unt

Präparate , insbeſondere Dynamit lein nicht abtropfbares nack

Gemiſch von Nitroglycerin mit pulverförmigen , an ſich
nicht exploſiven Stoffen ) ; Toꝛ

Nitrocelluloſe , insbeſondere Schießbaumwolle ; nich

exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure Salze ode

enthalten ;
Knallqueckfilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten von

Präparate .
Kor

Unter den exploſiven Stoffen im Sinne dieſer Verord⸗
85 5 8

nung ſind außerdem inbegriffen :

Pulvermunition , Feuerwerkskörper und Zündungen mit Ma

Ausnahme der in der Armee und Marine vorgeſchrie⸗
benen nicht ſprengkräftigen Zündungen . nen

Letztere, ſowie Zündhütchen , Zündſpiegel und Metall⸗ reit
patronen unterliegen den Vorſchriften dieſer Verordnung nicht . ſind
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Der Verkehr mit Exploſivſtoffen .

1. Cransport exploſiver Stoffe .

Allgemeine Beſtimmungen .
§ 2. Von der Verſendung ſind ausgeſchloſſen :
Nitroglycerin als ſolches , abtropfbare Gemiſche von Nitro⸗

glycerin , ſowie Gemiſche von Nitroglycerin mit an ſich ex —
ploſiven Stoffen , als nitriter Celluloſe , Pulverſätzen ꝛc. ;

exploſive Gemiſche , welche chlorſaure und pikrinſaure
Salze enthalten ;

Knallqueckſilber , Knallſilber und die damit dargeſtellten
Präparate .

Jedoch find alle zur Verſendung auf der Eiſenbahn je —
weils zugelaſſenen Stoffe auch zur Verſendung auf Land - und

Waſſerwegen zugelaſſen .

A. Verſendung exploſiver Stoffe auf Landwegen .
§ 3. Der Transport exploſiver Stoffe auf Fuhrwerken ,

welche gleichzeitig zur Perſonenbeförderung dienen , iſt verboten .
Eine Ausnahme findet nur ſtatt , wenn in ſehr dringenden
Fällen die zur Beſeitigung von Eisſtopfungen nöthigen Spreng⸗
büchſen und das zur Füllung der letzteren erforderliche Pulver
unter Begleitung zuverläſſiger Perſonen in kürzeſter Friſt
nach dem Beſtimmungsort geſchafft werden ſollen .

§ 4. Exploſive Stoffe ſind in hölzernen Kiſten oder

Tonnen , deren Fugen ſo gedichtet ſind , daß ein Ausſtreuen
nicht ſtattfinden kann , und welche nicht mit eiſernen Reifen
oder Bändern verſehen ſind , feſt zu verpacken .

Pulver kann in metallene Behälter ( ausgeſchloſſen ſolche
von Eiſen ) verpackt werden .

Vor der Verpackung in Tonnen oder Kiſten muß loſes
Kornpulver in leinene , Mehlpulver in lederne Säcke geſchüttet
werden .

Dynamit darf nur in Patronen , nicht auch in loſer
Maſſe verſendet werden .

Dynamitpatronen und Schießbaumwollpatronen ( Patro⸗
nen , welche aus gepreßter , gemahlener Schießbaumwolle be⸗
reitet und mit einem Überzug von Paraffin verſehen ſind ) ,
ſind durch eine Umhüllung von Papier in Pakete zu vereinigen .
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Dynamit⸗ und Schießbaumwollpatronen , Schießbaumwolle ,
ſowie andere Nitrocelluloſe dürfen weder mit Zündungen ver⸗
ſehen , noch mit ſolchen in dieſelben Behälter verpackt werden .

Schießbaumwolle , ſowie andere Nitrocelluloſe muß bis
zu mindeſtens 20 Prozent Waſſergehalt angefeuchtet in waſſer⸗
dichte Behälter beſonders feſtgepackt ſein , ſo daß eine Reibung
des Inhaltes nicht ſtattfinden kann .

5

Die zur Verpackung exploſiver Stoffe dienenden Behälter
müſſen je nach ihrem Inhalte mit der Aufſchrift : Pulver ,
Pulvermunition , Feuerwerkskörper , Zündungen , Dynamit ,
Schießbaumwolle verſehen , Behälter , welche Dynamit enthalten ,
außerdem mit der Firma oder der Marke der Fabrik , aus
welcher das Dynamit herrührt , bezeichnet ſein .

Das Bruttogewicht der Schießbaumwolle enthaltenden
Behälter darf 85 Kilogramm , das Bruttogewicht der Pulver
Pulvermunition , Feuerwerkskörper oder Zündungen enthal —
tenden Behälter 75 Kilogramm , das Bruttogewicht der Dy⸗
namitpatronen enthaltenden Behälter 35 Kilogramm nicht
überſteigen .

Die für den Eiſenbahnverkehr jeweilig vorgeſchriebene
Verpackung genügt auch für den Transport auf Land - und

Waſſerwegen .
§. 5. Bei dem Verpacken und dem Verladen darf Feuer

oder offenes Licht nicht gehalten , Tabak nicht geraucht werden .

Das Verladen , insbeſondere von Dynamit , hat unter

ſorgfältiger Vermeidung von Erſchütterungen zu erfolgen .
Die betreffenden Behälter dürfen deshalb nie gerollt oder ab⸗

geworfen werden .

Soll das Verladen ausnahmsweiſe an einer anderer
Stelle , als vor der Fabrik oder dem Lagerraume oder inner⸗
halb derſelben geſchehen , ſo iſt hierzu die Genehmigung der

Ortspolizeibehörde einzuholen und deren Weiſungen nachzu⸗
kommen .

§ 6. Die Behälter müſſen auf dem Fuhrwerke ſo feſt
verpackt werden , daß ſie gegen Scheuern , Rütteln , Stoßen ,
Umkanten und Herabfallen aus den oberen Lagen geſichert

ſind ; insbeſondere dürfen Tonnen nicht aufrecht geſtellt wer⸗
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den, müſſen vielmehr gelegt und durch Holzunterlagen unter
Haar⸗ oder Strohdecken gegen jede rollende Bewegung ge⸗
ſichert werden .

§ 7. Exploſive Stoffe dürfen nicht mit Zündhütchen,
Zündpräparaten oder ſonſtigen , leicht entzündlichen Gegen⸗
ſtänden zuſammen verladen werden .

Es iſt unterſagt , Dynamit oder Schießbaumwolle mit
Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörpern oder Zündungen
zuſammen zu verladen .

§ 8. Wird loſes Pulver in Mengen von nicht mehr als
15 Kilogramm Bruttogewicht , oder werden andere exploſive
Stoffe in Mengen von nicht mehr als 35 Kilogramm Brutto⸗
gewicht verſendet , ſo finden auf dergleichen Transporte außer
der Vorſchrift des §S 3 nur die von der Verpackung und von
der Bezeichnung der Behälter handelnden Vorſchriften dieſes
Abſchnittes Anwendung .

§ 9. Zur Beförderung von exploſiven Stoffen dienende
Fuhrwerke müſſen , wenn ſie unbedeckt ſind , mit einem Plan⸗
tuche überſpannt werden .

Sie müſſen als Warnungszeichen eine von Weitem er⸗
kennbare ſchwarze Fahne mit einem weißen P tragen .

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe
angewendet werden ; bei Eisbahn iſt eine eiſerne Sperrvor⸗
richtung (Krätzer ) geſtattet , welche aber ganz vom Radſchuh
bedeckt ſein muß .

§ 10 . Wer exploſive Stoffe in Mengen von mehr als
35 Kilogramm Bruttogewicht verſendet , muß der Ortspolizei⸗
behörde des Abſendeorks davon unter Angabe des Transport⸗
weges Anzeige machen und den Frachtſchein derſelben zur
Viſirung vorlegen .

§ 11 . Auf Fuhrwerken , welche exploſive Stoffe führen ,
darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten , Tabake nicht
geraucht werden . Auch in der Nähe der Fuhrwerke iſt das
Anzünden von Feuer oder Licht , ſowie das Tabakrauchen
verboten .

§ 12 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen , dürfen
nur im Schritt fahren und dürfen von anderen Fuhrwerken I ,
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ſowie von Reitern nur im Schritt paſſirt werden . Beſtehtein Transport aus mehreren Fuhrwerken , ſo müſſen dieſelbenwährend der Fahrt eine Entfernung von mindeſtens 50 Meter
unter einander einhalten .

§ 13 . Fuhrwerke , welche exploſive Stoffe führen , dürfen,während ſie halten , niemals ohne Bewachung bleiben .
Von Werkſtätten , Wohnhäuſern und öffentlichen Gebäu⸗den muß die Halteſtelle bei Schießpulper mindeſtens 150 Meter ,bei Dynamit mindeſtens 400 Meter entfernt liegen .
Bei einem Aufenthalt von mehr als einer halben Stundein der Nähe von Ortſchaften iſt überdies der Orts⸗-Polizei⸗behörde rechtzeitig Anzeige zu machen , welche die ihr erfor⸗derlich erſcheinenden Vorſichtsmaßregeln zu treffen hat .
§ 14 . Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen müſſen von

Eiſenbahnzügen oder geheizten Lokomotiven mindeſtens 300Meter entfernt bleiben . Sind Wegſtrecken zu paſſiren , aufwelchen wegen der gleichlaufenden Richtung der Eiſenbahnund des Weges oder wegen der Frequenz der Bahn obigerVorſchrift nicht genügt werden kann , ſo iſt der Eiſenbahn⸗Betriebsbehörde ( Bahnamt ) , welcher die unmittelbare Betriebs⸗
leitung der betreffenden Strecke obliegt , von dem beabſichtigtenTransporte rechtzeitig Anzeige zu machen , und hat dieſedann die zur Beſeitigung von Gefahr geeigneten Anordnungen
zu treffen .

Die der Eiſenbahnbetriebsbehörde zu machende Anzeigehat die genaue Bezeichnung des Transports , der Zeit , in
welcher derſelbe ſtattfinden ſoll , ſowie der von demſelben zu⸗rückzulegenden Wegſtrecke unter beſonderer Vermerkung der⸗
jenigen Theile dieſer Wegſtrecke zu enthalten , wo die Fuhr⸗werke nicht mindeſtens 300 Meter vom Eiſenbahnplanum ent⸗
fernt gehalten werden können . Sind hievon mehrere Bahn⸗amtsbezirke berührt , ſo iſt die Anzeige an das zunächſt in
Betracht kommende Bahnamt zu richten .

§ 15 . Der Transport durch zuſammenhängend gebauteOrtſchaften iſt nur geſtattet , wenn dieſe Orte nicht auf fürFrachtfuhrwerk paſſirbaren Wegen umfahren werden können .
Iſt die Durchfahrt unvermeidlich , ſo iſt von der bevorſtehen⸗
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den Ankunft des Transportes der mit der Wahrnehmungder Ortspolizei betrauten Behörde zeitig Anzeige zu machen ,und ſind deren Beſtimmungen zu erwarten . Die Behörde
hat den zu nehmenden Straßenzug zu beſtimmen , denſelbenvon anderen Fahrzeugen möglichſt frei zu halten und Sorge
zu tragen , daß die Durchfahrt ohne unnöthigen Aufenthaltund mit Vermeidung beſonderer Gefahren erfolgt .

§ 16 . Das Abladen hat den Vorſchriften des § 5 ent⸗
ſprechend zu erfolgen .
B. Verſendung exploſiver Stoffe auf Schiffen

und Fähren . )
§ 17 . Auf Dampfſchiffen , welche Perſonen befördern ,

dürfen exploſive Stoffe nicht transportirt , an Schießpulveroder Feuerwerkskörpern jedoch darf ſo viel mitgeführt werden ,als zur Abgabe von Signalen nothwendig iſt .
Die in § 3 enthaltene Ausnahmebeſtimmung findet auchhier Anwendung .
§ 18 . Die 88 4, 5 ( Abſatz 1 und 2) , 10 und 16 fin⸗den auch bei Verſendung von exploſiven Stoffen auf Schiffenund Fähren Anwendung .
Die zu Paketen vereinigten Dynamitpatronen ſind außer⸗dem mit einer das Eindringen von Waſſer oder Feuchtigkeit

verhindernden Umhüllung , z. B . mit Gummilöſung verklebten
Gummibeuteln zu verfehen .

Das Ein⸗ und Ausladen darf nur an einer von der
Ortspolizeibehörde dazu angewieſenen Stelle , welche möglichſtweit von bewohnten Gebäuden entfernt ſein muß , erfolgen .

) Wegen des Transports von explodirenden Stoffen auf demBodenſee , Unterſee und dem Rhein von Konſtanz bis Schaffhauſenvergl . Artikel 14 des Bregenzer und Artikel 10 des St . Galler Ver⸗
trags ( Regierungsblatt 1868 Seite 220 und 240 ) , auf dem Rheinvon Baſel an abwärts die Bekanntmachung des Handelsminiſteriumsdom 1. März 1880 (Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 30) , abge⸗ändert durch Bekanntmachung vom 21 . Februar 1887 ( Geſetz⸗ undVerordnungsblatt Seite 67) , auf dem Neckar § § 37 und 39 der
Neckarpolizeiordnung ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1884 Seite 153).Die Bemerkung zu 8 32 der Verordnung iſt auch auf dieſe Vor⸗ſchriften anwendbar .
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Für das Ein⸗ und Ausladen in einem Hafen hat die Hafen⸗
aufſichtsbehörde die Ladeſtelle anzuweiſen .

Die Ladeſtelle darf dem Publikum nicht zugänglich ſein
und iſt , wenn ausnahmsweiſe das Ein - oder Ausladen bei

Dunkelheit ſtattfindet , mit feſt - und hochſtehenden Laternen

zu erleuchten .
Die mit exploſiven Stoffen gefüllten Behälter dürfen

nicht eher auf die Ladeſtelle gebracht oder daſelbſt zugelaſſen
werden , bis die Verladung beginnen ſoll .

§ 19 . Die exploſiven Stoffe müſſen auf demSchiffe in
einem abgeſchloſſenen Raume , welcher bei Dampfſchiffen mög⸗
lichſt weit von dem Keſſelraum entfernt ſein muß , unter Deck

feſt verſtaut verladen werden . Bei Verladung in offenen Booten

müſſen letztere mit einem Plantuche überſpannt werden .

Weder in dieſem , noch in den unmittelbar daranſtoßen⸗
den Räumen dürfen Zündhütchen und Zündſchnüre verpackt
ſein . Leicht entzündliche Stoffe find mit Ausnahme der zum
Betriebe der Dampfkeſſel oder der Küchen dienenden Brenn⸗
materialien von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt aus⸗

geſchloſſen . Brennmaterialien dürfen nur in feuerſicheren und

leicht unter Waſſer zu ſetzenden beſonderen Räumen aufbe⸗
wahrt werden

Das Schiff muß mit einer von Weitem erkennbaren ſtets
ausgeſpannt gehaltenen ſchwarzen Flagge mit weißem P.

verſehen werden .

Die Vorſchrift des §S 1 findet auf dem Transport zu
Schiffe ſinngemäße Anwendung .

§ 20 . Im übrigen iſt beim Transport exploſiver Stoffe
auf Schiffen Folgendes zu beobachten :

a . Sind zuſammenhängend gebaute Ortſchaften zu berühren ,
ſo iſt wie bei dem Landtransporte zu verfahren . Die

Durchfahrt iſt von der Behörde nur zu geſtatten , nach⸗
dem die Paſſage frei gemacht , und die Anordnung ge⸗
troffen iſt , daß Brücken ꝛc. ꝛc. ohne Aufenthalt paſſirt
werden können . In größeren Städten und bei beengten
Waſſerſtraßen iſt die Behörde befugt , die Durchfahrt
ganz zu unterſagen .
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Sind Schiffbrücken oder Schleuſen zu paſſiren , ſo iſt
dem Brücken⸗ oder Schleuſenwärter von der bevorſtehen⸗
den Ankunft des Fahrzeugs und ſeiner ungefähren Größe
zeitig Anzeige zu machen .

c. In Betreff des Paſſirens von Eiſenbahnbrücken iſt , wie

im § 14 vorgeſchrieben , zu verfahren .
d. Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen, welche dem

Publikum nicht zugänglich ſind .

Die Ortspolizeibehörde iſt ſtets vorher in Kenntniß zu

ſetzen und hat Vorſchriften über Ort , Zeit und Vorſichtsmaß⸗
regeln im Einzelnen zu geben .

Soll das Anlegen in einem Hafen geſchehen, ſo iſt die

Hafenaufſichtsbehörde vorher in Kenntniß zu ſetzen, und von

dieſer das Erforderliche anzuordnen .

§ 21 . Fähren , welche Fuhrwerke mit exploſiven Stoffen

überſetzen , dürfen nicht gleichzeitig andere Fuhrwerke oder

Perfonen befördern .

C. Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſen⸗
bahnen .

§ 22 . Die Verſendung exploſiver Stoffe auf Eiſenbahnen
iſt durch beſondere Beſtimmungen geregelt .

SÆ

2. Handel mit exploſtven Stoffen . “ )

§ 23 . Wer exploſive Stoffe feilzuhalten beabfichtigt ,
muß davon dem Bezirksamte Anzeige machen , welches je nach

Umſtänden die im Intereſſe der öffentlichen Sicherheit erfor —

derlichen Bedingungen feſtzuſetzen und deren Erfüllung zu

überwachen hat .
§ 24 . Die Abgabe von exploſiven Stoffen an Perſonen

unter 16 Jahren iſt verboten .

§ 25 . Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper und

Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilogramm , ſo⸗
wie alle ſonſtigen exploſiven Stoffe in jeder Quantität dürfen

9) Die 88 23 —26 ſind durch die § s 1 —4 des Reichsgeſetzes
gegen den verbrecheriſchen Gebrauch von Sprengſtoffen und die Ba⸗
diſche Vollzugsverordnung hiezu ( ſiehe Seite 128 und 130 ) weſent⸗

lich modifizirt .
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nur an ſolche Perſonen abgegeben werden , von welchen ein
Mißbrauch nicht zu beſorgen iſt , und welche in dieſer Hin —
ſicht dem Verkäufer vollkommen bekannt ſind . Wofern letz⸗
teres nicht der Fall iſt , hat ſich der Käufer durch ein Zeug⸗
niß der Ortspolizeibehörde auszuweiſen , daß der Abgabe kein
Hinderniß im Wege ſteht . Dieſes Zeugniß iſt bei der Ab⸗

gabe von Dynamit , Schießbaumwolle und der in § 2 be⸗
zeichneten Stoffe in jedem Falle erforderlich .

Die Ortspolizeibehörde hat ſich vor Ertheilung des Zeug⸗
niſſes über die Art der beabſichtigten Verwendung und den
etwa beabſichtigten Aufbewahrungsort zu erkundigen und ge⸗
eigneten Falls die entſprechenden Maßnahmen zu treffen .

An jeder Dynamitpatrone muß die Bezeichnung „ Dynamit “
und die Firma der Fabrik deutlich angebracht ſein .

§ 26 . Wer ſich mit der Anfertigung oder dem Verkauf
von exploſiven Stoffen befaßt , iſt verpflichtet , über alle Käufe
und Verkäufe von Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörpern
und Zündungen in Quantitäten von mehr als 1 Kilogramm ,
ſowie über alle Käufe und Verkäufe ſonſtiger exploſiver Stoffe
ein Buch zu führen , welches über die Namen und die Legiti⸗
mation der Abnehmer , den Zeitpunkt der Abgabe und die
abgegebenen Quantitäten Aufſchluß gibt .

Dieſes Buch , ſowie die nach § 25 erforderlichen Zeug⸗
niſſe ſind der Polizeibehörde auf Verlangen jeder Zeit zur
Einſicht offen zu legen .

3. Tagrrung exploſiver Stoffe .

A . Pulver , Pulvermunition , Feuerwerkskörper
und Zündungen .

§ 27 . Wer mit Pulver , Pulvermunition , Feuerwerks⸗
körpern und Zündungen Handel treibt , darf

I . im Kaufladen nicht mehr als ein Kilogramm ,
2. im Hauſe außerdem nicht mehr als 5 Kilogramm vor⸗

räthig halten .
Auf Nachweis eines beſonderen Bedürfniſſes kann die

Erhöhung des Vorraths unter 2. zeitweilig bis auf 10 Kilo⸗
gramm vom Bezirksamt geſtattet werden .
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Die Aufbewahrung desſelben darf nur in einem auf dem

Dachboden ( Speicher ) belegenen , mit keinem Schornſteinrohre
in Verbindung ſtehenden abgeſonderten Raume , der beſtändig
unter Verſchluß zu halten iſt und mit Licht nicht betreten wer⸗
den darf , erfolgen . Die Behältniſſe müſſen den Beſtimmungen
in § 4 Abſatz 1 und 2 entſprechen und bedeckt ſein .

§ 28 . Perſonen , welche nicht unter die Beſtimmung des

§ 27 fallen , bedürfen behufs der Aufbewahrung von mehr
als 1 Kilogramm der bezirksamtlichen Erlaubniß .

§ 29 . Größere als die im §S 27 bezeichneten Mengen
ſind außerhalb der Ortſchaften in beſonderen Magazinen auf⸗

zubewahren , von deren Sicherheit das Bezirksamt und , ſo —
weit es ſich um militäriſche Magazine handelt , das Bezirks⸗
amt in Gemeinſchaft mit der Militärbehörde ſich überzeugt
hat . Dieſe Magazine ſind vor dem Beginne des Gebrauches
zu dem bezeichneten Zwecke beim Bezirksamt anzumelden .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu dem

Magazine in den Händen der Behörden bleiben .

Auf Kriegspulvermagazine in Feſtungen finden vor⸗

ſtehende Beſtimmungen keine Anwendung .
§ 30 . Die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ,

ſowie an der Verbrauchsſtätte unterliegt den im § 31 ge⸗
gebenen Vorſchriften .

B. Andere Sprengſtoffe .

§ 31 . Die in § 2 aufgeführten exploſiven Stoffe dürfen
nur an der Herſtellungsſtätte , Dynamit und Nitrocelluloſe
außer an der Herſtellungsſtätte nur an denjenigen Orten ,
wo dieſe Stoffe behufs eines gewerblichen Betriebes zur un⸗
mittelbaren Verwendung gelangen oder in beſonderen Ma⸗

gazinen aufbewahrt werden .

Für die Aufbewahrung an der Herſtellungsſtätte ſind
die bei Ertheilung der Konzeſſion — § 16 der Gewerbeordnung
vom 21 . Juni 18691 ) —vorgeſchriebenen Bedingungen , in

Ermangelung ſolcher Vorſchriften die Weiſungen des Bezirks⸗
amts zu beachten .

) Siehe Seite 71.
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Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte , ſowie die be⸗
ſonderen Magazine bedürfen der bezirksamtlichen Genehmig —
ung und ſind nach den von dem Bezirksamte zu ertheilenden
Vorſchriften einzurichten .

Bei den Niederlagen der Militärverwaltung konkurrirt
in derſelben Weiſe wie bei ihren Pulvermagazinen die Mi —
litärbehörde (§S 29 ) .

Es kann angeordnet werden , daß die Schlüſſel zu den
Magazinen in den Händen der Behörde bleiben .

4. Strafbeſtimmungen .
§ 32 . Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchriften

werden nach § 367 Nr . 5 des Strafgeſetzbuchs für das
Deutſche Reich beſtraft . ))

5. Schlußbeſtimmungen .
§ 33 . Die Vorſchriften über militäriſche , von Militär⸗

perſonen begleitete Transporte exploſiver Stoffe , ſowie die
internationalen Verabredungen über den Verkehr mit Spreng⸗
ſtoffen bleiben unberührt .

5 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 18 . November 1885 , die Verhütung der Ge⸗

fährdung militäriſcher Pulvertransporte betr .
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 376. )

Wagenführer , Schiffsführer , Reiter und andere Perſonen
haben den an ſie von den Begleitkommandos militäriſcher
Pulvertransporte behufs Verhütung der Gefährdung der
Transporte gerichteten Aufforderungen zu Handlungen oder
Unterlaſſungen — insbeſondere zu langſamem Vorbeipaſſieren ,
zum Ausweichen , zum Unterlaſſen von Tabakrauchen , zum
Auslöſchen von Feuer — ungeſäumt Folge zu leiſten .

Zuwiderhandlungen werden — unbeſchadet des nöthigen⸗

) Inſoweit jedoch Sprengſtoffe , auf welche 8 1 Abſatz 1 des
ſogenannten Dynamitgeſetzes ( Seite 128 ) Anwendung findet , in Frageſtehen , tritt bei Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung nichtdie Strafe des 5 367 Ziffer 5, ſondern die erheblich höhere des 8 9
genannten Geſetzes ein .
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falls von den Begleitkommandos zur Anwendung zu bringen⸗
den unmittelbaren Zwanges — nach §S 367 Ziffer 5 des

Reichsſtrafgeſetzbuches beſtraft .

6 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .
§ 105 . Einer Geldſtrafe bis zu 100 Mark unterliegt ,

wer ohne polizeiliche Bewilligung eine Schießſtätte errichtet
oder den bei der Bewilligung von der Polizeibehörde ertheilten
Anordnungen zuwiderhandelt . ! )

§ 107 . Wer ohne Beobachtung der erforderlichen Vor⸗
ſichtsmaßregeln mit Gefahr für Perſonen oder fremdes Eigen⸗

thum Sprengungen durch explodirende Stoffe vornimmt , wird
an Geld bis zu 100 Mark beſtraft .

7. Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 19 . Dezember 1887 , die Vornahme von

Sprengungen betr .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 445. )
Auf Grund des 8§ 367 Ziffer 5 des Reichsſtrafgeſetz⸗

buches und des § 107 des Polizeiſtrafgeſetzbuches wird ver⸗
ordnet , was folgt :

§ 1. Bei der Vornahme von Sprengungen iſt Folgendes
zu beachten :

a. Die Benützung reinen Sprengöls , der Schießbaumwolle ,
verdorbener oder gefrorener Sprengſtoffe zum Sprengen
iſt unterſagt .

Das Sprengen mit loſem Sprengpulver iſt nur da
geſtattet , wo das Bohrloch derartig beſchaffen iſt , daß
ein Verlaufen des Pulvers ausgeſchloſſen iſt .

) Die Erlaubniß zur Errichtung von Schießſtätten , unter
welchen bleibende Vorrichtungen zum Abhalten von Scheibenſchießen
zu verſtehen find , ertheilt das Bezirksamt . § 4 d der Verordnungvom 20 . September 1864 . Die Scheibenſchießen ſelbſt find nicht an
eine beſondere Bewilligung gebunden , ſofern nicht wegen der Nähe

bewohnter Orte §367 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuches ( Seite 117 )
in Anwendung kommt .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 10
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b. Das Schießen mit Sprengſtoffen ohne Patronen iſt
unterſagt , unbeſchadet der Beſtimmungen unter a . Abſatz

aind 2

Zu den Sprengpulverpatronen darf nur geleimtes
Papier verwendet werden .

C. Die Anſchaffung der zur Sprengarbeit benöthigten Spreng⸗
ſtoffe darf nur durch den Unternehmer und deſſen Be⸗
auftragten geſchehen. ( Zum Beſitze von Sprengſtoffen —
mit Ausnahme der aus Salpeter , Schwefel und Kohle
hergeſtellten Pulverſorten ( Bekanntmachung vom 27 .
März 1885 , Geſetz - und Verordnungsblatt Seite 204 )—iſt nach § 1 des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884
Reichsgeſetzblatt Seite 61 ) und § 1 der Vollzugsver⸗
ordnung hiezu vom 1. September 1884 (Geſetz- und
Verordnungsblatt Seite 398 ) die Genehmigung des Be⸗
zirksamts erforderlich . )

Desgleichen darf die Verausgabung der Sprengſtoffe
nur durch den Unternehmer oder deſſen Beauftragten er⸗
folgen . Nur von dieſen darf der Arbeiter Sprengſtoffe 8
in Empfang nehmen , und nur nach ihrer Anweiſung darf
er ſie verwenden . Die nicht verwendeten Sprengſtoffe
muß der Arbeiter vor Verlaſſen der Arbeit dem Unter⸗
nehmer oder deſſen Beauftragten an dem zur Aufbe⸗ 1
wahrung beſtimmten Orte abgeben .

Loſes Pulver muß in feuerſicheren , mit feſtem Ver⸗
ſchluſſe verſehenen Behältern verwahrt zur Verwendungs⸗
ſtelle gebracht werden .

d. Als Beſatzmittel dürfen nur weiche Materialien , welche
keinen Funken reißen , verwendet , und es dürfen dieſe
Mittel ebenſo wie die Patronen nur mittelſt hölzerner
oder kupferner Dämmer (Ladeſtöcke ) in die Bohrlöcher
gebracht werden .

Die Verwendung eiſerner Nadeln bei dem Beſetzen
iſt verboten .

e. Zündpatronen ſind loſe aufzulegen und niemals zu
drücken .

Bei Anwendung von Sprengölpräparaten darf das
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Fertigſtellen der Bohrlöcher zum Anzünden durch Ein⸗
führung der Schlagpatronen und das Anzünden der
Schüſſe ſelbſt nur durch in der Sprengarbeit erfahrene
und zuverläffige Arbeiter erfolgen .

In mit Dynamitpatronen gefüllte Bohrlöcher darf
der Ladeſtock nicht eingeſtoßen , ſondern nur vorſichtig
eingedrückt werden .

Die Patronen dürfen erſt unmittelbar vor ihrer Ver⸗
wendung mit dem Zündhütchen oder der Zündſchnur
verſehen werden . Das Zünden der Schüſſe darf nur
mittelſt Zündungen erfolgen , die ſo eingerichtet ſind ,
daß den dabei beſchäftigten Arbeitern genügend Zeit
bleibt , einen geſchützten Ort aufzuſuchen .

Zündruthen aus Holz mit Pulver getränkt dürfen nicht
verwendet werden .

Zündſchnüre ſind vor der Verwendung auf den un⸗
unterbrochenen Zufammenhang zu unterſuchen .

Die Schüſſe ſind vor dem Abbrennen , wo dies möglich
und nothwendig iſt , ſo mit geflochtenen Hürden , Fa⸗
ſchinen und dergleichen zu decken , daß die Sprengſtücke
nicht in gefahrbringender Weiſe umherfliegen können .
Das Anzünden der Schüſſe darf erſt geſchehen, nachdem
ein dreimaliges Warnungszeichen vermittelſt eines Sig⸗
nalhornes , einer Glocke oder eines lauten Zurufes ge⸗
geben worden iſt .

Bei dem erſten Zeichen haben ſich die Arbeiter min⸗
deſtens 50 Meter weit von der Sprengſtelle zu entfernen ,
beziehungsweiſe ſich in den dazu beſonders vorgeſehenen
Schutzraum zu begeben ; ſie müſſen dort bleiben , bis
nach erfolgter Sprengung wiederum ein Zeichen gegeben
worden iſt . Hat ein Schuß verſagt , ſo darf das Zeichen
zum Verlaſſen der geſchützten Stellung erſt gegeben wer⸗
den , nachdem ſeit dem Anzünden des letzten Schuſſes
wenigſtens 10 Minuten verfloſſen ſind .

Das Ausbohren von Schüſſen , welche verſagt haben , iſt
verboten .

10⁷
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Bei den mit Sprengölpräparaten beſetzten Bohrlöchern
iſt das Tieferbohren etwa ſtehen gebliebener Pfeifen
( Bohrlöcherreſte ) verboten .

k . Bei dem Transport der Sprengmittel in die Aufbe⸗
wahrungs⸗ und Ausgaberäume , beim Fertigen und Um⸗
arbeiten der Patronen , beim Beſetzen und Abbrennen
der Schüſſe iſt das Tabakrauchen verboten .

Sprengölpräparate dürfen niemals an die Flamme
des Lichts oder in die Nähe von offenem Feuer , von

Ofen , Herden , Dampfkeſſeln ꝛc. , überhaupt an Orte

gebracht werden , wo die Temparatur über 300 R . ſteigen Nä
kann .

en
1. Die Umarbeitung der Sprengpatronen und das Aufthauen 1

gefrorener Sprengſtoffe darf nur unter beſonderer Leitung
und Aufſicht des Unternehmers oder ſeines hierzu Be⸗ ent .
auftragten in geſondert gelegenen Räumen in ange⸗ bei
meſſener Entfernung von Gebäuden geſchehen. wer

Das Aufthauen gefrorener Sprengſtoffe darf nur in Bet
trockenen Behältern erfolgen , welche von Außen durch
lauwarmes Waſſer erwärmt werden . Dabei iſt genau
darauf zu achten , daß das Waſſer nicht mit den Pa⸗ 5
tronen oder mit Sprengſtofftheilen in Berührung kommt .

gewSprengölpräparate , die ſich zu zerſetzen beginnen , was

durch ſtechenden Geruch und bei weiterem Fortſchreiten
auch durch Entwickelung rothbrauner Dämpfe erkennbar .

iſt , müſſen aus dem Aufbewahrungsraum ſofort entfernt
und Stück für Stück nach Wegnahme der Hülſe unter

bbeſonderer Aufſicht in offenem Feuer verbrannt werden .
Zum Offnen der Kiſten und Fäſſer , welche Spreng⸗

ſtoffe enthalten , dürfen keine eiſerne oder ſtählerne , ſon⸗
dern nur hölzerne , kupferne oder bronzene Geräthſchaften
benützt werden .

m. Die Aufbewahrung der Sprengſtoffe hat ſtets unter gutem
Verſchluß ſtattzufinden .

Die gleichzeitige Lagerung verſchiedenartiger Spreng⸗
ſtoffe in einem Aufbewahrungsraume iſt unſtatthaft . 8

Zündhütchen oder ſonſtige Zündſtoffe dürfen mit den
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Sprengmitteln ebenfalls nicht in demſelben Raume auf⸗
bewahrt werden .

Aufbewahrungsräume für Sprengſtoffe dürfen nicht mit
offenem Licht betreten werden . ( Im Übrigen bleiben hin⸗
ſichtlich der Aufbewahrung und Lagerung von Spreng⸗
ſtoffen die allgemeinen Vorſchriften in § S27 ff. der Ver⸗
ordnung vom 6. November 1879 , den Verkehr mit ex⸗
ploſiven Stoffen betreffend (Geſetz = und Verordnungsblatt
Seite 831 ) , maßgebend ) .
§ 2. Die Vornahme von Sprengungen ( § 1) in der

Nähe von Ortsſtraßen oder anderen öffentlichen Wegen , öf⸗
fentlichen Plätzen , Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen iſt min⸗
deſtens vier Tage vorher dem Bezirksamt anzuzeigen .

Dieſe Anzeige kann je nach Beſchaffenheit der Umſtände
entweder nur für den einzelnen Fall , oder , wenn Sprengungen
bei einem Baue oder Betriebe vorausſichtlich häufiger noth⸗
wendig werden , für die Dauer des betreffenden Baues oder
Betriebs gemacht werden .

§ 3. Dem Bezirksamt bleibt vorbehalten , gegebenen Falls
anzuordnen , daß außer den in § 1 bezeichneten Vorſichts⸗
maßregeln noch beſtimmte weitere Sicherheitsvorkehrungen an⸗
gewendet werden .

Es kann namentlich angeordnet werden :
a . daß Sprengungen nur während beſtimmter Tageszeiten

und in der Nähe von Eifenbahnen nur auf beſtimmte
Weiſungen und Signale hin vorgenommen werden dürfen ;

b. daß während der Vornahme von Sprengungen bis zur
Beſeitigung jeder Gefahr zu rechtzeitiger Warnung und
Anhaltung der auf den Straßen , Wegen , Plätzen , Waſſer⸗
ſtraßen und Eiſenbahnen in der Nähe der Sprengſtelle
verkehrenden Menſchen , Thiere , Fuhrwerke und Fahr⸗
zeuge an beſtimmten Stellen in angemeſſener Entfernung
von der Sprengſtelle Wachen ausgeſtellt oder ſonſtige
geeignete Warnungszeichen zur Anwendung gebracht
werden ;

0. daß bei Sprengſtellen , die höher gelegen ſind , als die
durch Sprengungen gefährdeten Straßen , Vege , Plätze ,
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Waſſerſtraßen und Eiſenbahnen oberhalb der letzteren
zum Aufhalten des abgeſprengten und herabgleitenden
Materials hinreichend hohe Fangdämme , ſeitlich Leitwerke

oder ähnliche Vorrichtungen angebracht werden .

Die getroffenen Anordnungen ſind , ſowie dies nöthig
oder angemeſſen erſcheint , rechtzeitig öffentlich bekannt zu
machen .

Derartige weitergehende Anordnungen können je nach
Erfordern auch im Wege der orts⸗ - oder bezirkspolizeilichen
Vorſchrift getroffen werden .

§ 4. Für die Einhaltung der Vorſchriften in den 88 1

und 2, ſowie für die Erfüllung der nach §S 3 Abſatz 1 bis

4 getroffenen Anordnungen iſt in erſter Reihe der Unter⸗

nehmer oder Leiter der Sprengarbeit verantwortlich . Der⸗

ſelbe iſt auch verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß die

Vorſchriften und Anordnungen von den bei ihm beſchäftigten
Arbeitern befolgt werden .

Weꝛ
3
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Ill . Das Feuerlöſchweſen .
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
werden beſtraft :

3. diejenigen , welche ohne genügende Entſchuldigung es

unterlaſſen , bei einem in ihren Wohnungen oder andern

dazu gehörigen Gebäuden und Räumlichkeiten ausge⸗
brochenen Brand alsbald die öffentliche Hilfe anzurufen ' ) ,

4. diejenigen , welche den durch die Orts - oder Bezirkspolizei⸗
behörden erlaſſenen Feuerlöſchordnungen oder bei einem

ausgebrochenen Brand den beſonderen Anordnungen der

Löſchdirektion zuwiderhandeln ?) ,

) Von einem „ ausgebrochenen Brand “ wird man nur bei einer
erheblichen Gefahr der weiteren Verbreitung eines Feuers ſprechen
können ; als Anrufen der öffentlichen Hilfe gilt ſchon das Erheben
des üblichen Feuerlärms , ohne daß eine beſondere Anzeige bei der
Polizei erforderlich wäre .

2) Die Verpflichtung ſämmtlicher Einwohner einer Gemeinde ,
gleichviel , ob ſie Bürger derſelben ſind , oder nicht , bei öffentlichen
Gefahren und Nothſtänden Hilfe und Dienſte zu leiſten , hat , wie
ſchon im VI. Konſtitutionsedikt , ſo auch im § 360 Ziffer 10 des
Reichsſtrafgeſetzbuches einen geſetzlichen Ausdruck gefunden . Wenn
nun außerdem im § 114 Ziffer 4 die Bezirks⸗ und Ortspolizeibe⸗
hörden ermächtigt werden , beſondere Feuerlöſchordnungen zu erlaſſen ,
ſo darf nicht in Zweifel gezogen werden , daß durch ſolche Vor⸗
ſchriften die Einwohner verpflichtet werden können , nicht nur bei
einem ausgebrochenen Brande auf der Brandſtätte zu erſcheinen und
die ihnen nach Maßgabe der Löſchordnung vorgeſchriebenen Dienſt⸗
leiſtungen in den Reihen der im Voraus organiſirten Löſchmann⸗
ſchaft zu leiſten , ſondern auch den Übungen beizuwohnen , welche
nöthig ſind , um den Löſcharbeiten den gewünſchten Erfolg zu ſichern .
Auf der andern Seite können aber billiger Weiſe jedem Einzelnen
nur ſolche Leiſtungen zugemuthet werden , die eine beſondere Geſchick⸗
lichkeit nicht erfordern und von erheblichen Gefahren nicht begleitet
ſind . Für Arbeiten der bezeichneten Art muß auf freiwillige Leiſt⸗
ungen der Feuerwehrkorps gerechnet oder durch Anſtellung beſonders
hierzu verpflichteter , nöthigenfalls aus Gemeindemitteln zu bezahlen⸗
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5. diejenigen , welche der Verordnung über das Löſchver⸗
fahren bei Waldbränden oder den bei einem ausge⸗
brochenen Brand dieſer Art getroffenen beſonderen An⸗

ordnungen der Löſchdirektion zuwiderhandeln .
§ 115 . Wächter oder andere zur Beobachtung und ſo⸗

fortigen Anzeige von Brandausbrüchen dienſtlich verpflichtete
Perſonen werden , wenn ſie dieſe Pflicht vernachläſſigen , oder

gar zur Verheimlichung eines Brandes mitwirken , inſofern
nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet , an Geld bis zu 20

Thalern oder mit Haft bis zu 14 Tagen beſtraft .

der Arbeiter geſorgt werden . Hieraus folgt , daß in den Gemeinden ,
in welchen freiwillige Feuerwehrkorps beſtehen , die ſich gerade die
Aufgabe ſtellen , ſich den mit beſonderen Anſtrengungen und Gefah⸗
ren verbundenen und eine ſorgfältige Einſchulung erfordernden Ar⸗
beiten zu unterziehen , die übrige Einwohnerſchaft nicht genöthigt
werden kann , ſich den Abtheilungen dieſer Feuerwehren anzuſchließen ,
deren Übungen beizuwohnen und die Dienſte zu leiſten , welche von
der Feuerwehr nach ihren beſonderen , ausſchließlich für ſie ſelbſt
maßgebenden Statuten übernommen worden ſind ; für die Arbeiten ,
welche der allgemeinen Löſchmannſchaft hiernach zufallen , werden
zwei jährliche Ubungen ausreichen . Miniſterium des Innnern vom
12 . Mai 1870 Nr . 5166 .

Befreit von der Theilnahme an den Leiſtungen der Hilfsmann⸗
ſchaft find diejenigen Beamten und Angeſtellten des öffentlichen
Dienſtes , welche im Falle eines Brandausbruchs dienſtliche Funktionen
zu verrichten haben , oder welchen vermöge ihrer amtlichen Stellung
anderweite Verpflichtungen dienſtlicher Art obliegen , welche mit den
aus der Zutheilung derſelben zu der Löſch⸗ und Hilfsmannſchaft
ſich ergebenden Pflichten thatſächlich nicht vereinbar ſind . Miniſterium
des Innern vom 29 . April 1887 Nr . 1988 .

Daß die Proben der Hilfsmannſchaft an Sonn⸗ oder Feſttagen
vorgenommen werden , iſt durchaus ſtatthaft ; die Mitglieder ſind
auch an dieſen Tagen zu erſcheinen verpflichtet . ( Entſcheidung des
Oberlandesgerichts vom 15. Februar 1886 ) .

Die Feuerlöſchordnungen enthalten außerdem gewöhnlich Be⸗
ſtimmungen über die Aufbewahrung , Beſpannung der Löſchgeräth⸗
ſchaften , die Fürſorge für Waſſervorräthe , die Lärmzeichen , die ein⸗
zelnen Verrichtungen beim Löſchen eines Brandes .

Uberall , wo eine Verletzung oder Verſäumniß der hiernach den
einzelnen Einwohner oder Gemeindebedienſteten treffenden , beſonderen ,
im Voraus feſtgeſtellten Obliegenheiten vorliegt , kann , abgeſehen von
disziplinarem Einſchreiten gegen die letztgenannten Perſonen und
von den beſonderen Strafen gegen die Wächter ( § 115 ) und Kamin⸗
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2 . Reichsſtrafgeſetzbuch .

§ 360 Ziff . 10 . Mit Geldſtraſe bis zu 150 Mark oder
mit Haft wird beſtraft :

Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Noth ,
von der Polizeibehörde oder deren Stellvertreter zur Hilfe
aufgefordert , keine Folge leiſtet , obgleich er der Aufforderung
ohne erhebliche eigene Gefahr genügen konnte .

§ 368 Ziffer 8 iſt Seite 118 abgedruckt .

feger ( § 113 Polizeiſtrafgeſetzbuches ) eine Beſtrafung nach § 114
Ziffer 4 eintreten .

Zur Gründung organiſirter Feuerwehrkorps und Feſtſtell⸗
ung oder Abänderung der Statuten derſelben bedarf es der Genehmig⸗
ung des Bezirksamts , da die Thätigkeit der Feuerwehren bei Brand⸗
fällen in eingreifender Weiſe die Obliegenheiten , welche ein Brandaus⸗
bruch der Polizeibehörde auferlegt , berührt , und ihre zweckentſprechende
Anordnung und Leitung in den meiſten Fällen allein den Erfolg
der zur Bekämpfung der Feuersgefahr nöthigen polizeilichen Maß⸗
regeln bedingt . Aus dem gleichen Grunde ſind die Feuerwehren
auch einer ſtändigen Uberwachung und Leitung durch das Bezirks⸗
amt unterworfen . Bei Prüfung der Statuten iſt insbeſondere darauf
zu achten , daß die Gemeindekaſſen nicht auf eine unverhältnißmäßige
Weiſe in Anſpruch genommen werden , die Organiſation des Korps
und ſeiner Thätigkeit den Anforderungen an eine raſche und wirk⸗
ſame Begegnung der Feuersgefahr entſpreche , daneben auch auf die
Regelung der Mitwirkung von Seiten der nicht bei dem Korps be⸗
theiligten Einwohner Bedacht genommen , endlich aber der Polizei⸗
behörde bei Ernennung der Befehlshaber und bei der dienſtlichen
Thätigkeit des Korps bei Brandfällen der gebührende Einfluß ge⸗

„ Miniſterium des Innern vom 22 . September 1866
5

In den Gemeinden , in welchen ſolche Feuerwehrkorps beſtehen ,
können deren Statuten neben die Löſchordnung treten , ſofern ſie die
Form ortspolizeilicher Vorſchriften erhalten , und demnach auch nach⸗
läſſige oder ungehorſame Mitglieder des Korps auf Grund dieſes
Paragraphen beſtraft werden . Sind die Statuten nicht als orts⸗
polizeiliche Vorſchriften erlaſſen , ſo ſind etwa darin vorgeſehene
Strafen als Konventionalſtrafen anzuſehen und durch Klage vor
dem Zivilgericht zu verfolgen .
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3 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 13 . Februar 1865 , über das Löſchverfahren

bei Waldbränden .

( Regierungsblatt Seite 102 . )

In Betreff des Löſchverfahrens bei Waldbränden wird

nach Anhörung der Großh . Direktion der Forſte , Berg - und

Hüttenwerke auf Grund des § 114 Ziffer 5 des Polizei⸗
ſtrafgeſetzbuches verordnet , wie folgt :

§ 1. Bei einem ausbrechenden Waldbrande haben die —

jenigen , welche ſich in deſſen Nähe befinden und denſelben
nicht ſogleich im Entſtehen zu unterdrücken in der Lage ſind ,
dem Bürgermeiſter des nächſtgelegenen Orts ſo ſchnell als

möglich Anzeige zu machen .

§ 2. Sowie der Bürgermeiſter oder deſſen Stellvertreter

die Anzeige von einem Waldbrande erhält , hat er durch
reitende Boten den Bezirksbeamten , den nächſtwohnenden
Forſtbeamten , den Bezirksförſter des Bezirks , ſowie die

Bürgermeiſter aller in einem Umkreiſe von zwei Stunden

um den Wald liegenden Gemeinden ſchleunig davon in

Kenntniß zu ſetzen.
§ 3. Aus den zu Hülfe gerufenen Gemeinden haben

ſich die betreffenden Löſchmannſchaften ſo ſchnell als möglich
unter Führung eines Mitgliedes des Gemeinderaths auf die

Brandſtätte zu begeben und ſich dort der Löſchdirektion zur
Verfügung zu ſtellen . Sie müſſen mit einer entſprechenden ,
zum Voraus beſtimmten Anzahl von Arten, Beilen , Hauen ,
Schaufeln , Spaten und Rechen und für Diſtrikte , wo ſich
Waſſer zum Löſchen vorfindet , auch mit Feuereimern ver⸗

Aalf ein .

§ 4. Auch andere in der Nähe befindliche Forſtbeamte ,
welche Nachricht von dem Brand erhalten , haben ſich eiligſt
zur Hülfeleiſtung in den bezeichneten Wald zu begeben . Die

Waldhüter haben dagegen in ihren Hutdiſtrikten zu bleiben .

§ 5. Die Leitung der Löſchanſtalten ſteht dem Bezirks⸗
förſter des Bezirks und bis zu deſſen Ankunft dem zuerſt
eintreffenden Forſtbeamten zu .
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Sie haben dabei die unten folgende Inſtruktion zur

Richtſchnur zu nehmen .
Der Bezirksbeamte hat für Aufrechthaltung der Ordnung

zu ſorgen , ſowie mitzuwirken , daß die techniſchen Anordnungen
des Bezirksförſters ſchleunig vollzogen werden .

Bis ein Forſtbeamter oder der Bezirksbeamte eintrifft ,
hat der zuerſt eintreffende Ortsvorgeſetzte die Leitung zu

übernehmen .
Die Anordnungen der Löſchdirektion ſind unweigerlich

zu befolgen .
§ 6. Droht größere Gefahr , und wird die Löſchung des

Brandes durch die Umſtände ſehr erſchwert , ſo müſſen auch die

entfernter liegenden Ortſchaften zur Hülfe aufgeboten werden .

§ 7. Nach Löſchung des Waldbrandes hat die Löſch —
direktion die Anordnung zu treffen , daß die Brandſtätte noch

einige Tage und Nächte durch zuverläſſige , mit den nöthigen
Löſchwerkzeugen verſehene Leute bewacht werde .

Spuren von Feuer , die ſich noch etwa hie und da zeigen ,
ſind ſogleich mit Bedeckung durch Erde zu erſticken .

§ 8. Zur Verhütung von falſchem Feuerlärm haben
diejenigen , welche in Waldungen oder in deren Nähe eine ,
bedeutenden Rauch erzeugende Arbeit vornehmen , den Bürger⸗

meiſtern der nächſten Orte vorher davon Anzeige zu machen .

§ 9. Bei Bränden in ausländiſchen Grenzwaldungen
haben die in der Nähe befindlichen Forſtbeamten und Ge —

meinden die gleiche Hilfe wie bei Waldbränden im Inland

zu leiſten , wenn dabei inländiſchen Waldungen Gefahr droht .



V. Die Feuerſchau .
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 114 . Mit Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen werden beſtraft :

2. Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter , welche den

ihnen bei der geordneten Feuerſchau , oder bei ſonſtigen
Anläſſen beſonders eröffneten polizeilichen Anordnungen
zur Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände in ihren Ge⸗
bäuden in der dabei feſtgeſetzten Friſt nicht entſprechen ! ) ,

7. die zur Feuerſchau zugezogenen Sachverſtändigen , welche
die ihnen obliegende Unterſuchung nicht mit der erfor⸗
derlichen Sorgfalt vornehmen oder die wahrgenommenen it
Mängel nicht der Wahrheit gemäß angeben , inſofern

—

—

ees

nicht disziplinäre Ahndung ſtattfindet . n
— n

N 2 . Verordnung des Miniſteriums des Innern
vom 23 . Dezember 1880 , die Feuerſchau betr .

n
( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt 1881 , S . 1. ) 1

Auf Grund des Organiſationsreſkripts vom 26 . No : it
vember 1809 , Beilage F. Nr . 16a , und des § 114 Ziffer 2
des Polizeiſtrafgeſetzes wird unter Aufhebung der bezüglichen —
ſeitherigen Vorſchriften verordnet , was folgt :

§ 1. In jeder Gemeinde hat alljährlich zum Zwecke der Er⸗ 5
mittlung und Abſtellung feuergefährlicher Zuſtände eine Feuer⸗ i

70 ſchau durch den hierzu ſtändig beſtellten Sachverſtändigen d

J0 ( Feuerſchauer ) ſtattzufinden . 3N
Die Feuerſchau zerfällt : 10

a . in die Vorſchau , welche ſich auf alle (öffentlichen und
90

Privat⸗ ) Gebäude und Feuerſtätten erſtreckt , und

), Vergleiche auch § 368 Ziffer 8 des Reichsſtrafgeſetzbuchs 9
( Seite 118 . )
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b . in der Nachſchau , welche ſich auf diejenigen Gebäude
und Feuerſtätten beſchränkt , deren Beſchaffenheit bei der

Vorſchau zu einer Bemängelung Anlaß gegeben hat .
Das Bezirksamt kann ausnahmsweiſe beſtimmen , daß

in einzelnen Gemeinden — bezüglich welcher dies wegen be⸗

ſonderer Verhältniſſe unbedenklich erſcheint — die Feuerſchau
nur alle zwei Jahre vorzunehmen ſei . Einem derartigen Be —

ſchluß hat die Anhörung des Gemeinderaths vorauszugehen ,
er bedarf der Zuſtimmung des Bezirksraths und iſt jederzeit
widerruflich . “)

§ 2. Der Feuerſchauer wird vom Bezirksamte aus der

Zahl der im Bezirke wohnenden Bautechniker oder Bauhand⸗
werker im Benehmen mit der Bezirksbauinſpektion und nach
Anhörung des Bezirksraths ernannt und amtlich verpflichtet .
Demſelben iſt eine Urkunde hierüber zuzuſtellen .

Der Bezirkskaminfeger kann nicht zugleich Feuerſchauer
in ſeinem Bezirke ſein .

Nimmt der Feuerſchauer die ihm obliegende Unterſuchung
nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vor , oder gibt er die

wahrgenommenen Mängel nicht der Wahrheit gemäß an , ſo
hat er ſtrafendes Einſchreiten gemäß § 114 Ziffer 7 des

Polizeiſtrafgeſetzbuches zu gewärtigen , inſofern nicht diszipli⸗
näre Ahndung nach § 11 des Geſetzes vom 238. Dezember
1871 , den Vollzug der Einführung des Reichsſtrafgeſetzbuches
im Großherzogthum Baden betr . , ſtattfindet .

Die Aufſicht über die Dienſtführung des Feuerſchauers

) Zur Aufgabe der Feuerſchau gehört nicht auch die Prüfung , ob
Neubauten planmäßig hergeſtellt wurden , ebenſowenig , ob Mängel, welche
die öffentliche Gefundheit bedrohen , vorhanden ſind . Erſtere Prüfung
iſt Obliegenheit der Mitglieder insbeſondere der techniſchen Mitglieder
der Ortsbaukommiſſionen u. Bezirksbaukontroleure , die in geſundheits⸗
polizeilicher Hinſicht erforderliche Kontrolle iſt nach Maßgabe der Ver⸗
ordnung vom 27 . Juni 1874 , betreffend die Sicherung der öffent⸗
lichen Gefundheit und Reinlichkeit ( Seite 41 ) zu handhaben . Da⸗

gegen ſoll der Feuerſchauer ſich darüber verläſſigen , ob neue Ka⸗
mine vor dem Verputz durch den Kaminfeger unterſucht worden ſind
§ 40 der Landesbauordnung ) und ob die Kamine rechtzeitig und

gehörig gereinigt werden ( daher die Beſtimmung in § 2 Abfatz 2) .
Miniſterium des Innern vom 23 . Dezember 1880 Nr . 19368 .
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führt das Bezirksamt , welches denſelben bei ungenügender

Dienſtleiſtung oder unbefriedigendem ſonſtigen Verhalten auch

jederzeit entlaſſen kann .

§ 3. Die Ernennung des Feuerſchauers hat in der Regel

nicht blos für einen Ort , ſondern für einen mehrere Gemein⸗

den umfaſſenden , nach Umſtänden größeren oder kleineren

Theil des Amtsbezirks zu geſchehen .
Der Bezirksrath beſtimmt , in wie viel Feuerſchaudiſtrikte

der Amtsbezirk eingetheilt , und wie viele Feuerſchauer hier⸗

nach ernannt werden ſollen .
In jedem Amtsbezirk ſollen mindeſtens zwei Feuer⸗

ſchaudiſtrikte gebildet werden .

Es ſteht dem Bezirksamte zu , zeitweiſe anzuordnen , daß

in dem betreffenden Jahre die Feuerſchauer mit der Vor⸗

nahme des Geſchäfts in den einzelnen Diſtrikten abzuwechſeln

haben .
Die Diſtriktseintheilung , die Ernennung der Feuerſchauer

und die denſelben zugewieſenen Dienſtdiſtrikte find öffentlich

bekannt zu machen .

§ 4. Die Feuer⸗Vorſchau iſt im Monat März zu be⸗

ginnen und ſpäteſtens im Monat April zu beendigen .

Die Nachſchau iſt in der Zeit von Mitte Auguſt bis

Ende September vorzunehmen .
Wo beſondere Verhältniſſe in einem Bezirke eine Ab⸗

weichung von vorſtehenden Beſtimmungen zweckmäßig oder

geboten erſcheinen laſſen , kann dieſelbe durch Beſchluß des

Bezirksraths verfügt werden . Eine Erſtreckung des Geſchäfts

über die Mitte des Monats Oktober hinaus ſoll nicht ſtatt⸗

finden .
Das Amt hat hiernach alljährlich die Vornahme des

Geſchäfts anzuordnen und die getroffene Anordnung zur öf⸗

fentlichen Kenntniß zu bringen .

§ 5. Vor dem jeweiligen Beginn der Vor⸗ oder Nach⸗

ſchau hat der Feuerſchauer dem Amte anzugeben , in welcher

Reihenfolge und an welchem Tage er ſich in die einzelnen

Orte ſeines Diſtrikts zu begeben gedenkt. Bei Aufſtellung

dieſes Geſchäftsplanes iſt auf thunlichſte Beſchränkung der
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auf die Hin⸗ und Herreiſe , ſowie auf den Aufenthalt in den

einzelnen Gemeinden zu verwendenden Zeit Bedacht zu nehmen .

Das Bezirksamt hat den Plan einer Prüfung zu unter⸗

ziehen , geeignetenfalls eine Berichtigung desſelben zu bewirken

und nach ertheilter Gutheißung die Einhaltung des Planes

zu überwachen .

§ 6. Der Tag , an welchem der Feuerſchauer das Ge⸗

ſchäft ( Vor⸗ und Nachſchau ) in den einzelnen Orten vor⸗

nehmen wird , iſt von demſelben einige Tage vorher den

Bürgermeiſterämtern anzuzeigen .
Von den Bürgermeiſterämtern iſt die bevorſtehende Vor⸗

nahme des Geſchäfts in ortsüblicher Weiſe mit dem Anfügen

in der Gemeinde bekannt zu machen , daß die Hausbeſitzer
und Hausbewohner dem Feuerſchauer den Eintritt in das

Haus und die Beſichtigung aller Hausräume zu geſtatten

haben .
Sofort nach dem Eintreffen im Orte hat ſich der Feuer⸗

ſchauer beim Bürgermeiſter anzumelden ; der Bürgermeiſter

iſt verpflichtet , dem Feuerſchauer , ſoweit nöthig , Auskunft zu

geben und überhaupt jede zum ordnungsmäßigen Vollzuge

des Geſchäfts erforderliche Unterſtützung zu gewähren .
Der Bürgermeiſter iſt befugt , der Vornahme des Ge —

ſchäfts anzuwohnen oder einen Stellvertreter hierzu zu be⸗

zeichnen.
§ 7. Bei der Vorſchau hat ſich der Feuerſchauer insbe⸗

ſondere darüber zu verläſſigen :

a . ob in oder an den Gebäuden keine feuergefährlichen

Einrichtungen vorhanden , und die ſämmtlichen Feuer⸗

ſtätten , Kamine , Schornſteine und Ofen in baulichem

und brandſicherem Zuſtande unterhalten ſind ;

b . ob die beſtehenden allgemeinen Vorſchriften über Auf⸗

bewahrung von feuergefährlichen Gegenſtänden und Ge⸗

brauch von Feuer und Licht ꝛc. beobachtet werden ;
c . ob die betreffenden Gewerbetreibenden den beſonderen

polizeilichen Beſtimmungen über Aufbewahrung von

Schießpulver oder anderen leicht explodirenden oder

feuerfangenden Gegenſtänden nachkommen ;
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d. ob die Vorſchriften bezüglich der Unterſuchung neuer
Kamine vor deren Verputz , ſowie bezüglich des Reinigens
der Kamine erfüllt werden .

Zugleich iſt möglichſt darauf zu achten , ob keine den

Einſturz drohenden Gebäude vorhanden ſind .

§ 8. Der Feuerſchauer hat die wahrgenommenen Mängel
genau nach dem Befund mit ſeinen Anträgen bezüglich der

zu ihrer Beſeitigung vorzunehmenden Arbeiten in eine orts⸗

weiſe zu führende Tabelle : ) nach anliegendem Muſter einzu⸗
tragen , nach Beendigung des Geſchäfts von dem Inhalte der

Tabelle den Bürgermeiſter Einſicht nehmen zu laſſen und

ſodann dieſelbe ohne Verzug dem Bezirksamte vorzulegen .
Über Mängel , deren unverzügliche Beſeitigung geboten

iſt , hat der Feuerſchauer ſofortige beſondere Anzeige an das

Bezirksamt zu erſtatten ; nöthigenfalls iſt eine einſtweilige
Verfügung des Bürgermeiſters herbeizuführen .

Hält der Feuerſchauer zur Beſeitigung eines wahrge —
nommenen Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von
2 bis 3 Monaten für erforderlich , ſo iſt dies bei dem be—⸗

züglichen Eintrag in der Tabelle anzugeben .

§ 9. Das Bezirksamt ſetzt nach Prüfung der Feuer⸗
ſchautabellen den einzelnen Einträgen in denſelben die nöthig
erſcheinenden Verfügungen unter Beſtimmung einer ange⸗
meſſenen Friſt zur Beſeitigung des gerügten Mangels bei
und überſendet hierauf die Tabellen den Bürgermeiſterämtern
zur urkundlichen Eröffnung ihres Inhalts an die betheiligten
Hauseigenthümer oder deren Stellvertreter .

Je nach Umſtänden ſind auch Auszüge zu fertigen und

beſondere Verhandlungen zu pflegen , ſo insbeſondere , wenn
es ſich um Herſtellungen an Gemeinde - oder anderen öffent⸗
lichen Gebäuden handelt . Bei den betreffenden Einträgen in
der Tabelle iſt entſprechende Vormerkung zu machen .

) Die Einträge in die Tabelle dürfen nicht zu knapp gehalten
ſein und müſſen insbeſondere bei beantragtem Abbruch erkennen laſſen ,
daß der Feuerſchauer geprüft hat , ob nicht auch durch eine gründ⸗
liche Reparatur zu helfen wäre . Miniſterium des Innern vom 3.
Januar 1883 Nr . 93 .



Die Feuerſchau . 161

neuer § 10 , Der Bürgermeiſter hat die in § 9 Abſatz 1 vor⸗

nigens geſehene Eröffnung der gerügten Mängel und der dazu ge⸗
hörigen amtlichen Verfügung entweder perſönlich gegen Unter⸗

te den ſchrift der Betheiligten vorzunehmen , oder , wo dies nicht
thunlich iſt , in der Weiſe zu bewirken , daß den Betheiligten

kängel ein Auszug aus der Feuerſchautabelle gegen Beſcheinigung
ch der zugeſtellt wird .

orts⸗ Die Betheiligten find bei der Eröffnung ausdrücklich
einzu⸗ Wdarauf hinzuweiſen :
te der a . daß, wenn ſie gegen die Anordnung Einſprache erheben

und wollen , ſolche innerhalb zehn Tagen beim Bürgermeiſter⸗
gen. oder Bezirksamte anzuzeigen und auszuführen ſei ;
eboten b . daß ſie , wenn ihnen aus beſonderen Gründen die zur
n das Ausführung der angeordneten Arbeit beſtimmte Friſt
oeilige als zu kurz erſcheine , unter Angabe dieſer Gründe ihre

Anträge ſofort beim Bürgermeiſter - oder Bezirksamte
ihrge⸗ zu ſtellen haben ;
e von [. daß ſie , wenn ſie ihre Auflagen in der bezeichneten Friſt
m be⸗ nicht , oder nicht gehörig erfüllen , neben weiterem Ein⸗

ſchreiten auf Grund des § 114 Ziffer 2 des Polizei⸗
ßeuer⸗ ſtrafgeſetzes Geldſtrafe bis zu 60 Mark oder Haft bis

aöthig zu vierzehn Tagen zu gewärtigen haben .
ange⸗ Nebſtdem werden ſich die Bürgermeiſter angelegen ſein
8 bei laſſen , auf Befragen die Auflagen noch näher zu er⸗

mtern läutern und etwaige Zweifel zu beſeitigen .
ligten Die vorſchriftggemäße Vornahme , der Tag und die Art

und Weiſe der Eröffnung iſt vom Bürgermeiſter in der
und Tabelle zu beurkunden und binnen längſtens 10 Tagen
wenn nach Empfang derſelben dem Bezirksamte berichtlich an⸗

ffent⸗ zuzeigen . Etwaige Einſprachen oder Friſtverlängerungs⸗
en in geſuche ſind unter Anſchluß eines Auszugs aus der

Tabelle mit entſprechendem Beiberichte alsbald an das
Amt einzuſenden . Die darauf ergehenden Endentſchließ⸗

halten ungen ſind in der Tabelle nachzutragen .

1115 Die Tabelle ſelbſt iſt bis zur Nachſchau vom Bürger⸗

1 85 meiſter zur gutfindenden Einſicht Seitens der Hauseigen⸗
thümer aufzubewahren .

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 11
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§ 11 . Bei der Nachſchau hat der Feuerſchauer nach Er⸗
hebung der Feuerſchautabelle feſtzuſtellen und in der Tabelle
zu bemerken , ob die gerügten Mängel beſeitigt und die amt⸗
lichen Anordnungen vollzogen ſind oder nicht .

Wo wegen gänzlicher oder theilweiſer Unterlaſſung des
Vollzugs von Betheiligten Entſchuldigungen vorgetragen und
entweder um Nachſicht oder Verlängerung der Friſt gebeten
wird , iſt dies ebenfalls in der Tabelle kurz zu bemerken und
das Gutachten des Feuerſchauers anzufügen .

Vom Ergebniſſe der Nachſchau iſt durch den Bürger⸗
meiſter Kenntniß nehmen zu laſſen und die Tabelle ſodann
alsbald an das Bezirksamt einzuſenden .

§ 12 . Das Bezirksamt hat auf Wiedereinkommen der
Tabelle gegen die Hausbeſitzer , welche mit Erfüllung der ihnen
eröffneten Auflagen ohne genügende Entſchuldigung ſäumig
geblieben ſind , Strafverfügung zu erlaffen , ſowie die zur
Sicherung des Vollzugs weiter erforderlichen Anordnungen
zu treffen .

Das Ergebniß iſt in den Tabellen nachzutragen.
Die nach § 114 Ziffer 2 des Polizeiſtrafgeſetzbuches zu

erkennenden Geldſtrafen fallen in die Gemeindekaſſen ( landes⸗
herrliche Verordnuung vom 16 . Januar 1827 , Regierungs⸗
blatt Nr . VSeite 41) , ſind aber in die amtliche Hebrolle
zur Überweiſung an die genannten Kaſſen aufzunehmen . Von
dieſer Aufnahme iſt behufs Ertheilung der Einnahmsdekre⸗
tur der betreffende Gemeinderath gleichzeitig in Kenntniß zu

ſetzen.
§ 13 . Bei der Vorſchau hat der Feuerſchauer , wo nicht

eine anderweite amtliche Regelung hierfür beſteht , unter Zu⸗
zug des Bürgermeiſters oder eines Stellvertreters desſelben
auch eine genaue Beſichtigung ſämmtlicher Feuerlöſchanſtalten
und Löſchgeräthſchaften der Gemeinde vorzunehmen . Der Er⸗
fund iſt in einem Anhang zur Feuerſchautabelle unter Ver⸗
zeichnung der vorhandenen Löſchgeräthſchaften niederzulegen .

Es iſt in dieſer Hinſicht insbeſondere zu prüfen :
a . ob in der Gemeinde eine im Verhältniß zur Größe der⸗

ſelben ſtehende Anzahl von Feuerſpritzen vorhanden iſt ,
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von welcher Beſchaffenheit dieſelben ſind , ob ſie an einem
geeigneten , leicht zugänglichen Orte aufbewahrt , die
nöthige Anzahl von Schlüſſeln zum Spritzenhaus und
die erforderliche Menge Schläuche vorräthig ſind ;

ob die Gemeinde die entſprechende Anzahl von Waſſer⸗
butten , Feuereimern , Feuerhacken , Feuerleitern , Pech⸗
pfannen , Pechfackeln , Pechkränzen , Laternen u. ö
beſitzt ;

ob ſie hinreichend mit Waſſer verſehen iſt , und wie
etwaigem Mangel abgeholfen werden könnte .
Dem Bezirksamte bleibt vorbehalten , auch die Vor⸗

nahme einer Spritzenprobe durch den Feuerſchauer anzuordnen
und den Gemeinderäthen die Stellung der zu dieſer Vor⸗
nahme erforderlichen Mannſchaft aufzugeben .

und

Die vom Feuerſchauer vorgefundenen Mängel und bei⸗
gefügten Anträge wird das Bezirksamt weiterer Prüfung

Erörterung unterziehen .
§ 14 . Die Gebühren der Feuerſchauer ſind folgender⸗

maßen beſtimmt :
Für Dienſtverrichtungen

5

II . für die Feuerſchauer in den Städten :

II . in den übrigen Städten und in allen

a . b.

im Wohnort außerhalb de⸗
und im Um⸗

kreis von
4 Kilometern

täglich

Wohnorts bei
Entfernungen
von mehr als
4 Kilometern

täglich

für die Feuerſchauer in den Städten :
Mannheim , Karlsruhe , Heidelberg,
Freiburg , Pforzheim und Baden auf — Mark10 Mark

Konſtanz , Lörrach , Raſtatt , Offen⸗
burg , Lahr , Schwetzingen , Durlach ,

Waldshut, Ettlingen , Weinheim, Säk⸗
kingen , Mosbach , Bruchſal und Vil⸗
lingen auf . . 6 Markſ9 Mark

AAüborten au7ß . ß5 Märkſs Mart
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Bei einem Zeitaufwande von 6 Stunden und weniger
wird die Hälfte , bei einem Zeitaufwande von mehr als 6
Stunden die volle Tagesgebühr bezahlt .

§ 15 . Jede Gemeinde hat die daſelbſt entſtehenden Koſten
der Feuerſchau zu tragen .

Nach Beendigung des Geſchäfts ( Vor - oder Nachſchau)
hat der Feuerſchauer dem Bürgermeiſter ſofort einen beſon⸗
deren Gebührenzettel zu übergeben , für welchen das beige⸗
druckte Muſter zu gebrauchen iſt . Der Gebührenzettel iſt vom
Bürgermeiſter insbeſondere hinſichtlich der Richtigkeit des an⸗
gegebenen Zeitaufwands zu prüfen und , wenn er für richtig
befunden wurde , zu beurkunden ; der Zettel iſt ſodann der
Vorlage der Tabelle an das Bezirksamt anzuſchließen .

Die eingekommenen Gebührenzettel find vom Bezirksamt
einer weiteren Prüfung und Vergleichung mit dem Geſchäfts⸗
plan & 40 zu unterziehen und , wenn keine Anſtände ſich er⸗
geben , der Amtskaſſe zur vorſchüßlichen Zahlung der liqui⸗
dirten Gebühren und zu deren Rückerhebung von den Gemeinden
zu übermitteln . Wegen dieſes Rückerſatzes iſt gleichzeitig ent⸗
ſprechende Verfügung an die Gemeinderäthe zu erlaſſen .

Iſt das Geſchäft in mehreren Orten an einem Tage
vorgenommen worden , ſo iſt für ſämmtliche Orte ein Ge⸗
bührenzettel auszufertigen , und der für den betreffenden Tag
im Ganzen liquidirte Gebührenbetrag vom Bezirksamte auf
die betheiligten Gemeinden den Verhältniſſen gemäß umzu⸗
legen , ſowie das Weitere nach Abſatz 2 vorzukehren .

§ 16 . In denjenigen Städten , in welchen die unmittel⸗
bare Verwaltung der Ortspolizei dem Bezirksamt übertragen
iſt , tritt hinſichtlich der in den §§ 6 Abſatz 2 und 3, 8 Ab⸗
ſatz 2, 9 und 10 erwähnten Obliegenheiten des Bürgermeiſters
an Stelle des letzteren das Bezirksamt .

Die nach dem § 6 Abſatz 1 und 3 dem Feuerſchauer
obliegende Anzeige und Anmeldung beim Bürgermeiſter , ſo⸗
wie die Vorlage der Tabelle an denſelben ( § 8 Abſatz 1 und
§ 11 Abſatz 3) findet in dieſen Städten nicht ſtatt . Da⸗
gegen hat das Bezirksamt von der Zeit der Vornahme des
Geſchäfts ( Vor⸗ und Nachſchau ) nach Maßgabe des gutge⸗
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heißenen Geſchäftsplanes und gleichzeitig mit der öffentlichen
Bekanntmachung dem Bürgermeiſter behufs gutfindender Aus⸗
übung der in § 6 Abſatz 4 erwähnten Befugniß Kenntniß
zu geben , ſowie Einſicht von dem Gebührenzettel vor der Zah⸗
lungsanweiſung (§ 15 Abſatz 3) zu gewähren .

§ 17 . Eine Dienſtweiſung wird die Obliegenheiten der
Feuerſchauer noch näher bezeichnen .

3 . Dienſtweiſung für die Feuerſchauer vom
5 . März 1881 .

( Geſetz , und Verordnungsblatt Seite 29. )

A . Im Allgemeinen .
§. 1. Der Feuerſchauer unterſteht dem Bezirksamte und

hat deſſen Anordnungen in der beſtimmten Friſt gewiſſenhaft
und pünktlich zu vollziehen .

§ 2. Die Hauptaufgabe des Feuerſchauers beſteht darin ,
die in oder an Gebäuden vorhandenen feuergefährlichen Zu⸗
ſtände zu ermitteln und deren Beſeitigung zu veranlaſſen .

§ 3. Zur Erfüllung dieſer Aufgabe hat ſich der Feuer⸗
ſchauer vor Allem darüber genau zu unterrichten , was in
Bezug auf die Bau⸗ und Feuerpolizei ſowohl im Allgemeinen ,
als auch für die zu ſeinem Diſtrikt gehörigen Gemeinden
beſonders vorgeſchrieben iſt . Über letzteres ſind ihm vom Be⸗
zirksamte beziehungsweiſe von den Ortspolizeibehörden die
erforderlichen Mittheilungen zu machen .

Daneben muß ſich der Feuerſchauer auch mit den ſonſtigen
einſchlagenden Geſetzesbeſtimmungen , Verordnungen , bezirks⸗
und ortspolizeilichen Vorſchriften vertraut machen.

§ 4. Der dem Bezirksamte vorzulegende Geſchäftsplan
ſoll vom Feuerſchauer in der Weiſe gefertigt werden , daß die
Vor⸗ und Nachſchau jeweils thunlichſt raſch und ohne Unter⸗
brechung vor ſich gehen kann .

Der gut geheißene Plan iſt ſorgfältig einzuhalten .
§ 5. Der Feuerſchauer mußes ſich angelegen ſein laſſen ,

von der Vornahme des Geſchäftes in den einzelnen Orten
ſeines Diſtrikts ſo zeitig den Bürgermeiſtern Anzeige zu machen ,
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daß die entſprechende Bekanntmachung in den Gemeinden nochvorher erfolgen kann . Auch darf er nicht verſäumen , nachEintreffen im Orte und vor Beginn des Geſchäfts ſich beim
Bürgermeiſter anzumelden .

§ 6. Die Ernennungsurkunde hat der Feuerſchauer wäh⸗rend der Ausübung ſeiner Dienſtverrichtungen als Ausweisbei ſich zu tragen . Erſcheint dem Feuerſchauer zum gehörigenVollzuge des Geſchäftes Auskunft oder Unterſtützung nöthig ,ſo iſt ſolche beim Bürgermeiſter einzuholen .
Der dem Geſchäfte anwohnende Bürgermeiſter oder Stell⸗

vertreter desſelben hat berathende Stimme .
§ 7. Bei Vornahme der Vorſchau hat der Feuerſchaueralle Gebäude und Gebäudetheile , ſowie alle Feuerſtätten zubeſichtigen und deren äußere und innere Beſchaffenheit gründ⸗lich zu unterſuchen .

Bei der Nachſchau ſind nur diejenigen Gebäude undFeuerſtätten zu beſichtigen , bei welchen die Vorſchau eine
amtliche Auflage zur Folge gehabt hat oder bezüglich welcherein ſonſtiger beſonderer Anlaß zur Beſichtigung vorliegt .

In ſeinem eigenen Gebäude , in den Gebäuden ſeinernächſten Verwandten und in den von ihm hergeſtellten Ge⸗bäuden darf der Feuerſchauer das Geſchäft nicht ſelbſt vor⸗
nehmen .

Dieſe Gebäude ſind dem Bezirksamte behufs anderweiter
Vorkehrung des Erforderlichen namhaft zu machen .

§ 8. Die Gebäudeeigenthümer oder in deren Abweſen⸗heit ein erwachſenes Familienmitglied oder ein anderer Haus⸗genoſſe ſind , wenn thunlich , zu dem Geſchäfte beizuziehen .Wo ſich Mißſtände vorfinden , ſind die anweſenden Eigenthümeroder deren Vertreter über dieſelben , ſowie über die Art derAbhilfe vorbehaltlich der nachfolgenden behördlichen Verfügungzu belehren .
§ 9. Finden ſich feuergefährliche Zuſtände oder Einrich⸗tungen vor , ſo iſt zunächſt zu prüfen , ob Gefahr auf dem

Verzuge iſt oder nicht .
Im erſteren Falle iſt ſofort beſondere Anzeige an das
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Bezirksamt zu erſtatten und die etwa erforderliche einſtweilige
Verfügung beim Bürgermeiſter zu erwirken .

Im anderen Falle iſt der Mangel behufs Herbeiführung
der geeigneten Abhilfe in die Tabelle aufzunehmen .

§ 10 . Im Weiteren iſt zu prüfen , ob dem vorgefundenen
Mangel durch Ausbeſſerung oder wie ſonſt abgeholfen wer⸗
den kann . Dabei iſt im Auge zu behalten , daß polizeilich
nicht mehr verlangt werden kann , als dazu nöthig iſt , den
vorhandenen Mißſtand zu beſeitigen oder die Entſtehung oder
Fortſetzung eines ſolchen zu verhindern . Die Abhilfe ſoll eine
gründliche ſein ; Aufwendungen , die nicht nöthig ſind , ſollen
aber erſpart bleiben .

Kann an und für ſich durch Ausbeſſerung geholfen wer⸗
den , erſcheint aber die Ausführung derſelben nach den be —
ſtehenden Vorſchriften wegen der beſonderen Konſtruktion
des Gebäudes oder des betreffenden Gebäudetheiles nicht
thunlich oder mit unverhältnißmäßigen Koſten verbunden , ſo
iſt hierwegen eine beſondere Bemerkung unter Bezeichnung der
vorzunehmenden Arbeit in der Tabelle zu machen .

§ 11 . Behufs der Beurtheilung , ob zur Beſeitigung
eines Mangels eine längere Friſt als eine ſolche von 3
Monaten als erforderlich zu bezeichnen ſei , hat der Feuerſchauer
insbeſondere auch darüber ſich zu verläſſigen , ob Baumaterialien
im Orte vorhanden oder leicht zu beſchaffen , ſowie ob ge⸗
eignete Bauhandwerker daſelbſt oder in der Nähe wohnhaft ſind .

§ 12 . Findet der Feuerſchauer , daß in einer Gemeinde
die Erlaſſung von ortspolizeilichen Vorſchriften im Sinne der
S§ 2 und 42 der allgemeinen Bauverordnung vom 5. Mai
1869 : ) nöthig oder wünſchenswerth , oder daß die beſtehenden
Bauvorſchriften einer Ergänzung oder Abänderung bedürftig
wären , oder endlich , daß die beſtehenden Vorſchriften in Folge
unrichtiger Auffaſſung oder aus Nachläſſigkeit mangelhaft
gehandhabt werden , ſo iſt dem Bezirksamte mündlich oder
ſchriftlich hievon Kenntniß zu geben .

§ 13 . Wenn der Feuerſchauer in einer Gemeinde Zu⸗
ſtände oder Einrichtungen , die in einer größeren Anzahl von

9 Seite 8 und 25 .
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Gebäuden gleichmäßig vorkommen , bisher aber nicht beachtetoder nicht für gefährlich angeſehen waren , als feuerpolizei⸗widrig beanſtanden zu müſſen glaubt , ſo ſind die bezüglichenEinträge in der Tabelle zu machen ; daneben iſt aber nocheine beſondere Darlegung des Sachverhalts der Tabelle bei —zuſchließen .
§ 14 . Sämmtliche Einträge in der Tabelle ſind mit Be⸗ſtimmtheit und größter Genauigkeit zu machen .Die Tabelle iſt am Orte des Geſchäfts zu fertigen undordnungsmäßig abzuſchließen . Nach Unterzeichnung derſelbenund des Gebührenzettels durch den Feuerſchauer und denBürgermeiſter iſt Beides mit den etwa gefertigten Anlagendem Amte vorzulegen

B. Im Beſonderen .
81355 ( Unterſuchung der Gebäude und Feuer⸗ſtätten . ) Hiebei iſt nach Maßgabe der allgemeinen Bau⸗verordnung vom 5. Mai 18699 und des Nachtrags hiezu vom18 . April 1872 hauptſächlich darauf zu ſehen , ob

1. für den Fall eines Brandes die entſprechende Zugäng⸗lichkeit beſteht ;
2. Brandmauern an vorgeſchriebener Stelle beſtehen , oh ſieſtark genug hergeſtellt und nicht mit unſtatthaften Off⸗nungen verſehen ſind ;

die ſonſtigen Außenſeiten , ſoweit ſie nicht maſſiv ausStein erſtellt ſind , aus mit feuerſicherem Material aus⸗gefülltem oder anderem angemeſſenem Fachwerk hergeſtellt,ob in unzuläſſiger Weiſe Umfaſſungswände mit Holzbekleidet oder von Holz hergeſtellt ſind ;4. das Dach mit feuerſicherem Material gedeckt iſt ;die leeren Räume zwiſchen Decke und Fußboden etwamit entzündlichen Gegenſtänden ausgefüllt ſind ;6. die Thür⸗ und Lichtöffnungen an den Außenſeiten derGebäude, insbeſondere alle Dachöffnungen mit Ver⸗ſchlüſſen verſehen ſind;
ebäude , in welchen zahlreiche Verſammlungen ſtattfin⸗

) Seite 8.
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feuergefährliche Gewerbe betrieben
unverbrennliche Treppen und Vorfluren haben ;8. alle Feuerungseinrichtungen ſo beſchaffen ſind , daß durchihren Gebrauch keine Gefahr der Entzündung beſteht ,ob ins

mäßige
9. die

beſondere Feuerungen und Ofen mit vorſchrifts⸗n Feuerwänden umgeben ſind ;
Vorkamine feſt und feuerſicher ſind ;
Ofen ,

„ Ofenröhren ,
31 ntralheizungen ,

„ Herde ,
„ Rauchkammern ,
„ Uit faſſungswände und Gewölbe der Backöfen,„ Feuerſtätten der Brennöfen , Darren 2c. ,
„ Schmiede - und Schloſſerwerkſtätten ,
„ Aſchenbehälter und

„ Kamine

ſich in baulichem und brandſicherem Zuſtande befinden.Die auf Ziffer 8 bis 10 ſich erſtreckenden Vorſchriftender obenerwähnten Verordnung müſſen
die ſtrengſte Beachtung finden ;

bei Neubauten
ſie können auch hinſicht⸗lich bereits beſtehender Gebäulichkeiten und Einrichtungen

zur Anwendung gebracht , dieſe Anwendung bei älteren
Gebäuden oder Einrichtungen ſoll vom Feuerſchaueraber nur da veranlaßt werden , wo ſie zur Verhütungunmittel barer Feuersgefahr geboten iſt ;

11 . ob in denjenigen Orten , in welchen der Gebirgsbauſtilzugelaſſe

ſchriften
dächern
§ 16 . Der Feuerſchauer

baufälligen G

n iſt , die einſchlägigen beſonderen Beſtimmungender örtlichen Bauordnungen und die allgemeinen Vor⸗
über die Herſtellung von Stroh - und Schindel⸗
gehörig befolgt werden .

ſoll auch darauf achten , ob keine
ebäulichkeiten oder Gebäudetheile vorhanden find.Iſt die Baufälligkeit derart , daß das Gebäude den Ein⸗

ſturz droht , f o iſt nach § 9 Abſatz 2 zu verfahren .
917 . ( Aufbewahrung von feuergefährlichen und

exploſiven Gegenſtänden . ) Der Feuerſchauer hat allge⸗
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mein ſich darüber zu verläſſigen , ob nicht Waaren , Materia⸗lien oder andere Vorräthe , welche ſich leicht von ſelbſt ent⸗
zünden , oder leicht Feuer fangen , oder Stoffe , die nicht ohneGefahr einer Entzündung bei einander liegen können , in
feuergefährlicher Weiſe aufbewahrt ſind .

Beſondere Vorſchriften beſtehen
über die Aufbewahrung von Reibfeuerzeugen — Verord⸗

nung vom 28 . März 1865 , §§ 4 und 50) ,
über die Lagerung von Erdöl — Verordnung vom 15 .

Februar 18652 ) ,
über die Aufbewahrung von Aſche, Holz, Stroh und an⸗deren brennbaren Materialien Verordnung vom 28 .November 1864 , §§ 9 und 3
über den Verkehr mit exploſiven Stoffen — Verordnungvom 6. November 1879 .

§ 18 . ( Benehmen mit Feuer und Licht . ) Indieſer Hinſicht iſt insbeſondere die Einhaltung der §§ 1 bis8, und 11 folg. der Verordnung vom 28 . November 1864 ) ,ſowie der Verordnung vom 30 . Dezember 1871 , Ziffer 55) ,
zu überwachen .

Wo beſondere Vorſchriften für Gewerbetreibende , welchein Feuer arbeiten , wegen Anlegung und Verwahrung ihrerFeuerſtätten , ſodann wegen der Art und der Zeit , ſich desFeuers zu bedienen , in Geltung ſind , iſt deren Befolgunggleichfalls ins Auge zu faſſen.
§ 19 . ( Unterſuchung und Reinigung der Kamine . )Der Feuerſchauer ſoll ferner prüfen , ob neuaufgeführte , be⸗

ziehungsweiſe einer Ausbeſſerung unterzogene Kamine vordem Verputz durch den Kaminfeger unterfucht wurden , und
die Kaminreinigungen ordnungsmäßig , rechtzeitig und in der
vorgeſchriebenen Zahl beſorgt werden . ( § 40 Abſatz 1 der

) Seite 122 .
) Seite 123 .
) Seite 120 121 .
) Seite 134 .
) Seite 121 .
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Bauverordnung von 1869 , Kaminfegerordnung vom 21 .
Auguſt 1843 , § 9 bis 13 , Verordnung vom 26 . Dezember1844 , Verordnung vom 11 . Auguſt 1854 , Verordnung vom
9. November 1868 . ) )

§ 20 . ( Prüfung der Löſchanſtalten und Löſch⸗
geräthſchaften . ) Dieſelbe hat ſich im Allgemeinen darauf
zu erſtrecken , ob dieſe Anſtalten und Geräthſchaften in ge⸗nügender Zahl vorhanden ſind , ob die vorhandenen ihrer
Beſchaffenheit nach dem Zwecke völlig entſprechen , und ob ſiederart unterhalten nnd aufbewahrt ſind , daß ſie jederzeitbenützt werden können .

Der Feuerſchauer ſoll ſich vor Allem darüber unter⸗
richten , oab und was in Bezug auf Herſtellung von Löſch⸗anſtalten und Beſchaffung von Feuerlöſchgeräthen orts - oder
bezirkspolizeilich angeordnet iſt .

An Ort und Stelle iſt eine Beſichtigung der Lokalitäten ,in welchen die Spritzen und ſonſtigen Löſchgeräthſchaften auf⸗bewahrt ſind , der Brunnen⸗ und Waſſerleitungen , ſowie etwa
vorhandener Brandweiher , ferner eine Unterſuchung der Ge—⸗
räthſchaften ſelbſt , ſowie die Feſtſtellung ihrer Zahl und Be⸗
ſchaffenheit vorzunehmen .

Auch iſt zu erheben , ob die nöthige Anzahl von Schlüſſeln
zum Spritzenhaus vorhanden iſt und wo die Schlüſſel auf⸗bewahrt ſind .

Die Frage , ob dem Bedürfniſſe ausreichend entſprocheniſt , oder für weitere Anſchaffungen oder Verbeſſerungen ge⸗ſorgt werden ſoll , iſt unter ſorgfältiger Abwägung aller ört⸗
lichen Verhältniſſe zu beurtheilen ; es iſt dabei namentlich zuberückſichtigen :

ob die Gemeinde waſſerreich oder waſſerarm ,
ob ſie geſchloſſen oder zerſtreut iſt ,
ob die Straßen weit oder eng gebaut und die Gebäude

von allen Seiten zugänglich ,
ob die Häuſer meiſt nur aus einem oder mehreren Stock⸗

werken gebaut ,

) An Stelle der vier zuletzt genannten Verordnungen iſt jetztdie Kaminfegerordnung vom 29. November 1887 ( Seite 173 ) getreten .
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ob die Dächer mit feuerſicherem Material oder mit Stroh
oder mit Schindeln gedeckt ſind ,

ob die Okonomiegebäude mit den Wohngebäuden vereinigt
ſind oder getrennt ſtehen ,

ob viele mit Feuersgefahr verbundene Gewerbe im Orte
betrieben werden ,

und anderſeits die finanzielle Leiſtungsfähigkeit der Gemeinde
in Betracht zu ziehen . deWo der Feuerſchauer zugleich eine Spritzenprobe vor⸗ W¹
nehmen ſoll , hat derſelbe gleich nach Eintreffen im Orte mit H6
dem Bürgermeiſter das hierzu Erforderliche vorzukehren .

Schluß beſtimmung . 2.§ 21 . Zuwiderhandlungen des Feuerſchauers gegen die
0 Dienſtweiſung werden vorbehaltlich der Beſtrafung auf Grund

0 der Strafgeſetze im Disziplinarwege mit Geldſtrafe bis zu200 Mark oder Arreſt bis zu 8 Tagen oder mit Entlaſſung 2

geahndet. 3t
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V. Das Kaminfegerweſen .
1 . Polizeiſtrafgeſetzbuch .

§ 113 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den über
den Betrieb der Kaminfegerei erlaſſenen Verordnungen zu⸗
widerhandeln , unterliegen Geldſtrafen bis zu 50 Mark oder
Haft bis zu acht Tagen .

2 . Kaminfegerordnung vom 29 . November 1887 .

(Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 417. )
In Gemäßheit der §8 39 und 77 der deutſchen Ge⸗

werbeordnung und ergänzend zu den §s 62 bis 66 der Voll⸗
zugsverordnung zu derſelben vom 23 . Dezember 1883 , ſowie
auf Grund der §§ 113 und 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs
wird verordnet , was folgt :

§ 1. Die ſelbſtändige Ausübung des Kaminfegergewerbes
ſteht nur den hierfür beſonders beſtallten Kaminfegern zu .

§ 2. Die kraft ſeitherigen Rechts in Geltung befindliche
Einrichtung von Kehrbezirken , innerhalb deren die für den
Kehrbezirk beſtallten Kaminfeger die ausſchließliche Befugniß
zum Kaminfegen haben , bleibt auch fernerhin in Kraft .

Das Miniſterium des Innern iſt befugt , die Kehrbezirke
im öffentlichen Intereſſe nach Anhörung der betheiligten Ge⸗
meinden und Kaminfeger aufzuheben oder zu verändern .

§ 3. Iſt die Stelle eines Kaminfegers erledigt , ſo iſt
ſie vom Bezirksamte im Amtsverkündigungsblatt und in der
Karlsruher Zeitung “ zur Bewerbung auszuſchreiben . Die
Bewerbungen ſind beim Bezirksamte ſchriftlich einzureichen ;
in denſelben iſt über Namen , Geburts - und Wohnort , Alter ,
Familienverhältniſſe , Vorbildung und ſeitherige Thätigkeit
wahrheitsgetreue Angabe zu machen .

Der Bewerbung iſt beizulegen :
I . eine Beurkundung über die Aufnahme unter die für
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eine Kaminfegerſtelle befähigten Perſonen auf Grund
abgelegter Prüfung (§S 4 5

2 . ein Zeugniß der Ortspolizeibehörde des ſeitherigen Wohn⸗orts , beziehungsweiſe , wenn der Bewerber nicht ſchon
längere Zeit an dieſem Ort anweſend iſt , des frührenWohn⸗ oder Aufenthaltsortes über den Beſitz eines gutenLeumunds , ſowie beglaubigte Zeugniſſe über die ſeit⸗herige Beſchäftigung ;

3. ein Zeugniß eines Staatsarztes über eine zur Ausübungdes Kaminfegergewerbs befähigende rüſtige Körperbe⸗ſchaffenheit .
Der Bezirksrath beſchließt auf Grund der eingekommenenBewerbungen über Beſetzung der erledigten Stelle . Bei gleicherBefähigung iſt demjenigen Bewerber der Vorzug zu geben ,welcher das höhere Dienſt⸗ und Lebensalter hat .
Dem vom Bezirksrath beſtallten Bewerber iſt durch das

Bezirksamt eine Beſtallungsurkunde , in welcher der Kehrbe⸗zirk genau zu bezeichnen iſt , zu behändigen .
§ 4. Wer zur Prüfung G 3 Ziffer J) zugelaſſen wer⸗den will , hat ſich mit einem ſchriftlichen Geſuch an die Bau⸗

direktion zu wenden und derſelben Zeugniſſe über ſeinen
Leumund , ſeinen Schulbeſuch und ſeine bisherige Beſchäftig⸗
ung vorzulegen .

Die Baudirektion veranlaßt , wenn das Geſuch nicht wegenungenügender Zeugniſſe zurückzuweiſen iſt , die dem Wohn⸗oder Aufenthaltsorte des Geſuchſtellers nächſtbefindliche Be⸗
zirksbauinſpektion zur Vornahme der Prüfung , für welcheeine Gebühr von zehn Mark im Voraus an die betreffendeAmtskaſſe zu entrichten iſt ; der letzteren iſt behufs Erhebungund vorſchüßlicher Verrechnung der Gebühr von der Anord⸗
nung der Prüfung durch die Baudirektion ſogleich Nachricht
zu geben .

Der Bezirksbauinſpektion , welche auf Vorweis der Quit⸗
tung die Prüfung vornimmt , wird hierfür nach Erſtattungihres Berichts über das Ergebniß derſelben von der Amts⸗
kaſſe auf Veranlaſſung der Baudirektion obige Gebühr von
zehn Mark verabfolgt .
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rund Die Prüfung umfaßt :
a) die ſchriftliche Beantwortung von mindeſtens 12 und

ohn⸗ die mündliche Beantwortung einer geeigneten Anzahlſchon von Fragen :
hren I . über die Natur des Rauchs und das Anſetzen des
uten Rußes in den verſchiedenen Gattungen von Kaminen ;
ſeit⸗ 2. über die durch polizeiliche Vorſchriften oder die Technik

bei der Erbauung und Reinigung von Feuerungs⸗ung anlagen gebotenen Maßnahmen ;
rbe⸗ 3. über die polizeilichen Vorſchriften behufs Verhütung

von Feuersgefahr in Gebäuden und über das Ver⸗
nen halten des Kaminfegers bei einem Brande .
cher b) Die Aufzeichnung von 4 —6 Aufgaben über Feuerungs⸗
ben, anlagen .

Die Baudirektion ſtellt bei erbrachtem Nachweiſe über
das die erforderliche Befähigung dem Geſuchſteller eine Beurkun⸗
be⸗ dung hierüber aus , oder ſie weiſt bei nicht vorhandener Be⸗

fähigung denſelben zurück und beſtimmt zugleich eine Friſt
von 6 —12 Monaten , innerhalb deren derſelbe zu keiner

au⸗ weiteren Prüfung zugelaſſen wird .

nen § 5. Iſt zur neuen Beſetzung eines Kehrbezirks zu
ig⸗ ſchreiten , weil der ſeitherige Kaminfeger durch Alter oder

Krankheit zur Beſorgung feiner Stelle dauernd unfähig ge⸗
gen worden , oder mit Tod abgegangen iſt , ſo kann , wenn die Er⸗
yn⸗ haltung des Nahrungsſtandes desſelben , beziehungsweiſe der
3e⸗ Wittwe oder minderjähriger Erben in Frage ſteht , mit Ge⸗
che nehmigung des Miniſteriums des Innern dem neu beſtallten
ide Kaminfeger bei der Beſtallung die Verpflichtung auferlegt
ing werden , für beſtimmte Zeit und vorbehaltlich des Widerrufs
rd . bei geänderten Verhältniſſen dem ſeitherigen Kaminfeger be⸗
cht ziehungsweiſe der Wittwe oder den minderjährigen Erben

desſelben eine Unterhaltsrente zu bezahlen .
it⸗ § 6. Die Beſtallung eines Kaminfegers kann zurückge⸗
ng zogen werden , wenn die Unrichtigkeit der Nachweiſe dargethans⸗wird , auf deren Grund dieſelbe erfolgt iſt , odder wenn aus
on Handlungen oder Unterlaſſungen des Kaminfegers der Mangel

derjenigen Eigenſchaften klar erhellt , welche bei der Beſtallung
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vorausgeſetzt werden mußten , insheſondere auch dann , wennder Kaminfeger ſich wiederholt Übertretungen der Kamin⸗fegerordnung oder der Gebührenordnung zu Schulden kommenläßt , oder ſich wiederholter oder grober Verletzung ſeiner Be⸗rufspflichten , der Trunkenheit oder ähnlicher , ſeinen Leumundtrübenden Handlungen ſchuldig macht .
Über die Zurückziehung der Beſtallung beſchließt derBezirksrath nach §§ 54 und 21 der Gewerbeordnung und 8§2der Vollzugsverordnung hiezu .
§ 7. Der Kaminfeger muß ſeinen Wohnſitz an dem Ortenehmen , welcher ihm bei der Beſtallung vom Bezirksamtbezeichnet wird . Eine Anderung dieſes Wohnſitzes kann nurauf Anordnung oder mit Genehmigung des Bezirksamts er⸗folgen .

Eine Stellvertretung für den beſtallten Kaminfeger iſtnur vorübergehend aus beſonderen Gründen zuläſſig . Solleine ſolche Stellvertretung ſtattfinden , ſo hat der Kaminfegerhiervon unter Darlegung der Gründe , ſowie unter Bezeich⸗nung des von ihm gewählten Stellvertreters und Beifügungder nach § 3 dieſer Verordnung verlangten Angaben undZeugniſſe dem Bezirksamte Anzeige zu machen . Das letztereprüft , ob die vorgetragenen Gründe erheblich ſind , und obder Stellvertreter den vorgeſchriebenen Erforderniſſen genügt.Mangels dieſer Vorausſetzungen , oder , wenn die Schädigungöffentlicher Intereſſen aus der Zulaſſung eines Stellvertreters
zu befürchten iſt , kann die Stellvertretung vom Bezirksamtunterſagt werden .

Auch wenn eine Stellvertretung nicht ſtattfinden ſoll ,hat der Kaminfeger dem Bezirksamte Anzeige zu erſtatten ,wenn er ſich über 3 Tage aus dem Kehrbezirk zu entfernengedenkt , oder erkrankt , oder ſonſt länger als 3 Tage verhin⸗dert iſt , ſeinem Beruf obzuliegen .
Wenn der beſtallte Kaminfeger mit Tod abgeht , hatdas Bezirksamt wegen Verſehung des Kehrbezirks bis zurWiederbeſetzung desſelben beſondere Anordnung zu treffen.
§ 8. Der Bezirkskaminfeger iſt berechtigt und verpflichtet ,
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in ſeinem Kehrbezirke in allen Gebäuden die vorgeſchriebenenReinigungen vorzunehmen .
§ 9. Bei dem Reinigen hat der Kaminfeger zugleichauf ſchadhafte Stellen oder vorſchriftswidrige Beſchaffenheitder Kamine oder Feuerungseinrichtungen , ſowie auf ſonſtigefeuergefährlichen Verhältniſſe genau zu achten . Etwaige Mängelſind von ihm ſogleich dem Beſitzer der Feuerungsanlage zurKenntniß zu bringen und der Ortspolizeibehörde anzuzeigen,welche die nöthige Einleitung zur Beſeitigung zu treffen hat .Erſcheinen beim nächſten Reinigen die gerügten Mängel nichtbeſeitigt , ſo hat der Kaminfeger das Bezirksamt hiervon inKenntniß zu ſetzen.

Über Mängel , welche eine unmittelbare Feuersgefahrbedingen , iſt jeweils ſofort auch dem Bezirksamt Anzeige zumachen .

§ 10 . Außer ſeinem Bezirk darf der Kaminfeger die inſeinen Berufskreis fallenden Verrichtungen nur dann vor⸗nehmen , wenn er vorübergehend als Stellvertreter beſtellt iſt( § 7) oder von dem betreffenden Bezirksamt beſonders be⸗
rufen wird .

§ 11 . Der Kaminfeger hat die ihm obliegenden Ge⸗
ſchäfte entweder ſelbſt vorzunehmen , oder durch einen zuver⸗läſſigen Gehilfen vornehmen zu laſſen .

Im Falle der Verwendung von Gehilfen bleibt der Ka⸗
minfeger für vorſchriftsmäßige und geordnete Beſorgung der
Verrichtungen durch dieſelben jederzeit verantwortlich ; er hatdaher die Arbeit der Gehilfen ſorgfältig zu überwachen , ſo⸗wie dafür zu ſorgen , daß dieſelben den Hausbeſitzern undderen Stellvertretern gegenüber jederzeit ein angemefſenes Be⸗

nehmen einhalten .
Die Gehilfen müſſen gut beleumundet ſein und die fürihr Geſchäft erforderliche Gewandtheit beſitzen.

Gehilfen , welche ſich als in vorbezeichneten Anforderungennicht genügend erweiſen , hat der Kaminfeger ſofort aus ſeinemDienſte zu entlaſſen .
Das Reinigen durch Lehrlinge darf nur unter perſön⸗

Schluſſer , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 12
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licher Anweſenheit und Aufſicht des Meiſters oder eines tüch⸗tigen Gehilfen geſchehen .

lich
Mindeſtens einmal im Jahr iſt jedes Kamin gelegent-⸗des Reinigens desſelben durch den Kaminfeger ſelbſt oderwenigſtens unter ſeiner unmittelbaren perſönlichen Leitungmit Zuhilfenahme eines Lichts einer gründlichen Unterſuchungzu unterziehen .

der Kaminfeger ſtets in gutem Zuſtande zu erhalten und auf

§ 12 . Die für ſein Geſchäft erforderlichen Werkzeuge hat

Verlangen jederzeit der Polizeibehörde oder deren Organenvorzuzeigen .

§ 13 . Das Reinigungsgeſchäft ( 5 8) hat ſich auf dieKamine , Rauchfänge und Hurten , ferner auf diejenigen Rohre ,welche als Fortſetzung von Ofenrohren in weiten Kaminen

die
zur Verbeſſerung des Zugs der Oefen eingeführt ſind (d. ſ.Knies und ſenkrecht in den weiten Kaminen emporge⸗führten Rohrſtücke ) und auf die Feuerzüge der Herde zuerſtrecken .

12

2

Dabei iſt insbeſondere Folgendes zu beachten :
Die bezeichneten Feuerungsanlagen müſſen vom Rußvollſtändig gereinigt werden .
Die weiten Kamine ſind bis über das Dach hinaus zubeſteigen , der Ruß mit einer eiſernen Scharre ſorgfältigabzukratzen und mit einem guten Beſen ſauber abzu⸗kehren , ſowie etwaige Abſätze im Kamin , auf welchenſich Ruß anſammelt , gehörig zu reinigen .

Zum Reinigen der engen Kamine ſind Pumpbeſen an⸗zuwenden . Wo ſich Glanzruß gebildet hat , iſt zur Entfer⸗
nung desſfelben das Kamin auszubrennen .
Nach dem Reinigen iſt Ruß und losgefallener Verputzaus den Kaminen in das vom Hausbewohner bereit zuhaltende Gefäß zu ſchaffen und ſind die etwa herausge⸗nommenen Rohre wieder einzuſetzen .

Auch ſind Putzthürchen und Ausſteigladen wieder
ſorgfältig zu ſchließen.

Finden ſich unverſchloſſene Rohröffnungen in Kaminen
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vor , ſo iſt die Anbringung von Verſchlußkapſeln zu
verlangen .
§ 14 . Iſt nach § 13 Ziffer 3 das Ausbrennen des

Kamins erforderlich , ſo hat der Kaminfeger den Hauseigen⸗
thümer hiervon in Kenntniß zu ſetzen und ſich mit demſelben
über den Tag der Vornahme des Geſchäfts zu verſtändigen .NDas Ausbrennen hat unter perſönlicher Leitung des Meiſters
und mit Beachtung nachſtehender Vorſichtsmaßregeln zu ge⸗
ſchehen :

1.õ Es iſt rechtzeitig vorher durch den Kaminfeger der Orts⸗
polizeibehörde von dem Vorhaben Anzeige zu machen ,
damit dieſe die Nachbarn davon benachrichtigen und die⸗
ſelben veranlaſſen kann , alle Offnungen , durch welche
Funken einfallen können , ſorgfältig zu verſchließen .

Bei Staatsgebäuden iſt außerdem gleiche Anzeige der
Bezirksbauinſpektion durch den Kaminfeger rechtzeitig
zuvor zu erſtatten .
Während der Vornahme des Geſchäfts ſind die Klappen
der Ofenröhren und die Ofenthüren verſchloſſen zu halten
und eine weiße Signalfahne auf dem Dach aufzuſtecken .
Das auszubrennende Kamin darf keine Riſſe haben
und muß in gutem baulichen Zuſtande ſein . Die in
dasſelbe mündenden Ofenröhren dürfen nicht ſchadhaft
ſein und keine leicht entzündlichen Gegenſtände ſich in
der Nähe befinden . Die Kaminputzthürchen müſſen ver⸗
ſchloſſen ſein . über alle dieſe Punkte ( 1 - 3 ) hat ſich
der Meiſter vor Beginn der Arbeit genau zu verläſſigen .

Die Zeit für das Ausbrennen iſt ſo zu wählen , daß das
Geſchäft ſpäteſtens 2 Uhr Nachmittags beendet iſt . Das
Ausbrennen darf an keinem ſtürmiſchen Tage , und weder
bei großer Kälte , noch bei anhaltender Hitze geſchehen .

In Gebäuden mit Stroh - oder Schindelbedachung ſoll
das Ausbrennen nur in den Monaten November bis
April vorgenommen werden .

Vor dem Beginn desſelben ſind die nöthigen Vorſichts⸗
maßregeln zu treffen , um dem hinausſchlagenden oder
überhand nehmenden Feuer durch Verſchluß der Oeffnung

12²
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des Kamins mit Platten oder eiſernen Deckeln und dergl.
ſogleich mit Erfolg begegnen zu können . Auch iſt vom
Hausbeſitzer ein zureichender Waſſervorrath in das Haus
und insbeſondere in die Nähe des Kamins zu ſchaffen .
Auf dem Dache iſt eine Überwachung der Kaminaus⸗
mündung durch einen Gehilfen nöthig , und in den
Zwiſchenſtockwerken das Kamin durch eine zuverläfſige
Perſon zu beobachten . In beſonders gefährlichen Fällen ,
wie insbeſondere auch beim Ausbrennen in Gebäuden
mit Stroh⸗ oder Schindelbedachung , iſt für Bereithaltung
einer Spritze , ſowie für den Beizug von Hilfsmannſchaft
Sorge zu tragen .

Iſt in einem Gebäude mit Stroh⸗ oder Schindelbe⸗
dachung das Ausbrennen ausnahmsmweiſe (ſ . Z. 4 a. E. )
in der Sommerszeit vorzunehmen , ſo müſſen außerdem
naſſe Tücher in die Nähe des Kamins außerhalb des
Daches aufgelegt , und dieſelben fortgeſetzt mittelſt einer
Handſpritze beſpritzt werden .

6. Iſt ein Kamin in das andere geführt , ſo muß zunächſt das
obere und dann das untere ausgebrannt werden . Ebenſo
iſt bei mehr als dreiſtöckigen Häuſern zuerſt im oberen
Stock mit Dachraum auszubrennen und dann erſt in
dem unteren Stockwerke . Bei neben einander liegenden
Kaminen iſt durch ſorgfältigen Abſchluß Fürſorge zu
treffen , daß ſich nicht beide gleichzeitig entzünden .

Nach dem Ausbrennen iſt das Kamin mit Kugel und
Bürſte zu durchziehen , auch iſt vom Kaminfeger dafür
zu ſorgen , daß das Kamin nach beendigtem Geſchäfte
noch einige Zeit durch eine vom Hausbeſitzer beſtimmte
zuverläſſige Perfon beobachtet wird .

Das zum Ausbrennen erforderliche Material hat der
Kaminfeger auf eigene Koſten zu ſtellen , worauf bei Feſt⸗
ſetzung der Taxe für das Geſchäft Rückſicht zu nehmen iſt .
§ 15 . Über die Zeit der Reinigungen wird beſtimmt :

Küchenkamine ſind alle drei Monate , wenn ſie aber den
Rauch von drei oder mehr Ofenröhren — gleichviel in
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welchen Stockwerken — aufnehmen , während der Ofen⸗
feuerungszeit alle zwei Monate zu reinigen .

Kamine , welche ausſchließlich zu Oefen und anderen nur
im Winter gebrauchten Feuerungsanlagen gehören , ſind
während der Ofenfeuerungszeit alle zwei Monate zu
reinigen . Bei Kaminen von Luft⸗ , Dampf⸗ , Warm⸗ und

Heißwaſſer⸗Heizungen hat während der Benützungszeit
die Reinigung alle Monate ſtattzufinden .
Monatlich müſſen gereinigt werden :

Die Kamine der Bäcker und Wurſtler , die Küchen⸗
kamine bei Gaſtwirthen und ähnlichen Gewerben , die

Kamine der Bierbrauer während der Brauzeit , der

Brennereien , Trocken⸗ - oder Dörranſtalten während der

Gebrauchszeit . Alle zwei Monate ſind die Kamine der

Schreinerwerkſtätten zu reinigen .

Enge , ſogenannte ruſſiſche Kamine unterliegen hinſicht⸗
lich der Zahl der Reinigungen den allgemeinen Beſtim⸗
mungen.
Kamine , welche ausſchließlich für Badezimmer , oder welche
für Waſch⸗ und Backöfen dienen , die nur zeitweiſe be⸗

nützt werden , ſind jährlich zweimal zu reinigen .

Fabrikkamine , welche umbaut ſind oder in der Nähe von
Gebäuden ſtehen , ſind zweimal , freiſtehende Fabrikkamine
jährlich einmal zu reinigen .

Wenn die Vornahme der Reinigung eine beſondere
Störung des Fabrikbetriebs verurſacht und nachgewieſen
wird , daß ſich bei dem ſehr ſtarken Zuge des Kamins
kein Ruß , noch weniger Glanzruß anſetzt , kann das Be⸗

zirksamt die Zahl der Reinigungen noch weiter herab⸗
ſetzen oder bei gut erhaltenen , ganz freiſtehenden Ka⸗
minen auch dem Eigenthümer die Beſorgung der Rei⸗

nigung überlaſſen .
In letzterem Falle genügt eine jährlich einmal vorzu⸗

nehmende Unterſuchung des Kamins durch den Feuer⸗
ſchauer unter Mitwirkung des Kaminfegers .

Die Reinigung iſt in der Zeit vom 1. Oktober bis 1.

April von Morgens 7 bis Abends 5 Uhr, in den übrigen
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Monaten von 6 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends vor⸗
zunehmen .

8. Mit Rückſicht auf den ſtarken Gebrauch , auf die Ver⸗
wendung ſtark rußenden Brennmaterials und auf die
bauliche Anlage der Kamine kann durch orts⸗ oder be⸗
zirkspolizeiliche Vorſchrift die Vornahme einer größerenZahl von Reinigungen angeordnet und können die in
Ziffer 7 feſtgeſetzten Tagesſtunden anders beſtimmt werden .9. Der Kaminfeger iſt verpflichtet , auf ausdrücklichesVerlangen des Gebäudebeſitzers oder deſſen Stellver⸗
treters die Kamine auch öfter , als vorgeſchrieben , zureinigen .
§ 16 . Bei Kaminen , welche nicht benützt werden , iſt , ſolange dies der Fall iſt , eine regelmäßige Reinigung nicht ge⸗boten ; dieſelben ſind übrigens dann , wenn ſie nicht ganz un⸗brauchbar gemacht , oder die betreffenden Gebäude nicht ganzaußer Gebrauch geſetzt find , jedenfalls einmal des Jahresdurch den Kaminfeger genau zu unterſuchen .

§ 17 . Den Beginn der vorſchriftsmäßigen Reinigunghat der Kaminfeger den Hausbewohnern ſo zeitig anzukün⸗digen , daß dieſe ihre häuslichen Geſchäfte darnach einrichtenkönnen .

An dem Vollzug des Reinigungsgeſchäfts darf der Ka⸗
minfeger ohne ganz dringende Gründe von den Hausbewoh⸗nern nicht gehindert werden .

§ 18 . Bei vollſtändiger Neuaufführung von Kaminen,ſowie bei Ausbeſſerung und theilweiſer Erneuerung der Ka⸗mine unter Dach hat der Kaminfeger dieſelben , bevor ſieverputzt werden , auf Veranlaſſung der Ortspolizeibehörde nachMaßgabe der hierüber beſtehenden befonderen Inſtruktioni einer
ſorgfältigen Prüfung zu unterziehen . Über den Erfund hatder Kaminfeger der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erſtatten .

§ 19 . Der Kaminfeger hat ein Tagebuch zu führen ,aus welchem der ordnungsgemäße Fortgang des Reinigungs⸗geſchäfts , die Perſonen , welche dasſelbe vorgenommen haben,
) Seite 40 .
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ſowie etwa vorgefundene , feuerpolizeiliche Mängel erſichtlichſind . Dasſelbe iſt von den Ortspolizeibehörden bezüglich Be⸗
ginns und Fortgangs des Reinigungsgeſchäfts zu beurkunden .Der Kaminfeger hat zu dieſem Zweck von Beidem rechtzeitigAnzeige zu erſtatten . Die Bezirksämter haben von demTagebuch zum 1. Juni jeden Jahres Einſicht zu nehmen .

§ 20 . Die Taxen für die Verrichtungen des Kaminfegers(§S§ 8, 14 , 15 , 16, 18 ) werden , ſofern der Kehrbezirk nichtüber die Grenzen einer Gemarkung hinausgeht , durch orts⸗polizeiliche , in den übrigen Fällen durch bezirkspolizeilicheVorſchrift beſtimmt .
Der Kaminfeger hat die Forderung für die geleiſteteArbeit ſtets an den Hausbeſitzer oder deſſen Stellvertreter zurichten .
Das Anfordern von Trinkgeldern iſt unbedingt unterſagt .
§ 21 . Bei ausbrechendem Brand hat der Kaminfegerdes betreffenden Bezirks ſich ſo ſchnell wie möglich in Be⸗

gleitung ſeiner Gehilfen und mit Leitern verſehen nach der
Brandſtätte zu begeben und ſich bei der Löſchdirection anzu⸗melden . Im Verhinderungsfalle hat er jedenfalls ſeine Ge⸗
hilfen nach der Brandſtätte abzuſenden.

§ 22 . Dieſe Verordnung tritt am 1. April 1888 in Wirk⸗
ſamkeit .

Von dieſem Zeitpunkte an ſind aufgehoben :
die Verordnungen

vom 21 . Auguſt 1843 ( Verordnungsblatt für den Unter⸗
rheinkreis Seite 111 ) ,

vom 20 . Dezember 1844 ( Verordnungsblatt für den Unter⸗
rheinkreis Seite 73) ,

vom 22 . Juli 1845 ( Verordnungsblatt für den Unterrhein⸗kreis Seite 63) ,
vom 11 . Auguſt 1854 ( Verordnungsblatt für den Unter⸗

rheinkreis Seite 65),
vom 13 . November 1865 (Zentralverordnungsblatt Seite

190 ,
vom 9. November 1868 ( Zentralverordnungsblatt Seite

103 ) ,
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vom T. November 1874 (Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt
Seite 541) , endlich

§ 55 Abſatz 3 der Landesbauverordnung vom 5. Mai 1869
(Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 125 ) bezieh⸗
ungsweiſe 9. November 1874 (Geſetzes⸗ und Ver⸗
ordnungsblatt Seite 541 ) .

§ 23 . Kaminfeger und deren Gehilfen , welche den in
gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Vorſchriften über den
Betrieb der Kaminfegerei und die Berufspflichten der Kamin⸗
feger zuwiderhandeln , werden nach Maßgabe des § 113 be⸗
ziehungsweiſe 134 des Polizeiſtrafgeſetzbuchs mit Geldſtrafebis zu 50 Mark oder Haft bis zu 8 Tagen , beziehungsweiſe
mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bis zu 4
Wochen beſtraft .

Überſchreitungen der Taxen werden nach § 148 Ziffer 8
der Gewerbeordnung mit Geldſtrafe bis zu 150 Mark , im
Unvermögensfalle mit Haft bis zu 4 Wochen geahndet .

Wer die Verrichtungen des Kaminfegers unbefugt vor⸗
nimmt , wird nach § 147 Ziffer 1 der Gewerbeordnung mit
Geldſtrafe bis zu 300 Mark , im Unvermögensfalle mit Haft
beſtraft .
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